Stadtverwaltung Eberbach
-Hauptamt-

Offentliche Bekanntmachung

Einladung

Hiermit lade ich zu einer 6ffentlichen Sitzung des Gemeinderats

am Donnerstag, 26.03.2026, 17:30 Uhr

im Horst-Schlesinger-Saal, Rathaus, Leopoldsplatz 1, 69412 Eberbach, ein.
Im Anschluss an die offentliche Sitzung findet eine nicht 6ffentliche Sitzung statt.

Tagesordnung:
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TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9
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Fragestunde der Einwohner und der ihnen gleichgestellten Personen und
Personenvereinigungen

Bekanntgabe der Niederschrift Uber die 6ffentliche Sitzung des Gemeinderats
vom 29.01.2026, Nr. 01/2026

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung fur Kinder im Grundschulalter ab dem
Schuljahr 2026/2027

hier: Anpassung der Richtlinien der Stadt Eberbach Uber den Betrieb der
Randzeitbetreuungen in der Steige- Grundschule und der Dr. Weil3- Schulen

Einrichtung eines Naturschutzgebietes Breitenstein
hier: Grundsatzbeschluss zur Unterstiitzung der Einrichtung

Vermarktung der stadtischen Flachen am Standort Hebert fir die
Windkraftnutzung mit Unterstiitzung des Gemeindetages/Kommunalberatung
Rheinland-Pfalz

hier: Vertrag mit der JUWI GmbH

Steige-Schulzentrum Eberbach - Schulhof / hier: Umgestaltung Schulhof

Neubau Wasserwerk Dirrhebstal
hier: Baukostenfortschreibung, Finanzierung, Vergaben

Neubau Wasserwerk Dirrhebstal
hier: Vergabe der Arbeiten fur die Freianlage

Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme
GmbH
hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschaftsfliihrung

Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme
GmbH
hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschaftsfiihrung

Entlastung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme
GmbH fur das Jahr 2023
hier: Weisungsbeschluss



TOP 12

TOP 13

TOP 14

TOP 15

TOP 16

TOP 17

TOP 18

TOP 19

Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme
GmbH

hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschaftsfiihrung

Entlastung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme
GmbH fir das Jahr 2024

hier: Weisungsbeschluss

Verkehrsbetriebe Stadtische Dienste Eberbach (SDE)
hier: Busbeschaffung mit Ladeinfrastruktur

Baderbetriebe Stadtische Dienste Eberbach (SDE)

hier: Beschaffung eines neuen Blockheizkraftwerks (BHKW) fiir das
Badezentrum

Vorlaufiger Jahresabschluss 2025

Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Beteiligungsbericht fir das Haushaltsjahr 2024

Mitteilungen und Anfragen

Der Blrgermeister

Peter Reichert



Fachamt: Schul-, Sport-, Vorlage-Nr.: 2026-004
Kindergartenangelegenheiten

Datum: 12.01.2026

Beschlussvorlage

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung fur Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr
2026/2027

hier: Anpassung der Richtlinien der Stadt Eberbach tUber den Betrieb der
Randzeitbetreuungen in der Steige- Grundschule und der Dr. Weil3- Schulen

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Verwaltungs- und Finanzausschuss | 12.03.2026 nicht 6ffentlich Beratung

Beratung und

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich
Beschlussfassung

Beschlussantrag:
1. Der Gemeinderat stimmt den Anderungen der Richtlinien der Stadt Eberbach tiber
den Betrieb der Randzeitbetreuungen in der Steige- Grundschule und den Dr. Weil3-
Schulen zu.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Anpassung der Betreuungszeiten entsprechend
der Anderung der Richtlinien durchzuflihren.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Preisanpassung entsprechend der Anderung der
Richtlinien durchzuflhren.

Klimarelevanz:

Dieser Beschluss betrifft keine klimarelevanten Bereiche.

Sachverhalt / Begrindung:

Gemal 84a des Schulgesetzes Baden Wirttemberg (SchulG) steht jedem Kind im
Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 eine ganztagige Betreuung an der
Grundschule oder einem Sonderpadagogischen Bildungs- und Beratungszentrum fur die
Klassenstufen 1 - 4 zu.



Die Anspruchsberechtigung beginnt im Schuljahr 2026/2027 mit den Schilerinnen und
Schulern (SuS) der Klassenstufe 1, anschlie3end wird der Anspruch jahrgangsweise bis zum
Schuljahr 2029/2030 aufgebaut. Ab dem Schuljahr 2029/2030 wird sodann fir jedes
Grundschulkind bzw. ein Kind in einem sonderpadagogischen Bildungs- und
Beratungszentrum der Klassenstufen 1 - 4 ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung bestehen.

Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung bezieht sich auf 8 Zeitstunden taglich (inklusive der
reinen Unterrichtszeit) und einer festgelegten Schlief3zeit von héchstens 20 Tagen pro
Schuljahr. Die Entscheidung Uber die Art der Umsetzung trifft der Schultrager, die
Schulkonferenz hat in diesem Fall lediglich ein Anhérungsrecht. Das Angebot eines warmen
Mittagessens ist in diesem Angebot nicht zwingend verpflichtend.

Dieser Rechtsanspruch wird sich auch auf die Betreuungseinrichtungen an den Eberbacher
Grundschulen auswirken. In der 6ffentlichen Gemeinderatssitzung am 27.11.2025 hat die
Verwaltung aufgezeigt, welche Moglichkeiten bestehen, um dem Rechtsanspruch gerecht zu
werden. So ist auch der Gemeinderat dem Verwaltungsvorschlag geman der Vorlage Nr.
2025-208/1 gefolgt und hat einer Erweiterung der Angebote ,Randzeitbetreuung” an beiden
Eberbacher Grundschulen zugestimmt. Bereits in dieser Sitzung wurde seitens der
Verwaltung signalisiert, dass deshalb auch eine Anpassung der Beitrage erfolgen muisse,
was nun mit Anderung der Richtlinien umgesetzt werden soll.

Die wesentlichen Anderungen beziehen sich hauptsachlich auf die bereits beschlossenen

Offnungszeiten und die Betreuungsbeitrage. Weitere Anderungen sind kleinere Anderungen
der Formulierung bzw. Erweiterungen der Gebaudebezeichnungen.

Randzeit Dr. Weil3 Schulen:

Derzeit werden rund 135 Kinder in der Randzeitbetreuung der Dr. Weil3 Schulen betreut.

Der aktuelle Beitrag liegt hier bei den Offnungszeiten von 7.00 — 8.45 Uhr und 12.05 — 14.00
Uhr bei 50 € pro Monat was im Jahr 2024 Beitragseinnahmen in Héhe von 72.069,10 €
bedeutete.

Die Kosten in der Randzeitbetreuung betrugen im gleichen Jahr 226.027,71 €, die Beitrage
decken die Kosten somit lediglich zu 32%.

Auch wenn noch weitere Einnahmen wie die Landesférderung (2024: 63.532,50 €) verbucht
werden konnen, liegt die Kostendeckung bei rund 64%.

Eine vollumféangliche Kostendeckung ist auch durch Beitragserh6hungen nicht zu erreichen,
allerdings ist eine Beitragserhéhung klar zu empfehlen.

Die Verwaltung schlagt zum neuen Schuljahr eine Erhéhung um 10 € auf 60 € pro Monat fur
den Grundbeitrag, also zu den dann verfugbaren Zeiten von 7.00 — 9.00 Uhr und 12.00 —
14.00 Uhr vor.

Da ab dem Schuljahr 2026/2027 ebenfalls einen Rechtsanspruch erfiillende optionale

Betreuungszeit bis 15 Uhr (also 5 Wochenstunden mehr als in der Grundzeit) buchbar ist,
schlagt die Verwaltung hierfur einen Monatsbeitrag von 75 € vor.

Randzeit Steige- Grundschule:

Derzeit werden rund 120 Kinder in der Randzeitbetreuung der Steige- Grundschule betreut.



Der aktuelle Beitrag liegt hier bei den Offnungszeiten von 7.15 — 8.45 Uhr und 12.05 — 13.05
Uhr bei 40 € pro Monat was im Jahr 2024 Beitragseinnahmen in Héhe von 48.075 €
bedeutete.

Die Kosten in der Randzeitbetreuung betrugen im gleichen Jahr 128.367,23 €, die Beitrage
decken die Kosten somit lediglich zu 37,5%.

Auch wenn noch weitere Einnahmen wie die Landesférderung (2024: 34.556 €) verbucht
werden konnen, liegt die Kostendeckung bei rund 62%.

Eine vollumfangliche Kostendeckung ist auch hier durch Beitragserh6hungen nicht zu
erreichen, allerdings ist eine Beitragserhdhung klar zu empfehlen.

Die Verwaltung schlagt zum neuen Schuljahr eine Erhéhung um 10 € auf 50 € pro Monat fur
den Grundbeitrag, also zu den dann verfugbaren Zeiten von 7.00 — 9.00 Uhr und 12.00 —
13.00 Uhr vor.

Da ab dem Schuljahr 2026/2027 ebenfalls einen Rechtsanspruch erfillende optionale
Betreuungszeit fir freitags und in den Ferien taglich zusatzlich bis 15 Uhr (also 2
Wochenstunden mehr als in der Grundzeit) buchbar ist, schlagt die Verwaltung hierfiir einen
Monatsbeitrag von 60 € vor.

Die unterschiedlichen Beitrage der beiden Einrichtungen beruhen auf dem unterschiedlichen
Betreuungsumfang.

Da die Steige Grundschule eine offene Ganztagsschule ist, findet dort an Schultagen in der
Mittagszeit eine schulische Betreuung von Montag bis Donnerstag von 13.00 Uhr bis 16.00
Uhr statt, die Randzeitbetreuung der Steige Grundschule muss an diesen Tagen somit
lediglich die Betreuung von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr anbieten was niedrigere Kosten
verursacht.

Ebenfalls muss die Rechtsanspruch erfiillende, optional buchbare Betreuungszeiterh6hung
fur Regelschultage lediglich um 2 Wochenstunden erhéht werden um den Rechtsanspruch
auch freitags zu erfillen.

Die Dr. Weil3 Grundschule ist eine Halbtagsschule ohne schulische Mittagsbetreuung,
weshalb dort bereits héhere Betreuungszeiten und somit auch héhere Betreuungsbeitrage
bestanden.

Die Rechtsanspruch erflillende, optional buchbare Betreuungszeiterhéhung betragt hier 5

Wochenstunden, liegt also hdher als die optionale Erhéhung bei der Steige Grundschule,
was in der Folge hohere Kosten verursacht.

Abschlielende Auswirkungen auf die Kostendeckung

Uber die Auswirkung auf die Gesamt- Beitragseinnahmen bzw. die Kostendeckung auch in
Verbindung mit der Landesforderung kann erst zu einem spéteren Zeitpunkt verlasslich
berichtet werden. Die Verwaltung wird das Gremium unterrichten, sobald hiertiber
verbindliche Zahlen bestehen.



Peter Reichert
Burgermeister

Anlage/n:

Richtlinien Entwurf
Richtlinien Synopse



Richtlinien der Stadt Eberbach liber den Betrieb der Randzeitbetreuung
in der Steige-Grundschule, Steigestr. 105
und in der Dr. WeiR-Grundschule, Weidenstr. 1

1. Aufgaben der Randzeitbetreuung

Erganzend zu den Verlasslichen Grundschulen in Eberbach und zur Sicherstellung des
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung fur Kinder im Grundschulalter, unterhalt die Stadt
Eberbach im Schulgebaude der Steigeschulen, und im Gebaude der Steigemensa, Steigestr.
105, Randzeitbetreuungsgruppen sowie im Schulgebaude der

Dr. Weifl3-Grundschule, Weidenstr. 1samt Nebengebaude Randzeitbetreuungsgruppen, in der
die Schilerinnen und Schiler der jeweiligen Grundschule sowie dem Sonderpadagogischen
Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Férderschwerpunkt lernen (SBBZ) betreut werden.

2. Offnungszeiten

Die Randzeitbetreuung an den beiden Grundschulen umfasst folgende Betreuungszeiten:

Steige-Grundschule:

Montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr
und von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Optional zusatzlich freitags

sowie taglich in der Ferienbetreuung  von 13.00 Uhr bis 15 Uhr

Dr. WeiR-Grundschule:

Montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr
und von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Optional taglich zusatzlich von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Grundsatzlich sind alle Kinder an den Betreuungstagen bis 13.00 Uhr ,14.00 Uhr bzw. 15.00
Uhr von den gesetzlichen Vertretern oder von ihnen beauftragten Personen abzuholen. Hat
ein Kind die Erlaubnis allein nach Hause zu gehen, muss den Betreuungskraften eine
schriftliche Bestatigung der gesetzlichen Vertreter vorliegen.

3. SchlieBungstage

Die Randzeitbetreuung findet in der Regel nur an Schultagen statt. Die Stadt Eberbach bietet
in den Schulferien -mit Ausnahme von bis zu 20 SchlieBungstagen- und an allen sonstigen
beweglichen Ferientagen eine Betreuung an.

Die genauen SchlieBungstage werden den gesetzlichen Vertretern zu Beginn des Schuljahres
bekannt gegeben.

4. Aufnahme

a) In die Randzeitbetreuung an den beiden Grundschulen werden Kinder der Klassen 1 — 4
der Grundschulen, der Grundstufe des SBBZ und der Grundschulforderklasse
aufgenommen. Die Aufnahme der Schulkinder in diese stadtische Einrichtung erfolgt im
Rahmen eines privatrechtlichen Betreuungsvertrages. Dieser wird durch den
Aufnahmeantrag und die Aufnahmebestatigung geschlossen.
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b) Die Aufnahme erfolgt nur auf schriftlichen Antrag der gesetzlichen Vertreter. Der Antrag ist
vollstandig und wahrheitsgemaR auszufiillen. Anderungen im Familienstand und in den
sonstigen personlichen Verhaltnissen sowie Wechsel des Arbeitsplatzes oder der
Wohnung sind den Betreuungskraften unverziglich mitzuteilen.

Die Anmeldung ist bei der Stadtverwaltung abzugeben.

Nach erfolgter Aufnahmebestatigung ist die Anmeldung der Kinder fiir die gesetzlichen
Vertreter verbindlich und gilt IAngstens bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres.

c) Die Aufnahme in die Randzeitbetreuung erfolgt regelmafRig zu Beginn eines Schuljahres.
Das Schuljahr in der Randzeitbetreuung umfasst jeweils 12 Monate (1.9. bis 31.8.). Bei
freien Platzen kénnen angemeldete Kinder auch wahrend des Jahres aufgenommen
werden.

. Abmeldung

a) Abmeldungen sind jeweils mit einer Frist von 6 Wochen zum 31.01. oder zum 31.08.
maglich. Die Abmeldung muss schriftlich durch den gesetzlichen Vertreter erfolgen.

b) Wird der zu entrichtende Beitrag fir zwei aufeinanderfolgende Monate nicht bezahlt, kann
das Kind durch die Stadtverwaltung vom weiteren Besuch der Randzeitbetreuung
ausgeschlossen werden.

. Entgelt

a) Fur die Aufnahme in der Randzeitbetreuung der Steige-Grundschule wird ein Entgelt in
Hoéhe von € 50,00 pro Kind und Monat fir die Betreuungszeit taglich bis 13 Uhr erhoben, fir
die zusatzliche Betreuungszeit an Freitagen sowie taglich in den Ferien bis 15 Uhr wird ein
Betrag in Hohe von € 60,00 erhoben. Fir die Aufnahme in der Randzeitbetreuung der Dr.
Weil3-Grundschule wird aufgrund der langeren Betreuungszeit ein Entgelt von
€ 60,00 pro Kind und Monat fir die Betreuungszeit taglich bis 14 Uhr erhoben,fir die
zusatzliche Betreuungszeit taglich bis 15 Uhr wird ein Betrag von € 75,00 erhoben.

b) Die Beitragspflicht entsteht mit dem ersten Aufnahmetag bzw. dem Tag, an dem das Kind
verbindlich von den gesetzlichen Vertretern angemeldet worden ist. Das Entgelt ist jeweils
bis zum 15. des laufenden Monats auf ein Konto der Stadtverwaltung zu Uberweisen bzw.
ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen, wonach das Entgelt zum 15. des
laufenden Monats eingezogen wird. Das Entgelt wird jeweils flr 12 Monate fir den Zeitraum
vom 1.9. bis 31.8. des Folgejahres erhoben.

c) Fiur das zweite Kind einer Familie in der Randzeitbetreuung wird eine ErmaRigung von
€ 5,00 pro Monat gewahrt. Bei Aufnahme von drei Kindern einer Familie in der
Randzeitbetreuung wird fir das dritte Kind und jedes weitere Kind kein Entgelt berechnet.

d) Gesetzliche Vertreter, die Bezieher von Wohngeld sind, erhalten auf Vorlage des Wohngeld-
bescheides eine Ermafigung von € 5,00 pro Kind und Monat.

. Gesundheitsbestimmungen

Bei Erkrankung der Kinder sind diese zu Hause zu behalten; dies gilt insbesondere bei
ansteckenden Krankheiten (Scharlach, Diphtherie, Masern, Rételn etc.). Vor Wiederaufnahme
eines Kindes nach einer solchen Erkrankung in die Randzeitbetreuung, ist die Vorlage eines
arztlichen Attestes bei dem /der Betreuer/in notwendig.

Fur die Anmeldung ist ein Nachweis Gber die Masernimpfung verpflichtend.



8. Aufsicht

10.

a)

b)

Wahrend der Betreuungszeiten sind die Betreuungskrafte der Stadt Eberbach fir die
Aufsicht zustandig.

Die Aufsichtspflicht des Tragers der Einrichtung beginnt erst mit der Ubernahme des Kindes
durch die Betreuungskrafte zu Beginn der Offnungszeit und endet mit dem Verlassen der
Randzeitgruppe.

Auf dem Weg zur Randzeitbetreuung, von und zur Schule sowie auf dem Heimweg obliegt
die Pflicht der Aufsicht allein den gesetzlichen Vertretern bzw. erfolgt nach den allgemeinen
Regelungen.

Darf auf Wunsch der gesetzlichen Vertreter das Kind nur von bestimmten Personen abgeholt
werden, oder soll das Kind den Heim- oder Schulweg ohne Begleitung eines Erwachsenen
antreten, so ist dies in der Anmeldung festzulegen.

e) Darf das Kind wahrend der Offnungszeit die Randzeitbetreuung unbeaufsichtigt verlassen,

so ist der Trager hierfir von den gesetzlichen Vertretern in der Anmeldung von seiner
Aufsichtspflicht schriftlich zu entbinden.

Versicherung

a)

b)

c)

Fur die Kinder, die an der Randzeitbetreuung teilnehmen, besteht wahrend ihres
Aufenthaltes in der Randzeitbetreuungsgruppe gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

Die Stadt Eberbach Ubernimmt keine Haftung fir Garderobe, Schmuckstiicke etc. der
Kinder.

Fir Schaden, die ein Kind verursacht, gelten die allgemeinen Haftungsregelungen. Es wird
deshalb den gesetzlichen Vertretern empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung
zugunsten des Kindes abzuschlie3en.

Rechtswirksamkeit

Vorstehende Richtlinien fur die Randzeitbetreuungsgruppen an den beiden Grundschulen der
Stadt Eberbach hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach am 26.03.2026 beschlossen.

Sie treten zum 01.09. 2026 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Richtlinien fir die
Randzeitzeitbetreuung an den beiden Grundschulen auf3er Kraft.

Der Blrgermeister:

Peter Reichert



Richtlinien der Stadt Eberbach iiber den Betrieb der Randzeitbetreuung
in der Steige-Grundschule, Steigestr. 105
und in der Dr. WeiR-Grundschule, Weidenstr. 1

1. Aufgaben der Randzeitbetreuung

Erganzend zu den Verlasslichen Grundschulen in Eberbach und zur Sicherstellung des
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung flr Kinder im Grundschulalter, unterhalt die Stadt
Eberbach im Schulgebaude der Steigeschulen, und im Gebaude der Steigemensa, Steigestr.
105, Randzeitbetreuungsgruppen end-sowie im Schulgebaude der

Dr. Weil3-Grundschule, Weidenstr. 1;samt Nebengebaude Randzeitbetreuungsgruppen, in der
die Schilerfinnen_und Schuler der jeweiligen Grundschule sowie dem Sonderpadagogischen
Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Férderschwerpunkt lernen (SBBZ) betreut werden.

2. Offnungszeiten

Die Randzeitbetreuung an den beiden Grundschulen umfasst folgende Betreuungszeiten:

Steige-Grundschule:

Montags bis freitags von 7#45-07.00 Uhr bis 8:45-09.00 Uhr
und von 42:05-12.00 Uhr bis 43-05-13.00 Uhr-

Optional zusatzlich freitags

sowie taglich in der Ferienbetreuung  von 13.00 Uhr bis 15 Uhr

Dr. WeiR-Grundschule:

Montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 8-45-09.00 Uhr
und von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Optional taglich zuséatzlich von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Grundsatzlich sind alle Kinder an den Betreuungstagen bis 43-05-13.00 Uhr bzw-—,14.00 Uhr

bzw. 15.00 Uhr von den gesetzlichen Vertretern oder von ihnen beauftragten Personen
abzuholen. Hat ein Kind die Erlaubnis allein nach Hause zu gehen, muss den Betreuerinnen
Betreuungskraften eine schriftliche Bestatigung der gesetzlichen Vertreter vorliegen.

3. SchlieBungstage

Die Randzeitbetreuung findet in der Regel nur an Schultagen statt. Abweichend-von-der
Empfehlung-des Kultusministeriums,bietet-die-Die Stadt Eberbach bietet in den Schulferien -
mit Ausnahme derallgemeinen- von bis zu 20 SchlieRungstagen- und an allen sonstigen
beweglichen Ferientagen eine Betreuung an.

Die genauen SchlieRungstage werden den gesetzlichen Vertretern zu Beginn des Schuljahres
bekannt gegeben.

4. Aufnahme

a) In die Randzeitbetreuung an den beiden Grundschulen werden Kinder der Klassen 1 — 4
der Grundschulen, der Grundstufe derDr—Weil-Forderschule-des SBBZ und der
Grundschulférderklasse aufgenommen. Die Aufnahme der Schulkinder in diese stadtische
Einrichtung erfolgt im Rahmen eines privatrechtlichen Betreuungsvertrages. Dieser wird
durch den Aufnahmeantrag und die Aufnahmebestatigung geschlossen.
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b) Die Aufnahme erfolgt nur auf schriftlichen Antrag der gesetzlichen Vertreter. Der Antrag ist
vollstandig und wahrheitsgemaR auszufiillen. Anderungen im Familienstand und in den
sonstigen personlichen Verhaltnissen sowie Wechsel des Arbeitsplatzes oder der
Wohnung sind den-Betreuern/innen-der Betreuungskrafte unverzuglich mitzuteilen.

Die Anmeldung ist bei der Stadtverwaltung eder-bei-derjeweiligen-Schulleitung-der
Grundsehulen-abzugeben.

Nach erfolgter Aufnahmebestatigung ist die Anmeldung der Kinder flr die gesetzlichen
Vertreter verblndllch und g||t Iangstens b|s zum Ende des jeweiligen Schuljahres

c) Die Aufnahme in die Randzeitbetreuung erfolgt regelmafRig zu Beginn eines Schuljahres.
Das Schuljahr in der Randzeitbetreuung umfasst jeweils 12 Monate (1.9. bis 31.8.). Bei
freien Platzen konnen angemeldete Klnder auch wahrend des Jahres aufgenommen

5. Abmeldung

a) Abmeldungen sind jeweils mit einer Frist von 6 Wochen zum 31.01. oder zum 31.08.
moglich. Die Abmeldung muss schriftlich durch den gesetzlichen Vertreter erfolgen.

b) Wird der zu entrichtende Beitrag flir zwei aufeinanderfolgende Monate nicht bezahlt, kann
das Kind durch die Stadtverwaltung vom weiteren Besuch der Randzeitbetreuung ven-der

Stadiverwaltung-ausgeschlossen werden.

6. Entgelt

a) Fur die Aufnahme in der Randzeitbetreuung der Steige-Grundschule wird ein Entgelt in
Hohe von € 40;00-50,00 pro Kind und Monat fur die Betreuungszeit taglich bis 13 Uhr
erhoben, flr die zusatzliche Betreuungszeit an Freitagen sowie taglich in den Ferien bis 15
Uhr wird ein Betrag in Hohe von € 60,00 erhoben. Fir die Aufnahme in der
Randzeitbetreuung der Dr. Wei3-Grundschule wird aufgrund der Iangeren Betreuungszeit
ein Entgelt von
€ 50,00-60,00 pro Kind und Monat fur die Betreuungszeit taglich bis 14 Uhr erhoben,:fur die
zusatzliche Betreuungszeit taglich bis 15 Uhr wird ein Betrag von € 75,00 erhoben.

b) Die Beitragspflicht entsteht mit dem ersten Aufnahmetag bzw. dem Tag, an dem das Kind
verbindlich von den gesetzlichen Vertretern angemeldet worden ist. Das Entgelt ist jeweils
bis zum 15. des laufenden Monats auf ein Konto der Stadtverwaltung zu Gberweisen bzw.
ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen, wonach das Entgelt zum 15. des
laufenden Monats eingezogen wird. Das Entgelt wird jeweils fir 12 Monate fir den Zeitraum
vom 1.9. bis 31.8. des Folgejahres erhoben.

c) Fur das zweite Kind einer Familie in der Randzeitbetreuung wird eine Ermafiigung von
€ 5,00 pro Monat gewahrt. Bei Aufnahme von drei Kindern einer Familie in der
Randzeitbetreuung wird fiir das dritte Kind und jedes weitere Kind kein Entgelt berechnet.

d) Gesetzliche Vertreter, die Bezieher von Wohngeld sind, erhalten auf Vorlage des Wohngeld-
bescheides eine Ermafigung von € 5,00 pro Kind und Monat.

7. Gesundheitsbestimmungen




9.

10.

3

Bei Erkrankung der Kinder sind diese zu Hause zu behalten; dies gilt insbesondere bei
ansteckenden Krankheiten (Scharlach, Diphtherie, Masern, Rételn etc.). Vor Wiederaufnahme
eines Kindes nach einer solchen Erkrankung in die Randzeitbetreuung, ist die Vorlage eines
arztlichen Attestes bei dem /der Betreuer/in notwendig.

Fur die Anmeldung ist ein Nachweis uber die Masernimpfung verpflichtend.

Aufsicht

a) Wahrend der Betreuungszelten VGH—LQ@—UHF(DHNGJ—%—SGHH-@)—bZ—W—H%—U—hF(S%G@G—

bﬁ%@&UtherD#We%-SehHleLsmd d|e BetreaeFAnﬂenBetreuunqskrafte der Stadt

Eberbach fur die Aufsicht zustandig. ia-dertbrigenZeit-obliegt-die-Aufsichispilicht-an
SehulincandonlehideifiondorCrundashulen:

b) Die Aufsichtspflicht des Tragers der Einrichtung beginnt erst mit der Ubernahme des Kindes
durch die Betreuungskrafte zu Beginn der Offnungszeit und endet mit dem Verlassen der
Randzeitgruppe.

c) Auf dem Weg zur Randzeitbetreuung, von und zur Schule sowie auf dem Heimweg obliegt
die Pflicht der Aufsicht allein den gesetzlichen Vertretern bzw. erfolgt nach den allgemeinen
Regelungen.

d) Darf auf Wunsch der gesetzlichen Vertreter das Kind nur von bestimmten Personen abgeholt
werden, oder soll das Kind den Heim- oder Schulweg ohne Begleitung eines Erwachsenen
antreten, so ist dies in der Anmeldung festzulegen.

e) Darf das Kind wahrend der Offnungszeit die Randzeitbetreuung unbeaufsichtigt verlassen,

so ist der Trager hierfir von den gesetzlichen Vertretern in der Anmeldung von seiner
Aufsichtspflicht schriftlich zu entbinden.

Versicherung

a) Fur die Kinder, die an der Randzeitbetreuung teilnehmen, besteht wahrend ihres
Aufenthaltes in der Randzeitbetreuungsgruppe gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

b) Die Stadt Eberbach ubernimmt keine Haftung fir Garderobe, Schmucksttcke etc. der
Kinder.

c) Fur Schaden, die ein Kind verursacht, gelten die allgemeinen Haftungsregelungen. Es wird
deshalb den gesetzlichen Vertretern empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung
zugunsten des Kindes abzuschliefl3en.

Rechtswirksamkeit

Vorstehende Richtlinien flr die Randzeitbetreuungsgruppen an den beiden Grundschulen der
Stadt Eberbach hat der Gemeinderat der Stadt Eberbach am 03-67.201426.03.2026
beschlossen.

Sie treten zum 01.09. 20442026 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Richtlinien fir die
Randzeitzeitbetreuung an den beiden Grundschulen auf3er Kraft.

Der Blrgermeister:



Peter Reichert



Fachamt: Umweltschutz Vorlage-Nr.: 2026-034

Datum: 13.02.2026
Beschlussvorlage
Einrichtung eines Naturschutzgebietes Breitenstein
hier: Grundsatzbeschluss zur Unterstiitzung der Einrichtung
Beratungsfolge:
Gremium am Zustandigkeit
Bau- und Umweltausschuss 05.03.2026 nicht 6ffentlich Beratung

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich

Beratung und
Beschlussfassung

Beschlussantrag:

1.

Der Gemeinderat beschlief3t, sich grundsatzlich fir die Unterstiitzung der Einrichtung
eines Naturschutzgebietes im Bereich Breitenstein auszusprechen.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Prozess zur Ausweisung eines
Naturschutzgebietes im Rahmen der kommunalen Zustandigkeiten aktiv zu begleiten
und die zustandige Fach- und Genehmigungsbehorde (insbesondere das zustandige
Regierungsprasidium Karlsruhe) zu unterstiitzen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Offentlichkeit sowie betroffene
Grundstickseigentimer*innen frihzeitig zu informieren und in geeigneter Form zu
beteiligen.

Uber den Fortgang des Verfahrens ist dem Gemeinderat regelmaRig zu berichten.

Der endgiltige Beschluss einen Antrag auf Umsetzung an das Regierungsprasidium
Karlsruhe zu stellen, folgt zu einem spateren Zeitpunkt.

Klimarelevanz:

Die Einrichtung von Naturschutzgebieten hat eine hohe Klimarelevanz, da intakte Okosysteme
wesentliche Funktionen im natirlichen Klimaschutz Gbernehmen. Sie fungieren als
Kohlenstoffsenken, schiitzen bestehende Kohlenstoffspeicher vor Freisetzung und erhéhen
die Widerstandsfahigkeit (Resilienz) der Natur gegentiber den Folgen des Klimawandels.

Sachverhalt / Begriindung:



Die Stadt Eberbach bekennt sich mit diesem Grundsatzbeschluss zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit ihren natirlichen Lebensgrundlagen. Der Beschluss dient
als politisches Signal der Kooperationsbereitschaft gegeniber den zusténdigen
Fachbehdrden, ohne fachliche Prufungen oder rechtliche Abwégungen vorwegzunehmen.
Mit der Unterstitzung der Einrichtung eines Naturschutzgebietes werden insbesondere
folgende Ziele verfolgt:

o Erhalt und Entwicklung 6kologisch wertvoller Kulturlandschaft und Lebensraume
e Schutz der biologischen Vielfalt und gefahrdeter Arten

e Beitrag zum Klima-, Boden- und Wasserschutz

e Sicherung des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion fiir die Bevoélkerung
e Nachhaltige Entwicklung im Einklang mit Natur und Umwelt

Der Grundsatzbeschluss stellt ausdriicklich keine Vorwegnahme einzelner fachlicher oder
rechtlicher Entscheidungen dar, sondern dient als politisches Signal der Unterstiitzung und
Kooperation.

Der Breitenstein in Eberbach ist eine flr das Stadtgebiet pragende Kulturlandschaft und
Naturraum. Er weist aufgrund seiner Lage, Topographie und naturrdumlichen Ausstattung eine
besondere 6kologische, landschaftliche und geologische Bedeutung auf. Der Bereich erfillt
wichtige Funktionen als Lebensraum fur Tier- und Pflanzenarten, als Bestandteil des
Biotopverbundes sowie als Naherholungsraum fir die Bevoélkerung.

Eberbach besteht zu rund 80 % aus Waldflache. Daher fallt den wenigen Offenlandflachen
eine besondere Bedeutung fir den Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten zu. Der
Breitenstein stellt mit seinen mageren Weideflachen und ausgedehnten Streuobstwiesen
einen wertvollen und geschiitzten Lebensraum dar. Jedoch sind die Herausforderungen und
Gefahrdungen im Gebiet grol3. Die Ausbreitung des Adlerfarns am Schollerbuckel muss
gestoppt, die Beweidung durch Schafe langfristig gesichert werden. Die Aufgabe der
Landschaftspflege kann langfristig nicht alleine von der Stadt oder alleine von den vielen
Grundstuckseignern und -besitzern gemeistert werden, sondern nur in Zusammenarbeit
gelingen. Hierflr ware die Ausweisung als Naturschutzgebiet ein wichtiger Schritt. Mit der
Ausweisung als Naturschutzgebiet kimmern sich auch Naturschutzfachleute des
Regierungsprasidiums Karlsruhe (RP) um die Erreichung der Schutzziele. Zuséatzlich zur
Landschaftspflege durch Gemeinde und Private kénnten dann je nach Mittelverfligbarkeit auch
Naturschutzmittel des Landes oder Ersatzgelder fur die Landschaftspflege eingesetzt werden.
So wird allen Beteiligten geholfen, der Pflichtaufgabe zur Erhaltung unserer Kulturlandschaft
als Lebensraum unzahliger Tier- und Pflanzenarten langfristig auf dem Breitenstein gerecht zu
werden. Seine naturschutzfachliche Wertigkeit wird seit langerem diskutiert und ist
Gegenstand fachlicher Bewertungen auf Ebene der Naturschutzverwaltung.

Durch den Grundsatzbeschluss entstehen keine unmittelbaren rechtlichen oder tatsachlichen
Auswirkungen auf bestehende Grundstucksverhaltnisse, Nutzungen oder
Bewirtschaftungsformen. Wie in den bisherigen Vorgesprachen mit dem RP zugesichert,
werden die bisherigen Nutzungen weiter moglich sein. Etwaige Einschrdnkungen oder
Regelungen  kdénnen  sich  ausschlieRlich aus einem  spateren  formlichen
Ausweisungsverfahren ergeben und wéren dort im Rahmen der gesetzlichen Beteiligungs-
und Abwagungsvorgaben zu prufen und zu entscheiden. Zusatzliche Einschrankungen fir
einzelne Nutzergruppen konnen durch eine mogliche Ausweisung des Breitensteins als
Naturschutzgebiet tber die bereits bestehenden Bestimmungen des
Landschaftsschutzgebietes hinausgehen.

Die Zustandigkeit fur die formliche Unterschutzstellung liegt bei der Ho6heren
Naturschutzbehtrde des Regierungsprasidiums Karlsruhe. Ein Verordnungsverfahren zur
Einrichtung des Naturschutzgebietes will das RP nach den bisherigen Vorgesprachen nur in



die Wege leiten, wenn sowohl von der Stadt als auch von Seiten der betroffenen
Interessensgruppen, insbesondere der Eigentimerinnen und Eigentiimer, in hinreichendem
Maf3e Zustimmung fur diesen Schritt signalisiert wird. Deshalb ist es fir die Stadt sehr wichtig
bereits vor Eréffnung eines Verordnungsverfahrens, mit allen Betroffenen Gesprache zu
fuhren, Bedenken und Konflikte auszumachen und gemeinsam nach Ldsungen zu suchen.
Das gesamte Vorhaben muss absolut transparent fir und zusammen mit der Offentlichkeit
durchgefuhrt werden. Die Stadt Eberbach misst daher der friihzeitigen Information sowie der
Einbindung der Burgerschaft eine besondere Bedeutung bei. Im weiteren Verlauf sollen daher
geeignete Formate zur Information und zum Dialog angeboten werden. Hierzu zé&hlen

insbesondere Informationsveranstaltungen, Gesprache mit betroffenen
Grundstuickseigentimerinnen und Grundstiickseigentiimern sowie der Austausch mit ortlichen
Interessengruppen.

Die Burgerbeteiligung erfolgt erganzend zu den (gesetzlich vorgeschriebenen
Beteiligungsverfahren und dient der frithzeitigen Aufnahme von Hinweisen, Anregungen und
Bedenken.

Mit dem vorliegenden Grundsatzbeschluss soll ausdrticklich keine Vorfestlegung hinsichtlich
konkreter Abgrenzungen, Schutzbestimmungen oder Nutzungsregelungen erfolgen. Ziel ist
vielmehr, die grundsatzliche Bereitschaft der Stadt Eberbach zu dokumentieren, ein mogliches
Ausweisungsverfahren konstruktiv, ergebnisoffen und im Rahmen der kommunalen
Zustandigkeiten zu begleiten.

Nach Beschlussfassung wird die Verwaltung den Kontakt mit den zustandigen Behérden
(RP) wieder aufnehmen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Der Gemeinderat wird
Uber wesentliche Zwischenschritte und Erkenntnisse regelméRig informiert.

Auf der Basis der Rickmeldungen aus der nun folgenden Bulrgerbeteiligung und dem
folgenden endgiiltige Beschluss, einen Antrag auf Umsetzung an das Regierungsprasidium
Karlsruhe zu stellen, wird das RP dann Uber den Start des Verordnungsverfahrens zur
Unterschutzstellung entscheiden. Aufgrund der Gesprache mit der Stadt und den
Interessensgruppen entwirft das RP sowohl die Kulisse als auch die Schutzgebietsverordnung.
Die Entwurfe gehen dann in die Anhorung der Trager o¢ffentlicher Belange, bei der die Stadt
nochmals férmlich beteiligt wird, und in die Offenlage, bei der alle Betroffenen férmlich Stellung
nehmen kénnen. Eine finale Entscheidung Uber die Unterschutzstellung findet dann im Lichte
der Abwéagung aller betroffenen Interessen statt. Die Ausweisung als Naturschutzgebiet durch
Rechtsverordnung wiirde einen langfristigen rechtlichen Rahmen schaffen, um diese
Qualitaten nach MafRgabe des Naturschutzgesetzes Baden-Wiirttemberg (NatSchG BW) zu
sichern.

Peter Reichert
Blrgermeister



Fachamt: Bauverwaltung Vorlage-Nr.: 2026-027/1

Datum: 02.03.2026

Beschlussvorlage

Vermarktung der stadtischen Flachen am Standort Hebert fur die Windkraftnutzung mit
Unterstitzung des Gemeindetages/Kommunalberatung Rheinland-Pfalz
hier: Vertrag mit der JUWI GmbH

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit
Gemeinderat 26.03.2026 offentlich Beratung und
Beschlussfassung

Beschlussantrag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den auf Grundlage des vorliegenden Angebots in
Zusammenarbeit mit der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH erarbeiteten
Pachtvertrag fir die Vermarktung der stadtischen Flachen des Standorts Hebert fir die
Windkraftnutzung, mit der JUWI GmbH abzuschliel3en.

Klimarelevanz:

Die ErschlieBung des Standortes Hebert fir Windkraftnutzung tragt erheblich zur Erzeugung
alternativer Energien in Eberbach bei. Bei einer Eigenvermarktung vor Ort kdnnten die zu
erwartenden erheblichen CO2- Einsparungen fir die Stadt Eberbach bilanziert und damit
wesentlich zum Erreichen des Ziels der Klimaneutralitéat bis 2035 beitragen.

Sachverhalt / Begrindung:

In der 6ffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.05.2025 wurde die Verwaltung beauftragt,
den gemé&nR Beschluss des Gemeinderats vom 24.11.2022 geschlossenen Pachtvertrag zur
Vermarktung der stadtischen Flachen des Standorts Hebert fiir die Windkraftnutzung mit der
BayWa r. e. Wind GmbH, die dazugehorige Kooperationsvereinbarung sowie die
Zusatzvereinbarung mittels Aufhebungsvereinbarung zu beenden.

In der nicht 6ffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 18.09.2025 wurde die Verwaltung
beauftragt, auf Grundlage des vorliegenden Angebots, einen Vertrag fur die Vermarktung der
stadtischen Flachen des Standorts Hebert fiir die Windkraftnutzung mit der Firma JUWI
GmbH zu schliel3en. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit der
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH, den vom Bieter vorgelegten Pachtvertrag zu
prufen und auszuhandeln und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.



Dieser nichtoffentlich gefasste Beschluss wurde in der 6ffentlichen Sitzung am 02.10.2025
bekannt gegeben.

Die Verwaltung hat sodann im Nachgang zu dieser Entscheidung in Zusammenarbeit mit der
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH, den Vertretern der Fraktionen und der JUWI
GmbH ein Vertragswerk erstellt und einvernehmlich abgestimmt.

Die Eckpunkte des Pachtvertrags sowie des Angebotes der JUWI:

Der Pachtvertrag wird fur eine Dauer von mindestens 25 Jahren geschlossen
Mindestens 1 bis maximal 6 Windenergieanlagen kénnen errichtet werden, die
Zulassigkeit der Anlagen wird im Rahmen der Prifung der Genehmigungsverfahren
nach Bundesimmissionsschutzgesetz von der Genehmigungsbehdrde festgelegt
Rotordurchmesser bis zu 180 m, Nabenhthe ca. 200 m, Gesamththe ca. 290 m
Nennleistung ca. je WEA 7,5 MW

Nach Ablauf des Vertrages werden die Anlagen komplett, d.h. inklusiv der
Fundamente und aller Nebenanlagen durch den Pachter zurtickgebaut. Die dafur
erforderlichen Kosten werden Uber eine Riickbaubtirgschaft abgesichert

Alle Kosten die fir die Entwicklung des Windparks am Hebert bisher fir das neue
Verfahren angefallen sind und kinftig anfallen, werden vom P&chter tlbernommen,
sofern diese angemessen und nachweisbar sind.

Mit dem Standort der Windenergieanlagen am Hebert leistet die Stadt Eberbach einen
beachtenswerten Beitrag zur Klimawende und zu dem selbstgesteckten Ziel der
Klimaneutralitat der Stadt Eberbach bis 2035.

Peter Reichert
Blrgermeister



Fachamt: Fachbereich Vorlage-Nr.: 2026-016/1
Technik

Datum: 06.02.2026

Beschlussvorlage Bauvorhaben

Steige-Schulzentrum Eberbach - Schulhof / hier: Umgestaltung Schulhof

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit
Bau- und Umweltausschuss 05.03.2026 nicht 6ffentlich Beratung
Gemeinderat 26.03.2026 offentlich Beratung und
Beschlussfassung

Beschlussantrag:
1. Die Verwaltung wird beauftragt, wie in der Beschlussvorlage dargestellt die
Planungsgrundlage fir die Umgestaltung des Schulhofs im Steige-Schulzentrum
Eberbach zusammenzustellen und die Planung dazu voranzutreiben.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Steige-Grundschule und
der Gemeinschaftsschule geeignete Malnahmen zur Schilerbeteiligung an den
Planungen zur Umgestaltung durchzufihren.

Klimarelevanz:

Im Zuge der Umgestaltung sollen Teilflachen des Schulhofs entsiegelt werden. Entsiegelte
Flachen haben positive Umweltauswirkungen, indem sie den naturlichen Wasserkreislauf
durch Versickerung wiederherstellen, das Grundwasser neu bilden und bei Starkregen die
Kanalisation entlasten. Sie reduzieren die Hitze im Schulhof durch Verdunstungskihlung,
fordern die Biodiversitat durch neuen Lebensraum fur Flora und Fauna und verbessern die
Luftqualitat.

Sachverhalt / Begrindung:

Ausgangslage und Problemstellung

Bei der Sanierung der Grundschule 2025 wurde die groRflachige Uberdachung vor dem
Schulgebaude fir die Arbeiten zurtickgebaut und nur Giber dem Eingang provisorisch wieder
errichtet. Auch der restliche Teil des Ubergangs zwischen Grund- und Gemeinschaftsschule
weist nach vielen Jahren der Nutzung Mangel auf und muss mittelfristig ersetzt werden.
Nach Angaben der Schulleitungen wird auch in Zukunft eine groRflachige Uberdachung
bendtigt, um in den Randzeiten des Schulbetriebs sowie wahrend der Pausen Schutz vor
Sonne und Regen zu bieten. Eine Mdglichkeit fir alle Schilerinnen und Schiler, die Pause
innen zu verbringen, gibt es nicht.



Ein Grof3teil des Schulhofs weist mit Asphalt oder Betonpflaster versiegelte Oberflachen auf,
die kein Regenwasser versickern lassen und im Sommer hohe Temperaturen abstrahlen.
Durch den Klimawandel wird dies immer mehr zum Problem und belastet die Gesundheit
und das Wohlbefinden der Schilerinnen und Schiler sowie der in der Schule Beschattigten.
Wichtiger Teil der MalZnahme ist daher eine Entsiegelung und Neuanlegung von
Grunpflanzen, die die Wasseraufnahmefahigkeit des Gelandes erhéhen und der
Sommerhitze durch Verdunstungskuhle entgegenwirken.

Neben dem Klima hat sich auch die Gesellschaft und mit ihr die Schule gewandelt. Die
Aufenthaltszeiten der Schilerinnen und Schuler ist langer, teilweise wir hier mehr Zeit
verbracht als zuhause. Statt nur Ort des Lehrens und Lernens ist die Schule heute
ganzheitlicher Lebensraum, was insbesondere auch der Status als Ganztagsschule zeigt.
Dieser Entwicklung sollten auch die Schulrdume und als einer der wichtigsten der
AulRenraum der Schule beitragen.

Es qilt, differenzierte RGume innerhalb des Schulhofs zu gestalten, die verschiedene
Funktionen und Bedarfe erflillen. Auch weiterhin werden nattrlich gré3ere
Bewegungsflachen gebraucht, gleichzeitig aber auch ruhigere Teilbereiche sowie
Spielangebote, die die Kinder auf verschiedene Art und Weise fordern und férdern.

Phase 0

Ziel der Stadtverwaltung wie der Schulen ist, ein erfahrenes Landschaftsarchitekturbiiro mit
der Umgestaltung zu beauftragen. Genauso wichtig wie die fachlich fundierte Gestaltung des
Gelandes mit einer neuen Uberdachung, der Vegetation und den Spielbereichen wird hier
die Beteiligung der Schulgemeinschaft aus Schulerinnen und Schilern, aber auch der
Lehrerschaft, dem Betreuungsteam aus Randzeit/Ganztagsschule sowie allen anderen in der
Schule Beschéftigten von der Sekretarin bis zum Hausmeister sein.

Die Bedurfnisse aller sollen von Anfang an mit in die Aufgabenstellung flieRen, sodass sich
alle in dem neuen Schulhof wiederfinden und auch in Zukunft wertschatzend mit dem
Gelande umgehen. Die Beteiligung soll niederschwellig Uber verschiedene Aktionen
erfolgen, die von Lehrerinnen und Lehrern und der Verwaltung initiiert werden und
untereinander sowie mit dem Elternbeirat abgestimmt werden.

Angedacht sind hier beispielsweise Malprojekte im Kunstunterricht, Modellgestaltungen in
Sachkunde oder eine leicht zugangliche Umfrage uber Lieblingsorte und
Verbesserungspotentiale im jetzigen Schulhof durch die Verwaltung. Die Ergebnisse sollen
einerseits ldeengeber fir identitatsstiftende Konzepte fiir den neuen Hof geben und
andererseits konkrete Méangel aus Sicht der Nutzer aufzeigen.

Die Ergebnisse aus der Beteiligung bilden die sogenannte ,Phase 0%, eine Bedarfsermittlung
vor den eigentlichen Planungsphasen des Landschaftsarchitekten. Zusammen mit dem
durch den Vermesser erfolgten Aufmalf3 sowie vorhandenen anderen Planungs- und
Informationsunterlagen ergeben sie die Planungsgrundlage fiir den zukinftigen
Auftragnehmer. Diese Grundlagenermittlung bedeutet einen gewissen Aufwand, der sich
aber durch schnellere Bearbeitung in der spateren Planung bezahlt macht.

Kosten

Die Gesamt-Baukosten fur die Gesamtflache von etwa 3.600m? werden auf Grundlage von
Vergleichsprojekten mit 240 € je m?, gesamt also 850.000 € veranschlagt. Die
Planungskosten fur die Freianlage wirden dafur voraussichtlich insgesamt etwa 215.000 €
betragen, Planungskosten fiir das Tragwerk der Uberdachung sind mit 10.000 € geschéatzt,
sonstige Kosten werden mit 20.000€ geschatzt. Die Gesamtkosten lagen damit bei etwa
1.095.000 €.



Die Planungskosten wurden kalkuliert auf Vorgaben der HOAI im Leistungsbild Freianlagen,
Honorarzone IV.

Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, ein planerisches Gesamtkonzept fir das
Gesamtgelande zu erreichen und sich mit der weitergehenden Planung und der
Umgestaltung auf den oberen Bereich des Schulhofs mit einer Flache von 2.300 m2 zu
konzentrieren. Das Ziel ist, eine sehr mitteleffiziente Umgestaltung umzusetzen und mit
Baukosten von maximal 180 € je m? auszukommen.

Mit diesen Rahmenbedingungen werden die Planungskosten fiir das Gesamtkonzept auf ca.
25.000 € geschatzt. Die Planungskosten flr die Umsetzung der Teil-Anlage betragen dann
noch ca. 85.000 €, die Baukosten ca. 415.000€.

Mit den Planungskosten des Tragwerks von ca. 10.000 € und sonstigen Kosten von 20.000 €
ergeben sich Gesamtkosten von 565.000 €.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt Giber den Investitionsauftrag 121102000060 Steige Grundschule
Hochbaumalinahmen. Hier sind Mittel in H6he von 100.000 € fir den Haushalt 2026
eingestellt und 500.000€ fur das Jahr 2027 eingeplant. Die Finanzierung ist damit gesichert.

Fiur die Umsetzung stehen verschiedene Fordermittel in Aussicht.

So fokussiert sich das ,Start-Chancen-Programm® mit Saule | des Programms auf
Investitionen in die schulische Infrastruktur, um eine moderne und lernférderliche Umgebung
zu schaffen. Die Forderquote betragt hier bis zu 70%.

Das Programm ,Naturlicher Klimaschutz in Kommunen* fordert die Wiederherstellung von
natlrlichen Bodenfunktionen, die Schaffung von Grinflachen und Férderung der
Artenvielfalt. Die FOorderquote betrégt hier regelmafiig 50%, fur finanzschwache Kommunen
80%.

Es wird friihzeitig nach weiteren Férdermdglichkeiten Ausschau gehalten und die
Fordervoraussetzungen geprift und in die Planung einbezogen.

Peter Reichert
Blrgermeister

Anlage/n:



Fachamt: Stadtische Dienste Vorlage-Nr.: 2026-011/2

Eberbach

Datum: 16.03.2026

Vergabeermachtigung

Neubau Wasserwerk Diirrhebstal
hier: Vergabe der Arbeiten fur die Freianlage

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich

Beratung und
Beschlussfassung

Beschlussantrag:

1.

Fir die MalRnahme AulRenanlage flr das Wasserwerk Dirrhebstal wird die
Ausschreibung der erforderlichen Leistungen freigegeben.

Die Verwaltung wird ermachtigt, innerhalb eines Gesamtkostenrahmens von 210.000
€ brutto den entsprechenden Auftrag, gemaf den vergaberechtlichen Vorschriften auf
das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.

Die Finanzierung erfolgt Gber die Kostenstelle 93660000. Hier stehen ausreichend
Mittel zur Verfugung.

Klimarelevanz: keine

Sachverhalt/Begrindung:

1. Ausgangslage

a) Um die funktionale ErschlieBung und Nutzung des neuen Wasserwerk Durrhebstal,

sowie eine ordnungsgemalfie Einbindung in das bestehende Umfeld sicherzustellen,
sind Garten- und Landschaftsbauarbeiten (GaLaBau) erforderlich.

Die Leistungen umfassen insbesondere die Herstellung von Zuwegungen sowie das
Anlegen von Griunflachen und weiterer erforderlichen AuRenanlagen. Diese Arbeiten
sind Bestandteil der Gesamtmalnahme und Voraussetzung fur die dauerhafte
Nutzung, den sicheren Betrieb und die Einhaltung der landschafts- sowie
umweltrechtlicher Vorgaben.



b) Ausflihrungszeit der Arbeiten ist fir Marz bis Juni 2026 vorgesehen

2. Festlegung der Vergabeart
Fir diese Malinahme wird gem. der VOB/A eine beschrankte Ausschreibung
durchgefihrt.

3. Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt tber die Kostenstelle 93660000

Peter Reichert
Blrgermeister



Fachamt: Stadtische Dienste Vorlage-Nr.: 2025-219
Eberbach

Datum: 07.10.2025

Beschlussvorlage

Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH
hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschaftsflihrung

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Beratung und
Beschlussfassung

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat erteilt dem Burgermeister gem. 8 104 Gemeindeordnung Baden-
Wirttemberg (GemO) die Weisung, den Geschéftsfiihrer der Stadtwerke Eberbach GmbH
gem. 88 37 und 47 GmbHG anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme (SWEE) GmbH folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Jahresabschluss der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH mit einer Bilanzsumme in Hohe von
25.000,00 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 90,10 Euro in der von der WIBERA
Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart gepruften und mit dem uneingeschrankten
Bestatigungsvermerk versehenen Fassung zu. Der Jahresfehlbetrag soll auf neue
Rechnung vorgetragen werden.

2. Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Geschaftsfiihrer
Herrn Dipl.-Kaufmann Glinter Haag (Geschéaftsfihrer bis zum 31.12.2023) fir das
Jahr 2022 Entlastung.

Klimarelevanz:

Keine

Sachverhalt / Begrindung:

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH hat in einem
Umlaufbeschluss vom 16.02.2026 den Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Eberbach
Erzeugungs- und Warme GmbH, die Ergebnisverwendung und den Lagebericht beraten und
geprift sowie eine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung geben.



Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des
Jahresabschlusses 2022 und die Entlastung der Geschéftsfihrung fir das Jahr 2022 gem.
§ 10 Abs. 5 Buchstaben a) und c) des Gesellschaftsvertrags.

Mit diesem Beschlussantrag wird Burgermeister Reichert beauftragt, den Geschaftsfuhrer
der Stadtwerke Eberbach GmbH anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH den Jahresabschluss festzustellen
und die Entlastung der Geschéftsfuhrung fur das Jahr 2022 durchzufihren.

Peter Reichert
Burgermeister

Anlage/n:
Jahresabschluss inkl. Lagebericht Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH

2022 (offentliche Anlage)



Bericht

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G.
Eberbach

Priifung des Jahresabschlusses fiir das Rumpfgeschiftsjahr vom
21. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2022

und des Lageberichts fiir das Rumpfgeschéftsjahr vom
21. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Auftrag: DEE00170799.1.1

sWIBERA
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GmbH Gesellschaft mit beschrénkter Haftung
Guv Gewinn- und Verlustrechnung
HGB Handelsgesetzbuch
HGrG Haushaltsgrundsitzegesetz
HR Abzw.B Handelsregister Abteilung A bzw. B
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A. Priiffungsauftrag

I.  Priifungsauftrag

. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlusspriifer in der Aufsichtsratssitzung am 6. Mérz 2024 erteilte
uns die Geschiftsfithrung der

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wiarme GmbH i.G., Eberbach,
(im Folgenden kurz ,,SWEE i.G.“ oder ,,Gesellschaft i.G.“ genannt)

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft i.G. fiir das Rumpfgeschéftsjahr vom
21. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der Buchfiithrung und den Lagebe-
richt fiir dieses Rumpfgeschiftsjahr gemaR §§ 316 ff. HGB zu priifen.

. Bei unserer Priifung haben wir auftragsgemaf auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1
und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E,

. Fiir die Durchfiihrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhaltnis zu Drit-
ten, die diesem Bericht beigefiigten Allgemeinen Auftragsbedingungen fiir Wirtschaftspriiferinnen,
Wirtschaftspriifer und Wirtschaftspriifungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 vereinbart.

. Uber Art und Umfang sowie iiber das Ergebnis unserer Priifung erstatten wir diesen Bericht nach
den Grundsétzen des IDW PS 450 n.F. (10.2021), dem der von uns gepriifte Jahresabschluss sowie
der gepriifte Lagebericht als Anlagen beigefiigt sind. Dieser Bericht ist an das gepriifte Unterneh-
men gerichtet.

II. Bestitigung der Unabhingigkeit

. Wir bestétigen geméal § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlusspriifung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhéngigkeit beachtet haben.
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B. Grundsitzliche Feststellungen

I.  Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der SWEE i.G. durch die ge-
setzlichen Vertreter (siche Anlage I) dar:

Die Gesellschaft i.G. ist am 21. Oktober 2022 gegriindet und am 6. Februar 2023 in das Handelsre-
gister eingetragen worden. Ihr Unternehmensgegenstand umfasst die Planung, Entwicklung, Fi-
nanzierung, Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren
Energien und zur Erzeugung von Wérme, den Vertrieb der erzeugten Energie und Wérme sowie
die Erbringung von damit zusammenhéngenden Dienstleistungen und das Haben und Halten von
Beteiligungen an Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von Energie und Warme planen, ent-

wickeln, bauen und betreiben.

Im Rumpfgeschiftsjahr 2022 hat die Gesellschaft i.G. noch keine operative Geschiftstitigkeit auf-

genommen.

Erfolgswirksam sind sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen i. H. v. insge-
samt € 90,10 angefallen. Der hieraus resultierende Jahresfehlbetrag 2022 minderte das Eigenkapi
tal auf € 24.909,90.

Bestandsgefdahrdende Risiken fiir die Gesellschaft sieht die Geschéftsfithrung nicht. Relevante
Chancen und Risiken werden erst mit der Aufnahme der operativen T4tigkeiten zum Tragen kom-

men.

Bis zum Aufstellungszeitpunkt wurde weiterhin kein operativer Geschéftsbetrieb aufgenommen.
In den Jahren 2023 und 2024 verzeichnete die Gesellschaft Jahresfehlbetrage im Wesentlichen
aufgrund von Abschlusspriifungskosten. Fiir 2025 stellt sich die Entwicklung der Gesellschaft ana-
log zu den Vorjahren dar. Der Start der operativen Téatigkeit ist nach wie vor ungewiss.

. Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft i.G., insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes
und der wesentlichen Chancen und Risiken der kiinftigen Entwicklung des Unternehmens, ist
plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Priifung und den dabei gewonne-
nen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemes-
sen und inhaltlich zutreffend.
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II. Sonstige Gesetzesverstofie und VerstofRe gegen den Gesellschaftsvertrag

8. Der Jahresabschluss der Gesellschaft i.G. wurde nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs
Monaten (§ 264 Abs. 1 HGB) aufgestellt.

9. Der Jahresabschluss der Gesellschaft i.G. sowie der Lagebericht wurden nicht innerhalb der Frist
von sechs Monaten gemaf’ § 13 des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
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III. Wiedergabe des Bestitigungsvermerks

Nach dem abschliefenden Ergebnis unserer Priifung haben wir mit Datum vom 19. August 2025
den folgenden uneingeschrankten Bestitigungsvermerk erteilt:

,BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS
An die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G., Eberbach
Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G.,
Eberbach, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung fiir das Rumpfgeschéftsjahr vom 21. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem
Anhang, einschliefflich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — gepriift.
Dariiber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme
GmbH i.G. fiir das Rumpfgeschéftsjahr vom 21. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

» entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsétze ord-
nungsméRiger Buchfithrung ein den tatséchlichen Verhiltnissen entsprechendes Bild der Ver-
mogens- und Finanzlage der Gesellschaft i.G. zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage
fiir das Rumpfgeschiftsjahr vom 21. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und

o vermittelt der beigefiigte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft i.G.. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemil § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklédren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsméfigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer IDW) festgestellten deutschen
Grundsétze ordnungsmafiger Abschlusspriifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsétzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prii-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts” unseres Bestédtigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéingig in Ubereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung, dass
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die von uns erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir

unsere Priifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fiir den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafiir,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundséitze ordnungsméRiger Buchfiih-
rung ein den tatsédchlichen Verhiltnissen entsprechendes Bild der Vermdégens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft i.G. vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir
die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsétzen ordnungsmaé-
Biger Buchfiihrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
erméglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermégensschédigungen) oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich, die
Fahigkeit der Gesellschaft i.G. zur Fortfithrung der Unternehmenstitigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfithrung der Un-
ternehmenstétigkeit, sofern einschlégig, anzugeben. Dariiber hinaus sind sie dafiir verantwortlich,
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unternehmenstitigkeit
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatséchliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft i.G. vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Vorkehrungen und Maffnahmen (Sys-
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermoglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise fiir die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-
sellschaft i.G. zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tiimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft

i.G. vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei
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der Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestétigungsvermerk zu erteilen, der unsere Priifungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maf$ an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsméfiger Abschlusspriifung durchgefiihrte Priifung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen konnen aus dolosen
Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verniinftiger-
weise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-

einflussen.

Wihrend der Priifung {iben wir pflichtgemies Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Dariiber hinaus

e identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern, planen und
tithren Priifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Priifungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unsere Priifungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist héher als das Risiko, dass aus Irrtiimern resultierende wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstindigkeiten, irrefithrende Darstellungen bzw.
das AuBerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

e gewinnen wir ein Verstindnis von dem fiir die Priifung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den fiir die Priifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Mafinahmen, um Priifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstidnden ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Priiffungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Gesellschaft i.G. abzugeben.

e beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschétzten Werte und damit zusammenhéingenden Angaben.

» ziehen wir Schlussfolgerungen iiber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfithrung der Unternehmenstitigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Priifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fahigkeit der Gesellschaft i.G. zur Fortfithrung der Unternehmenstétigkeit aufwerfen kénnen.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehorigen Angaben im Jahresabschluss und im
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Priifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestitigungsvermerks erlangten Priifungsnachweise.
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Zukiinftige Ereignisse oder Gegebenheiten konnen jedoch dazu fiihren, dass die Gesellschaft
i.G. ihre Unternehmenstéatigkeit nicht mehr fortfiihren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschlieRlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschéiftsvorfille und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ord-
nungsmaiger Buchfithrung ein den tatsdchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Ver-
mogens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft i.G. vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft i.G.

fiihren wir Priiffungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prii-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
genstiandiges Priifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass
kiinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-

fang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschlie@lich

etwaiger bedeutsamer Méangel im internen Kontrollsystem, die wir wahrend unserer Priifung fest-

stellen.*
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Priifung

I.  Gegenstand der Priifung

Gegenstand unserer Priifung waren der nach den fiir alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB), den ergénzenden Vorschriften fiir Kapitalgesellschaften sowie
bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den weiteren rechtsformspezifi-
schen Vorschriften (§ 42 GmbHG) sowie den ergédnzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertra-
ges (§ 13) aufgestellte Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfithrung fiir das Rumpfge-
schéftsjahr vom 21. Oktober 2022 bis 31. Dezember 2022, bestehend aus der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang, und der Lagebericht fiir dieses Rumpfgeschifts-
jahr. Die Verantwortung fiir die Ordnungsméfigkeit von Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht tragen die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft i.G. Unsere Aufgabe war es, diese Unter-
lagen einer Priifung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rech-
nungslegung und die sie ergédnzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden
sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin gepriift, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei un-
serer Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft i.G. vermittelt. Dabei haben wir auch gepriift, ob die Chancen und
Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Priifung des Lageberichts hat
sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts be-

achtet worden sind.

Bei unserer Priifung haben wir auftragsgemil$ die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen versffent-
lichten Priifungsstandard ,,Berichterstattung iiber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach

§ 53 HGrG* (IDW PS 720) beachtet.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Gesellschaft i.G., insbesondere
ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war gleichfalls nicht Gegenstand des
uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlusspriifung.

II. Artund Umfang der Priifung

Bei Durchfiithrung der Priifung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prii-
fungsstandards des IDW niedergelegten Grundsétze ordnungsmiBiger Abschlusspriifung beachtet.
Die Abschlusspriifung erstreckt sich nach § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des
gepriiften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschéftsfiihrung zuge-

sichert werden kann.

DEE00170799.1.1
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Hinsichtlich der wesentlichen Elemente unseres risikoorientierten Priiffungsansatzes verweisen wir
auf den Abschnitt ,,Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts” in unserem Bestédtigungsvermerk (vgl. Abschnitt B ,Wiedergabe des Bestti-
gungsvermerks®).

Ergénzend geben wir folgende Erlduterungen zu unserem Priifungsvorgehen: Ausgehend von der
Identifikation und Beurteilung der inhérenten Risiken fiir den Jahresabschluss und Lagebericht ha-
ben wir uns zunéchst ein Verstdndnis von den fiir die Priifung des Abschlusses relevanten internen
Kontrollen sowie den fiir die Priifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maffnahmen
der SWEE i.G. verschafft.

Auf dieser Basis haben wir die Risiken festgestellt, die zu wesentlichen falschen Darstellungen in
der Rechnungslegung fithren kénnen und dies bei der Bestimmung unseres weiteren Priifungsvor-
gehens beriicksichtigt. Im Priifungsprogramm wurden die Schwerpunkte sowie der zeitliche Ab-
lauf unserer Priifung und die Zusammensetzung des Priifungsteams inklusive des Einsatzes von
Spezialisten festgelegt.

Nachfolgend geben wir einen Uberblick zu dem von uns bei der Jahresabschlusspriifung gesetzten
Priifungsschwerpunkt:
¢ Ansatz und Bewertung der Eréffnungsbilanzwerte und deren Fortschreibung

Auf Grundlage unserer Einschétzung der fiir die Priifung des Abschlusses relevanten internen Kon-
trollen haben wir im Folgenden unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der
Wirtschaftlichkeit aussagebezogene Priifungshandlungen zur Erlangung von Priifungssicherheit
durchgefiihrt.

Im Rahmen der Einzelfallpriifungen von Abschlussposten der Gesellschaft i.G. haben wir folgende
Unterlagen eingesehen:

¢ Handelsregisterausziige,
¢ Planungsunterlagen,
¢ sonstige Geschéftsunterlagen.

Von den gesetzlichen Vertretern und den von ihnen beauftragten Mitarbeitern sind uns alle ver-

langten Aufkldrungen und Nachweise erbracht worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsiibliche schriftliche Vollstindigkeitserklirung zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

DEE00170799.1.1
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D. Feststellungen zur Rechnungslegung
I.  OrdnungsmiRigkeit der Rechnungslegung

1. Buchfithrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Buchfiihrung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Be-
langen ordnungsgem&R und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren ge-
priiften Unterlagen zu entnehmenden Informationen fiihren zu einer ordnungsgem:Ren Abbil-
dung in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der SWEE i.G. bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang fiir das Rumpfgeschéftsjahr vom 21. Oktober 2022
bis zum 31. Dezember 2022 wurden die gesetzlichen Vorschriften einschlieflich der rechtsform-
spezifischen Vorschriften, die Grundsitze ordnungsmafiiger Buchfithrung sowie die ergéinzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemiR aus der Buchfithrung
und den weiteren gepriiften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-,
Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen we-
sentlichen Belangen vollstindig und zutreffend.

3. Lagebericht

Der geméf’ § 13 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen
Belangen den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergénzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages.

DEE00170799.1.1
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und
vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundséitze ordnungsméRiger Buchfiihrung ein den tat-
séchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schafti.G..

Zum besseren Verstandnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend
pflichtgemiR auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Anderungen in
den Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, ein
(8§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Zur Angabe der Bewertungsmethoden der Abschlussposten verweisen wir auf den Anhang. Nach
unseren Feststellungen sind die angewandten Bewertungsmethoden sachgerecht und erfiillen die
mafRgebenden Rechnungslegungsgrundsitze.

DEE00170799.1.1
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E. Feststellungen gemaR § 53 HGrG

Bei unserer Priifung haben wir auftragsgema® die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
sowie IDW PS 720 (Berichterstattung iiber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach § 53 HGrG)
beachtet. Dementsprechend haben wir auch gepriift, ob die Geschifte ordnungsgemaf, d.h. mit
der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschligigen handelsrechtlichen
Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschiftsordnung fiir die Ge-
schéftsfiihrung, gefiihrt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III (Fragenkatalog zur
Priifung nach § 53 HGrG) dargestellt. Uber diese Feststellungen hinaus hat unsere Priifung keine
Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung fiir die Beurteilung der Ordnungsmafigkeit
der Geschiftsfithrung von Bedeutung sind.

DEE00170799.1.1
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F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht {iber die Priifung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Eberbach Erzeu-
gungs- und Warme GmbH i.G., Eberbach, fiir das Rumpfgeschéftsjahr vom 21. Oktober 2022 bis
31. Dezember 2022 und des Lageberichts fiir dieses Rumpfgeschiftsjahr erstatten wir in
Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsitzen ordnungsmiBiger Er-
stellung von Priifungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestatigungsvermerk ist in Abschnitt B unter ,Wiedergabe des Bestitigungs-
vermerks“ enthalten.

Stuttgart, den 19. August 2025

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

== digitally ~= digitally "G D S
pwc signed by PWE signed by % fegfj:x?\g"’ e
Andrea Ehrenmann Thomas Brunke
Wirtschaftspriiferin Wirtschaftspriifer
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Anlage 1

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G.
Lagebericht 2022

1. Grundlagen der Gesellschaft i.G.

Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH (SWEE) i.G. ist fir die
Planung, die Entwicklung, die Finanzierung, die Errichtung und den Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung von Energie aus emeuerbaren Energien und zur Erzeugung
von Warme, der Vertrieb der erzeugten Energie und Warme sowie die Erbringung
von damit zusammenhéngenden Dienstleistungen und das Haben und Halten von
Beteiligungen an Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von Energie und Warme
planen, entwickeln, bauen und betreiben zustéandig.

2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft i.G. wurde am 21. Oktober 2022 gegriindet. Die Eintragung ins
Handelsregister erfolgte am 06. Februar 2023. Die Gesellschaft i.G. wird als
Vorratsgesellschaft von der Stadtwerke Eberbach GmbH gehalten und hat bislang
noch keine operative Geschéaftstatigkeit aufgenommen. Aus diesem Grunde gibt es
keine spezifischen zu berlicksichtigenden Rahmenbedingungen.

3. Der Geschaftsverlauf

Die SWEE i.G. hat ihre Geschaftstatigkeit im Rumpfgeschéftsjahr 2022 noch nicht
aufgenommen, sodass ausschlieBlich Bankgebiihren sowie Zinsen angefallen sind.

4, Vermogens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Eigenkapital betrdgt zum Bilanzstichtag + 24.909,90 €, was einer
Eigenkapitalquote in H6he von + 99,6 % entspricht.

Das Eigenkapital stellt sich zum Bilanzstichtag des Rumpfgeschéftsjahres wie folgt
dar:

31.12.2022
€
I. Zur Durchfiihrung der Griindung gezeichnetes Kapital 25.000,00
Il. Kapitalriicklage 0.00
ll. Gewinvortrag 0,00
IV. Jahresergebnis -80,10
Gesamt 24.909,90
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5. Sonstige Angaben

In der SWEE i.G. sind zum Bilanzstichtag keine Mitarbeiter angestellt.

6. Chancen und Risiken, Prognose

» Chancen und Risiken

Zum heutigen Tag bestehen keine bestandsgeféhrdenden Risiken fiir die Gesellschaft
I.G. Erst mit der Aufnahme einer operativen Geschéftstétigkeit werden sich relevante
Risiken sowie Chancen ergeben.

» Entwicklung fiir die Geschiftsjahre 2023 und 2024 sowie
Prognose 2025

In den Geschéftsjahren 2023 und 2024 erfolgte weiterhin keine Aufnahme der
operativen Geschéaftstatigkeit, so dass im Wesentlichen nur weitere sonstige
betriebliche Aufwendungen (im Wesentlichen firr Priifungskosten) angefallen sind,
die zu weiteren Jahresfehlbetragen gefiihrt haben.

Eine gegebenenfalls erforderliche Finanzierung erfolgt grundsatzlich (iber die
Stadtwerke Eberbach GmbH durch Kapitaleinlage oder Gesellschafterdarlehen. Die
Aufnahme von Bankdarlehen ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Nach wie vor ist bis zum Aufstellungszeitpunkt dieses Lageberichts die Ausrichtung
der Gesellschaft sowie der Start des operativen Geschéftes noch nicht absehbar. Die
Geschéftsfilhrung geht daher fir das Geschéftsjahr 2025 von einem weiteren
Jahresfehlbetrag aus.

Eberbach, den 18. Augist 2025
/

Geschaftsfuhrer
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Jahresabschluss fiir das Rumpfgeschiftsjahr
vom 21. Oktober bis zum 31. Dezember 2022
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Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme GmbH i.G.
fiir das Rumpfgeschéftsjahr vom 21. Oktober bis 31. Dezember 2022

1. sonstige betriebliche Aufwendungen

2. Zinsen und dhnliche Aufwendungen
davan an verbundene Unternehmsn
{davon aus der Aufzinsung von Rickstellungen
0,00 €)

3. Ergebnis nach Steuern

4. Jahresfehlbetrag

)

21.10. - 31.12.2022

€

80.00

€

90,00

0,10
0,00

-90,10

90,10

Anlage 11






Anlage II

STADTWERKE EBERBACH Erzeugungs- und Warme GmbH i.G.
Anhang 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G. hat ihren Sitz in 69412
Eberbach und ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim
(HRB 746267). Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G. ist zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des
§ 267a Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes wurde geméal § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages jedoch die Rechnungsle-
gungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) fiir groRe Kapitalgesellschaften
zugrunde gelegt.

Die notariell beurkundete Niederschrift (iber die Griindung als Vorratsgesellschaft da-
tiert auf den 21. Oktober 2022. Alleingriinderin der Gesellschaft i.G. ist die Stadtwerke
Eberbach GmbH. Gemal § 3 des Gesellschaftsverirages ist das Stammkapital als
Bareinlage in H6he von 25.000,00 € zu leisten, die sofort fallig war. Die Begrindung
der Einlageforderung stellt den ersten buchungspflichtigen Geschéftsvorfall der
GmbH i. G. dar und markiert den Stichtag fur die Eréffnungsbilanz zum 21. Oktober
2022. Erganzend sei darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft i.G. beim zusténdigen
Handelsregister am 6. Februar 2023 als GmbH eingetragen wurde.

Mithin erstreckt sich das erste Rumpfgeschéftsjahr auf den 21. Oktober bis 31. De-
zember 2022.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden erstmalig wie folgt festgelegt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen wurden unter Beriicksichtigung al-
ler Risiken zum Nennwert bilanziert.

Das zur Durchfiihrung der Griindung gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag bilan-
Ziert.

Die sonstigen Ruckstellungen beriicksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennba-
ren Risiken und Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Die Bewertung erfolgt in
Hoéhe des nach verniuinftiger kaufménnischer Beurteilung notwendigen Erflllungsbe-
trags unter Bertcksichtigung angemessener Preis- und Kostensteigerungen.
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3. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Forderungen aus der
Erbringung des Stammkapitals aus der Griindung der Geselischaft i.G. gegen die Ge-
sellschafterin Stadtwerke Eberbach GmbH.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 wurde die Bareinlage zur Griindung der Ge-
sellschaft noch nicht geleistet. Das zur Durchfiihrung der Griindung gezeichnete Ka-
pital betrdgt 25.000,00 €.

Der Saldo aus dem zur Durchfiihrung der Griindung gezeichnete Kapital und Jahres-
fehlbetrag ergab zum 31.12.2022 ein Eigenkapital von + 24.909,90 €.

Im Jahr 2022 besteht ein Jahresfehlbetrag in Héhe von 90,10 €.

Die Geschéftsfiihrung schlagt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzu-
tragen.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen flir die Bankgebiih-
ren in H6he von 90,00 € enthalten.

In den Zinsen und ahnlichen Aufwendungen sind die Sollzinsen fiir das Bankkonto
enthalten.

5. Erganzende Angaben

Organe der Gesellschaft i.G.

Geschaftsfiihrer: ab 01.01.2024 Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel
bis 31.12.2023 Herr Dipl.-Kaufmann Glinter Haag
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Mitglieder des Aufsichtsrats:

Peter Reichert, Blirgermeister (Aufsichtsratsvorsitzender)

Peter Stumpf, Studiendirektor i.R. (seit 26.01.2023; stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Ernst Raab, Dipl.-Betriebswirt, i.R. (seit 26.01.2023)

Michael Reinig, Kfz.-Meister (seit 26.01.2023)

Edgar Sigmund, Dipl.-Betriebswirt, i.R. (seit 26.01.2023)

Jan-Peter Réderer, Mitglied im Landtag Baden-Wiirttemberg (seit 26.01.2023)
Henning Schulz, Dipl.-Ing. (FH) (seit 26.01.2023 und zum 25.07.2024 ausgeschie-
den)

Patrick Joho, Polizeioberkommissar (seit 26.01.2023)

Michael Schulz, Oberstudienrat, Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Handelslehrer (seit
26.01.2023)

Markus Scheurich, staatl. Gepriifter Techniker (seit 25.07.2024)

Die Gesamtbeziige des Aufsichtsrats sowie der Geschéftsfilhrung liegen im Ge-
schéftsjahr bei 0,00 €.

Belegschaft

Im Jahr 2022 waren keine Mitarbeiter beschattigt.

Haftungsverhéltnisse/finanzielle Verpflichtungen

Bei der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G. bestehen zum Bi-
lanzstichtag weder Haftungsverhéltnisse noch finanzielle Verpflichtungen.

6. Nachtragsbericht

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag von besonderer Bedeutung liegen nicht vor.

Eberbach, den 18. August 2025

Wolfgang Kressel
Geschéftsfihrer
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Fragenkatalog zur Priifung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Tatigkeit von Uberwachungsorganen und Geschiftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbeziige

a)  Gibt es Geschiftsordnungen fiir die Organe und einen Geschiftsverteilungsplan fiir die
Geschiiftsleitung sowie ggf. fiir die Konzernleitung? Gibt es dariiber hinaus schriftliche
Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschiifts- sowie ggf. fiir
die Konzernleitung (Geschiftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den
Bediirfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Als Organe sind bei der Gesellschaft i.G. gemiff § 5 des Gesellschaftsvertrags die
Geschiftsfithrung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung eingerichtet.

Der Aufsichtsrat besteht gemal § 7 des Gesellschaftsvertrags aus neun Mitgliedern, von
denen acht Mitglieder von der Stadt Eberbach entsandt werden. Vorsitzender des
Aufsichtsrats ist der Biirgermeister der Stadt Eberbach kraft Amtes. Der stellvertretende
Vorsitzende wird aus der Mitte des Aufsichtsrats gewihlt.

Die Aufgaben des Aufsichtsrats sind in § 9 des Gesellschaftsvertrags festgelegt. Eine
Geschiftsordnung fiir den Aufsichtsrat besteht derzeit noch nicht.

Gemil § 6 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft i.G. einen oder mehrere
Geschiftsfithrer. Die Geschiftsfithrer konnen jederzeit durch die Gesellschafter-
versammlung abberufen werden. Ist nur ein Geschiftsfiihrer bestellt, so vertritt dieser
die Gesellschaft i.G. allein. Werden mehrere Geschiftsfiihrer bestellt, so wird die
Gesellschaft i.G. jeweils durch zwei Geschéftsfithrer gemeinsam oder durch einen
Geschiéftsfilhrer ~ gemeinsam mit einem  Prokuristen  vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschiftsfiihrern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und einen oder mehrere Geschiftsfithrer von den
Beschriankungen des § 181 BGB ganz oder teilweise befreien. Die Geschéftsfithrung ist
verpflichtet, die Geschifte der Gesellschaft i.G. unter Beachtung der Gesetze, dieses
Gesellschaftsvertrages sowie der Beschliisse und Weisungen der
Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates in eigener Verantwortung zu fiihren.

Eine Geschiftsordnung fiir die Geschéftsfithrung besteht derzeit noch nicht.
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b)

c)

d)

Die vorhandenen Regelungen sind — auch im Hinblick auf die Einbindung in die
Entscheidungsprozesse - sachgerecht und entsprechen den Bediirfnissen der
Gesellschaft i.G.

Wie viel Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hieriiber erstellt?

Die Gesellschaft befand sich im Berichtsjahr 2022 in Griindung. Es gab im Berichtsjahr
2022 noch keinen Aufsichtsrat, daher fanden im Berichtsjahr keine Sitzungen des
Aufsichtsrats statt.

Im Berichtsjahr fand keine Sitzung der Gesellschafterversammlung statt.

In welchen Aufsichtsriten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Absatz 1 Satz 5 des
Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschiiftsleitung titig?

Der Geschiftsfithrer Herr Giinter Haag - bis 31. Dezember 2023 - war im Berichtsjahr in
keinen Aufsichtsrdten und anderen Kontrollgremien tétig.

Der Geschiftsfithrer Herr Wolfgang Kressel — ab 1. Januar 2024 - ist in keinen
Aufsichtsriten und anderen Kontrollgremien tétig.

Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschiftsleitung, Uberwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach
Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Die Gesellschaft i.G. hat im Berichtsjahr keine operative Tatigkeit unterhalten.
Geschéftsfiihrungs- und Aufsichtsratsvergiitungen sind auf Ebene der Gesellschaft i.G.
nicht angefallen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a)

Gibt es einen den Bediirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem  Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und  Zustéindigkeiten/
Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelméRige Uberpriifung?

Fiir die Stadtwerke Eberbach GmbH, Eberbach, die zu 100 % an der Gesellschaft i.G.
beteiligt ist, besteht ein Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau,
Arbeitsbereiche und Zusténdigkeiten bzw. Weisungsbefugnisse ersichtlich sind. Die fiir
das Berichtsjahr relevante Version datiert vom 1. Januar 2021.
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b)

c)

d)

)

Die organisatorischen Vorkehrungen, wie sie in den Organigrammen und
Stellenbeschreibungen der Stadtwerke Eberbach GmbH dokumentiert sind, sind fiir die
Gesellschaft i.G. ebenso relevant. Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme
GmbH i.G. ist in die Prozesse der Stadtwerke Eberbach GmbH eingebunden. Diese
entsprechen grundsétzlich den Bediirfnissen der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und
Wiarme GmbH i.G.; sie werden regelmifig auf Verdnderungsbedarf iiberpriift und
gegebenenfalls angepasst.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den Organisationspldnen
verfahren wird.

Hat die Geschiftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprivention ergriffen und
dokumentiert?

Die Geschiftsfilhrung hat keine speziellen Vorkehrungen zur Korruptionspravention
ergriffen und dokumentiert. Es gilt jedoch fiir alle Geschifte das Mehraugenprinzip.

Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fiir wesentliche
Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung,
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gew#hrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass diese nicht eingehalten werden?

Fiir alle wesentlichen Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und
Auftragsabwicklung, Kreditaufnahme und -gewidhrung) sind im Organisations-
Handbuch der Stadtwerke Eberbach GmbH geeignete Regelungen festgehalten. Die
getroffenen Regelungen werden nach unseren Erkenntnissen eingehalten und die
Einhaltung wird kontrolliert. Diese kommen ebenso fiir die Stadtwerke Eberbach
Erzeugungs- und Warme GmbH i.G. zur Anwendung.

Besteht eine ordnungsmifige Dokumentation von  Vertragen (z.B.
Grundstiicksverwaltung, EDV)?

Wesentliche Vertrige werden in einem Dokumentenmanagementsystem
ordnungsgemaf} verwaltet, dokumentiert und zusétzlich in Originalform verwahrt.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-
schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhiinge von Projekten
— den Bediirfnissen des Unternehmens?

Gemdl § 12 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschiftsfithrung, in sinngemiRer
Anwendung der fiir Eigenbetriebe geltenden Vorschriften, so rechtzeitig einen
Wirtschaftsplan und eine der Wirtschaftsfilhrung zu Grunde legende fiinfjihrige
Finanzplanung auf, dass der Aufsichtsrat bis zum 15.11. des laufenden Geschiftsjahres
{iber den fiir das jeweils néchste Geschéftsjahr geltenden Wirtschaftsplan und die jeweils
néchsten fiinf Jahr geltende Finanzplanung Beschluss fassen kann. Uber Entwicklungen
des Geschéftsjahres unterrichtet die Geschiftsfithrung regelmiflig dem Aufsichtsrat.
Wirtschaftsplan und Finanzplanung sind jeweils der Stadtwerke Eberbach GmbH zu
iibersenden.

Fiir das Griindungsjahr 2022 wurde kein Wirtschaftsplan beschlossen.

Der Wirtschaftsplan fiir das Berichtsjahr 2023 wurde in der Versammlung vom
12. April 2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan fiir das Berichtsjahr 2024 wurde in der Versammlung vom
05. Dezember 2023 beschlossen.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht und, soweit erforderlich,
entsprechend ausgewertet.

c)  Entspricht das Rechnungswesen einschlieBlich der Kostenrechnung der Gréfle und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Nach unseren Feststellungen entspricht diese organisatorische Gestaltung der Gré3e und
den besonderen Anforderungen des Unternehmens.
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d)

)

g)

Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende
Liquiditatskontrolle und eine Kreditiiberwachung gewihrleistet?

Liquiditdtskontrolle  bzw. -management, Liquiditdtsplanung und eine
Kreditiiberwachung werden durch die Geschéftsfiihrung durchgefiihrt. Uber einen
Liquiditatsreport wird die Geschéftsfithrung laufend iiber den Liquiditétsstatus
informiert.

Gehort zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfiir geltenden Regelungen nicht eingehalten
worden sind?

Auf Grund des noch nicht operativen Geschiftsbetriebes hat die Gesellschaft i.G. kein
zentrales Cash-Managementsystem.

Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstindig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewihrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah

und effektiv eingezogen werden?

Die Gesellschaft i.G. hat im Berichtsjahr noch keinen operativen Geschéiftsbetrieb
unterhalten und somit auch keine Entgelte in Rechnung gestellt.

Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Derzeit ist das Controlling noch bei der Geschiftsfithrung angesiedelt.
Die Gesellschaft hat im Geschéftsjahr noch keinen operativen Geschéftsbetrieb

unterhalten. Ein umfangreiches Controlling war mangels Anforderungen der
Gesellschaft i.G. noch nicht notwendig.
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h)  Erméglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung
besteht?

Die Stadtwerke Eberbach GmbH, Eberbach, ist zu 100 % an der Gesellschaft i.G. beteiligt.
Der Geschéftsfiihrer der Stadtwerke Eberbach GmbH ist gleichzeitig der Geschaftsfiihrer
der Gesellschaft i.G. und die kaufménnische Geschéftsfithrung erfolgt durch die
Stadtwerke Eberbach GmbH.

Fragenkreis 4: Risikofriiherkennungssystem

a) Hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfithrung nach Art und Umfang Frithwarnsignale
definiert und Manahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefihrdende Risiken
rechtzeitig erkannt werden kénnen?

Im Organisationshandbuch der Stadtwerke Eberbach GmbH wird das
Risikofritherkennungssystem unter dem Abschnitt ,Praventives Krisenmanagement*
dargestellt. Das praventive Krisenmanagement gliedert sich in folgende Abschnitte:

¢ Risikoidentifikation — Monitoring interner Risiken und des Umfelds; Gefahrdungs-
ermittlung und —beurteilung.

Risikoanalyse

Risikostrategie

Ma@nahmen/Frithwarnsysteme

Risikoiiberwachung

Risikoberichtserstattung/Dokumentation

Im Abschnitt ,Risikoidentifikation“ findet eine Erfassung aller drohenden Risiken statt.
Im Abschnitt ,Risikoanalyse“ erfolgt eine Analyse der drohenden Risiken, die Festlegung
der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts, sowie eine Darstellung der Auswirkungen.
Aufgefiihrt werden ebenfalls eventuelle Gegenmafnahmen sowie das Vorhandensein
eines entsprechenden Frilhwarnsystems. Die Risikostrategie beinhaltet die Festlegung
von Zusténdigkeiten, die Identifizierung und Bewertung von Risikoursachen sowie die
dezentrale Verankerung des Risikobewusstseins in allen Unternehmensbereichen. Die
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wiarme GmbH i.G. ist in das
Risikofriiherkennungssystem der Stadtwerke Eberbach GmbH eingegliedert.
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b) Reichen diese MafSnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfiillen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die MaBnahmen nicht durchgefiihrt werden?

Die fiir ein wirksames Risikofriiherkennungssystem erforderlichen Voraussetzungen im
Hinblick auf Risikoerfassung und -bewertung, Risikoiiberwachung und
-kommunikation, Uberwachungskontrollen sowie Dokumentation und Archivierung sind
gegeben. Die aufgenommenen Risiken stellen die Risikosituation der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G. angemessen dar. Die im Rahmen des
Risikofriiherkennungssystems ergriffenen Mafinahmen entsprechen den gesetzlichen
Anforderungen und sind grundsétzlich geeignet, bestandsgefédhrdende Risiken friihzeitig
zu identifizieren.

c) Sind diese MaRnahmen ausreichend dokumentiert?

Die MaBnahmen des Risikofritherkennungssystems sind ausreichend im
Organisationshandbuch dokumentiert. Die Richtlinie enthédlt die auf- und
ablauforganisatorischen Regelungen zum Risikofritherkennungssystem fiir die
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wiérme GmbH i.G.,, so dass eine
personenunabhéngige Funktionsfihigkeit gewihrleistet werden kann.

d) Werden diese Frilhwarnsignale und Maffnahmen kontinuierlich und systematisch mit
dem aktuellen Geschiftsumfeld sowie mit den Geschiftsprozessen und Funktionen
abgestimmt und angepasst?

Diese Maflnahmen sind in der Grundsache {iber das Risikofritherkennungssystem der

Stadtwerke Eberbach GmbH angelegt - mangels operativem Geschiftsbetrieb hatten
diese Prozesse fiir die Gesellschaft i.G. im Berichtsjahr keine Relevanz.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschifte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfiilhrung den Geschiftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschiften, Optionen und Derivaten
schriftlich festgelegt? Dazu gehort:

Welche Produkte/Instrumente diirfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern diirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betrigen
eingesetzt werden?
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b)

)

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem
Umfang diirfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschlieflich
zuldssig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefiihrt werden diirfen (z.B.
antizipatives Hedging)?

Finanzinstrumente werden derzeit nicht eingesetzt. Eine schriftliche Festlegung iiber den
Einsatz von Finanzinstrumenten besteht somit seitens der Geschéftsfithrung nicht.

Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Es werden keine Derivate eingesetzt.

Hat die Geschifts-/Konzerngeschiiftsfithrung ein dem Geschiiftsumfang entsprechendes

Instrumentarium zur Verfiigung gestellt insbesondere in Bezug auf:

d)

e)

o Erfassung der Geschiifte

Beurteilung der Geschifte zum Zweck der Risikoanalyse
o Bewertung der Geschifte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschiifte

Vgl. Antwort a).

Gibt es eine Erfolgskontrolle fiir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschiifte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?

Derartige Geschifte sind uns nicht bekannt geworden.

Hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfilhrung angemessene Arbeitsanweisungen
erlassen?

Vgl. Antwort a).

Ist die unterjéhrige Unterrichtung der Geschéfts-/Konzerngeschiftsfithrung im Hinblick
auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Vgl. Antwort a).
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Fragenkreis 6: Interne Revision

a)

b)

c)

d)

e

Gibt es eine den Bediirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstindige Stelle oder wird diese
Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigensténdige Stelle besteht nicht. Wegen des Fehlens einer
internen Revision werden interne Revisionsaufgaben durch die Geschéftsfithrung

wahrgenommen. Die Uberwachung der Geschiftsfithrung obliegt dem Aufsichtsrat.

Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh-
men/Konzern? Besteht bei ihrer T#tigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Frage a).

Welches waren die wesentlichen Titigkeitsschwerpunkte der Internen
Revision/Konzernrevision im Geschiftsjahr? Wurde auch gepriift, ob wesentlich
miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug)
organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal iiber
Korruptionsprévention berichtet? Liegen hiertiber schriftliche Revisionsberichte vor?
Vgl. Frage a).

Hat die Interne Revision ihre Schwerpunkte mit dem Abschlusspriifer abgestimmt?

Vgl. Frage a).

Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Méngel aufgedeckt und um
welche handelt es sich?

Vgl. Frage a).
Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne

Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. Frage a).
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Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und Mafnahmen mit Gesetz,
Satzung, Geschéftsordnung Geschiftsanweisung und bindenden
Beschliissen des Uberwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uber-
wachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschiften und MaBnahmen nicht
eingeholt worden ist?

Im Rahmen unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, wonach die
vorherige Zustimmung des Uberwachungsorgans nicht eingeholt wurde.

b) Wurde vor der Kreditgewdhrung an Mitglieder der Geschiftsleitung oder des
Uberwachungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Kredite an Mitglieder von Organen wurden entsprechend den uns erteilten Auskiinften
nicht gewahrt.

¢)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbediirftiger MaRnahmen
éhnliche, aber nicht als zustimmungsbediirftig behandelte Mafnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmafnahmen)?

Im Rahmen unserer Priifung haben sich hierfiir keine Anhaltspunkte dafiir ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschiifte und Mafinahmen nicht mit
Gesetz, Satzung, Geschiftsordnung, Geschiftsanweisung und bindenden Beschliissen
des Uberwachungsorgans {ibereinstimmen?

Bei unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass die im

Berichtsjahr vorgenommenen Geschidfte und Mafnahmen nicht mit Gesetz,
Gesellschaftsvertrag und bindenden Beschliissen des Aufsichtsrats libereinstimmen.
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Fragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a) Werden Investiionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorrite) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilitit/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken gepriift?

Die Rentabilitit groflerer Malnahmen wird vor Realisierung gepriift. Die
Finanzierbarkeit erfolgt in Abstimmung mit dem vorgegebenen Investitions- und
Finanzplan. Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen durchgefiihrt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil iiber die Angemessenheit des
Preises zu ermdéglichen (z.B. bei Erwerb bzw. VerduBerung von Grundstiicken oder
Beteiligungen)?

Vgl. Frage a).

¢) Werden Durchfiihrung, Budgetierung und Verinderungen von Investitionen laufend
iiberwacht und Abweichungen untersucht?

Vgl. Frage a).

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Uberschreitungen ergeben? Wenn ja, in
welcher Hohe und aus welchen Griinden?

Vgl. Frage a).

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrdge nach
Ausschopfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass

Leasing- oder vergleichbare Vertrage nach Ausschépfung der Kreditlinien abgeschlossen
wurden.
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

b)  Haben sich Anhaltspunkte fiir eindeutige Verstéf8e gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben sich keine Anhaltspunkte fiir eindeutige Verstofie gegen Vergaberegelungen
ergeben.

b) Werden fiir Geschifte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-
angebote (z.B.

Fiir Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden grundsitzlich

Konkurrenzangebote eingeholt. Mangels operativer Geschiftstitigkeit gab es im
Berichtsjahr keine relevanten Geschiifte.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan
a) Wird dem Uberwachungsorgan regelmé@ig Bericht erstattet?

Das Aufsichtsorgan wird ausreichend {iber den Gang des Geschéftsbetriebes informiert.
Im Berichtsjahr unterhielt die Gesellschaft i.G. noch keinen operativen Geschéftsbetrieb.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Vgl. Frage a).

¢) Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorgiinge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungew&hnliche, risikoreiche oder nicht
ordnungsgemif abgewickelte Geschiftsvorfille sowie erkennbare Fehldispositionen
und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hieriiber berichtet?

Vgl. Frage a).

d) Zu welchen Themen hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfiihrung dem
Uberwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Vgl. Frage a).
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e)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fillen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

f)  Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan
erdrtert?

Es besteht keine D&O-Versicherung fiir die Geschiftsfithrung und den Aufsichtsrat.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschiftsleitung oder des
Uberwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan
offengelegt worden?

Derartige Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet und sind uns auch im Rahmen
unserer Priifung nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 11: Ungewohnliche Bilanzposten und stille Reserven
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermégen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermoégen in wesentlichem Umfang haben wir
im Rahmen unserer Jahresabschlusspriifung nicht festgestellt.

b) Sind Bestinde auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestinde haben wir im Rahmen unserer Priifung nicht
festgestellt.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermégenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich héhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermégensgegenstinde wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen unserer Jahresabschlusspriifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben,
dass die Vermégenslage durch Differenzen zwischen bilanziellen Werten und
Verkehrswerten wesentlich beeinflusst wird. Die Bilanz besteht im Wesentlichen aus den
Forderungen gegen Gesellschafter.
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Fragenkreis 12: Finanzierung

a)

b)

c)

a)

b)

Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen
Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Gesellschaft i.G. weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Héhe von € 24.909,90
aus. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 99,6 %. Das Aktivvermégen besteht
ausschlieflich aus Forderungen gegen Gesellschafter.

Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Darlehensaufnahmen.

In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlieBlich
Garantien der 6ffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die
damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet
wurden?

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2022 keine Finanz- oder Férdermittel der
offentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evil. zu niedrigen
Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft i.G. hatte im Berichtsjahr keine operative Geschiftstitigkeit
aufgenommen. Die aktuell auflaufenden Verluste werden durch das Eigenkapital
gedeckt. Fiir zukiinftige Investitionen sind FinanzierungmafBnahmen zu sichern, z.B.
durch Eigenkapitalzufithrung oder Bankdarlehen.

Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschiittungspolitik, Riicklagenbildung) mit
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es ergab sich ein Jahresverlust in Hohe von € 90,10, der auf neue Rechnung vorgetragen

werden soll. Das bestehende Eigenkapital ist im Berichtsjahr ausreichend, um den
Jahresverlust zu decken.
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Fragenkreis 14: Rentabilitit/Wirtschaftlichkeit

a)

b)

c)

d)

Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Ergebnis in Héhe von € -90,10 stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

2022

Bankgebtihren -90,00
Zinsaufwand -0,10
Gesamt -90,10

Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgéingen geprigt?

Das Jahresergebnis war nicht entscheidend von einmaligen Vorgéngen geprigt. Der
operative Geschiftsbetrieb wurde im Berichtsjahr noch nicht aufgenommen.
Infolgedessen standen notwendigen Aufwendungen keine Ertrége entgegen. Es handelt
sich um Anlaufverluste.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern
eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Anhaltspunkte, dass Leistungsbeziehungen im Berichtsjahr eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen worden sind, haben sich nicht ergeben.

Waurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Da der operative Geschéftsbetrieb im Berichtsjahr noch nicht aufgenommen wurde,
waren Konzessionsabgaben nicht relevant.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschifte und ihre Ursachen

a)

Gab es verlustbringende Geschiifte, die fiir die Vermégens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Gesellschaft i.G. verzeichnete im Berichtsjahr einen Verlust. Urséchlich hierfiir sind

Anlaufverluste infolge der Griindung im Berichtsjahr ohne ausgleichende Ertrige, da der
operative Geschéftsbetrieb noch nicht aufgenommen wurde.
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b) Wurden Maffnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Mafnahmen handelt es sich?

Die Anlaufverluste stehen unter besonderer Beobachtung und wurden auch im
Aufsichtsrat besprochen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Ma8nahmen zur Besserung der
Ertragslage

a) Wassind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
Der Jahresverlust war im Wesentlichen beeinflusst durch Anlaufverluste aufgrund von
Bankgebiihren und Zinsaufwendungen, denen keine Ertrige entgegenstanden, da der

operative Geschiéftsbetrieb im Berichtsjahr noch nicht aufgenommen wurde.

b)  Welche Maffnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist vorerst nicht mit einer Verbesserung der Ertragslage zu

rechnen. Aktuell wird in den Gremien entschieden, ob und wann der operative
Geschéftsbetrieb begonnen wird.
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Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhiiltnisse

| Firma

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G.

Sitz

Eberbach

Rechtsform

Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH i.G. ist
eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Handelsregister

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 746267 in das Han-
delsregister B des Amtsgerichts Mannheim eingetragen. Ein Han-
delsregisterauszug vom 11. August 2025 hat uns vorgelegen. Die
Eintragung der GmbH in das Handelsregister erfolgte am 6. Feb-
ruar 2023.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag datiert auf den 21. Oktober 2022. Ande-
rungen wurden seither nicht beschlossen.

Geschiftsjahr

Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Griindungsjahr ist ein
Rumpfgeschéftsjahr vom 21. Oktober bis 31. Dezember 2022.

Stammkapital

Das Stammkapital betrdgt gemédB § 3 des Gesellschaftsvertrags
€ 25.000,00.

Gegenstand des Unterneh-
mens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Entwicklung,
die Finanzierung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energien und zur Erzeu-
gung von Wirme, der Vertrieb der erzeugten Energie und Warme
sowie die Erbringung von damit zusammenhéngenden Dienstleis-
tungen und das Haben und Halten von Beteiligungen an Unterneh-
men, die Anlagen zur Erzeugung von Energie und Wérme planen,
entwickeln, bauen und betreiben.

Organe

Organe der Gesellschaft i.G. sind gemaf § 5 des Gesellschaftsver-
trags:

o die Geschiftsfithrung
e der Aufsichtsrat
o die Gesellschafterversammlung

Geschiftsfithrung

Die Geschiftsfithrung hat gemaf § 6 des Gesellschaftsvertrags ei-
nen oder mehrere Geschiftsfiihrer. Ist nur ein Geschéftsfiithrer be-
stellt, so vertritt dieser die Gesellschaft i.G. allein. Sind mehrere
Geschéftsfiihrer bestellt, so sind je zwei Geschéftsfithrer oder ein
Geschéftsfiihrer mit einem Prokuristen gemeinschaftlich zur Ver-
tre-tung der Gesellschaft i.G. berechtigt.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Den Geschéftsfiih-
rern kann weiter gestattet werden, bei der Vertretung der Gesell-
schaft i.G. zugleich in Vertretung eines Dritten und/oder in eige-
nem Namen zu handeln (§ 181 2. Alt. BGB).
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Geschiftsfithrung:
¢ Herr Dipl.-Kaufmann Giinter Haag (bis 31. Dezember
2023)
e Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel (ab 1. Januar
2024)

Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht geméf(s § 7 des Gesellschaftsvertrags
aus neun Mitgliedern, von denen 8 Mitglieder von der Stadt Eber-
bach entsandt werden. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der
Biirgermeister der Stadt Eberbach kraft Amtes. Der stellvertre-
tende Vorsitzende wird aus der Mitte des Aufsichtsrats gewéhlt.
(2) Der jeweilige Biirgermeister der Stadt Eberbach ist kraft Am-
tes geborenes Aufsichtsratsmitglied. Die {ibrigen Aufsichtsrats-
mitglieder werden durch Gesellschafterbeschluss gewéhlt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Anhang (Anlage II zu die-
sem Bericht) namentlich genannt.

Die Gesellschaft befand sich im Berichtsjahr 2022 in Griindung. Es
gab im Berichtsjahr 2022 noch keinen Aufsichtsrat, daher fanden
im Berichtsjahr keine Sitzungen des Aufsichtsrats statt.

Publizitit Die Einreichung zur Offenlegung des Jahresabschlusses 2022 im
elektronischen Bundesanzeiger erfolgte bislang nicht.

Wesentliche Vertrége Mit Ausnahme des Gesellschaftsvertrags bestanden im Berichts-
jahr keine wesentlichen Vertriige.

Priifungen durch Dritte Priifungen durch Dritte sind uns nicht bekannt.

Steuerliche Verhiltnisse Die Gesellschaft i.G. wird beim Finanzamt Mosbach unter der

Steuernummer 40001/00441 gefiihrt.
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fur Vertrage zwischen Wirtschafts-
pruferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirtschaftsprifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftspriifer' genannt) und
ihren Auftraggebern :ber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kénnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriffer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenilber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprifer auch gegentiber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsét-
zen ordnungsmaBiger Berufsaustibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftspriifer
{lbermnimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfuhrung. Der Wirtschaftsprufer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sich zur Durchfiihrung des Auftrags sach-
versténdiger Personen zu bedienen.

(2) Die Bericksichtigung ausléndischen Rechts bedarf — auRer bei
betriebswirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
fenden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftsprilfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichien des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprufer
alle fur die Ausfuhrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig tbermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fiir die Ausfihrung
des Auftrags von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fiir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschafispriifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
sténdigkeit der vorgelegten Untertagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskiinfte und Erkldrungen in einer vom Wirt-
schaftsprifer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftfform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestatigen.

4, Sicherung der Unabhéngigheit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhéangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprifers gefahrdet. Dies gilt fir die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu tibernehmen.

(2) Sollite die Durchfithrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftspriifers, die der mit ihm verbundenen Untemehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhéangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhé&itnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftspriifer zur auerordentlichen Kindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindlichie Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maRigebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erkldrungen und Auskiinfie des Wirtschafts-
priifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestétigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers aulerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher Auferungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Auszige von Arbeitsergebnissen - sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information Gber das Tatigwerden
des Wirtschaftspriifers fiir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behérdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Auerungen des Wirtschaftsprifers und
die Information {iber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers fiir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfl-
lung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der
Nacherflillung kann er die Vergitung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten,; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der Nacherfiillung fiir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darliber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfullungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzuglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfiillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jéhren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjdhrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuBerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftspriifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuBerung des Wirtschaftsprafers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Aule-
rung auch Dritten gegeniiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach Maftgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Gber Tatsachen und Umstén-
de, die ihm bei seiner Berufstétigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fir gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Prufungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrénkungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschréankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prilfer bestehenden Vertragsverhdltnis auf Ersatz eines fahriassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schéden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHafiG begrinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschréankt. Gleiches gilt fiir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniiber dem
Wirtschaftsprufer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhéltnis Anspriiche aus einer fahrlidssigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Héchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pfiichtverletzung ohne
Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklérten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriche, die auf vorsétzliches Verhalten zu-
rlickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Koér-
peroder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberuhrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberiihrt.

10. Erganzende Bestimmungen fiir Priiffungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftsprifer
gepruften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht eneilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefuhrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zul&ssig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fur Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollsténdig zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfihrungsaufirage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestelite wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftspriifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprifer alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfiigung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererklarun-
gen, einschlieflich E-Bilanzen, fur die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlisse und sonstiger fiir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
¢) Verhandlungen mit den Finanzbehérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklérungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprilfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprufer berlicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veréffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftspriifer fur die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und €) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofemn der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beraterverglitungsverordnung fir die Bemessung der Vergitung anzuwen-

den ist, kann eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kér-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveréauierung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstitzung bei der Erfilllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserkiarung als

zus#tzliche Tatigkeit ibemommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergunstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewdhr fir die vollsténdige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht iiber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschliisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftsprifer hat neben seiner Gebilhren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sétzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zuléssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fur den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fr/Licensed to: PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft |4319723

20000006595380



Fachamt: Stadtische Dienste Vorlage-Nr.: 2025-221
Eberbach

Datum: 07.10.2025

Beschlussvorlage

Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH
hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschaftsflihrung

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Beratung und
Beschlussfassung

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat erteilt dem Burgermeister gem. 8 104 Gemeindeordnung Baden-
Wirttemberg (GemO) die Weisung, den Geschéftsfiihrer der Stadtwerke Eberbach GmbH
gem. 88 37 und 47 GmbHG anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme (SWEE) GmbH folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Jahresabschluss der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH mit einer Bilanzsumme in Hohe von
24.909,33 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 6.213,57 Euro in der von der
WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Stuttgart gepriften und mit dem
uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehenen Fassung zu. Der
Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2. Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Geschaftsfiihrer
Herrn Dipl.-Kaufmann Glinter Haag (Geschéaftsfihrer bis zum 31.12.2023) fir das
Jahr 2023 Entlastung.

Klimarelevanz:

Keine

Sachverhalt / Begrindung:

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH hat in einem
Umlaufbeschluss vom 16.02.2026 den Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Eberbach
Erzeugungs- und Warme GmbH, die Ergebnisverwendung und den Lagebericht beraten und
geprift sowie eine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung geben.



Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des
Jahresabschlusses 2023 und die Entlastung der Geschéftsfihrung fir das Jahr 2023 gem.
§ 10 Abs. 5 Buchstaben a) und c) des Gesellschaftsvertrags.

Mit diesem Beschlussantrag wird Burgermeister Reichert beauftragt, den Geschaftsfuhrer
der Stadtwerke Eberbach GmbH anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH den Jahresabschluss festzustellen
und die Entlastung der Geschéftsfuhrung fur das Jahr 2023 durchzufihren.

Peter Reichert
Burgermeister

Anlage/n:
Jahresabschluss inkl. Lagebericht Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH

2023 (offentliche Anlage)



Bericht

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme GmbH
Eberbach

Priifung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichts fiir das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2023

Auftrag: DEE00148455.1.1
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Abkiirzungsverzeichnis

GmbH
Guv
HGB
HGrG
HR Abzw. B
IDW
ISA
i.S.d.
n.F.
PS
SWEE

Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Gewinn- und Verlustrechnung

Handelsgesetzbuch
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Priifungsstandard des IDW

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH, Eberbach
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A. Priifungsauftrag

I.  Priifungsauftrag

. Aufgrund unserer Wahl zum Abschlusspriifer in der Aufsichtsratssitzung am 6. Mirz 2024 erteilte
uns die Geschiftsfithrung der

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH, Eberbach,
(im Folgenden kurz ,,SWEE“ oder ,,Gesellschaft“ genannt)

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft fiir das Geschiftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht fiir dieses Ge-
schaftsjahr gemal §§ 316 ff. HGB zu priifen.

. Bei unserer Priifung haben wir auftragsgemaf auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1
und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

. Fiir die Durchfiihrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhéltnis zu Drit-
ten, die diesem Bericht beigefiigten Allgemeinen Auftragsbedingungen fiir Wirtschaftspriiferinnen,
Wirtschaftspriifer und Wirtschaftspriifungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 vereinbart.

. Uber Art und Umfang sowie iiber das Ergebnis unserer Priifung erstatten wir diesen Bericht nach
den Grundsétzen des IDW PS 450 n.F. (10.2021), dem der von uns gepriifte Jahresabschluss sowie
der gepriifte Lagebericht als Anlagen beigefiigt sind. Dieser Bericht ist an das gepriifte Unterneh-
men gerichtet.

II. Bestitigung der Unabhingigkeit

. Wir bestatigen gemil? § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlusspriifung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhéngigkeit beachtet haben.

DEE00148455.1.1
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B. Grundsitzliche Feststellungen

I.  Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der SWEE durch die gesetzli-
chen Vertreter (siehe Anlage I) dar:

Die Gesellschaft ist am 21. Oktober 2022 gegriindet und am 6. Februar 2023 in das Handelsregis-
ter eingetragen worden. Ihr Unternehmensgegenstand umfasst die Planung, Entwicklung, Finan-
zierung, Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren
Energien und zur Erzeugung von Wirme, den Vertrieb der erzeugten Energie und Warme sowie
die Erbringung von damit zusammenhéngenden Dienstleistungen und das Haben und Halten von
Beteiligungen an Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von Energie und Wirme planen, ent-

wickeln, bauen und betreiben.
Die SWEE hat noch keine operative Geschéftstatigkeit aufgenommen.

Im Geschéftsjahr 2023 sind im Wesentlichen sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammen-
hang mit der Abschlusspriifung angefallen, was unterhalb des prognostizierten Verlusts von

€ 10.840,00 gemaf’ des Wirtschaftsplans liegt (Ist-Verlust € 6.213,57). Entsprechend reduzierte
sich das Eigenkapital auf € 18.696,33.

Bestandsgefdhrdende Risiken fiir die Gesellschaft sieht die Geschéftsfithrung nicht. Relevante
Chancen und Risiken werden erst mit der Aufnahme der operativen T#tigkeiten zum Tragen kom-

men.

Bis zum Aufstellungszeitpunkt wurde weiterhin kein operativer Geschéftsbetrieb aufgenommen.
Im Jahr 2024 verzeichnete die Gesellschaft einen weiteren Jahresfehlbetrag. Fiir 2025 stellt sich
die Entwicklung der Gesellschaft analog zu den Vorjahren dar. Der Start der operativen Tatigkeit
ist nach wie vor ungewiss.

Die Finanzierung erfolgt grundsatzlich iiber die Alleingesellschafterin

. Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbestandes und der
wesentlichen Chancen und Risiken der kiinftigen Entwicklung des Unternehmens, ist plausibel
und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Priifung und den dabei gewonnenen Er-
kenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und
inhaltlich zutreffend.
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II. Sonstige Gesetzesverstof3e und Versto3e gegen den Gesellschaftsvertrag

8. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Mona-
ten (§ 264 Abs. 1 HGB) aufgestellt.

9. Der Jahresabschluss der Gesellschaft sowie der Lagebericht wurden nicht innerhalb der Frist von
sechs Monaten gemaf § 13 des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

DEE00148455.1.1



10.

WIBERA

III. Wiedergabe des Bestitigungsvermerks

Nach dem abschliefenden Ergebnis unserer Priifung haben wir mit Datum vom 19. August 2025
den folgenden uneingeschrénkten Bestitigungsvermerk erteilt:

,BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS
An die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH, Eberbach
Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH, Eber-
bach, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung
fiir das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschlief8-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — gepriift. Dariiber hinaus haben
wir den Lagebericht der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH fiir das Geschifts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsétze ord-
nungsméfiger Buchfiihrung ein den tatsidchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Ver-
mogens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage fiir
das Geschiftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

o vermittelt der beigefiigte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemaf § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkldren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmaéfigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsétze ordnungsmaéfiger Abschlusspriifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsitzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prii-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestédtigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung, dass
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die von uns erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir

unsere Priifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fiir den Jahresabschiluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafiir,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsméfliger Buchfiih-
rung ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die
internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsétzen ordnungsméRi-
ger Buchfiihrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermoglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermégensschadigungen) oder Irrtiimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich, die
F#higkeit der Gesellschaft zur Fortfithrung der Unternehmenstitigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfithrung der Unterneh-
menstétigkeit, sofern einschlégig, anzugeben. Dariiber hinaus sind sie dafiir verantwortlich, auf
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Unternehmenstatigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsichliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Vorkehrungen und MaRnahmen (Sys-
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu erméglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise fiir die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tlimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
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Priifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestitigungsvermerk zu erteilen, der unsere Priifungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maf} an Sicherheit, aber keine Garantie dafiir, dass eine in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsétze ordnungsmafiger Abschlusspriifung durchgefiihrte Priifung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen konnen aus dolosen
Handlungen oder Irrtiimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verniinftiger-
weise erwartet werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-

einflussen.

Wihrend der Priifung {iben wir pflichtgeméf3es Ermessen aus und bewahren einé kritische Grund-
haltung. Dariiber hinaus

¢ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtiimern, planen und
fithren Priifungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Priifungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fiir unsere Priifungsurteile zu
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist hoher als das Risiko, dass aus Irrtiimern resultierende wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollsténdigkeiten, irrefiihrende Darstellungen bzw.
das Auflerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

e gewinnen wir ein Verstéindnis von dem fiir die Priifung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den fiir die Priifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
Mafnahmen, um Priifungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umsténden ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Priifungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Gesellschaft abzugeben.

¢ Dbeurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschétzten Werte und damit zusammenhéngenden Angaben.

e ziehen wir Schlussfolgerungen iiber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfithrung der Unternehmenstétigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Priifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fihigkeit der Gesellschaft zur Fortfiihrung der Unternehmenstitigkeit aufwerfen konnen. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,
im Bestitigungsvermerk auf die dazugehoérigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Priifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestédtigungsvermerks erlangten Priiffungsnachweise. Zukiinftige
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Ereignisse oder Gegebenheiten konnen jedoch dazu fiihren, dass die Gesellschaft ihre Unter-
nehmenstitigkeit nicht mehr fortfithren kann.

» beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschlieBlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschiftsvorfille und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ord-
nungsméfiger Buchfiihrung ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Ver-
mogens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

* Dbeurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

¢ fithren wir Priifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prii-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein ei-
gensténdiges Priifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass
kiinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erdrtern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschlief§lich
etwaiger bedeutsamer Mingel im internen Kontrollsystem, die wir wihrend unserer Priifung fest-
stellen.”

DEE00148455.1.1
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Priifung

I.  Gegenstand der Priifung

Gegenstand unserer Priiffung waren der nach den fiir alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften (8§ 242 bis 256a HGB), den ergédnzenden Vorschriften fiir Kapitalgesellschaften sowie
bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB), den weiteren rechtsformspezifi-
schen Vorschriften (§ 42 GmbHG) sowie den ergéinzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertra-
ges (8§ 13) aufgestellte Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiithrung fiir das Geschéftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023, bestehend aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie dem Anhang, und der Lagebericht fiir dieses Geschiftsjahr. Die Verantwortung fiir die
Ordnungsmafiigkeit von Buchfithrung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen die gesetzlichen
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Priifung dahin gehend
zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergénzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir da-
raufhin gepriift, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Priifung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermit-
telt. Dabei haben wir auch gepriift, ob die Chancen und Risiken der kiinftigen Entwicklung zutref-
fend dargestellt sind. Die Priifung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzli-
chen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Bei unserer Priiffung haben wir auftragsgemaf die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen veréffent-
lichten Priifungsstandard , Berichterstattung {iber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach

8§ 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Gesellschaft, insbesondere ob
alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war gleichfalls nicht Gegenstand des uns
erteilten Auftrags zur Jahresabschlusspriifung.

II. Artund Umfang der Priifung

Ausgangspunkt unserer Priifung war der von uns gepriifte und mit einem uneingeschrénkten Be-
stitigungsvermerk versehene Abschluss fiir das Rumpfgeschiftsjahr vom 21. Oktober 2022 bis
31. Dezember 2022.

Bei Durchfiihrung der Priifung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die in den Prii-
fungsstandards des IDW niedergelegten Grundsétze ordnungsméfiger Abschlusspriifung beachtet.
Die Abschlusspriifung erstreckt sich nach § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des

DEE00148455.1.1
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gepriiften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschaftsfithrung zuge-
sichert werden kann.

Hinsichtlich der wesentlichen Elemente unseres risikoorientierten Priifungsansatzes verweisen wir
auf den Abschnitt ,Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts*“ in unserem Bestétigungsvermerk (vgl. Abschnitt B ,,Wiedergabe des Bestiti-
gungsvermerks®).

Ergénzend geben wir folgende Erlauterungen zu unserem Priifungsvorgehen: Ausgehend von der
Identifikation und Beurteilung der inh&renten Risiken fiir den Jahresabschluss und Lagebericht ha-
ben wir uns zunéchst ein Verstidndnis von den fiir die Priifung des Abschlusses relevanten internen
Kontrollen sowie den fiir die Priifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maffnahmen
der SWEE verschafft.

Auf dieser Basis haben wir die Risiken festgestellt, die zu wesentlichen falschen Darstellungen in
der Rechnungslegung fithren kénnen und dies bei der Bestimmung unseres weiteren Priifungsvor-
gehens beriicksichtigt. Im Priifungsprogramm wurden die Schwerpunkte sowie der zeitliche Ab-
lauf unserer Priifung und die Zusammensetzung des Priifungsteams inklusive des Einsatzes von

Spezialisten festgelegt.

Nachfolgend geben wir einen Uberblick zu dem von uns bei der Jahresabschlusspriifung gesetzten
Priifungsschwerpunkt:
¢ Ansatz und Bewertung der Er6ffnungsbilanzwerte und deren Fortschreibung

Auf Grundlage unserer Einschéitzung der fiir die Priifung des Abschlusses relevanten internen Kon-
trollen haben wir im Folgenden unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der
Wirtschaftlichkeit aussagebezogene Priifungshandlungen zur Erlangung von Priifungssicherheit
durchgefiihrt.

Im Rahmen der Einzelfallpriifungen von Abschlussposten der Gesellschaft haben wir folgende Un-

terlagen eingesehen:

¢ Handelsregisterausziige,
¢ Planungsunterlagen,
e sonstige Geschéftsunterlagen.

Von den gesetzlichen Vertretern und den von ihnen beauftragten Mitarbeitern sind uns alle ver-
langten Aufklarungen und Nachweise erbracht worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsiibliche schriftliche Vollstindigkeitserklarung zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

DEE(00148455.1.1
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D. Feststellungen zur Rechnungslegung
I.  OrdnungsméRigkeit der Rechnungslegung

1. Buchfithrung und weitere gepriifte Unterlagen

Die Buchfiihrung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Be-
langen ordnungsgemaf} und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren ge-
priiften Unterlagen zu entnehmenden Informationen fithren zu einer ordnungsgemifen Abbil-
dung in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der SWEE bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn-
und Verlustrechnung sowie dem Anhang fiir das Geschéftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2023 wurden die gesetzlichen Vorschriften einschlieRlich der rechtsformspezifi-
schen Vorschriften, die Grundsatze ordnungsméRiger Buchfithrung sowie die erginzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgeméag aus der Buchfiithrung
und den weiteren gepriiften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-,
Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen we-
sentlichen Belangen vollstindig und zutreffend.

3. Lagebericht

Der gemdl § 13 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen
Belangen den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergénzenden Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages.

DEE(00148455.1.1
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und
vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsitze ordnungsméRiger Buchfiihrung ein den tat-
sdchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft.

Zum besseren Verstdndnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend
pflichtgemiR auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und den Einfluss, den Anderungen in
den Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, ein
(8§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Zur Angabe der Bewertungsmethoden der Abschlussposten verweisen wir auf den Anhang. Nach
unseren Feststellungen sind die angewandten Bewertungsmethoden sachgerecht und erfiillen die
mafigebenden Rechnungslegungsgrundsitze.

DEE(00148455.1.1
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E. Feststellungen geméR § 53 HGrG

Bei unserer Priifung haben wir auftragsgemi die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
sowie IDW PS 720 (Berichterstattung {iber die Erweiterung der Abschlusspriifung nach § 53 HGrG)
beachtet. Dementsprechend haben wir auch gepriift, ob die Geschiafte ordnungsgeméaR, d.h. mit
der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschligigen handelsrechtlichen
Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschéftsordnung fiir die Ge-
schéftsfithrung, gefithrt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage III (Fragenkatalog zur
Priifung nach § 53 HGrG) dargestellt. Uber diese Feststellungen hinaus hat unsere Priifung keine
Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung fiir die Beurteilung der OrdnungsmiéRigkeit
der Geschiftsfithrung von Bedeutung sind.

DEE00148455.1.1
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E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht {iber die Priifung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Eberbach Erzeu-
gungs- und Warme GmbH, Eberbach, fiir das Geschiftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
und des Lageberichts fiir dieses Geschiftsjahr erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzli-
chen Vorschriften und den Grundsétzen ordnungsmaRiger Erstellung von Priifungsberichten (IDW
PS 450 n.F. (10.2021)).

Der von uns erteilte Bestdtigungsvermerk ist in Abschnitt B unter ,Wiedergabe des Bestitigungs-

vermerks” enthalten.

Stuttgart, den 19. August 2025

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftspriifungsgesellschaft

== digitally ~=  digitally . Dy sy
pwc signed by pwe signed by b ’éd:rffst?;:; <
Andrea Ehrenmann Thomas Brunke
Wirtschaftspriiferin Wirtschaftspriifer
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Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme GmbH
Lagebericht 2023

1. Grundlagen der Geselischaft

Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH (SWEE) ist fiir die
Planung, die Entwicklung, die Finanzierung, die Errichtung und den Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung von Energie aus emeuerbaren Energien und zur Erzeugung
von Warme, der Vertrieb der erzeugten Energie und Warme sowie die Erbringung
von damit zusammenhéngenden Dienstleistungen und das Haben und Halten von
Beteiligungen an Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von Energie und Wérme
planen, entwickeln, bauen und betreiben zustandig.

2, Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wurde am 21. Oktober 2022 gegriindet. Die Eintragung ins
Handelsregister erfolgte am 06. Februar 2023. Die Gesellschaft wird als
Vorratsgesellschaft von der Stadtwerke Eberbach GmbH gehalten und hat bislang
noch keine operative Geschéftstatigkeit aufgenommen. Aus diesem Grunde gibt es
keine spezifischen zu beriicksichtigenden Rahmenbedingungen.

3. Der Geschiftsverlauf
Die SWEE hat ihre Geschéftstitigkeit im Geschaftsjahr 2023 noch nicht

aufgenommen, sodass im Wesentlichen Aufwendungen in Zusammenhang mit der
Abschlusspriifung angefallen sind.

4. Vermoégens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Eigenkapital betrdgt zum Bilanzstichtag + 18.696,33 €, was einer
Eigenkapitalquote in Héhe von + 75,1 % entspricht.

Das Eigenkapital stelit sich zum Bilanzstichtag des Geschéftsjahres wie folgt dar:

31.12.2023
€
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Il. Verustvortrag -90,10
Il. Jahresfehlbetrag -6.213,57
Gesamt 18.696,33

Die sonstigen Riickstellungen enthalten zum Bilanzstichtag im Wesentlichen die
Ruckstellung fir Priifung in Héhe von 6.200,00 €.
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5. Sonstige Angaben

In der SWEE sind zum Bilanzstichtag keine Mitarbeiter angestelit.

6. Soll-/Ist-Vergleich, Chancen und Risiken, Prognose

» Soll-fist-Veraleich

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes Anfang 2023 waren die
Entwicklungen der Gesellschaft noch nicht absehbar.

Aus diesem Grund ist der erwartete Verlust in Hohe von 10.840,00 € nicht
eingetreten. Der Jahresabschluss 2023 der SWEE weist einen Jahresfehlbetrag in
Hohe von 6.213,57 € aus.

> Chancen und Risiken

Zum heutigen Tag bestehen keine bestandsgefiahrdenden Risiken fiir die Gesellschaft.
Erst mit der Aufnahme einer operativen Geschéftstatigkeit werden sich relevante
Risiken sowie Chancen ergeben.

> Entwicklung fiir das Geschéftsjahr 2024 und Prognose 2025

Im Geschéftsjahr 2024 erfolgte weiterhin keine Aufnahme der operativen
Geschéftstatigkeit, so dass im Wesentlichen nur weitere sonstige betriebliche
Aufwendungen angefallen sind, die zu einem Jahresfehibetrag gefiihrt haben.

Eine gegebenenfalls erforderliche Finanzierung erfolgt grundsétzlich Gber die
Stadtwerke Eberbach GmbH durch Kapitaleinlage oder Gesellschafterdarlehen. Die
Aufnahme von Bankdarlehen ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Nach wie vor ist bis zum Aufstellungszeitpunkt dieses Lageberichts die Ausrichtung
der Gesellschaft sowie der Start des operativen Geschéftes noch nicht absehbar. Die
Geschéftsfihrung geht daher flir das Geschaftsjahr 2025 von einem weiteren
Jahresfehlbetrag aus.

Eberbach, den 18. August 2025

Gescliaftsfuhrer



Anlage IT

Jahresabschluss fiir das Geschiftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023
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Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme GmbH*
fiir das Geschiiftsjahr vom 1. Januar bis 31, Dezember 2023

01.01. - 31.12.2023 21.10. - 31.12.2022
€ € € €
1. sonstige betriebliche Aufwendungen ~ 6.213,26 90,00
6.213,26 90,00

2. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 0.31 0,10

davon an verbundene Untemehmen 0,00 0,00

(davon aus der Aufzinsung von Riickstelungen

0,00 €)
3. Ergebnis nach Steuern -6.213,57 90,10
4. Jahresfehlbetrag -6.213,57 «90,10

* Die Eintragung der GmbH ins Handelsregister erfolgte am 6. Februar 2023.
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STADTWERKE EBERBACH Erzeugungs- und Warme GmbH
Anhang 2023

1. Allgemeine Angaben

Die Stadiwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH hat ihren Sitz in 69412
Eberbach und ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim
(HRB 746267). Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH ist zum
Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des
§ 267a Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes wurde gemal § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages jedoch die Rechnungsle-
gungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) fiir grof3e Kapitalgesellschaften
zugrunde gelegt.

Die notariell beurkundete Niederschrift Gber die Grindung als Vorratsgesellschaft da-
tiert auf den 21. Oktober 2022. Gemal § 3 des Gesellschaftsvertrages hat die Allein-
grinderin eine Bareinlage in H6he von 25.000,00 € zu leisten, die sofort fallig war. Die
Begrindung der Einlageforderung stellt den ersten buchungspflichtigen Geschéfts-
vorfall der GmbH i. G. dar und markiert den Stichtag fiir die Eréffnungsbilanz zum 21.
Oktober 2022. Erganzend sei darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft beim zustén-
digen Handelsregister am 6. Februar 2023 als GmbH eingetragen wurde.

Mithin erstreckte sich das erste Rumpfgeschaftsjahr auf den 21. Oktober bis 31. De-
zember 2022.

Insoweit ist die Aussagekraft des Vergleichs von Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung mit dem Vorjahr eingeschrankt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverdndert wie folgt festge-
legt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen wurden unter Berlicksichtigung al-
ler Risiken zum Nennwert bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag bi-
lanziert.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Riickstellungen beriicksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennba-
ren Risiken und Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Die Bewertung erfolgt in
Héhe des nach vernlnftiger kaufménnischer Beurteilung notwendigen Erfiillungsbe-
trags unter Beriicksichtigung angemessener Preis- und Kostensteigerungen.
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3. Angaben zur Bilanz

Im Vorjahr enthielten die Forderungen gegen verbundene Unternehmen die Forde-
rungen aus der Erbringung des Stammkapitals aus der Griindung der Gesellschaft
i.G. gegendie Gesellschafterin Stadtwerke Eberbach GmbH.

Das gezeichnete Kapital betragt 25.000,00 €.

Der Saldo aus gezeichnetem Kapital, Verlustvortrag und Jahresfehlbetrag ergab zum

31.12.2023 ein Eigenkapital von + 18.696,33 €.

Die sonstigen Ruckstellungen gliedern sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

31.12.2023
€
Prafung und Beratung 6.200,00
Ausstehende Rechnungen 13,00
6.213,00

Im Jahr 2023 besteht ein Jahresfehlbetrag in Héhe von 6.213,57 €.

Die Geschéftsfiihrung schiagt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzu-
tragen.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen fiir die Jahresab-
schlussprifung in Héhe von 6.200,00 € enthalten.

In den Zinsen und &hnlichen Aufwendungen sind die Sollzinsen fiir das Bankkonto
enthalten.
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5. Ergdnzende Angaben
Organe der Gesellschaft
Geschéftsfiihrer: ab 01.01.2024 Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel

bis 31.12.2023 Herr Dipl.-Kaufmann Ginter Haag

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Peter Reichert, Birgermeister (Aufsichtsratsvorsitzender)

Peter Stumpf, Studiendirektor i.R. (seit 26.01.2023; stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Ernst Raab, Dipl.-Betriebswirt, i.R. (seit 26.01.2023)

Michael Reinig, Kfz.-Meister (seit 26.01.2023)

Edgar Sigmund, Dipl.-Betriebswirt, i.R. (seit 26.01.2023)

Jan-Peter Réderer, Mitglied im Landtag Baden-Wiirttemberg (seit 26.01.2023)
Henning Schulz, Dipl.-Ing. (FH) (seit 26.01.2023 und zum 25.07.2024 ausgeschie-
den)

Patrick Joho, Polizeioberkommissar (seit 26.01.2023)

Michael Schulz, Oberstudienrat, Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Handelslehrer (seit
26.01.2023)

Markus Scheurich, staatl. Gepriifter Techniker (seit 25.07.2024)

Die Gesamtbeziige des Aufsichtsrats sowie der Geschéftsfiihrung liegen im Ge-
schéftsjahr bei 0,00 €.

Belegschaft

Im Jahr 2023 waren keine Mitarbeiter beschéftigt.

Haftungsverhdltnisse/finanzielle Verpflichtungen

Bei der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH bestehen zum Bilanz-
stichtag weder Haftungsverhéltnisse noch finanzielle Verpflichtungen.

6. Nachtragsbericht

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag von besonderer Bedeutung liegen nicht vor.
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7. Honorar Abschlusspriifer

Das von dem Abschlussprifer fur das Geschéaftsjahr berechnete Gesamthonorar glie-
dert sich wie folgt:

2023

€
Abschlussprifungsleistungen 6.200,00
6.200,00

Eberbach, den 18. August 2025

Wolfgang Kressel
Geschéftsfiihrer
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Fragenkatalog zur Priifung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720)

Fragenkreis 1: Titigkeit von Uberwachungsorganen und Geschiftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbeziige

a)  Gibt es Geschiftsordnungen fiir die Organe und einen Geschiftsverteilungsplan fiir die
Geschiftsleitung sowie ggf. fiir die Konzernleitung? Gibt es dariiber hinaus schriftliche
Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Geschiifts- sowie ggf. fiir
die Konzernleitung (Geschiftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den
Bediirfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Als Organe sind bei der Gesellschaft gemd § 5 des Gesellschaftsvertrags die
Geschiftsfilhrung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung eingerichtet.

Der Aufsichtsrat besteht gemiR § 7 des Gesellschaftsvertrags aus neun Mitgliedern, von
denen acht Mitglieder von der Stadt Eberbach entsandt werden. Vorsitzender des
Aufsichtsrats ist der Biirgermeister der Stadt Eberbach kraft Amtes. Der stellvertretende
Vorsitzende wird aus der Mitte des Aufsichtsrats gew#hlt.

Die Aufgaben des Aufsichtsrats sind in § 9 des Gesellschaftsvertrags festgelegt. Eine
Geschiftsordnung fiir den Aufsichtsrat besteht derzeit noch nicht.

Gemif § 6 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft einen oder mehrere
Geschiftsfithrer. Die Geschiftsfilhrer konnen jederzeit durch die Gesellschafter-
versammlung abberufen werden. Ist nur ein Geschiftsfiihrer bestellt, so vertritt dieser
die Gesellschaft allein. Werden mehrere Geschéftsfithrer bestellt, so wird die Gesellschaft
jeweils durch zwei Geschéftsfiihrer gemeinsam oder durch einen Geschiftsfiihrer
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann
einem oder mehreren Geschiftsfithrern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und einen
oder mehrere Geschéftsfithrer von den Beschrankungen des § 181 BGB ganz oder
teilweise befreien. Die Geschéaftsfithrung ist verpflichtet, die Geschéfte der Gesellschaft
unter Beachtung der Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrages sowie der Beschliisse und
Weisungen der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates in eigener
Verantwortung zu fiihren.

Eine Geschaftsordnung fiir die Geschiftsfithrung besteht derzeit noch nicht.
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b)

c)

d)

Die vorhandenen Regelungen sind — auch im Hinblick auf die Einbindung in die
Entscheidungsprozesse - sachgerecht und entsprechen den Bediirfnissen der
Gesellschaft.

Wie viel Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hieriiber erstellt?

Im Geschéftsjahr fanden drei Sitzungen des Aufsichtsrats statt.
Im Geschéftsjahr fand keine Sitzung der Gesellschafterversammlung statt.
Die Protokolle wurden eingesehen.

In welchen Aufsichtsriten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Absatz 1 Satz 5 des
Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschiiftsleitung titig?

Der Geschéftsfithrer Herr Giinter Haag - bis 31. Dezember 2023 - war im Geschéftsjahr in
keinen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremien tatig.

Der Geschiftsfilhrer Herr Wolfgang Kressel — ab 1. Januar 2024 - ist in keinen
Aufsichtsriaten und anderen Kontrollgremien tétig.

Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschifisleitung, Uberwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach
Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Die Gesellschaft hat im Geschiftsjahr 2023 keine operative Tétigkeit unterhalten.

Geschaftsfithrungs- und Aufsichtsratsvergiitungen sind auf Ebene der Gesellschaft nicht
angefallen.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a)  Gibt es einen den Bediirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem  Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und  Zustindigkeiten/
Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmiBige Uberpriifung?

Fiir die Stadtwerke Eberbach GmbH, Eberbach, die zu 100 % an der Gesellschaft beteiligt
ist, besteht ein Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und
Zustandigkeiten bzw. Weisungsbefugnisse ersichtlich sind. Die fiir das Geschiftsjahr
relevante Version datiert vom 1. Januar 2021.

Die organisatorischen Vorkehrungen, wie sie in den Organigrammen und
Stellenbeschreibungen der Stadtwerke Eberbach GmbH dokumentiert sind, sind fiir die
Gesellschaft ebenso relevant. Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wiarme GmbH
ist in die Prozesse der Stadtwerke Eberbach GmbH eingebunden. Diese entsprechen
grundsatzlich den Bediirfnissen der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme
GmbH; sie werden regelmiRig auf Verdinderungsbedarf {iberpriift und gegebenenfalls
angepasst.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den Organisationsplinen
verfahren wird.

¢) Hat die Geschiftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprivention ergriffen und
dokumentiert?

Die Geschéftsfithrung hat keine speziellen Vorkehrungen zur Korruptionsprivention
ergriffen und dokumentiert. Es gilt jedoch fiir alle Geschifte das Mehraugenprinzip.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fiir wesentliche
Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung,
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gew#hrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass diese nicht eingehalten werden?

Flir alle wesentlichen Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und
Auftragsabwicklung, Kreditaufnahme und -gew#dhrung) sind im Organisations-
Handbuch der Stadtwerke Eberbach GmbH geeignete Regelungen festgehalten. Die
getroffenen Regelungen werden nach unseren Erkenntnissen eingehalten und die
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e)

Einhaltung wird kontrolliert. Diese kommen ebenso fiir die Stadtwerke Eberbach
Erzeugungs- und Warme GmbH zur Anwendung.

Besteht eine ordnungsmiffige Dokumentation von  Vertrigen (z.B.
Grundstiicksverwaltung, EDV)?

Wesentliche  Vertrige werden in einem Dokumentenmanagementsystem
ordnungsgemaf verwaltet, dokumentiert und zusitzlich in Originalform verwahrt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a)

b)

Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-
schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhénge von Projekten
—den Bediirfnissen des Unternehmens?

Gemdll § 12 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschiftsfithrung, in sinngemafer
Anwendung der fiir Eigenbetriebe geltenden Vorschriften, so rechtzeitig einen
Wirtschaftsplan und eine der Wirtschaftsfilhrung zu Grunde legende fiinfjihrige
Finanzplanung auf, dass der Aufsichtsrat bis zum 15.11. des laufenden Geschéftsjahres
iiber den fiir das jeweils ndchste Geschéftsjahr geltenden Wirtschaftsplan und die jeweils
néchsten fiinf Jahr geltende Finanzplanung Beschluss fassen kann. Uber Entwicklungen
des Geschiftsjahres unterrichtet die Geschéftsfiihrung regelmifig dem Aufsichtsrat.
Wirtschaftsplan und Finanzplanung sind jeweils der Stadtwerke Eberbach GmbH zu
iibersenden.

Der Wirtschaftsplan fiir das Geschéftsjahr 2023 wurde in der Versammlung vom
12. April 2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan fiir das Geschéftsjahr 2024 wurde in der Versammlung vom
05. Dezember 2023 beschlossen.

Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht und, soweit erforderlich,
entsprechend ausgewertet.
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c)

d)

e)

)

Entspricht das Rechnungswesen einschliefllich der Kostenrechnung der Gréfe und den
besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Nach unseren Feststellungen entspricht diese organisatorische Gestaltung der Grofe und
den besonderen Anforderungen des Unternehmens.

Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende
Liquidititskontrolle und eine Kreditiiberwachung gewéhrleistet?

Liquiditatskontrolle = bzw. -management, Liquiditdtsplanung und  eine
Kreditiiberwachung werden durch die Geschiftsfithrung durchgefiihrt. Uber einen
Liquiditatsreport wird die Geschéftsfilhrung laufend iiber den Liquiditatsstatus
informiert.

Gehort zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfiir geltenden Regelungen nicht eingehalten
worden sind?

Auf Grund des noch nicht operativen Geschiftsbetriebes hat die Gesellschaft kein
zentrales Cash-Managementsystem,

Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstindig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewihrleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah

und effektiv eingezogen werden?

Die Gesellschaft hat im Geschéftsjahr noch keinen operativen Geschéftsbetrieb
unterhalten und somit auch keine Entgelte in Rechnung gestellt.

Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Derzeit ist das Controlling noch bei der Geschéftsfiihrung angesiedelt.
Die Gesellschaft hat im Geschéftsjahr noch keinen operativen Geschéftsbetrieb

unterhalten. Ein umfangreiches Controlling war mangels Anforderungen der
Gesellschaft noch nicht notwendig.

DEE00148455.1.1



WIBERA Anlage IIT

h)  Erméglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung
besteht?

Die Stadtwerke Eberbach GmbH, Eberbach, ist zu 100 % an der Gesellschaft beteiligt. Der
Geschiftsfiihrer der Stadtwerke Eberbach GmbH ist gleichzeitig der Geschéftsfiihrer der
Gesellschaft und die kaufmannische Geschiftsfithrung erfolgt durch die Stadtwerke
Eberbach GmbH.

Fragenkreis 4: Risikofritherkennungssystem

a) Hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfithrung nach Art und Umfang Frithwarnsignale
definiert und Mafnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefihrdende Risiken
rechtzeitig erkannt werden kénnen?

Im Organisationshandbuch der Stadtwerke FEberbach GmbH wird das
Risikofriiherkennungssystem unter dem Abschnitt ,Priventives Krisenmanagement*
dargestellt. Das praventive Krisenmanagement gliedert sich in folgende Abschnitte:

 Risikoidentifikation — Monitoring interner Risiken und des Umfelds; Gefihrdungs-
ermittlung und -beurteilung.

Risikoanalyse

Risikostrategie

MaRnahmen/Frithwarnsysteme

Risikoiiberwachung

Risikoberichtserstattung/Dokumentation

Im Abschnitt ,Risikoidentifikation“ findet eine Erfassung aller drohenden Risiken statt.
Im Abschnitt , Risikoanalyse“ erfolgt eine Analyse der drohenden Risiken, die Festlegung
der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts, sowie eine Darstellung der Auswirkungen.
Aufgefiihrt werden ebenfalls eventuelle GegenmaRnahmen sowie das Vorhandensein
eines entsprechenden Frithwarnsystems. Die Risikostrategie beinhaltet die Festlegung
von Zustdndigkeiten, die Identifizierung und Bewertung von Risikoursachen sowie die
dezentrale Verankerung des Risikobewusstseins in allen Unternehmensbereichen. Die
Stadtwerke  Eberbach  Erzeugungs- und Wirme GmbH ist in das
Risikofriiherkennungssystem der Stadtwerke Eberbach GmbH eingegliedert.

DEE00148455.1.1



WIBERA Anlage II1

b) Reichen diese Manahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfiillen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die MaRnahmen nicht durchgefiihrt werden?

Die fiir ein wirksames Risikofritherkennungssystem erforderlichen Voraussetzungen im
Hinblick auf Risikoerfassung und -bewertung, Risikoliberwachung und
-kommunikation, Uberwachungskontrollen sowie Dokumentation und Archivierung sind
gegeben. Die aufgenommenen Risiken stellen die Risikosituation der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Wirme GmbH angemessen dar. Die im Rahmen des
Risikofriiherkennungssystems ergriffenen MalRnahmen entsprechen den gesetzlichen
Anforderungen und sind grundsétzlich geeignet, bestandsgefihrdende Risiken friihzeitig

zu identifizieren.
¢) Sind diese MaRnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Mafinahmen des Risikofritherkennungssystems sind ausreichend im
Organisationshandbuch dokumentiert. Die Richtlinie enthdlt die auf- und
ablauforganisatorischen Regelungen zum Risikofriiherkennungssystem fiir die
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme GmbH, so dass eine
personenunabhéngige Funktionsfahigkeit gewéhrleistet werden kann.

d) Werden diese Frilhwarnsignale und Manahmen kontinuierlich und systematisch mit
dem aktuellen Geschiftsumfeld sowie mit den Geschiftsprozessen und Funktionen
abgestimmt und angepasst?

Diese Maffnahmen sind in der Grundsache iiber das Risikofritherkennungssystem der

Stadtwerke Eberbach GmbH angelegt - mangels operativem Geschéftsbetrieb hatten
diese Prozesse fiir die Gesellschaft im Geschiftsjahr keine Relevanz.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschifte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschiifts-/Konzerngeschiftsfiihrung den Geschiftsumfang zum Einsatz von
Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschiften, Optionen und Derivaten
schriftlich festgelegt? Dazu gehort:

Welche Produkte/Instrumente diirfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern diirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betrigen
eingesetzt werden?
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b)

c)

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem
Umfang diirfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschlieBlich
zuldssig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefithrt werden diirfen (z.B.
antizipatives Hedging)?

Finanzinstrumente werden derzeit nicht eingesetzt. Eine schriftliche Festlegung iiber den
Einsatz von Finanzinstrumenten besteht somit seitens der Geschiftsfiihrung nicht.

Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von
Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Es werden keine Derivate eingesetzt.

Hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfilhrung ein dem Geschéftsumfang entsprechendes

Instrumentarium zur Verfiigung gestellt insbesondere in Bezug auf:

d)

Erfassung der Geschifte

Beurteilung der Geschifte zum Zweck der Risikoanalyse
e Bewertung der Geschifte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschifte

Vgl. Antwort a).

Gibt es eine Erfolgskontrolle fiir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschifte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?

Derartige Geschifte sind uns nicht bekannt geworden.

Hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfilhrung angemessene Arbeitsanweisungen
erlassen?

Vgl. Antwort a).

Ist die unterjahrige Unterrichtung der Geschifts-/Konzerngeschiftsfithrung im Hinblick
auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Vgl. Antwort a).
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Fragenkreis 6: Interne Revision

a)

b)

c)

d)

€)

Gibt es eine den Bediirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstindige Stelle oder wird diese
Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigensténdige Stelle besteht nicht. Wegen des Fehlens einer
internen Revision werden interne Revisionsaufgaben durch die Geschiftsfithrung

wahrgenommen. Die Uberwachung der Geschiftsfithrung obliegt dem Aufsichtsrat.

Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh-
men/Konzern? Besteht bei ihrer Tétigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Frage a).

Welches waren die wesentlichen Titigkeitsschwerpunkte der Internen
Revision/Konzernrevision im Geschéftsjahr? Wurde auch gepriift, ob wesentlich
miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug)
organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal iiber
Korruptionspravention berichtet? Liegen hieriiber schriftliche Revisionsberichte vor?
Vgl. Frage a).

Hat die Interne Revision ihre Schwerpunkte mit dem Abschlusspriifer abgestimmt?

Vgl. Frage a).

Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Méngel aufgedeckt und um
welche handelt es sich?

Vgl. Frage a).
Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne

Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. Frage a).

DEE00148455.1.1



WIBERA Anlage IT1
10

Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und MaRnahmen mit Gesetz,
Satzung, Geschiftsordnung Geschiftsanweisung und bindenden
Beschliissen des Uberwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uber-
wachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschiften und Manahmen nicht
eingeholt worden ist?

Im Rahmen unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, wonach die
vorherige Zustimmung des Uberwachungsorgans nicht eingeholt wurde.

b) Wurde vor der Kreditgewdhrung an Mitglieder der Geschiftsleitung oder des
Uberwachungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Kredite an Mitglieder von Organen wurden entsprechend den uns erteilten Auskiinften
nicht gewahrt.

¢)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbediirftiger MaRnahmen
dhnliche, aber nicht als zustimmungsbediirftig behandelte MaBnahmen vorgenommen
worden sind (z.B. Zerlegung in Teilma@nahmen)?

Im Rahmen unserer Priifung haben sich hierfiir keine Anhaltspunkte dafiir ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschiifte und Mafnahmen nicht mit
Gesetz, Satzung, Geschéftsordnung, Geschiftsanweisung und bindenden Beschliissen
des Uberwachungsorgans iibereinstimmen?

Bei unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass die im

Geschéftsjahr vorgenommenen Geschifte und MaRnahmen nicht mit Gesetz,
Gesellschaftsvertrag und bindenden Beschliissen des Aufsichtsrats iibereinstimmen.
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Pragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorrite) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilitit/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken gepriift?

Die Rentabilitdit groflerer Maflnahmen wird vor Realisierung gepriift. Die
Finanzierbarkeit erfolgt in Abstimmung mit dem vorgegebenen Investitions- und
Finanzplan. Im Geschiftsjahr wurden keine Investitionen durchgefiihrt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil iiber die Angemessenheit des
Preises zu erméglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Verdufferung von Grundstiicken oder
Beteiligungen)?

Vgl. Frage a).

¢)  Werden Durchfithrung, Budgetierung und Verdnderungen von Investitionen laufend
iiberwacht und Abweichungen untersucht?
Vgl. Frage a).

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Uberschreitungen ergeben? Wenn ja, in
welcher Hohe und aus welchen Griinden?

Vgl. Frage a).
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertrige nach

Ausschépfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?
Im Rahmen unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass

Leasing- oder vergleichbare Vertrige nach Ausschdpfung der Kreditlinien abgeschlossen
wurden.

DEE00148455.1.1



WIBERA Anlage II1

12

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

b)

b)

Haben sich Anhaltspunkte fiir eindeutige Verstéf3e gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben sich keine Anhaltspunkte fiir eindeutige Verst6fe gegen Vergaberegelungen
ergeben.

Werden fiir Geschifte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-
angebote (z.B.

Fiir Geschifte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden grundsitzlich
Konkurrenzangebote eingeholt. Mangels operativer Geschiftstatigkeit gab es im
Geschiftsjahr keine relevanten Geschifte.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

a)

b)

c)

d)

Wird dem Uberwachungsorgan regelm#Rig Bericht erstattet?

Das Aufsichtsorgan wird ausreichend {iber den Gang des Geschiftsbetriebes informiert.
Im Geschiftsjahr unterhielt die Gesellschaft noch keinen operativen Geschéftsbetrieb.

Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Vgl. Frage a).

Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorginge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewdhnliche, risikoreiche oder nicht
ordnungsgemiff abgewickelte Geschiftsvorfille sowie erkennbare Fehldispositionen
und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hieriiber berichtet?

Vgl. Frage a).

Zu welchen Themen hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfihrung dem
Uberwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Vgl. Frage a).
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fillen ausreichend war?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Geschéftsjahr nicht ergeben.

f Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Uberwachungsorgan
erortert?

Es besteht keine D&O-Versicherung fiir die Geschéftsfiihrung und den Aufsichtsrat.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschiftsleitung oder des

Uberwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan

offengelegt worden?

Derartige Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet und sind uns auch im Rahmen
unserer Priifung nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 11: Ungewdhnliche Bilanzposten und stille Reserven
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermégen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermdgen in wesentlichem Umfang haben wir
im Rahmen unserer Jahresabschlusspriifung nicht festgestellt.

b) Sind Bestéinde auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestande haben wir im Rahmen unserer Priifung nicht
festgestellt.

¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermogenslage durch im Vergleich zu den
bilanziellen Werten erheblich hoéhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermogensgegenstinde wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen unserer Jahresabschlusspriifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben,
dass die Vermdgenslage durch Differenzen zwischen bilanziellen Werten und
Verkehrswerten wesentlich beeinflusst wird. Das Vermégen der Gesellschaft zum
Bilanzstichtag besteht ausschlielich aus Bankguthaben.
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Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen
Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Héhe von € 18.696,33 aus.
Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,1 %. Das Aktivvermogen besteht
ausschlieflich aus Bankguthaben.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Im Geschiftsjahr kam es zu keinen Darlehensaufnahmen.

¢) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlieflich
Garantien der 6ffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit
verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Das Unternehmen hat im Geschéftsjahr 2023 keine Finanz- oder Foérdermittel der
offentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. 2zu niedrigen
Eigenkapitalausstattung?

Die Gesellschaft hatte im Geschiftsjahr keine operative Geschiftstitigkeit
aufgenommen. Die aktuell auflaufenden Verluste werden durch das Eigenkapital
gedeckt. Fiir zukiinftige Investitionen sind Finanzierungmafinahmen zu sichern, z.B.
durch Eigenkapitalzufiihrung oder Bankdarlehen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschiittungspolitik, Riicklagenbildung) mit
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es ergab sich ein Jahresverlust in Hoéhe von € 6.213,57, der auf neue Rechnung

vorgetragen werden soll. Das bestehende Eigenkapital ist im Geschéftsjahr ausreichend,
um den Jahresverlust zu decken.
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Fragenkreis 14: Rentabilitit/Wirtschaftlichkeit
a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzems nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?
Das Ergebnis in Hohe von € -6.213,57 stellt sich im Geschéftsjahr wie folgt dar:
2023
€
Abschlussprufung -6.200,00
Gewerbeanmeldung -13,00
Zinsaufwand -0,31
Bankgebuhren -0,26
Gesamt -6.213,57
b) IstdasJahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgéngen geprigt?
Das Jahresergebnis war nicht entscheidend von einmaligen Vorgéngen geprigt. Der
operative Geschiftsbetrieb wurde im Geschiftsjahr noch nicht aufgenommen.
Infolgedessen standen notwendigen Aufwendungen keine Ertriage entgegen. Es handelt
sich um Anlaufverluste.
¢) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern
eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?
Anhaltspunkte, dass Leistungsbeziehungen im Geschiaftsjahr eindeutig zu
unangemessenen Konditionen vorgenommen worden sind, haben sich nicht ergeben.
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Da der operative Geschiftsbetrieb im Geschéftsjahr noch nicht aufgenommen wurde,
waren Konzessionsabgaben nicht relevant.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschifte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschiifte, die fiir die Vermégens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Gesellschaft verzeichnete im Geschéftsjahr einen Verlust. Urséchlich hierfiir sind
Anlaufverluste infolge der Griindung im Vorjahr und der Verpflichtung zur
Abschlusspriifung ohne ausgleichende Ertrige, da der operative Geschiftsbetrieb noch
nicht aufgenommen wurde.

b) Wurden Manahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Mafinahmen handelt es sich?

Die Anlaufverluste stehen unter besonderer Beobachtung und wurden auch im
Aufsichtsrat besprochen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Manahmen zur Besserung der
Ertragslage

a) Wassind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresverlust war im Wesentlichen beeinflusst durch Anlaufverluste aufgrund von
Abschlusspriifungskosten, denen keine Ertrige entgegenstanden, da der operative
Geschéftsbetrieb im Geschéftsjahr noch nicht aufgenommen wurde.

b) Welche Manahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Unternehmens zu verbessern?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist vorerst nicht mit einer Verbesserung der Ertragslage zu

rechnen. Aktuell wird in den Gremien entschieden, ob und wann der operative
Geschéftsbetrieb begonnen wird.
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WIBERA Anlage IV

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhiiltnisse

! Firma

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wiarme GmbH

=

| sitz

Eberbach

Rechtsform

Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wérme GmbH ist eine
Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Handelsregister

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 746267 in das Han-
delsregister B des Amtsgerichts Mannheim eingetragen. Ein Han-
delsregisterauszug vom 11. August 2025 hat uns vorgelegen. Die
Eintragung der GmbH in das Handelsregister erfolgte am 6. Feb-
ruar 2023.

Gesellschaftsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag datiert auf den 21. Oktober 2022. Ande-
rungen wurden seither nicht beschlossen.

Geschiiftsjahr

Geschiftsjahr ist das Kalenderjahr.

StammKkapital

Das Stammbkapital betrdgt gemédR § 3 des Gesellschaftsvertrags
€ 25.000,00.

Gegenstand des Unterneh-
mens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Entwicklung,
die Finanzierung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energien und zur Erzeu-
gung von Wéarme, der Vertrieb der erzeugten Energie und Warme
sowie die Erbringung von damit zusammenhéngenden Dienstleis-
tungen und das Haben und Halten von Beteiligungen an Unterneh-
men, die Anlagen zur Erzeugung von Energie und Wérme planen,
entwickeln, bauen und betreiben.

Organe

Organe der Gesellschaft sind gemaR § 5 des Gesellschaftsvertrags:
o die Geschiftsfiihrung

¢ der Aufsichtsrat

¢ die Gesellschafterversammlung

Geschiftsfithrung

Die Geschiéftsfithrung hat gemil § 6 des Gesellschaftsvertrags ei-
nen oder mehrere Geschéftsfithrer. Ist nur ein Geschéftsfiihrer be-
stellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Ge-
schiftsfiihrer bestellt, so sind je zwei Geschiftsfiihrer oder ein Ge-
schiftsfithrer mit einem Prokuristen gemeinschaftlich zur Vertre-
tung der Gesellschaft berechtigt.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Den Geschéftsfiih-
rern kann weiter gestattet werden, bei der Vertretung der Gesell-
schaft zugleich in Vertretung eines Dritten und/oder in eigenem
Namen zu handeln (§ 181 2. Alt. BGB).
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WIBERA Anlage IV

Geschiéftsfithrung:

¢ Herr Dipl.-Kaufmann Giinter Haag (bis 31. Dezember
2023)

¢ Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel (ab 1. Januar
2024)

Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht gemaf § 7 des Gesellschaftsvertrags
aus neun Mitgliedern, von denen 8 Mitglieder von der Stadt Eber-
bach entsandt werden. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der
Biirgermeister der Stadt Eberbach kraft Amtes. Der stellvertre-
tende Vorsitzende wird aus der Mitte des Aufsichtsrats gewéhit.
(2) Der jeweilige Biirgermeister der Stadt Eberbach ist kraft Am-
tes geborenes Aufsichtsratsmitglied. Die iibrigen Aufsichtsrats-
mitglieder werden durch Gesellschafterbeschluss gewahlt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Anhang (Anlage II zu die-
sem Bericht) namentlich genannt.

Im Geschéftsjahr haben drei Sitzungen des Aufsichtsrats stattge-
funden.

Publizitit

Die Einreichung zur Offenlegung des Jahresabschlusses 2023 im
elektronischen Bundesanzeiger erfolgte bislang nicht.

Wesentliche Vertrige

Mit Ausnahme des Gesellschaftsvertrags bestanden im Geschifts-
jahr keine wesentlichen Vertrage.

Priifungen durch Dritte

Priifungen durch Dritte sind uns nicht bekannt.

Steuerliche Verhiltnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Mosbach unter der Steuer-
nummer 40001/00441 gefiihrt.
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Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es

Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
praferinnen, Wirtschaftspriifern oder Wirtschaftspriffungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftsprufer genannt) und
ihren Auftraggebern tber Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufirage, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdénnen nur dann Ansprilche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhéltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprifer auch gegeniiber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsét-
zen ordnungsmafiger Berufsausiibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftspriifer
OUbemimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfihrung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfihrung des Auftrags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berlicksichtigung auslandischen Rechts bedarf — aulter bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechislage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftsprifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer
alle fur die Ausfuhrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vor-
géngen und Umsténden Kenntnis gegeben wird, die fur die Ausfilhrung
des Auftrags von Bedeutung sein kénnen. Dies gilt auch fur die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schaftsprufer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhéngigheit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhéangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer
des Auftragsverhalinisses insbesondere fur Angebote auf Ansteflung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Aufirage auf eigene
Rechnung zu {ibernehmen.

(2) Solite die Durchfilhrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftspriifers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhéangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
tréchtigen, ist der Wirtschaftsprifer zur auRerordentlichen Kiindigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Aushkiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mafigebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind

Lizenziert fir/Licensed to: PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft [4319723

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind miindliche Erkl&rungen und Auskiinfte des Wirtschafts-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Er-
klarungen und Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auBerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuBerungen des Wirtschaftspriifers
(Arbeitsergebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information Uber das Tatigwerden
des Wirtschaftsprifers fir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behdrdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Auierungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uiber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fiir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7. Maéngelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangein hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfiil-
lung durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der
Nacherfiillung kann er die Verglitung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehischlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der Nacherfillung fir ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dariiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verziglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfullungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsétzlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen Aulerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegenuiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung des Wirtschaftsprifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Aufe-
rung auch Dritten gegentiber zurlickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MaRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Gber Tatsachen und Umstan-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) For gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priffungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prifer bestehenden Vertragsverhéltnis auf Ersatz eines fahrldssig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Kdrper und Gesundheit sowie von Schéden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemé&R § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fur Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegeniiber dem
Wirtschaftspriifer geltend machen.
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhéltnis Anspriiche aus einer fahrassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Héchstbetrag
fur die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezliglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rucksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erkl&rten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fur Schadensersatzanspriiche, die auf vorsétzliches Verhalten zu-
rickzufiuhren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kér-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberiihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberihrt.

10. Ergédnzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestétigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefihrte Priifung im
Lagebericht oder an anderer fir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftspriifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestéatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf filnf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollsténdig zugrunde zu legen; dies gilt auch fir Buchfiihrungsauftrage. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprufer hierzu
ausdriicklich den Auftrag (ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftspriifer alle fiir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfigung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittlung der Jahressteuererkigrun-
gen, einschlieltlich E-Bilanzen, fir die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlisse und sonstiger fiir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachpriifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
¢) Verhandlungen mit den Finanzbehdrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuem
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftspriifer berticksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftspriifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tétigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergiitungsverordnung fiir die Bemessung der Vergitung anzuwen-

den ist, kann eine hthere oder niedrigere als die gesetzliche Vergatung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kér-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Téatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveraufierung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusétzliche Tatigkeit Gbernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchmaRiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollsténdige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht tiber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Veerschlisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftspriifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebtihren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergutung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) lIst der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskrétftig festgestellten Forderungen zul&ssig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprufer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

16. Anzuwendendes Recht

Fur den Auftrag, seine Durchfihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert fr/Licensed to: PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft {4319723

20000006595390



Fachamt: Stadtische Dienste Vorlage-Nr.: 2025-222
Eberbach

Datum: 07.10.2025

Beschlussvorlage

Entlastung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH fur
das Jahr 2023
hier: Weisungsbeschluss

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Beratung und

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich
Beschlussfassung

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat erteilt dem Burgermeister gem. § 104 Gemeindeordnung Baden-
Wirttemberg (GemO) die Weisung, den Geschéaftsfuhrer der Stadtwerke Eberbach GmbH
gem. 88 37 und 47 GmbHG anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme (SWEE) GmbH folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Aufsichtsrat wird fur das Jahr 2023 Entlastung erteilt.

Klimarelevanz:

Keine

Sachverhalt / Begrindung:

Hinweis: In den Gesellschaften, in denen ein Aufsichtsrat eingerichtet ist, ist dieser nach
Jahresabschluss durch einen Beschluss des Gemeinderates zu entlasten. Die Erteilung
einer Weisung ist mdglich. Dabei ist zu beachten, dass die Entlastung oder gegebenenfalls
die abweichende Weisung nur von Mitgliedern des Gemeinderates beschlossen werden
durfen, die nicht Mitglied des betreffenden Aufsichtsrates sind.

Um die formale RechtmaRigkeit zu bewahren, erfolgt die Entlastung getrennt vom
Jahresabschluss in einer separaten Vorlage.

Mit Beschlussvorlage Nr. 2025-221 erteilt der Gemeinderat dem Blrgermeister fur die
Weisung an den Geschéftsfiihrer der Stadtwerke Eberbach GmbH die Weisung, dem
Jahresabschluss zuzustimmen.



Dem Gemeinderat wird hiermit empfohlen, Biirgermeister Reichert die entsprechende
Weisung zu erteilen.

Peter Reichert
Burgermeister



Fachamt: Stadtische Dienste Vorlage-Nr.: 2026-063
Eberbach

Datum: 12.03.2026

Beschlussvorlage

Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH
hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschaftsflihrung

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Beratung und
Beschlussfassung

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat erteilt dem Burgermeister gem. 8 104 Gemeindeordnung Baden-
Wirttemberg (GemO) die Weisung, den Geschéftsfiihrer der Stadtwerke Eberbach GmbH
gem. 88 37 und 47 GmbHG anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme (SWEE) GmbH folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Jahresabschluss der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH mit einer Bilanzsumme in Hohe von
26.655,83 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 3.584,47 Euro in der von der B & S
Treuhand GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Fellbach gepriften und mit dem
uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehenen Fassung zu. Der
Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2. Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Geschaftsfiihrer
Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel fur das Jahr 2024 Entlastung.

Klimarelevanz:

Keine

Sachverhalt / Begrindung:

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH hat in der
Sitzung des Aufsichtsrates am 10.11.2025 den Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH, die Ergebnisverwendung und den Lagebericht
beraten und geprift sowie eine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung geben.



Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung des
Jahresabschlusses 2024 und die Entlastung der Geschéftsfihrung fir das Jahr 2024 gem.
§ 10 Abs. 5 Buchstaben a) und c) des Gesellschaftsvertrags.

Mit diesem Beschlussantrag wird Burgermeister Reichert beauftragt, den Geschaftsfuhrer
der Stadtwerke Eberbach GmbH anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH den Jahresabschluss festzustellen
und die Entlastung der Geschéftsfuhrung fur das Jahr 2024 durchzufihren.

Peter Reichert
Burgermeister

Anlage/n:

Jahresabschluss inkl. Lagebericht Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH
2024 (offentliche Anlage)
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Wirtschaftsprifungsgesellschaft

BERICHT
UBER DIE PRUFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM
31. DEZEMBER 2024

UND

DES LAGEBERICHTS

der Firma
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH
Guterbahnhofstralle 4

69412 Eberbach

Ausfertigung Nr.: 1

B & S Treuhand GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Hirschstr. 3, 70734 Fellbach Tel: (0711) 906595-0, Fax: (0711) 908595-95
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A. Priifungsauftrag

1 In der Gesellschafterversammlung der

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme GmbH,
Eberbach
(im Folgenden auch "Gesellschaft* genannt)

wurden wir zum Abschlussprifer fir das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum
31. Dezember 2024 gewdhit. Daraufhin beauftragte uns die Geschéftsfihrung der
Geselischaft, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den
Lagebericht fir das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
freiwillig in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu priifen.

Gleichzeitig erhielten wir den Auftrag zur Priifung der Geschéftsfihrung geman
§ 53 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgrundsatzegesetz (HGrG).

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestatigungsschreiben vom 20. Juni 2025
unter Beifiigung der Aligemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweit-
schrift mit Einverstdndniserkldrung des Auftraggebers erhielten wir am

26. Juni 2025.

2 Dieser Prifbericht richtet sich an die geprifte Gesellschaft.

3 Grundlagen fir die Prifung sind der in der Verantwortung der Geschéftsfuhrung der
Gesellschaft erstelite Jahresabschluss und Lagebericht sowie die zur Verfigung
gesteliten Unterlagen und Angaben.

4 GemaR §§ 321 Abs. 4a HGB, 43 Abs.1 WPO bestétigen wir unsere Unabhangigkeit
gegeniiber dem zu prifenden Unternehmen und dessen Anteilseignern.
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Die Gesellschaft ist nach den GréRenmerkmalen des § 267a Abs. 1 HGB als
Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Entsprechend § 13 Abs. 3 des Gesellschafts-
vertrags ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften fiir groe Kapitalge-

sellschaften aufzustelien und zu prifen.

Bei der Prixfung haben wir die Anforderungen des Gesellschaftsvertrags sowie die
Sondervorschriften des GmbHG beachtet.

Der Abfassung des Prufungsberichts liegen die deutschen ,Grundsétze ordnungs-
méaBRiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen® (Institut der Wirtschaftspriifer in
Deutschiand e.V. IDW PS 450) zugrunde.

Fir die Durchfihrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im
Verhiltnis zu Dritten, die als Anlage 8 beigefugten ,Allgemeinen Auftragsbedingun-
gen fur Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgeselischaften” in der Fassung
vom 1. Januar 2024 maRgebend, sowie die als Anlage 9 beigefligten besonderen
Auftragsbedingungen der B & S Treuhand GmbH vom 1. August 2018.

Dieser Prifungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgefihrten Priifung
gegeniber der Gesellschaft und nicht fur Zwecke Dritter erstellt, denen gegeniber
wir entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage
keine Haftung Gbernehmen.
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B. Grundsatzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

9 Der Abschlussprifer hat im Priifungsbericht vorweg zur Beurteilung der Lage des
Unternehmens durch den gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen. Diese
Beurteilung erfoigt (iblicherweise in dem von den gesetzlichen Vertretern der
Gesellschaft aufzustellenden Lagebericht.

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter enthélt folgende Kernaussagen zur
wirtschaftlichen Lage und zur zuklinftigen Entwicklung des Unternehmens:

1. Die Gesellschaft hat noch keine operative Tatigkeit aufgenommen.

2. Der geplante Verlust fir das Berichtsjahr betrug TEUR 70.

3. Der operative Beginn ist noch nicht absehbar.

10  Zur Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft im Lagebericht bemerken

wir;

Zu1.

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2022 gegriindet, die operative Tétigkeit wurde im
Berichtsjahr weiterhin nicht aufgenommen.

Zu 2.

Im Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans fur das Jahr 2024 war noch nicht
absehbar, dass die Gesellschaft ihre Geschaftstatigkeit noch nicht aufnimmt. Der
geplante Verlust von TEUR 70 wurde deshalb deutlich unterschritten und betragt
lediglich TEUR 4.
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Zu 3.

Die Geschaftsfuhrung kann weiterhin nicht abschétzen, wie die Ausrichtung der Ge-
sellschaft kinftig sein wird und wann der Start der operativen Tétigkeit startet.

Zur Darstellung der kinftigen Entwicklung im Lagebericht bemerken wir:

Die von der Geschéftsfuhrung vorgelegte Planung sehen wir aufgrund der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen als realistisch an.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Darstellung der Lage des Unterneh-
mens durch die gesetzlichen Vertreter, insbesondere die Annahme der Fortfiihrung
der Unternehmenstétigkeit und die Beurteilung der kiinftigen Entwicklung, wie sie im
Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat, plausibel und in-
haltlich angemessen ist und mit den von uns im Rahmen der Jahresab-
schlusspriifung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht. Die Chancen und Ri-
siken der kiinftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.
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:: Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Im Rahmen unserer Priifung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die ge-
gen eine Fortfuhrung der Unternehmenstétigkeit sprechen, unter der Vorausset-
zung, dass die Gesellschafterin auch kunftig fur die Ausstattung der Gesellschaft mit
Kapital in Form eines Zuschusses sorgt. Ergénzend verweisen wir zur Lage-
beurteilung auf unsere Ausfiihrungen unter D.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Priifung

13

14

Gegenstand der Abschiussprifung ist der nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags er-
stelite Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 unter Einbezie-
hung der zugrunde liegenden Buchfihrung und des Lageberichtes.

Die Buchfuhrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie
das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem liegen in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Dies gilt auch fur die Angaben, die wir
zu diesen Unterlagen erhalten haben, sowie die dariiber hinaus Gberreichten Unter-
lagen und erteilten Auskiinfte.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir den Jahresabschluss und den
Lagebericht auf die Einhaltung der einschldgigen handels- und geselischaftsrechtli-
chen Vorschriften, der sie ergdnzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags
und der Grundséatze ordnungsmaBiger Buchfihrung geprift. Gegenstand unserer
Priufung ist auch, ob die gréenabhéangigen Erleichterungen des § 267 HGB zutref-
fend in Anspruch genommen wurden.

Unsere Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewer-
tungs- und Gliederungsgrundsétze und der wesentlichen Einschatzungen der ge-
setzlichen Vertreter der Gesellschaft sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung
des Jahresabschlusses.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie eine Stellungnahme zur
Angemessenheit des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand unseres
Auftrags. Die Prufung der Einhaltung anderer Vorschriften gehért nur insoweit zu
den Aufgaben der Jahresabschlussprifung, als sich aus ihnen Ublicherweise
Ruckwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.
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Die Aufdeckung und Aufklarung strafrechtlicher Tatbesténde, wie z.B. Untreu-
ehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung auferhalb der Rech-
nungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Ab-
schlussprifung.

Art und Umfang unserer Priiffungshandiungen, die sich nach den Vorschriften der
§§ 316 ff. HGB und den vom IDW festgestellten deutschen Grundsétzen ord-
nungsmaBiger Durchfiihrung von Abschlussprifungen richten, haben wir in unseren
Arbeitspapieren festgehalten. Danach ist die Priifung so zu planen und durch-
zufiihren, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstéfe gegen Rechnungsle-
gungsvorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prufung eine hinreichend sichere Grundlage fur das Pril-
fungsurteil bildet.

Die Eréffnungsbilanzwerte haben wir daraufhin tiberprift, ob sie ordnungsgemaf
aus dem Vorjahresabschluss Gbernommen wurden. Wir haben zusatzlich Pro-
fungshandiungen durchgefihrt, um eine hinreichende Sicherheit daruber zu erlan-
gen, dass die nicht von uns gepriiften Eréffnungsbilanzwerte keine wesentlichen
Fehler enthalten.

Der Vorjahresabschluss wurde von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG gepriift

und mit dem uneingeschrankten Bestatigungsvermerk versehen.
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Der Prifung liegt ein risikoorientierter Prifungsansatz zugrunde, der insbesondere
auf einer Analyse der Risikofelder, Plausibilitétsbeurteilungen sowie einer Prifung
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrolisystems basiert. Wir halten das
rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem der Gréfe und Struktur der Ges-
ellschaft entsprechend fir angemessen. Das interne Kontrollsystem in seiner Ge-
samtheit ist nicht Gegenstand der Abschlussprifung. Hierauf aufbauend erfoigt eine
Prufung der Bestande und einzelner Geschéftsvorfille unter Beachtung der Grund-
satze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Sowohl die analytischen als auch die
Einzelfallprifungen wurden daher nach Art und Umfang unter Beriicksichtigung der
Bedeutung der Prufungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in
ausgewahlten Stichproben durchgefiihrt. Die Stichproben wurden so ausgewahit,
dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der Posten des Jahresabschlusses Rech-
nung tragen und es ermoglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungsle-
gungsvorschriften ausreichend zu priifen.

Im Rahmen unserer Prufungsplanung haben wir uns einen Uberblick Gber die
Geschaftstatigkeit, das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft so
wie deren Rechnungswesen verschafft. Unsere Prifungsstrategie wurde nach den
hierbei gewonnenen Erkenntnissen und den Erwartungen Uber mégliche Fehler fest-
gelegt.

Bei der Prisfung des Lageberichts haben wir die Vollstandigkeit und Plausibilitat der
Angaben unter Berlicksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir wahrend der Ab-
schlusspriifung gewonnen haben, beurteilt. Zukunftsbezogene Angaben haben wir
vor dem Hintergrund der Angaben im Jahresabschluss auf Plausibilitat und Uber-
einstimmung mit den wahrend der Abschlusspriifung gewonnenen Erkenntnissen
beurteilt. Dabei haben wir auch geprift, ob die Chancen und Risiken der kinftigen
Entwicklung zutreffend dargestellt und ob die gesetziichen Vorschriften zur Aufstel-
lung des Lageberichts beachtet worden sind.

Unsere Priufung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des gepriiften Unter-
nehmens und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems zuge-

sichert werden kann.
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:: Wirtschaoftsprifungsgesellschaft

Wir haben zudem einen mittelfristigen, rollierenden Prufungsplan aufgestelit.

Folgende Prifungsschwerpunkte wurden im Berichtsjahr gelegt:

— Flussige Mittel

Sonstige Riickstellungen

|

Sonstige betriebliche Ertrdge

|

sonstige betriebliche Aufwendungen

Wir haben die Priifung in der Zeit vom 30. September bis 15. Oktober 2025 mit Un-

terbrechungen in unseren Biirordumen durchgefihrt.
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Zu den vorgelegten Nachweisen und den eingeholten Bestatigungen Dritter bemer-
ken wir:

Ein unbeglaubigter Handelsregisterauszug der Gesellschaft vom 30. September
2025 hat uns vorgelegen.

Im Rahmen der Prifung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhéltnisse lagen uns
Bestatigungen der beauftragten Rechtsanwélte des Unternehmens vor.

Das rechnungslegungsbezogene inteme Kontrollsystem wurde im Bereich des Con-
trolling untersucht.

Bei den Kreditinstituten wurden Bestatigungen eingeholt, die mit den Bankguthaben
Ubereinstimmten.

Die Gibrigen Bilanzpositionen sind durch interne bzw. externe Nachweise, Zusam-
menstellungen und Berechnungsunteriagen belegt.

Auskiinfte erteilten uns der Geschéaftsfithrer Wolfgang Kressel sowie die benannten
Sachbearbeiter. Die erbetenen Aufklarungen und Nachweise wurden bereitwillig ge-
geben.

Die Geschéftsfiihrung hat uns die Vollsté&ndigkeit der Buchfithrung und des Jahres-
abschlusses sowie die weiteren erforderlichen Informationen in einer schriftlichen Er-
kldrung bestatigt. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchfihrung alle
buchungspflichtigen Vorgange und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilan-
zierungspflichtigen Vermégenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, auBerdem
samtliche Aufwendungen und Ertrdge enthalten sind. Ferner sind alle Wagnisse be-
riicksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht.

-10-
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:: Wirtschaftsprufungsgeselischaft

In dieser Erkldrung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter
Entwicklungen alle fiur die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Ge-
sichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthélt. Vorgange
von besonderer Bedeutung nach dem Schiuss des Geschéftsjahres haben sich nach
dieser Erkldrung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prifung auch nicht bekannt

geworden.

-11-
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Feststellungen und Erlduterungen zur Rechnungsiegung

OrdnungsméBigkeit der Rechnungslegung

Buchfithrung und weitere gepriifte Unterlagen

20

21

22

Das Rechnungswesen der Gesellschaft wird auf der Grundlage des EDV-Systems
SAP ERP mit den Modulen Fl {Finanzwesen), CO (Controlling), HR (Human Resour-
ces) sowie MM (Materialwirtschaft) gefuhrt. Die eigentliche Datenverarbeitung erfolgt
bei der endica GmbH, Karlsruhe.

Die Geschéftsvorfalle werden, soweit wir dies durch in berufsiiblichem Umfang stich-
probenweise durchgefithrte Prifungen feststellen konnten, volistidndig, fortlaufend
und zeitnah erfasst. Fir Journale, Sach- und Personenkonten besteht Aus-
druckbereitschaft.

Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Buchftihrung und die
weiteren gepriften Unterlagen ordnungsmaBig sind und den gesetzlichen Vor-
schriften sowie den ergénzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags ent-
sprechen. Die aus den gepriiften Unterlagen zu entnehmenden Informationen fihren
zu einer ordnungsgemaien Abbildung in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lage-
bericht.

-12-
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Vorjahresabschluss und Offenlegung

23

24

Der von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG geprifte und mit dem uneinge-
schrankten Bestatigungsvermerk versehene Vorjahresabschiuss zum 31. Dezember
2023 wurde am 20. August 2025 von der Geselischafterversammiung festgestelit.

Der Geschéftsfihrung wurde fur das Jahr 2023 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss und Lagebericht des Vorjahres sowie die weiter einzurei-
chenden Unterlagen wurden von der Geschéftsflihrung der Gesellschaft beim Unter-
nehmensregister eingereicht.

-13.-
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3. Jahresabschluss

25

Der als Anlage 1 bis 3 beigefligte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ist -
ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - aus der Buchfiihrung und den wei-
teren gepruften Unterlagen richtig entwickelt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wurden zutreffend nach den
fur die Rechnungslegung und Gliederung geltenden Vorschriften einschlieRlich der
Grundsitze ordnungsmaBiger Buchfuhrung aufgestellt. Die ergéanzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags wurden befolgt. Die im Anhang gemachten
Angaben sind volistandig und ordnungsgemag, die Erlduterungen und Begrindun-
gen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Die Angaben der Gesamtbeziige der gesetzlichen Vertreter sind in zuléssiger An-
wendung von § 286 Abs. 4 HGB unterblieben.

-14-
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Lagebericht

26

Der als Anlage 4 beigefuigte Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften
des § 289 HGB und steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und unseren bei der
Abschlusspriifung gewonnenen Erkenntnissen. Er gibt den Geschéftsverlauf und die
Lage der Gesellschaft zutreffend wieder.

Die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken sowie der voraussichtlichen
Entwicklung und der weiteren, nach § 289 Abs. 2 HGB, erforderlichen Angaben sind
nach unserer Beurteilung vollstdndig und zutreffend. Der Lagebericht entspricht so-
mit den gesetzlichen Vorschriften und den erganzenden Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrags.
Im Ubrigen verweisen wir auf die Ausfilhrungen unter B.

Uber Vorgange von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschéftsjahres war
nach Aussage der Geschéftsfilhrung und nach dem Ergebnis unserer Priifung nicht

zu berichten.

-15-
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Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

27

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsitze
ordnungsmafiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes
Bild der Vermoégens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

28

29

30

GemaR § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB ist auf wesentliche Bewertungsgrundlagen, den
Einfluss von Anderungen in den Bewertungsgrundlagen einschlieRlich der Ausiibung
von Bilanzierungs- und Bewertungswahlirechten und der Ausnutzung von Ermessen-
sentscheidungen sowie auf sachverhaltsgestaltende Mafinahmen einzugehen, die
wir nachfolgend in Ergénzung zum Anhang darstellen.

Die Gesellschaft ist nach den GréRenmerkmalen des § 267a Abs. 1 HGB als
Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Entsprechend § 13 Abs. 3 des Gesellschafts-
vertrags ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften fur groRe Kapitalge-
sellschaften aufzustellen und zu prifen.

Bei der Prifung haben wir die Anforderungen des Gesellschaftsvertrags sowie die
Sondervorschriften des GmbHG beachtet.

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermégensgegenstidnde und Schulden ent-
spricht den gesetzlichen Vorschriften und ist im Anhang dargestelit. Ansatz- und Be-
wertungswahirechte werden soweit méglich in Ubereinstimmung mit den steuer-
lichen Vorschriften ausgeubt. Dabei wird grundsétzlich dem niedrigsten, steuerlich
zuldssigen Wertansatz der Vorzug gegeben. Der Grundsatz der Bilanzierungs- und
Bewertungsstetigkeit wurde beachtet. Die Angaben und Erlauterungen im Anhang
sind vollstdndig und zutreffend.

-16 -
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lll. Analyse der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage

31 Auf eine Darstellung der Vermdgens-, Finanz-, und Ertragslage wird verzichtet, da
im Berichtszeitraum keine Geschéftstatigkeit erfolgt ist und sich somit keine we-
sentlichen Veranderungen in den Vermégensverhaltnissen ergeben haben.

-17-
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Feststellungen gemiR § 563 HGrG

Bei unserer Priifung haben wir auftragsgemaR die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2
HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprift, ob die Geschafte ordnungs-
gemaB, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Ubereinstimmung mit den einschlagigen
handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Ge-
schiftsordnung flur die Geschéftsfuhrung gefluhrt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 7 (Prif- und Er-
hebungsliste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des

IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Berichterstattung Uiber die Erweiterung der Ab-
schlussprifung nach § 53 HGrG) dargestellt. Uber diese Feststellungen hinaus hat unsere
Prifung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung fir die Beurteilung der
OrdnungsmaBigkeit der Geschéftsfihrung von Bedeutung sind.

-18 -
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E. Wiedergabe des Bestitigungsvermerks

32 Nach dem abschlieenden Ergebnis unserer Priifung haben wir der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH fir die Buchfiihrung 2024 und den als
Anlage 1 bis 3 beigefugten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 sowie zum La-
gebericht fur das Geschéftsjahr 2024 (Anlage 4) folgenden uneingeschrénkten Be-
statigungsvermerk des unabhangigen Abschlussprifers erteilt, der hier wieder-
gegeben wird:

.Bestitigungsvermerk des unabhidngigen Abschlusspriifers
An die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wirme GmbH
Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wéarme
GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und
Verlustrechnung fur das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum

31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschlieBlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - gepriift. Darliber hinaus haben wir den Lagebe-
richt der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH fiir das Ge-
schéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

» entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, fur Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmaBiger
Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Ver-
mogens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer
Ertragslage fiir das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum
31. Dezember 2024 und

-19-
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Wirtschaftsprufungsgesellschaft

e vermittelt der beigeflugte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der La-
ge der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in
Einklang mit dem Jahresabschiuss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwickiung zu-
treffend dar.

GemaR § 322 11l 1 HGB erkldren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen
gegen die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt
hat.

Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Uber-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsméagiger Abschlussprifung
durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsétzen ist
im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprifers fur die Prufung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestatigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhingig in Ubereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfullt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Priffungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

-20-
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fiir den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fir die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, fiir Kapitalgeselischaften geltenden handeisrechtli-
chen Vorschriften unter Beriicksichtigung des VermAnIG in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und daftr, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsitze ordnungsmaniger Buchfiihrung ein den tatséchlichen Verhalt-
nissen entsprechendes Bild der Vermbgens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die inter-
nen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsétzen ord-
nungsmaRiger Buchfilhrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung ei-
nes Jahresabschlusses zu erméglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungsle-
gung und Vermoégensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafur ver-
antwortlich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortfihrung der Unternehmens-
tatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortfiihrung der Unternehmenstétigkeit, sofern einschiagig,
anzugeben. Dariiber hinaus sind sie dafir verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsdchliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen.

-21-
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AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschiuss in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri-
siken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich fur die Vorkehrungen und Maf3nahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Uberein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermdg-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fiir die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu kénnen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fir die Uberwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts.

Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darliber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Priifung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes MaR an Sicherheit, aber keine Garantie dafir,
dass eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgesteilten deutschen Grundsétze ordnungsmaRiger Ab-
schlussprifung durchgefihrte Pritfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen kdnnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verninftigerweise erwartet
werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von

Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prifung Gben wir pflichtgeméBes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Dariiber hinaus

+ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darsteliungen
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irtimern, planen und fihren Prifungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage fiir unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist hoher als das Risiko, dass aus Irrtimern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlun-
gen kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvolistandigkei-
ten, irrefihrende Darstellungen bzw. das Aullerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten kdnnen.

¢ erlangen wir ein Verstandnis von dem flr die Prifung des Jahresabschiusses re-
levanten internen Kontrollsystem und den fir die Priifung des l.ageberichts re-
levanten Vorkehrungen und Ma8nahmen, um Prifungshandiungen zu planen,
die unter den gegebenen Umsté&nden angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben.
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargesteliten geschatzten Werte und damit zusammen-
hangenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungsiegungsgrundsatzes der Fortfihrung
der Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Priifungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit aufwerfen kénnen. Falls wir
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu modifizieren. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestatigungsvermerks erlangten Prufungsnachweise. Zukinftige Ereignisse
oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fuhren, dass die Gesellschaft ihre Un-
ternehmenstatigkeit nicht mehr fortfuhren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschaftsvorfille und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-
ter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmaRiger Buchfilhrung ein
den tatsachlichen Verhaitnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Un-
ternehmens.
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« fihren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandiges
Prifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass kiinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Priifungsfest-
stellungen, einschlieBlich etwaiger Mange! im internen Kontrollsystem, die wir wéh-

rend unserer Prifung feststellen.

Fellbach, den 27. Oktober 2025*
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F. Schlussbemerkung

33 Den vorstehenden Bericht (ber die Priifung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts fur das Geschéftsjahr 2024 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs-
und Warme GmbH erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den deutschen .Grundsétzen ordnungsgeméafer Berichterstattung
bei Abschlussprifungen* (IDW PS 450).

Eine Verwendung des unter E. wiedergegebenen Bestétigungsvermerks aufler-
halb dieses Prifungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Verof-
fentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts
in einer von der bestatigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer
erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestéatigungsvermerk zitiert oder
auf unsere Priifung hingewiesen wird; wir weisen hierzu auf die Bestimmungen
des § 328 HGB hin.

Zu dem von uns erteilten uneingeschrankten Bestitigungsvermerk verweisen wir
auf Anlage 5.

Fellbach, den 27. Oktober 2025

B & S TREUHAND GmbH
Wirtschaftspriifungsgeselischaft

WIRTSCHAFTS-
PRUFUNGS-
GESELLSCHAFT
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wiirme GmbH, Eberbach

A v N

sonstige betriebliche Ertrage
sonstige betriebliche Aufwendungen
Zinsen und dhnliche Aufwendungen

Ergebnis nach Steuem

Jahresfehlbetrag

Geschaftsjahr
EUR

1.776,50
5.360,97

0,00

3.584,47-

3.584,47

Vorjahr
EUR

0,00
6.213,26

0,31

6.213,57-

6.213,57

Anlage 2
.28 -



STADTWERKE EBERBACH Erzeugungs- und Wiarme GmbH
Anhang 2024

1. Aligemeine Angaben

Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH hat ihren Sitz in 69412 Eberbach
und ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim (HRB 746267). Die
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember
2024 eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes wurde gemaR § 13 Abs. 3 des Gesellschafts-
vertrages jedoch die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) fur
grole Kapitalgesellschaften zugrunde gelegt. Der Jahresabschluss wurde nach den Rech-
nungslegungsvorschriften fur Kapitalgeselischaften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der
Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unveréndert wie foigt festgelegt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstigen Vermégensgegenstinde
wurden unter Bericksichtigung aller Risiken zum Nennwert bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag bilanziert.
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag bilanziert.

Die sonstigen Riickstellungen beriicksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risi-
ken und Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Die Bewertung erfolgt in Héhe des nach

verninftiger kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erflllungsbetrags unter Berlicksichti-
gung angemessener Preis- und Kostensteigerungen.

Anlage 3
-29-



3. Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Vermégensgegenstande beinhalten eine Riickforderung der Umsatzsteuervor-
rauszahlung in Héhe von 1.776,50 €.

Das gezeichnete Kapital betrégt 25.000,00 €.

Der Saldo aus gezeichnetem Kapital, Verlustvortrag und Jahresfehlbetrag ergab zum
31.12.2024 ein Eigenkapital von + 15.111,86 € (Vorjahr + 18.696,33 €).

Die sonstigen Ruckstellungen gliedern sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

31.12.2024| 31.12.2023
€ €
|Prufung und Beratung 8.700.00 6.200,00
Ausstehende Rechnungen 0,00 13.00
8.700,00 6.213,00

Im Jahr 2024 besteht ein Jahresfehlbetrag in Héhe von 3.584,47 € (Vorjahr 6.213,57 €).

Die Geschéaftsfuhrung schlagt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Im Berichtsjahr bestanden Verbindlichkeiten gegentiber verbunden Unternehmen in Héhe
von 2.843,97 €.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Ertragen sind Ertrdge aus Steuererstattungen in Héhe von
1.776,50 € enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen fir die Jahresabschluss-
prufung in Hohe von 2.500,00 € und Aufwendungen aus Weiterverrechnungen der Stadtwer-
ke Eberbach GmbH in Hohe von 2.830,97 enthalten.
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5. Ergdnzende Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschéftsfihrer: Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Peter Reichert, Birgermeister Aufsichtsratsvorsitzender

Peter Stumpf, Studiendirektor i.R. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Ernst Raab, Dipl.-Betriebswirt, i.R.

Michael Reinig, Kfz.-Meister

Edgar Sigmund, Dipl.-Betriebswirt, i.R.

Jan-Peter Roderer, Mitglied im Landtag Baden-Wirttemberg
Henning Schulz, Dipl.-Ing. (FH) (zum 02.09.2024 ausgeschieden)
Patrick Joho, Polizeioberkommissar

Michael Schulz, Oberstudienrat, Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Handelslehrer
Markus Scheurich, Staatl. geprifter Techniker (seit 03.09.2024)

Die Gesamtbeziige des Aufsichtsrats sowie der Geschéftsfilhrung liegen im Geschéftsjahr
bei 0,00 €.

Belegschaft

Im Jahr 2024 waren keine Mitarbeiter beschaftigt.

Haftungsverhiltnisse/finanzielie Verpflichtungen

Bei der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wéarme GmbH bestehen zum Bilanzstichtag
weder Haftungsverhaitnisse noch finanzielle Verpflichtungen.
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6. Nachtragsbericht

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag von besonderer Bedeutung liegen nicht vor.

7. Honorar Abschlusspriifer

Das von dem Abschlussprifer fir das Geschéftsjahr berechnete Gesamthonorar gliedert

sich wie folgt:

2024 2023
€ €
IAbschiusspriffungsleistungen 2.500.00 6.200.00
2.500,00 6.200,00
Eberbach, den 30.09.2025
/,.
.:l /] ‘a‘ﬂ‘ - 4 3
Wolfgang Kressel
Geschéftsfihrer
Anlage 3
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Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wiarme GmbH
Lagebericht 2024

1. Grundiagen der Gesellschaft

Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH (SWEE) ist fur die Planung, die Ent-
wicklung, die Finanzierung, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von
Energie aus erneuerbaren Energien und zur Erzeugung von Wérme, der Vertrieb der erzeugten
Energie und W&rme sowie die Erbringung von damit zusammenhéngenden Dienstleistungen
und das Haben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von
Energie und Warme planen, entwickeln, bauen und betreiben zustandig.

2. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft wurde am 21. Oktober 2022 gegriindet. Die Eintragung ins Handelsregister er-
folgte am 06. Februar 2023. Die Gesellschaft wird als Vorratsgesellschaft von der Stadtwerke
Eberbach GmbH gehalten und hat bislang noch keine operative Geschéftstatigkeit aufgenom-
men. Aus diesem Grunde gibt es keine spezifischen zu berlicksichtigenden Rahmenbedingun-
gen.

3. Der Geschiftsverlauf

Die SWEE hat ihre Geschaftstatigkeit im Geschéftsjahr 2024 noch nicht aufgenommen, sodass

im Wesentlichen Aufwendungen in Zusammenhang mit der Abschiussprifung und behérdlichen
Geblhren angefallen sind.

Anlage 4
-33.



4. Vermdgens-, Finanz- und Kapitalstruktur

Das Eigenkapital betrégt zum Bilanzstichtag + 15.111,86 €, was einer Eigenkapitalquote in Ho-
he von + 56,69 % entspricht.

Das Eigenkapital stellt sich zum Bilanzstichtag des Geschéftsjahres wie folgt dar:

31.12.2024 |31.12.2023

€ €
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Il. Verlustvortrag -6.303,67 -80,10
1. Jahresfehibetrag -3.584,47| -6.213,57
|Gesamt 15.111,86] 18.696,33

Die sonstigen Riickstellungen enthalten zum Bilanzstichtag die Ruckstellung fir Prifung in Ho-
he von 8.700,00 €.

5. Sonstige Angaben

In der SWEE sind zum Bilanzstichtag keine Mitarbeiter angestelit.

6. Soll-/ist-Vergleich, Chancen und Risiken, Prognose

» Soll-/Ist-Vergleich

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes Ende 2023 waren die Entwicklungen der
Geselischaft noch nicht absehbar.

Aus diesem Grund ist der erwartete Verlust in Héhe von 70.500,00 € nicht eingetreten. Der Jah-
resabschluss 2024 der SWEE weist einen Jahresfehibetrag in Héhe von 3.584,47 € aus.
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»_Chancen und Risiken

Zum heutigen Tag bestehen keine bestandsgef4hrdenden Risiken fir die Gesellschaft. Erst mit
der Aufnahme einer operativen Geschéfistitigkeit werden sich relevante Risiken sowie Chancen
ergeben.

» Prognose fiir das Geschiftsiahr 2025

Im Geschaftsjahr 2025 erfolgte weiterhin keine Aufnahme der operativen Geschaftstatigkeit, so
dass im Wesentlichen nur weitere sonstige betriebliche Aufwendungen angefallen sind, die zu
einem Jahresfehibetrag fithren werden.

Eine gegebenenfalls erforderiiche Finanzierung erfolgt grundsétzlich tber die Stadtwerke Eber-
bach GmbH durch Kapitaleinlage oder Geselischafterdariehen. Die Aufnahme von Bankdarle-
hen ist ebenfalls nicht ausgeschiossen.

Nach wie vor ist bis zum Aufstellungszeitpunkt dieses Lageberichis die Ausrichtung der Gesell-
schaft sowie der Start des operativen Geschéftes nech nicht absehbar, Die Geschiftsfuhrung
geht daher fir das Geschaéftsjahr 2025 von einem weiteren Jahresfehlbetrag aus.

Eberbach, den 30.09.2025
£y

‘Uz. 7
Wolfgang Kressel,
Geschaftsfithrer

Anlade 4
-35-



o ) bas IREmAe

Bestitigungsvermerk des unabhéngigen Abschlusspriifers
An die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH
Priifungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und War-
me GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn-
und Verlustrechnung fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. De-
zember 2024 sowie dem Anhang, einschlieflich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden - gepriift. Daritber hinaus haben wir den Lagebericht der
Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH fiir das Geschiftsjahr vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 gepriift.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priffung gewonnenen Erkenntnisse

» entspricht der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, fur Kapitalgeselischaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften
und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmagiger
Buchfiihrung ein den tatséchlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Ver-
mogens- und Finanzlage der Geselischaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer
Ertragslage fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember
2024 und

e vermittelt der beigefiigte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwickiung
zutreffend dar.

Gemal § 322 Il 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendun-
gen gegen die OrdnungsmaBigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts
gefthrt hat.
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Grundlage fiir die Priifungsurteile

Wir haben unsere Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Uber-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer
(IDW) festgesteliten deutschen Grundsatze ordnungsmaéBiger Abschlussprifung
durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist
im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Prifung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhaingig in Ubereinstimmung mit
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfillt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fir unsere Prifungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetziichen Vertreter fiir den Jahresabschluss und den
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, fur Kapitalgesellschaften geitenden handelsrechtii-
chen Vorschriften in allen wesentiichen Belangen entspricht, und dafur, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsmaRiger
Buchfiihrung ein den tatséchlichen Verhélitnissen entsprechendes Bild der Vermé-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstim-
mung mit den deutschen Grundsatzen ordnungsmaBiger Buchfiihrung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufsteliung eines Jahresabschiusses zu ermdglichen,
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdégensschadigungen)

oder lrrtGmern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafir
verantwortlich, die F4higkeit der Gesellschaft zur Fortfuhrung der Unternehmensta-
tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalite in
Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unternehmenstétigkeit, sofern einschlé-
gig, anzugeben. Darlber hinaus sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfuhrung der Unternehmenstatigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatséchliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des La-
geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Geselischaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einkiang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri-
siken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend darstelit. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich fir die Vorkehrungen und MaBnahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Uberein-
stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermég-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise fur die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu kénnen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fir die Uberwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Geselischaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts,
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Verantwortung des Abschlusspriifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtiimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschiuss sowie mit den bei der Prifung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Priifungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal} an Sicherheit, aber keine Garantie da-
fur, dass eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmafiger
Abschlussprifung durchgefihrte Priiffung eine wesentliche falsche Darstellung
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen Handlungen oder Irrtii-
mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verninftigerweise er-
wartet werden koénnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-
ses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen.
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Wahrend der Prifung Gben wir pflichtgeméaRes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darliber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtimern, planen und fihren Prifungshandiungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prifungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage fur unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko,
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstel-
lung nicht aufgedeckt wird, ist héher als das Risiko, dass eine aus Irtimern re-
sultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Félschungen, beabsichtigte Unvoll-
sténdigkeiten, irrefhrende Darstellungen bzw. das Aulerkraftsetzen interner
Kontrollen beinhalten kénnen.

erlangen wir ein Verstéandnis von den fir die Priiffung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollen und den fir die Prifung des Lageberichts relev-
anten Vorkehrungen und MaBnahmen, um Priffungshandlungen zu planen, die
unter den Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Pri-
fungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser
Vorkehrungen und MaRnahmen abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschéatzten Werte und damit zusammen-
hangenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen tber die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfuhrung
der Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prifungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fahigkeit der
Geselischaft zur Fortfithrung der Unternehmenstétigkeit aufwerfen kénnen.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prafungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da-
tum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Priffungsnachweise. Zukiinftige
Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu fihren, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfithren kann.

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschlieBlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsétze ordnungsméaRiger Buchfuhrung ein
den tatséchlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermégens-, Finanz-
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermitteite Bild von der Lage des Un-
ternehmens.
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e fihren wir Prifungshandiungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
steliten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenstandi-
ges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass kinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen.

Wir erértern mit den fur die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungsfest-
stellungen, einschlielich etwaiger bedeutsamer Méangel in internen Kontrollen, die
wir wahrend unserer Prifung feststellen.

Felibach, den 27. Oktober 2025

B & S TREUHAND GmbH
Wirtschaftspriifungsgeselischaft

WIRTSCHAF;S—
PRUFUNG
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Rainer Schenk
Wirtschaftspriifer

Dr. André Bauer
Wirtschaftsprifer
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Rechtliche Verhiltnisse

Firma:

Rechtsform:

Sitz:

Anschrift:

Eintragung ins Handelsregister

Gesellschaftsvertrag:

Geschéftsjahr:

Dauer der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens:

Gezeichnetes Kapital:

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme
GmbH

GmbH

69412 Eberbach

Giterbahnhofstralle 4

Handelsregister Mannheim, HRB 746267

Guitig in der Fassung vom 21. Oktober 2022

1. Januar bis 31, Dezember

unbestimmt

Planung, die Entwickiung, die Finanzierung, die
Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeu-
gung von Energie aus erneuerbaren Energien und
zur Erzeugung von Wérme, der Vertrieb der er-
zeugten Energie und Warme sowie die Erbringung
von damit zusammenhéngenden Dienstleistungen
und das Haben und Halten von Beteiligungen an
Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von
Energie und Wéarme planen, entwickeln, bauen
und betreiben.

25.000,00 EUR
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Gesellschafter/-in: Stadtwerke Eberbach GmbH
Geschaftsfohrung, Vertretung: Wolfgang Kressel

Wesentliche Anderungen der rechtlichen Verhiltnisse nach dem Abschlussstichtag la-
gen nicht vor,
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Fragenkreis 1: Titigkeit von Uberwachungsorganen und Geschiftsleitung sowie

individualisierte Offenlegung der Organbeziige

Gibt es Geschiftsordnungen fiir die Organe und einen Geschiftsverteilungspian
fir die Geschiftsleitung sowie ggf. fiir die Konzernleitung? Gibt es dariiber hinaus
schriftliche Weisungen des Uberwachungsorgans zur Organisation fiir die Ge-
schifts- sowie ggf. fiir die Konzernleitung (Geschiftsanweisung)? Entsprechen

diese Regelungen den Bediirfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Als Organe sind bei der Gesellschaft gemdB § 5 des Gesellschaftsvertrags die Ge-
schéftsfithrung, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung eingerichtet.

Der Aufsichtsrat besteht gemé&R § 7 des Gesellschaftsvertrags aus neun Mitgliedern, von
denen acht Mitglieder von der Stadt Eberbach entsandt werden. Vorsitzender des Auf-
sichtsrats ist der Biirgermeister der Stadt Eberbach kraft Amtes. Der stellvertretende Vor-
sitzende wird aus der Mitte des Aufsichtsrats gewéhit. Aufgrund des ruhenden Aufsichts-
ratsvorsitzes des Blirgermeisters seit Juni 2022 im Aufsichtsrat der Stadtwerke Eberbach
GmbH und da die Gremienmitglieder der Stadtwerke Eberbach GmbH und der Stadtwer-
ke Eberbach Erzeugungs- und Wérme GmbH personengleich sind, bevolimachtigt der

Biirgermeister den bisherigen Stellv. Vorsitzenden zur Ubernahme des Amites.

Die Aufgaben des Aufsichtsrats sind in § 9 des Gesellschaftsvertrags festgelegt. Eine
Geschéftsordnung fiir den Aufsichtsrat besteht derzeit noch nicht.

Gemén § 6 des Gesellschaftsvertrags hat die Gesellschaft einen oder mehrere Ge-
schaftsfithrer. Die Geschéftsfiihrer kénnen jederzeit durch die Gesellschafter-  ver-
sammlung abberufen werden. Ist nur ein Geschéftsfihrer bestellt, so vertritt dieser die
Gesellschaft allein. Werden mehrere Geschéftsfiihrer bestellt, so wird die Gesellschaft
jeweils durch zwei Geschéftsfihrer gemeinsam oder durch einen Geschaftsfuhrer ge-
meinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geselischafterversammiung kann einem
oder mehreren Geschéftsfilhrern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und einen oder meh-
rere Geschéftsfiihrer von den Beschrénkungen des § 181 BGB ganz oder teilweise be-
freien.
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Die Geschaftsfiihrung ist verpfiichtet, die Geschéfte der Gesellschaft unter Beachtung
der Gesetze, dieses Geselischaftsvertrages sowie der Beschliisse und Weisungen der
Gesellschafterversammiung und des Aufsichtsrates in eigener Verantwortung zu fiihren.

Eine Geschéftsordnung fiir die Geschéftsfiihrung besteht derzeit noch nicht.

Die vorhandenen Regelungen sind — auch im Hinblick auf die Einbindung in die Entschei-
dungsprozesse — sachgerecht und entsprechen den Bedirfnissen der Gesellschaft.

Wie viel Sitzungen der Organe und ihrer Ausschiisse haben stattgefunden und
wurden Niederschriften hieriiber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden zwei Sitzungen des Aufsichtsrats statt.
Im Berichtsjahr fand eine Sitzung der Gesellschafterversammiung statt.

Die Protokolle wurden eingesehen.

in welchen Aufsichtsriten und anderen Kontroligremien i.S.d. § 125 Absatz 1
Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschéftsleitung ta-
tig?

Der Geschéftsfiihrer Herr Wolfgang Kressel war im Berichtsjahr in keinen Aufsichtsréten
und anderen Kontrollgremien tétig.
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Wird die Vergiitung der Organmitglieder (Geschiiftsleitung, Uberwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt
nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger

Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begriindet?

Die Geseslischaft hat im Berichtsjahr keine operative Tétigkeit begleitet. Geschaftsfih-
rungs- und Aufsichtsratsvergiitungen sind keine auf Ebene der Gesellschaft angefallen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundiagen

a)

Gibt es einen den Bediirfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisa-
tionsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zustindigkeiten/
Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelméBige Uberpriifung?

Fur die Stadtwerke Eberbach GmbH, Eberbach, die zu 100 % an der Gesellschaft betei-
ligt ist, besteht ein Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche
und Zustandigkeiten bzw. Weisungsbefugnisse ersichtlich sind. Die fiir das Berichtsjahr
relevante Version datiert vom 1. Januar 2021.

Die organisatorischen Vorkehrungen, wie sie in den Organigrammen und Stellenbe-
schreibungen der Stadtwerke Eberbach GmbH dokumentiert sind, sind fiir die Gesell-
schaft ebenso refevant. Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wérme GmbH ist in
die Prozesse der Stadtwerke Eberbach GmbH eingebunden. Diese entsprechen grunad-
sétzlich den Bediirfnissen der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wérme GmbH; sie
werden regelmaflig auf Verdnderungsbedarf tberpriift und gegebenenfalls angepasst.
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Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan ver-
fahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den Organisationspldnen
verfahren wird.

Hat die Geschiftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionspridvention ergriffen und
dokumentiert?

Die Geschéfisfithrung hat keine speziellen Vorkehrungen zur Korruptionsprévention er-
griffen und dokumentiert. Es gilt jedoch fur alle Geschéfte das Mehraugenprinzip.

Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen fiir wesentliche Entschei-
dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Perso-
nalwesen, Kreditaufnahme und -gewidhrung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,

dass diese nicht eingehalten werden?

Fir alle wesentlichen Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auf-
tragsabwicklung, Kreditaufnahme und -gewéhrung) sind im Organisations-handbuch der
Stadtwerke Eberbach GmbH geeignete Regelungen festgehalten. Die getroffenen Rege-
lungen werden nach unseren Erkenntnissen eingehalten und die Einhaltung wird kontroll-
jert. Diese kommen ebenso fir die Stadiwerke Eberbach Erzeugungs- und Wéarme
GmbH zur Anwendung.

Besteht eine ordnungsmiRige Dokumentation von Vertrigen (z.B. Grundstiicksver-
waltung, EDV)?

Wesentliche Vertrage werden in einem Dokumentenmanagementsystem ordnungsge-
mah verwaltet, dokumentiert und zusétzlich in Originalform verwahrt.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Con-
trolling
a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-

b)

c)

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhénge von Pro-

jekten — den Bediirfnissen des Unternehmens?

Gemdl § 12 des Gesellschaftsvertrages stelit die Geschiéftsfihrung, in sinngeméRer An-
wendung der fiir Eigenbetriebe geltenden Vorschriften, so rechtzeitig einen Wirtschaft-
splan und eine der Wirtschaftsfiihrung zu Grunde legende fiinfjéhrige Finanzplanung auf,
dass der Aufsichtsrat bis zum 15.11. des laufenden Geschéftsjahres iber den fiir das je-
weils nédchste Geschiftsjahr geltenden Wirtschaftsplan und die jeweils néchsten finf
Jahr geltende Finanzplanung Beschluss fassen kann. Uber Entwicklungen des Ge-
schéftsjahres unterrichtet die Geschaftsfihrung regelméBig dem Aufsichtsrat. Wirtschaft-
splan und Finanzplanung sind jeweils der Stadtwerke Eberbach GmbH zu ibersenden.

Der Wirtschaftsplan fir das Berichtsjahr 2024 wurde in der Versammiung vom
5. Dezember 2023 beschlossen.

Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht und, soweit erforderlich, entspre-
chend ausgewertet.

Entspricht das Rechnungswesen einschlieflich der Kostenrechnung der GriéBe

und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Nach unseren Feststellungen entspricht diese organisatorische Gestaltung der Grél3e
und den besonderen Anforderungen des Unternehmens.
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Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liqui-
ditétskontrolle und eine Kreditiiberwachung gewdhrieistet?

Liquiditatskontrolle bzw. -management, Liquiditétsplanung und eine Kreditiberwachung
werden durch die Geschéftsfihrung durchgefihrt. Uber einen Liquiditétsreport wird die
Geschéftsfihrung laufend dber den Liquiditatsstatus informiert.

Gehdért zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und ha-
ben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfiir geltenden Regelungen nicht ein-

gehalten worden sind?

Auf Grund des noch nicht operativen Geschéftsbetriebes hat die Gesellschaft kein zen-
trales Cash-Managementsystem.

Ist sichergestellt, dass Entgelte vollstindig und zeitnah in Rechnung gestelit wer-
den? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewahrleistet, dass ausstehende For-

derungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Durch zeitnahe Fakturierung und Uberwachung des Geldeingangs sowie das eingerichte-
te Mahnwesen ist sichergestellt, dass die Entgelte vollstdndig und zeitnah abgerechnet
sowie effektiv und zeitnah eingezogen werden. Der Gesellschaft hat im Berichtsjahr noch
keinen operativen Geschéftsbetrieb unterhalten.

Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und

umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Derzeit ist das Controlling noch bei der Geschéftsfiihrung angesiedelt. Es wird auf
Grundiage der jéhriichen Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplanung sowie der monat-
lichen betriebswirtschaftlichen Auswertung ein Soll-Ist-Vergleich durchgefiihrt und Abwei-
chungen analysiert.
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Es entspricht auf dieser Grundlage den Anforderungen der Gesellschaft und umfasst alle
wesentlichen Unternehmensbereiche.

Ein umfangreiches Controlling war mangels Anforderungen der Gesellschaft noch nicht
notwendig.

Ermdglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Uberwa-
chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche
Beteiligung besteht?

Die Stadtwerke Eberbach GmbH, Eberbach, ist zu 100 % an der Gesellschaft betefligt.
Der Geschéftsfihrer der Stadtwerke Eberbach GmbH ist gleichzeitig der Geschéftsfihrer
der Gesellschaft und die kaufméannische Geschéftsfiihrung erfolgt durch die Stadtwerke
Eberbach GmbH.
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Fragenkreis 4: Risikofriiherkennungssystem

a)

Hat die Geschiifts-/Konzerngeschiftsfilhrung nach Art und Umfang Friihwarnsig-
nale definiert und MaBnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefahrdende Risi-

ken rechtzeitig erkannt werden kénnen?

Im Organisationshandbuch der Stadtwerke Eberbach GmbH wird das Risikofriherken-
nungssystem unter dem Abschnitt ,Préventives Krisenmanagement*® dargestellt. Das pré-
ventive Krisenmanagement gliedert sich in folgende Abschnitte:

e Risikoidentifikation — Monitoring intermer Risiken und des Umfelds; Gefdhrdungser-
mittlung und —beurteilung.

o Risikoanalyse

o Risikostrategie

e MaBnahmen/Frithwarnsysteme

e Risikoliberwachung

¢ Risikoberichtserstattung/Dokumentation

Im Abschnitt ,Risikoidentifikation® findet eine Erfassung aller drohenden Risiken statt. Im
Abschnitt ,Risikoanalyse” erfolgt eine Analyse der drohenden Risiken, die Festlegung der
Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts, sowie eine Darstellung der Auswirkungen. Aufgefihrt
werden ebenfalls eventuelle Gegenmallinahmen sowie das Vorhandensein eines ent-
sprechenden Friihwarnsystems. Die Risikostrategie beinhaltet die Festlegung von Zu-
standigkeiten, die Identifizierung und Bewertung von Risikoursachen sowie die dezentra-
le Verankerung des Risikobewusstseins in allen Unternehmensbereichen. Die Stadtwer-
ke Eberbach Erzeugungs- und Wérme GmbH ist in das Risikofriiherkennungssystem der
Stadtwerke Eberbach GmbH eingegliedert.

Anlage 7
-52-



b)

d)

- ' R2S
55 | B&S TREUHAND

Reichen diese MaBnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfiillen? Ha-
ben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die MaBnahmen nicht durchgefiihrt wer-
den?

Die fiir ein wirksames Risikofriiherkennungssystem erforderlichen Voraussetzungen im
Hinblick auf Risikoerfassung und -bewertung, Risikoliberwachung und

-kommunikation, Uberwachungskontrollen sowie Dokumentation und Archivierung sind
gegeben. Die aufgenommenen Risiken stellen die Risikosituation der Stadtwerke Eber-
bach Erzeugungs- und Wérme GmbH angemessen dar. Die im Rahmen des Risikofri-
herkennungssystems ergriffenen MaBnahmen entsprechen den gesetzlichen Anforderun-
gen und sind grundsétziich geeignet, bestandsgeféhrdende Risiken frithzeitig zu identifi-

zieren.

Sind diese MaRinahmen ausreichend dokumentiert?

Die Mafinahmen des Risikofriiherkennungssystems sind ausreichend im Organisations-
handbuch dokumentiert. Die Richtlinie enthélt die auf- und ablauforganisatorischen Rege-
lungen zum Risikofritherkennungssystem fiir die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und
Wérme GmbH, so dass eine personenunabhéngige Funktionsféhigkeit gewéhrleistet wer-
den kann.

Werden diese Frithwarnsignale und MaBnahmen kontinuierlich und systematisch
mit dem aktuellen Geschiftsumfeld sowie mit den Geschéftsprozessen und Funk-

tionen abgestimmt und angepasst?

Diese Mafinahmen sind in der Grundsache tiber das Risikofriiherkennungssystem der
Stadtwerke Eberbach GmbH angelegt - mangels operativem Geschéftsbetrieb hatten
diese Prozesse fir die Gesellschaft im Berichlsjahr keine Relevanz.
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschifte, Optionen und Derivate

a)

b)

Hat die Geschiifts-/Konzerngeschiéftsflihrung den Geschiftsumfang zum Einsatz
von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschéften, Optionen und Deri-

vaten schriftlich festgelegt? Dazu gehort:

Welche Produkte/lnstrumente diirfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern diirfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Betrdgen

eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem

Umfang diirfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschlieB-
lich zulédssig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgefiihrt werden diirfen
(z.B. antizipatives Hedging)?

Finanzinstrumente werden derzeit nicht eingesetzt. Eine schriftliche Festlegung iiber den
Einsatz von Finanzinstrumenten besteht somit seitens der Geschéftsfihrung nicht.

Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit-

konditionen und zur Risikobegrenzung?

Es werden keine Derivate eingesetzt.
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Hat die Geschifts-/Konzerngeschiiftsfiihrung ein dem Geschiftsumfang entspre-

chendes Instrumentarium zur Verfiigung gestellt insbesondere in Bezug auf:

d)

e)

Erfassung der Geschiifte

Beurteilung der Geschiifte zum Zweck der Risikoanalyse

Bewertung der Geschifte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschiifte

Vgl. Antwort a).

Gibt es eine Erfolgskontrolie fiir nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschiifte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung ge-

zogen?

Derartige Geschiéfte sind uns nicht bekannt geworden.

Hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfiihrung angemessene Arbeitsanweisungen

erlassen?

Vgl. Antwort a).

Ist die unterjdhrige Unterrichtung der Geschifts/Konzerngeschiftsfithrung im Hin-
blick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsor-

gen geregelt?

Vagl. Antwort a).

.55.
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Fragenkreis 6: Interne Revision

a)

b)

c)

d)

Gibt es eine den Bediirfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenstindige Stelle oder wird diese

Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision als eigensténdige Stelle besteht nicht. Wegen des Fehlens einer in-
ternen Revision werden interne Revisionsaufgaben durch die Geschéftsfihrung wahrge-
nommen. Die Uberwachung der Geschéftsfihrung obliegt dem Aufsichtsrat.

Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh-

men/Konzern? Besteht bei ihrer Tétigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Frage a).

Welches waren die wesentlichen Titigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-
sion/Konzernrevision im Geschiftsjahr? Wurde auch gepriift, ob wesentlich mitei-
nander unvereinbare Funktionen {(z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) or-
ganisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal liber
Korruptionsprivention berichtet? Liegen hieriiber schriftliche Revisionsberichte

vor?

Vgl. Frage a).

Hat die Interne Revision ihre Schwerpunkte mit dem Abschlusspriifer abgestimmt?

Vgl. Frage a).

Anlage 7
_56 -



e)

=25 l__?_. &S .T.REUHAND

Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mdngel aufgedeckt und

um welche handelt es sich?
Vgl. Frage a).
Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der in-

ternen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revi-

sion/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. Frage a).

Fragenkreis 7: Ubereinstimmung der Rechtsgeschifte und Mafnahmen mit Gesetz,

b)

Satzung, Geschiftsordnung Geschiftsanweisung und bindenden

Beschliissen des Uberwachungsorgans

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Uber-
wachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschéften und MaBnahmen

nicht eingeholt worden ist?

im Rahmen unserer Priifung haben sich keine Anhaitspunkte ergeben, wonach die vor-
herige Zustimmung des Uberwachungsorgans nicht eingeholt wurde.

Wurde vor der Kreditgewidhrung an Mitglieder der Geschiftsleitung oder des Uber-

wachungsorgans die Zustimmung des Uberwachungsorgans eingeholt?

Kredite an Mitglieder von Organen wurden entsprechend den uns erteilten Auskinften
nicht gewéhrt.
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Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbediirftiger MaB3-
nahmen dhnliche, aber nicht als zustimmungsbediirftig behandelte MaBnahmen

vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in TeilmaBnahmen)?

Im Rahmen unserer Prafung haben sich hierfir keine Anhaltspunkte dafir ergeben.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschiifte und Ma8nahmen nicht mit
Gesetz, Satzung, Geschiftsordnung, Geschiftsanweisung und bindenden Be-

schliissen des Uberwachungsorgans iibereinstimmen?

Bei unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass die im Be-
richtsjahr vorgenommenen Geschéfte und Mallnahmen nicht mit Geselz, Gesellschafts-
vertrag und bindenden Beschliissen des Aufsichtsrats libereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchfiihrung von Investitionen

a)

Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im-
materielle Anlagewerte und Vorrite) angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilitit/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken gepriift?

Die Rentabilitat gréBerer MalBnahmen wird vor Realisierung gepriift. Die Finanzierbarkeit
erfolgt in Abstimmung mit dem vorgegebenen Investitions- und Finanzplan. Im Berichts-
Jjahr wurden keine Investitionen durchgefihrt.
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Haben sich Anhaitspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preiser-
mittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil iiber die Angemessenheit des
Preises zu ermdglichen (z.B. bei Erwerb bzw. VerduRerung von Grundstiicken oder

Beteiligungen)?

Vgl. Frage a).

Werden Durchfiihrung, Budgetierung und Veréinderungen von Investitionen lau-

fend iiberwacht und Abweichungen untersucht?

Vgl. Frage a).

Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Uberschreitungen ergeben? Wenn

ia, in welcher Héhe und aus welchen Griinden?

Vgl. Frage a).

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Vertriage

nach Ausschépfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen unserer Priifung haben sich keine Anhaltspunkte dafir ergeben, dass Lea-
sing- oder vergleichbare Vertrége nach Ausschépfung der Kreditlinien abgeschiossen
wurden.
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Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

b)

a) Haben sich Anhaitspunkte fiir eindeutige Verstéfe gegen Vergaberegelungen

(z.B. VOB, VOL,, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben sich keine Anhaltspunkte fir eindeutige Versto3e gegen Vergaberegelungen
ergeben.

Werden fiir Geschiifte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-
angebote (z.B.

Fiir Geschéfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, werden grundsétziich Kon-
kurrenzangebote eingeholt. Mangels operativer Geschéftstétigkeit gab es im Berichtsjahr
keine relevanten Geschifte.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Uberwachungsorgan

a)

b)

Wird dem Uberwachungsorgan regelmifig Bericht erstattet?

Das Aufsichtsorgan wird ausreichend (ber den Gang des Geschéftsbetriebes informiert.
Im Berichtsjahr begleitete die Gesellschaft noch keinen operativen Geschéftsbetrieb.

Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des

Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Vgl. Frage a).
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Wurde das Uberwachungsorgan iiber wesentliche Vorginge angemessen und zeit-
nah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewéhnliche, risikoreiche oder nicht
ordnungsgemiR abgewickelte Geschiftsvorfille sowie erkennbare Fehidispo-

sitionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hieriiber berichtet?

Vgl. Frage a).

Zu welchen Themen hat die Geschifts-/Konzerngeschiftsfilhrung dem Uberwa-
chungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Vgl. Frage a).

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90
AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fillen ausreichend
war?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt verein-
bart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&0O-Versicherung mit dem Uberwa-
chungsorgan erortert?

Es besteht keine D&QO-Versicherung fiir die Geschéftsfilhrung und den Aufsichtsrat.

Anlage 7
-61 -



9)

=L | B&S
55 ) B&S TREUHAND

Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschéftsleitung oder des Uberwa-
chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverziiglich dem Uberwachungsorgan

offengelegt worden?

Derartige Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet und sind uns auch im Rahmen un-
serer Priufung nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 11: Ungewdhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a)

b)

c)

Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermé-

gen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermégen in wesentlichem Umfang haben wir im
Rahmen unserer Jahresabschlusspriifung nicht festgestelit.

Sind Bestinde auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestédnde haben wir im Rahmen unserer Prifung nicht

festgestelit.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermdégenslage durch im Vergleich
zu den bilanziellen Werten erheblich héhere oder niedrigere Verkehrswerte der

Vermobgensgegenstinde wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen unserer Jahresabschiusspriifung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben,
dass die Vermégenslage durch Differenzen zwischen bilanziellen Werten und Verkehrs-
werten wesentlich beeinfiusst wird. Die Bilanz besteht fast ausschliel$lich aus Bankgutha-
ben.
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Fragenkreis 12: Finanzierung

a)

b)

Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentli-

chen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital in Hoéhe von € 15.111,86 aus.
Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,69 %. Das Aktivvermdgen besleht aus-
schlieflich aus Bankguthaben und sonstigen Vermégensgegensténden.

Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der

Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngeselischaften?

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Darlehensaufnahmen.

In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Férdermittel einschlie8lich Gar-
antien der 6ffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass
die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht be-

achtet wurden?

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2024 keine Finanz- oder Férdermittel der éffentli-
chen Hand erhalten.

Anlage 7
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a)

b)

Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-
ausstattung?

Die Gesellschaft begleitete im Berichtsjahr keine operative Geschéftstétigkeit. Die aktuell
auflaufenden Verluste werden durch das Eigenkapital gedeckt. Fiir zukdinftige Investitio-
nen sind Finanzierungmafinahmen zu sichern, z.B. durch Eigenkapitalzufihrung oder
Bankdarlehen.

Ist der Gewinnverwendungsvorschlag {(Ausschiittungspolitik, Riicklagenbildung)
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Es ergab sich ein Jahresverlust in Héhe von € 3.584,47, der auf neue Rechnung vorge-
tragen werden soll. Das bestehende Eigenkapital ist im Berichtsjahr ausreichend, um den
Jahresveriust zu decken.

Fragenkreis 14: Rentabilitdét/Wirtschaftlichkeit

a)

Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Ergebnis in Héhe von € -3.584,47 stellt sich im Berichtsjahr wie folgt dar:

2024
€
Abschlussprofung -2.500,00
Bankgebtihren -30,00
Rechnunge der SWE GmbH -2.843,97
Ruckerstattung Finanzamt 1.776,50
Minderung Rickstellung 13,00
|Gesamt -3.584,47

Anlage 7
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c)

d)
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Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgéingen gepridgt?

Das Jahresergebnis war entscheidend von einmaligen Vorgéngen geprégt, da der opera-
tive Geschéftsbetrieb im Berichtsjahr noch nicht aufgenommen wurde. Infolgedessen
standen notwendigen Aufwendungen keine Ertrége entgegen. Es handelt sich daher um
Anlaufveriuste.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-
tungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern

eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Anhaltspunkte, dass Leistungsbeziehungen im Berichtsjahr eindeutig zu unangemesse-
nen Konditionen vorgenommen worden sind, haben sich nicht ergeben.

Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Da der operative Geschéftsbetrieb im Berichtsjahr noch nicht aufgenommen wurde, un-
terlag die Geselischaft keinen Konzessionsabgaben.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschifte und ihre Ursachen

a)

Gab es verlustbringende Geschiifte, die fiir die Verm&gens- und Ertragslage von

Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Gesellschaft verzeichnete im Berichtsjahr einen Verlust. Urséchlich hierfir sind An-
laufveriuste infolge der Griindung ohne ausgleichende Ertrége, da der operative Ge-
schaéftsbetrieb noch nicht aufgenommen wurde.
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Wurden MaRnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um wel-
che Mafinahmen handelt es sich?

Die Anlaufverluste stehen unter besonderer Beobachtung und wurden auch im Aufsichts-
rat besprochen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehibetrages und Manahmen zur Besserung

a)

b)

der Ertragslage
Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresveriust war im Wesentlichen beeinflusst durch Anlaufveriuste aufgrund von
Abschlusspriifungskosten und Griindungskosten, denen keine Ertrdge entgegenstanden,
da der operative Geschéftsbetrieb im Berichtsjahr noch nicht aufgenommen wurde.

Welche MaRnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage
des Unternehmens zu verbessern?

Zum aktuellen Zejtounkt ist vorerst nicht mit einer Verbesserung der Eriragsfage zu rech-
nen. Aktuell wird in den Gremien entschieden, ob und wann der operative Geschéftsbe-
trieb begonnen wird.
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Aligemeine Auftragsbedingungen

fur

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Verrage zwischen Wirtschafts-
pritfarinnen, Wirtschaftspriifern oder Wirnschaftspriffungsgeselschaften
{im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftspriifer* ganannt) und
ihran Auftraggebern tber Priifungen, Stauerberatung, Beratungen in wirt-
schafllichen Angelegenherten und sonstige Auftrdge, soweit nicht stwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist-

(2) Dntte kbnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftspriffer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbar ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. iIm Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegsniber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaitnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegeniiber Drilten
zu.

2. Useiang wid Aseliibwung gss Auftrage

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nmicht em
bestimmter wirschafticher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsit-
zen ordnungsmaliger Berufsausibung ausgefiihrt. Der Wirlschaftspriifer
ubemimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschafisfihrung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sich zur Durchfithrung des Aufirags sach-
verstdndiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berucksichtigung auslandischen Rechts bedarf — aufler bei
betriebswrtschaflichen Prisfungen — der ausdrilcklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechislage nach Abgabe der abschlie-
Renden beruflichen AuBerung, 8o st der Wirschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Aufiraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergsbende Folge-
rungen hinzuweisen.

1 Mitwirkungspflichton des Aufraggebers

{1) Der Aufiraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschafispriifer
alle fiir die Ausfithrung des Aufirags notwendigen Unteragen und weile-
ren Informationen rechizeitig dbermitteit werden und thm von allen Vor-
gargen und Umstinden Kenntnis gageben wird, die fur die Ausfiihrung
des Aufirags von Bedeutunyg sein kdnnen. Dies gilt auch fir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgénge und Umstiinds, die erst wih-
rend der Tadtigkeit dos Wirtschaftsprifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschafisprifer geeignete Auskunftspersonen benenpen.
(2} Auf Verlangen des Wirtschaftspriffers hat der Aufiraggeber die Voli-
standigkeit der vorgeleglen Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebensn Auskinfte und Erkldrungen in einer varn Wirt-
schaftspriifer formulierten Erkddrung in gesetzlicher Schnftform oder siner
sonstigen vorn Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestitigen

4. Bicherung der Unabhlng gkeitl

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unteriassen, was die Unabhangigkait
der Mitarbeiter des Wirtschaflspriifers gefdhrdet. Dies gilt fiir de Dauer
des Auftragsverhaitnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunklionen und fur Angebote, Auftrage auf eigene
Rechnung zu ubemehmen,

(2) Solite die Durchfilhrung des Aufiregs die Unabhéingigkait des Wir-
schafisprifers, die der mit ihm verbundenen Untemehmen. seiner Netz-
werkuntemehmen oder soicher mit thm assoziierten Unternehmen, auf
dre die Unabhangigkeitsvorschrifian in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaflspriifer. in andsren Auftragsverhaltnissen beein-
{rchtigen. isl der Wirischaflspriifer 2ur auBerordenilichan Kindigung des
Auftrags berechtigt.

S Senichterstattung und mindliche Auskunfia

Soweit der Wirtschaftzpriifer Ergebnigse im Rahman der Bearbaitung das
Auftrags in gesetzicher Schriftform oder Textform darzustellen hat. ist al-
lein diese Darstellung maBgebend Entwiirfe soicher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofem nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mundliche Erkldrungen und Auskunfte des Wirlschafts-
pritfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestaligt werden. Er-
Karungen und Auskiinfle des Wirtschaftspnifers auferhalb des erailten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Waitergabe siner beruflichen AuBarung des Wirtschaftaprutors
(1) Die Weitergabe beruflicher AuBerungen des Wirtschafispriifers
{Arbeitsergebnisse oder Auszilge von Arbeitsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information Uber das Téatigwerden
des Wirtschaftspriifers fiir den Aufiraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprifers. es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitargabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behdrdlichen Anordnung verpflichtet.

{2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und
die Information tber das Tétigwerden daes Wirtschaftsprifers fiir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuléssig.

7.  Mangaibsssiligung

{1) Bai etwaigen Mangein hal der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfil-
jung durch den Wirtschaftspriifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmoglichksit der
Nacherfidlung kann er die Vergiitung mindem oder vom Veartrag zunick-
treten: ist der Auftrag nicht von emem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auflraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zuriicktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschiagens, Unterdassung,
Unzumutbarkeit oder Unmaoglichkeit der Nacherfitiung fir ibn ohns Inte-
resse ist. Sowsit darliber inaus Schadensersalzanspriiche bestehen, gdt
Nr. 9.

{2) Ein Nacherfillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Aufiraggeber un-
verziglich in Textform geltend gemacht werden Nacherflillungsanspni-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsétzichen Handlung beruben. ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem geseizlichen Verjéhrungsbeginn.
(3) Offenbare Unnchtigkeden, wie 2.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelie Mange!, die in einer bensflichen AuRerung (Bercht. Gutachten
und dgl.) des Wirlschaftspriifers enthalten sind. kénnen jederzeit vom
Winschafisprifer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigke+
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuBerung des Wirlschafispriifers
enthaltena Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Aule-
rung auch Dntten gegeniiber zurbckzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunhchst vorher zu horen

B Schwwigepflicht geganuber Dritten. Datenschutz

{1) Der Wirtschaftsprifer ist nach Mallgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO. § 203 StGB) verpflichtet, (iber Tatgachen und Umstin-
de, die ihm bei seiner Berufstétigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

{2) Der Wirschaftspriifer ward be) der Verarbertung von personenbezo-
genen Dalen die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

8. Hafung

(1) Fir gesetzhch vorpeschriebens Leistungen des Wirtschaftspriifers.
insbesondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haflungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

{2) Sofem weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrénkung besteM, 15t dar
Anspruch das Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirlschafts-
priffer bestehenden Veriragsverh@limis auf Ersatz eines fahriassig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schiden aus der Verletzung von
Leben, Korper und Gesundheit sowie von Schiden. die sine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaRtG begriinden, gemaR § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf £ Mio € beschriinkt. Gleiches gilt fiir Ansodiche, die Dritta
aus oder im Zusammenhang mit dem Vartragsverhaltnis gegeniibar dem
Wirtschaftspriifer geltend machen.
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{3} Lsiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprifer be-
stehenden Vertragsverhaitnis Anspruche aus ainer fahriassigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprifers her, giit der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fiir die betreffenden Anspriiche aller Anspruchstefler insgesamt

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf enen einzelnen Scha-
denslall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezuglich eines aus mehreren
Pflichtvarletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen ener Pflichiverietzung chne
Rucksicht darauf. ob Schaden in einem oder in mehraren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei git mehrfaches auf giaicher oder
gleichartigar Fehlarquelle beruhendses Tun oder Unterlassen als einheitiche
Pfiichtverietzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtiichem oder wirischaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaflsprisfer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ga-
nommean werden.

{5) Ein Schadensersatzanspruch erischt, wenn nicht innerhald von sechs
Monaten nach der in Textform eridarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Aufiraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
g#t nicht fir Schadensersatzanspruche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
riickzufiihren sind, sowie be) ainer schuldhaften Verletzung von Leben, Kdr-
par oder Gesundheit sowie bai Schiden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Rechl. die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberihrt.

{6) § 323 HGR bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberishrt

10. Ergd de Besti gen i Prufungsaufirage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftsprifer
gepruften und mit einem Bestatigungsvermark versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestdtigungsvermerk nicht werterverwenden
Hat der Wirtschaflsprifer einen Bestaligungsvermerk nicht erteifl, so ist
em Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmier Stella nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteliter Einwilligung des Wirtschaftspriifers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zuldssig.

(2) widermuft der Wirtschaftspriifer den Bestatigungsvermerk. so darf der
Bestatigungsvermerk nicht wetterverwendet werden. Hat der Aufiraggeber
den Bestatigungsvermerk bereils verwendet. so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3} Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichisausfertigungen Weite-
re Ausfarbgungen werden besonders in Rechnung gesteiit.

11. Eng de Best! gen fur Wiltel @ in Steuersachen

{1} Der Wirischaftsprufer ist berechtigt, sowohi be: der Beratung in steuer-

lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Aufirag-

geber genannten Tatsachen, nsbasondere Zahlenangaben. als richtig und

vollstandig zugrunde zu legen; dies git auch fiir Buchfiihrungsauftrage. Er

hat jedoch den Aufiraggeber auf von thm fesigestellte wesentliche Unnichtig-

keiten hinzuweisen

(2) Der Steuerheratungsaufirag umfasst mcht de zur Wahrung von Frislen

erfordertichen Handlungen es sel denn. dass der Wirtschafisprufer hierzu

ausdrucklich den Auftrag Gbernommen hat. In diesem Fall hat der Aufirag-

geber dem Wirtscnaftsprufer alle fur die Wahrung von Fnsten wesentlichen

Unterlagen. insbesondere Steuerbescheide. so rechizertig vorzulegen, dass

dem Wirtschafispnifer eine angemessene Bearbeitungszet zur Verfliigung

steht

(3) Mangels einer anderwestigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-

fende Steuerveratung folgends. in die Veriragsdauer fallenden Tatigkeden:

a) Ausarbeitung und elekironische Ubermitilung der Jahressteuererklarun-
gen_ einschlieBliich E-Bilanzen, fiir die Einkommenstguer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer. und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonstiger fur die Besteuerung
erforderfichen Aufsteffungen und Nachwsise

b) Nachpnifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

¢) Verhandlungen mil den Finanzbehtrden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erkldrungen und Bescheden

d) Mitwirkung bei Betnebsprifungen und Auswertung der Ergebrusse von
Betnsbsprifungen hinsichthch der unter aj genannten Steuemn

e) Mriwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichthch der
unter a) genannten Steuern,

Der Wirtschaftsprufer beriicksichligt bei den vorgenannten Aufgaben die

wesentliche vercffenttlichte Rechtsprechung und Varwaltungsauffassung

{4) Erhalt der Wirtschaftsprufer fur die laufende Steuerberatung ein

Pauschalhonorar, 30 sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-

form die unter Abs. 3 Buchst d) und e) genannien Tatigkeiten gesondert

zu honorieren

{5) Sofern der Wirtschaftspriifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fGr die Bemessung der Vergitung anzuwen-

den 151, kann eme héhere ader niedngere als die gesetzliche Vergitung in

Textform versinbart werden.

{6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkormmensteuar, Kér-

perschafisieuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowte atler Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer. sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbertung emmalg anfallender Steuerangelegenheiten, z. B auf
dem Gebiet der Erbschaftstever und Grunderwerbsteuer,

b) dwe Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Genchten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen

c) die beratende und gutachtiche Tatigkei im Zusammenhang mit
Umwandlungen. Kapitalerhohung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintntt und Ausscheiden eines Geselischafiers, Betrnebsveraulerung,
Liquidation und dergleichen und

d} die Unterstitzung bei der Erfillung vor Anzeige- und Dokumentations-
pflichten

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklrung als

zusitzhiche Téligkeit ibemommen wird gehdrt dazu nicht die Uberprufung

etwaiger besonderer buchmalliger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrachtlichen Verginstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fir die vollstandige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht Gber-

nommen

e K
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Dis Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Aufiraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Aufiraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wunscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die VerschiUsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschafisprufer enisprechend in Textform informieren.

13 Vergutung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebishren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen: die Umsatzsteuer wird Zu-
satziich berechnet. Er kann angemessene Vorschusse auf Vergutung und
Auslagenersatz verlangen und dwe Ausheferung seiner Lerstung von der vol-
ien Befnedigung seiner Anspriche abhangig machen Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

{2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eme Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirlschaftsprifers auf Vergiitung und Auslagenersatz nur
mit unbastrittenen oder rechiskriflig fesigesteliten Forderungen zuldssig

14 Streitschiichtungen

Der Wirtschaftspriifer st nicht bereit, an Streitbedegungsverfahran vor ener
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbes-
legungsgesetzes teilzunehmen

15 Anzuwendendes Recin
Fur den Auftrag. sene Durchiuhrung und die sich nieraus ergabenden
Anspniche gilt nur deutsches Recht,
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Besondere Auftragsbedingungen fiir Priifungen und priifungsnahe Leistungen
der B & S Treuhand GmbH, Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Stand: 1. August 2018
Préambel

Diese Auftragsbedingungen der B & S Treuhand GmbH Wirtschaftsprifungsgesellschaft er-
ganzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprifer . V. (IDW) herausgegebenen
Allgemeinen Auftragsbedingungen fur Wirtschaftsprifer und Wirtschaftsprifungsgesell-
schaften (in der dem Auftragsbestatigungsschreiben beigefiigten Fassung) und sind diesen
gegeniber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestatigungs-
schreiben. Das Auftragsbestitigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die
~Samtlichen Auftragsbedingungen”.

A. Erganzende Bestimmungen fiir Abschlusspriifungen nach § 317 HGB und vergleich-

bare Priifungen nach nationalen und internationalen Priifungsgrundsatzen

Die B & S Treuhand GmbH wird die Prifung gemat § 317 HGB und unter Beachtung der
vom IDW festgesteliten deutschen Grundséatze ordnungsmaéBiger Abschlussprifung ("GoA")
durchfiihren. Dem entsprechend wird die B & S Treuhand GmbH die Prifung unter Beach-
tung der Grundsétze gewissenhafter Berufsausiibung so planen und anlegen, dass Unrich-
tigkeiten und VerstéRe, die sich auf den Prifungsgegenstand laut Auftragsbestati-
gungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
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Die B & S Treuhand GmbH wird alle Prifungshandlungen durchfiihren, die sie den Umstén-
den entsprechend fir die Beurteilung als notwendig erachtet und prifen, in welcher Form
der in § 322 HGB respektive den GoA vorgesehene Vermerk zum Prifungsgegenstand er-
teilt werden kann. Uber die Prifung des Prifungsgegenstands wird die B& S Treuhand
GmbH in berufsiiblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Pri-
fungshandlungen in zweckméRiger Weise festzulegen, wird die B & S Treuhand GmbH, so-
weit sie es fiur erforderlich halt, das System der rechnungsiegungsbezogenen intemen Kon-
trollen prifen und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgema-
Ren Rechnungsiegung dient. Wie berufsublich, wird die B & S Treuhand GmbH die Prii-
fungshandlungen in Stichproben durchfiihren, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht,
dass auch bei pflichtgemaB durchgefihrier Prifung selbst wesentliche falsche Angaben un-
entdeckt bleiben kénnen.

Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere UnregelmaBigkeiten durch die Priifung
nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die B & S Treuhand GmbH weist darauf hin, dass die
Prifung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen
UnregelmaRigkeiten, die nicht Ubereinstimmung des Prifungsgegenstands mit den mai-
gebenden Rechnungslegungsgrundsatzen betreffen, ausgerichtet ist. Solite die B & S Treu-
hand GmbH jedoch im Rahmen der Prisfung derartige Sachverhalte feststellen, wird dem
Auftraggeber dies unverziglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Pri-
fungs-gegenstand zu korrigieren und uns gegeniber in der Volistédndigkeitserklarung zu be-
statigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns wahrend des
aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit fur den
Prifungsgegenstand unwesentlich sind.
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B. Auftragsverhiltnis

Unter Umstdnden werden der B & S Treuhand GmbH im Rahmen des Auftrages und zur
Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zu-
sammenhiangende Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfigung gestelit. Die
B & S Treuhand GmbH stellt ausdriicklich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur recht-
lichen Beratung bzw. Uberpriifung hat, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechts-
beratung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der
Durchfiihrung dieses Auftrages von der B & S Treuhand GmbH zur Verfiigung gestellte
Musterformulierungen zur abschlieBenden juristischen Prifung seinem verantwortlichen
Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich fir samtliche Geschaftsfuh-
rungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der B & S Treuhand GmbH
sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung dartber, in-
wieweit die Leistungen der B & S Treuhand GmbH fiir eigene interne Zwecke des Auftrag-
gebers geeignet sind.

. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, derB & S
GmbH einen uneingeschrankten Zugang zu den fir den Auftrag erforderlichen Aufzeich-
nungen, Schriftsticken und sonstigen Informationen zu gewéhrleisten. Das Gleiche gilt fur
die Vorlage zusétzlicher Informationen (z.B. Geschéftsbericht, Feststellungen hinsichtlich
der Entsprechenserkldrung gemaR § 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem
Abschluss sowie ggf. dem zugehorigen Lagebericht veréffentlicht werden. Der Auftragge-
ber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestatigungsvermerks bzw. unverziiglich sobald
sie vorliegen, zuganglich machen. Samtliche Informationen, die der B & S Treuhand GmbH
vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfigung gestellt werden

(,Auftraggeber-informationen*), milssen volistandig sein.
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D. Miindliche Auskiinfte

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Dis-
position auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche die B& S
Treuhand GmbH dem Auftraggeber mundiich erteilt hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet,
entweder (a) die B & S Treuhand GmbH rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung zu in-
formieren und sie zu bitten, das Verstindnis des Auftraggebers Uber solche Informationen
und/oder Beratung schriftlich zu bestatigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risi-
kos einer solchen mundlich erteilten Information und/oder Beratung jene Entscheidung in ei-
genem Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen.

E. Freistellung

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die B & S Treuhand GmbH von allen Anspriichen
Dritter (einschlieBlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen,
Schaden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten)
freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und
die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin
erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie die B & S Treuhand GmbH
sich ausdriicklich schriftlich damit einverstanden erklart hat, dass der Dritte auf das Arbeits-

ergebnis vertrauen darf.
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F. Elektronische Datenversendung (E-Mail)

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Austausch und zur Ubermitt-
lung von Informationen gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen
Bruch von etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die
elektronische Ubermittiung von Informationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unbe-
rechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Anderung der von der B & S Treuhand GmbH auf elektronischem Wege Ubersand-
ten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektronischem
Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher Zustimmung der B & S Treuhand GmbH erfolgen.

G. Datenschutz

Fur die genannten Verarbeitungszwecke ist die B & S Treuhand GmbH berechtigt, Auftrag-
geberinformationen, die bestimmten Personen zugeordnet werden kénnen
(.personenbezogene Daten), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tétig
sind, zu verarbeiten.

Die B & S Treuhand GmbH verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit gelten-
dem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationa-
len (BDSG) und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz. Die B & S Treuhand
GmbH verpflichtet Dienstleister, die im Auftrag der B & S Treuhand GmbH personenbezo-
gene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu halten.



Fachamt: Stadtische Dienste Vorlage-Nr.: 2026-064
Eberbach

Datum: 12.03.2026

Beschlussvorlage

Entlastung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH fur
das Jahr 2024
hier: Weisungsbeschluss

Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Beratung und

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich
Beschlussfassung

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat erteilt dem Burgermeister gem. § 104 Gemeindeordnung Baden-
Wirttemberg (GemO) die Weisung, den Geschéaftsfuhrer der Stadtwerke Eberbach GmbH
gem. 88 37 und 47 GmbHG anzuweisen, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme (SWEE) GmbH folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Aufsichtsrat wird fur das Jahr 2024 Entlastung erteilt.

Klimarelevanz:

Keine

Sachverhalt / Begrindung:

Hinweis: In den Gesellschaften, in denen ein Aufsichtsrat eingerichtet ist, ist dieser nach
Jahresabschluss durch einen Beschluss des Gemeinderates zu entlasten. Die Erteilung
einer Weisung ist mdglich. Dabei ist zu beachten, dass die Entlastung oder gegebenenfalls
die abweichende Weisung nur von Mitgliedern des Gemeinderates beschlossen werden
durfen, die nicht Mitglied des betreffenden Aufsichtsrates sind.

Um die formale RechtmaRigkeit zu bewahren, erfolgt die Entlastung getrennt vom
Jahresabschluss in einer separaten Vorlage.

Mit Beschlussvorlage Nr. 2026-063 erteilt der Gemeinderat dem Burgermeister fir die
Weisung an den Geschéftsfiihrer der Stadtwerke Eberbach GmbH die Weisung, dem
Jahresabschluss zuzustimmen.



Dem Gemeinderat wird hiermit empfohlen, Biirgermeister Reichert die entsprechende
Weisung zu erteilen.

Peter Reichert
Burgermeister



Fachamt: Stadtische Dienste Vorlage-Nr.: 2026-020

Eberbach
Datum: 27.01.2026

Vergabeerméachtigung
Verkehrsbetriebe Stadtische Dienste Eberbach (SDE)
hier: Busbeschaffung mit Ladeinfrastruktur
Beratungsfolge:

Gremium am Zustandigkeit

Verwaltungs- und Finanzausschuss | 12.03.2026 | nicht 6ffentlich Beratung

Beratung und

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich
Beschlussfassung

Beschlussantrag:

1. Der nachfolgend aufgefiihrten Busbeschaffung mit Ladeinfrastruktur fir die
Verkehrsbetriebe der Stadtische Dienste Eberbach wird zugestimmt:

a) gebrauchter E-Bus als Ersatzbeschaffung fiir den 16 Jahre alten
Dieselbus HD-ES-772
b) Ladestation fur E-Busse

2. Die Verwaltung wir ermachtigt, innerhalb eines Gesamtkostenrahmen in Hohe von
insgesamt 440.000 € netto die entsprechenden Auftrage, gemaf den
vergaberechtlichen Vorschriften auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.
Dabei entfallen die Kosten auf die einzelnen Anschaffungen wie folgt:

a) 380.000 €
b) 60.000 €

3. Die Finanzierung der Beschaffungen ist im Investitionsplan 2026 der Stadtische
Dienste Eberbach unter Pos. 0557.0000 eingeplant.

Klimarelevanz: Durch Umstellen auf Elektronantrieb wird flir den Linienbus und den Kleinbus
ca. 66t CO,/a eingespart. Das Laden der E-Busse erfolgt mit Okostrom.

Sachverhalt/Begrindung:



1. Ausgangslage

Die Dieselbusse der Verkehrsbetriebe sind in die Jahre gekommen.
Dabei hat der 16 Jahre alte Dieselbus HD-ES 772 mit 610.000 Fahrkilometer in den letzten
12 Monaten Reparaturkosten in Hohe von ca. 30.000 € verursacht. Darin nicht enthalten sind

regelmaflige Wartungskosten. Der Restwert im Verkauf liegt momentan noch bei ca. 11.500
€.

Aufgrund der grof3en Ausfallzeiten durch die Reparaturdauer missen Wartungsarbeiten an
anderen Bussen aufgeschoben werden, auch bindet das Verbringen der Fahrzeuge in die
Werkstadt Mitarbeiter.

Das SaubFahrzeugBeschG sieht ab 01.01.2026 einen verbindlichen Anteil von 65% an
emissionsfreien Fahrzeugen des Fuhrparks vor.

2. Festlegung der Vergabeart

Fir diese Malknahme wird gem. der VgV eine beschrankte Ausschreibung durchgefihrt.

3. Finanzierung

Im Investitionsplan der Verkehrsbetriebe (Konto 0557.0000) sind die Kosten eingeplant.

Peter Reichert
Bilrgermeister

Anlagen:



Fachamt: Stadtische Dienste
Eberbach

Vergabeermachtigung

Baderbetriebe Stadtische Dienste Eberbach (SDE)
hier: Beschaffung eines neuen Blockheizkraftwerks (BHKW) fiir das Badezentrum

Beratungsfolge:

Vorlage-Nr.: 2026-047

Datum:

24.02.2026

Gremium am Zustandigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss | 12.03.2026 | nicht 6ffentlich Beratung
Gemeinderat 26.03.2026 offentlich Beratung und

Beschlussfassung

Beschlussantrag:

1. Fur die Beschaffung eines neuen Blockheizkraftwerk (BHKW) wird die Ausschreibung
der erforderlichen Leistungen freigegeben.

2. Die Verwaltung wird ermachtigt, innerhalb eines Gesamtkostenrahmens von 175.000
€ netto den entsprechenden Auftrag, gemaR den vergaberechtlichen Vorschriften auf
das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.

3. Der Gemeinderat stimmt der GberplanmafRigen Aufwendung in H6he von maximal

175.000 € unter der Kostenstelle 9920.0000 zu.

Klimarelevanz: Durch den Einsatz eines neuen BHKW kann fiir die damit erzeugte Energie

(Strom und Warme) ca. 20% CO,/a eingespart werden.

Sachverhalt/Begrindung:

1. Ausgangslage

Im Badezentrum Eberbach ist seit dem Jahr 1985 ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit
drei Modulen installiert. Nach dem Hochwasser 1993 wurde lediglich die
Steuerungselektronik erneuert, weitere Modernisierungen oder technische Anpassungen
erfolgten seitdem im Wesentlichen nicht mehr.



In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu Ausfallen einzelner Module, sodass eine
wirtschaftlich vertretbare Reparatur der Gesamtanlage nicht mehr maéglich ist. Parallel
hierzu hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises die vorhandenen Schmierdltanks
beanstandet. Aufgrund der Lage des Badezentrums im Wasserschutzgebiet ware ein
vollstandiger Umbau des Olvorratssystems erforderlich, um den Weiterbetrieb der
bestehenden Anlage zu ermdglichen.

Das BHKW stellt einen zentralen Bestandteil des steuerlichen Querverbundes der
Stadtwerke Eberbach dar. Zur Klarung der steuerlichen Rahmenbedingungen wurde ein
Steuerberatungsbuiro hinzugezogen. Die Beratung ergab, dass ein Ersatzneubau eines
BHKW unter den aktuellen Voraussetzungen, insbesondere hinsichtlich Wirtschaftlichkeit
sowie energiewirtschaftlicher Verflechtungen, zulassig und umsetzbar ist.

Auf dieser Grundlage wird der Prozess fir einen Ersatzeinbau angestol3en.
Ein Ersatz durch ein neues BHKW bietet folgende Vorteile:

Sicherstellung einer zuverlassigen Warme- und Energieversorgung im Badezentrum
Erfullung der Anforderungen des Wasserschutzgebietes

Aufrechterhaltung des steuerlichen Querverbundes der Stadtwerke Eberbach
Wirtschaftlicher und energetisch optimierter Betrieb auf Basis moderner BHKW-
Technik

2. Festlegung der Vergabeart

Fir diese MalRnahme wird gem. der VOB/A eine beschrankte Ausschreibung
durchgefiihrt.

3. Finanzierung

Die ndétigen Investitionen sind im aktuellen Wirtschaftsplan der SDE nicht eingeplant. Die
Uberplanmafige Aufwendung in Hohe von 175.000 € unter der Kostenstelle 9920.0000
ist daher vom Gemeinderat zu beschlief3en.

Durch den steuerlichen Querverbund liegt die jahrliche Steuerersparnis bei ca. 300.000€.
Daher sollte der Fortbestand dieses steuerlichen Konstrukts nicht gefahrdet werden. Aus
diesem Grund ist die zeithahe Ersatzbeschaffung unumganglich, da mogliche
Ersatzinvestitionen in die Energieversorgung der Baderbetriebe friihstens in einigen
Jahren erfolgen konnen.

Peter Reichert
BlUrgermeister

Anlagen:



Fachamt: Stadtkammerei Vorlage-Nr.: 2026-036

Datum: 18.02.2026
Informationsvorlage
Vorlaufiger Jahresabschluss 2025
Zur Information im:
Gremium am Zustandigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2026 nicht offentlich Information
Gemeinderat 26.03.2026 offentlich Information

Klimarelevanz:

Keine.

Sachverhalt / Begrindung:

Aktuell werden in der Stadtkammerei die riickstandigen Jahresabschlisse der Vorjahre
aufgearbeitet. Dieses Projekt verlauft sehr gut, sodass in den vergangenen beiden Jahren
insgesamt sieben Jahresabschlisse erstellt und vom Gemeinderat festgestellt werden
konnten. Fur dieses Jahr ist die Erstellung von drei weiteren Jahresabschliissen der Jahre
2023 — 2025 vorgesehen. Nach diesem Zeitplan kann der endgtiltige Jahresabschluss fir
das Jahr 2025 erst in der zweiten Jahreshalfte 2026 vorgelegt werden. Aus diesem Grund
wurde entsprechend der Vorgehensweise in den vergangenen Jahren ein vorlaufiger
Jahresabschluss fiir das zurtickliegende Haushaltsjahr 2025 erstellt. Der Gemeinderat erhalt
somit friihzeitig einen Uberblick tber die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres. Fiir die
anstehenden Haushaltsplanberatungen des Jahres 2027 bieten diese aktualisierten
Eckdaten des Jahres 2025 ebenfalls eine gute Basis.

In der Anlage zu dieser Informationsvorlage sind sowohl der Gesamtergebnishaushalt als
auch die Investitionsmal3nahmen des Haushalts 2025 dargestellt.

1. Gesamtergebnishaushalt

Bei den Ertragen des Ergebnishaushalts lag der Planansatz bei 46,3 Mio. €. Das
voraussichtliche Ergebnis wird bei 49,1 Mio. € liegen, was eine Steigerung von ca. 2,8 Mio. €
bedeutet.



Im Bereich Steuern und &hnlichen Abgaben konnte das Ergebnis um 573 T € verbessert
werden. Dies ist vor allem aufgrund von Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer mit 629 T €
und Mindereinnahmen bei der Grundsteuer A und B mit 198 T € zurlckzufuhren.

Bei dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, sowie
Vergnugungssteuer und Leistungen nach dem Familienlastenausgleich wurden ebenso
Mehrertrage verzeichnet. Lediglich bei der Hundesteuer gab es minimale Mindereinnahmen.

Weiter zu einer positiven Entwicklung kam es im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen mit einer Steigerung von rund 1,5 Mio. €. Dies entstand durch Mehreinnahmen bei
verschiedenen Ertragspositionen aus dem Finanzausgleich, vor allem bei den
Schlisselzuweisungen und der Kinderbetreuung.

Fir die Planung bilanzieller Auflésungen wird mit 1,09 Mio. € gerechnet. Diese Zahl
entspricht aktuell noch dem Planansatz und wird sich mit dem endgultigen Jahresabschluss
noch geringfligig verandern.

Bei den Entgelten fir 6ffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind Mehreinnahmen von
160 T € gebucht. Diese sind Uberwiegend den Benutzungsgebiihren und ahnlichen Entgelten
zuzuschreiben bei denen unter anderem die Erhéhung der Parkgebihren zu einer deutlichen
Steigerung fuhrte.

Fir sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mehreinnahmen in Hohe von 472 T € zu
verzeichnen. Hiervon sind 257 T € aus Mieten und Pachten und 207 T € fir sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Zahlungen
aus Schadensersatzanspruchen oder Versicherungszahlungen.

Nahezu erreicht wurde der geplante Ansatz flr Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit
einer Abweichung von 2,8 T €.

Im Bereich der Erstattung von verbundenen Unternehmen entstand die Abweichung von -
130 T € Uberwiegend durch die geringere Kostennote bei der erstmaligen Abrechnung des
Verwaltungskostenbeitrag fiir den Eigenbetrieb stadtische Entwéasserung Eberbach (Plan
995 TE, Ist880 T €).

Wiederum eine Verbesserung des Planansatz wurde bei den Erstattungen von Gemeinden
und Gemeindeverbanden (+60 T €) und hier insbesondere im Bereich der
Schulwegbeférderung mit +42 T €, aufgrund der Abrechnung des Jahres 2024 und der
Betriebskostenbeteiligung an der Hohenstaufensporthalle mit +12,8 T € sowie bei den
Erstattungen von privaten Unternehmen (+71 T €) durch Mehreinnahmen im Bereich des
OPNV von +30 T € und Mehreinnahmen im Bereich der Stadtplanung durch den geplanten
Windpark von +35 T € erreicht.

Im Haushaltsjahr 2025 fiihrte das interne Liquiditatsmanagement zu Zinsertragen von
verbundenen Unternehmen in Héhe von 92 T €, da der negative Kassenbestand des
Eigenbetriebs SDE (ber einen Liquiditatsiiberschuss der Stadt ausgeglichen und
entsprechend verzinst wurde. Insgesamt sind im gesamten Bereich der Zinsen und ahnliche
Ertrage Gesamtmehreinnahmen von 119 T € entstanden.

Die sonstigen ordentlichen Ertrage konnten mir einer Differenz von +5 T € abgeschlossen
werden.

Bei Erstellung des Haushaltsplans 2025 wurden die Aufwendungen in Hohe von 47,2 Mio. €
geplant. Bei dem Ergebnis wird aktuell mit 46,7 Mio. € gerechnet, was einer Reduzierung
von ca. 434 T € entspricht. Somit haben die Sparbemihungen der Verwaltung im
Jahresverlauf 2025 weiter ihre Wirkung gezeigt.

Die Personalaufwendungen schlieen mit einem Ergebnis von 11,2 Mio. € um 274 T €
besser ab als geplant. Diese Reduzierung ist entstanden, da bei der Stadtverwaltung



einzelne Stellen nicht mehr nachbesetzt wurden bzw. die Nachbesetzung erst nach einiger
Zeit der Vakanz erfolgen konnte.

Insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen konnte eine deutliche Reduzierung
von uber 619 T € erzielt werden. Fur die Unterhaltung von Grundstiicken und baulichen
Anlagen konnten 237 T €, flr den Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgutern konnten 303 T €
und fir besondere Verwaltungs- und Betreibsaufwendungen konnten 611 T € eingespart
werden. Im Gegenzug gab es Mehraufwendungen im Bereich Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermdgens mit 229 T €, Aufwendungen Gebaudereinigung mit 160 T €,
Haltung von Fahrzeugen mit 161 T € und Besondere Aufwendungen fir Beschaftigte mit 110
TE€.

Insgesamt zeigt sich bei vielen Budgets im Ergebnishaushalt, dass die pauschalen
Kirzungen der Vorjahre nicht auf Dauer gehalten werden kénnen. Aufgrund der teils sehr
deutlichen Kostensteigerungen bei den Aufwendungen fur bezogene Leistungen muss in den
kommenden Jahren wieder mit einem deutlichen Anstieg der Haushaltsansatze gerechnet
werden. Am Beispiel des StralRenunterhalts zeigt sich dies sehr deutlich. Der urspriingliche
Ansatz von 750.000 € wurde vor zwei Jahren auf 630.000 € reduziert. Im Jahresabschluss
2025 wird ersichtlich, dass deutliche Mehraufwendungen fur den StralRenunterhalt angefallen
sind. Das Ergebnis liegt nun sogar bei ca. 850.000 €. So wurde der Haushaltsansatz 2025
um 220.000 € Uberschritten und es konnte nicht einmal der urspriinglich vorgesehene Ansatz
eingehalten werden.

Im Bereich der Abschreibungen wird gegentiber der Planzahl fur bilanzielle Abschreibung
eine Differenz zur Planzahl aufgrund von Einzelwertberichtigungen in Héhe von 123 T €.

Die Transferaufwendungen liegen mit 20,9 Mio. € um 592 T € Gber dem Planansatz. Dies ist
Uberwiegend durch Zuschlsse an Gbrige Bereiche mit 401 T € (Uberwiegend Trager der
Kinderbetreuungseinrichtungen) und der Gewerbesteuerumlage mit 105 T € zurickzufihren.

Statt eines negativen Ergebnisses von -0,9 Mio. € liegt das vorlaufige Gesamtergebnis nach
der aktualisierten Hochrechnung voraussichtlich bei +2,3 Mio. €. Es ist somit eine erfreuliche
Verbesserung im Jahresverlauf zu verzeichnen, was in dem aktuellen wirtschaftlichen
Umfeld der Kommunen keine Selbstverstandlichkeit ist. Bei vielen Kommunen war im
Jahresverlauf sogar eine weitere Verschlechterung zu verzeichnen. Die Stadt Eberbach hat
sich daher in dem schwierigen Umfeld sehr gut behauptet und konnte (noch) von deutlichen
Einschnitten bei ihrer finanziellen Leistungsfahigkeit verschont bleiben.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der beiliegenden Ubersicht der InvestitionsmaRnahmen ist zu entnehmen, in welchem
Umfang die jeweiligen Projekte realisiert wurden.

Bei den Auszahlungen fur Baumafnahmen im Hoch- und Tiefbau waren im Jahr 2025
insgesamt 4,8 Mio. € eingeplant, das Ergebnis liegt bei 3,3 Mio. €. Ebenso verringerten sich
die Auszahlungen fur die Beschaffung von beweglichem Vermdgen von ca. 750 T € auf 400
T €. Bei der Kapitalzufuhrung fur den Eigenbetrieb ,Stadtische Dienste Eberbach® kam es
hingegen zu einer Steigerung von 2,7 Mio. € auf ein Ergebnis von tber 3 Mio. €.

Fur den Verlauf des Haushaltsjahres 2025 war dies einerseits zwar sehr positiv, allerdings
fuhrt diese Entwicklung erneut zu einer deutlichen Verschiebung bei der Umsetzung vieler
Pflichtaufgaben auf die spateren Jahre. Der Rickstand bei den Sanierungen und
Investitionen konnte somit leider nicht annahernd in dem Umfang reduziert werden, wie es
erforderlich gewesen ware.



Folgende Einsparungen bei Investitionsvorhaben sind verbucht:

Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach 125.512 €
Beschaffung von Fahrzeugen 84.090 €
Hochbaumaflnahme Dr.-Wei3-GS 130.000 €
Erwerb von bewegl. Vermbgen Realschule 153.237 €
Hochbaumal3nahme Jugendzentrum 150.000 €
Erwerb bewegl. Vermdgen Kiga Regenbogen 146.772 €
Sporthalle Steigeschule Hochbaumalinahme 260.000 €
Offentl. Spiel- und Bolzplatze 248.141 €
Ausbau ,Baumannstralde” in Friedrichsdorf 200.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukosten 67.911 €
Ausbau Stichweg Neuer Weg 305.000 €
Abfangung StralRenkérper WaldstralRe 239.206 €
Ausbau Gassel 214.017 €
Erneuerung Briicke H6 lber den Holderbach 273.483 €
Baumafinahme Friedhofe 58.339 €
Neckarlauer BaumalRhahme 50.700 €
Summe: 2.706.408 €
Folgende Mehrausgaben bei Investitionsvorhaben sind verbucht:

Dorfgemeinschaftshaus Brombach 269.695 €
Neubau Kiga Regenbogen 633.731 €
Kapitaleinlage Eigenbetrieb Stadtische Dienste 336.807 €
Eberbach

Summe: 1.240.233 €

Analog zu den Reduzierungen bei den Auszahlungen fiir die Investitionsmaflnahmen ist
auch bei den Zahlungseingangen durch Investitionszuschiisse ein Riickgang zu erkennen.
Statt 4,9 Mio. € ist hier nur ein Gesamtbetrag in H6he von 3,4 Mio. € verbucht. Dieses Delta
von 1,5 Mio. € relativiert somit zumindest zum Teil die Riickgange bei den geplanten
Auszahlungen fir die Projekte.

Folgende Anderungen bei den geplanten Zuweisungen und Zuschiissen bzw. Einnahmen
sind verbucht worden:

Auftrag Erlauterung Veranderung
zum
Planansatz
111240000110 | Zuweisungen und Die Restarbeiten am DGH Brombach
Zuschiisse vom Land waren erst Ende des Jahres 2025
abgeschlossen. Die Abrechnung des -163.368 €

noch ausstehenden Zuschusses
erfolgt im Jahr 2026.

111240000210 | Zuweisungen und Die AuBenanlage am DGH
Zuschisse vom Land Pleutersbach wird erst Anfang des
Jahres 2026 schlussgerechnet. Die -53.800 €

Abrechnung des Zuschusses kann
daher erst im Jahr 2026 erfolgen.

121101000010 | Zuw. u. Zuschisse Dr. | Der Zuschuss des Digitalpaktes
Weil3-GS wurde in voller HGhe abgerechnet.
Aufgrund von haushaltsr_echtllchen 50478 €
Vorgaben musste ein Teil des
Zuschusses im Ergebnishaushalt
verbucht werden.




121102000010

Zuweisungen und
Zuschusse Steige GS

Die energetische Sanierung der
Steige Grundschule ist noch
schlusszurechnen. Die Abrechnung
des Zuschusses kann daher erst im
Jahr 2026 erfolgen. Der Zuschuss
des Digitalpaktes wurde in voller
Hohe abgerechnet. Aufgrund von
haushaltsrechtlichen Vorgaben
musste ein Teil des Zuschusses im
Ergebnishaushalt verbucht werden.

-487.128 €

121104000010

Zuweisungen und
Zuschiisse Realschule

Der Zuschuss des Digitalpaktes
wurde in voller Hohe abgerechnet.
Aufgrund von haushaltsrechtlichen
Vorgaben musste ein Teil des
Zuschusses im Ergebnishaushalt
verbucht werden.

-102.483 €

121105000010

Zuw. u. Zuschisse
HSG

Die Zuschusse flr die energetische
Sanierung konnten in voller Héhe
abgerechnet werden, ebenso der
Zuschuss Digitalpakt. Aufgrund von
haushaltsrechtlichen Vorgaben
musste ein Teil des Zuschusses im
Ergebnishaushalt verbucht werden.

-201.039 €

136505000010

Zuschuss v. Land
Neubau Kiga
Regenbogen

Die Restarbeiten waren erst Ende
des Jahres 2025 abgeschlossen. Die
Abrechnung kann daher erst im Jahr
2026 erfolgen.

-336.000 €

154100006910

Zuschisse
BaumannstralRe
Friedrichsdorf

Der eingereichte Férderantrag wurde
negativ beschieden.

-195.000 €

154100007110

Zuweisungen und
Zuschise vom Land

Die Vorlage des
Verwendungsnachweises konnte erst
Ende des Jahres 2025 erfolgen. Die
Einnahme erfolgt daher erst im
Haushalt 2026.

-200.000 €

-1.789.296 €

154100004810

Zuw. u. Zuschisse fir
EU Neckarhalde

Die Prifung des
Verwendungsnachweises durch das
Regierungsprasidium hat Zeit in
Anspruch genommen. Die
Abrechnung erfolgte nun im Jahr
2025.

+149.149 €

154100007210

Zuweisungen und
Zuschiisse vom Land

Fur die Herstellung des
Gemeindeverbindungsweges von
Brombach nach Heddesbach wurde
im Jahr 2025 eine AZ des
Zuschusses angefordert. Die
Abrechnung der Mal3nahme steht
noch aus. Der Restbetrag soll im Jahr
2026 abgerechnet werden.

+50.000 €

157302000031

VeraulRerung PV-
Anlage
Betriebsvorrichtung

Die Stadtwerke Eberbach GmbH hat
die PV-Anlage beim
Feuerwehrgerétehaus tbernommen.

+74.023

273172 €




| Summe (Mindereinnahmen) | -1.516.124 € |

3. Liquiditat

Der stichtagsbezogene Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum 31.12.2025 auf
6.091.305,69 €.

4, Schuldenstand

Der Schuldenstand des stadtischen Haushalts zum 31.12.2025 lag bei 6,3 Mio. €. Hier zu
bertcksichtigen ist die Auslagerung der Darlehen in den neu gegriindeten Eigenbetrieb
Stadtische Entwéasserung Eberbach zum 01.01.2025.

Im Dezember 2025 wurde ein Kredit in Héhe von 2,5 Mio. € aufgenommen. Fir das Jahr
2025 war in der Haushaltssatzung keine Kreditermachtigung eingeplant, allerdings bestand
aus dem Jahr 2024 noch eine Kreditermachtigung von 2,9 Mio. €. Auf dieser Grundlage
erfolgte die Kreditaufnahme.

Legt man die letzte verfliighare amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2025 (14.764 Einwohner)
zugrunde, betragt die Pro-Kopf-Verschuldung 428 €.

Peter Reichert
Burgermeister

Anlage/n:

Gesamtergebnishaushalt 2025 (vorlaufiger Stand zum 19.02.2026)
Investitionsmalnahmen 2025 (vorlaufiger Stand zum 18.02.2026)



Vorlaufiger Jahresabschluss 2025

Ergebnishaushalt

Ifd. Sach- Ansatz Stand zum Differenz An§atz
Nr konto 2025 31.12.2025 zu Ergebnis
EUR EUR EUR
1 |Steuern und ahnl. Abgaben 22.532.710 23.106.280,76 573.570,76
Grundsteuer A 30110000 34.700 21.200,84 -13.499,16
Grundsteuer B 30120000 2.389.700 2.205.342,48 -184.357,52
Gewerbesteuer 30130000 9.200.000 9.829.336,99 629.336,99
Gem.anteil Einkommensteuer 30210000 8.684.340 8.752.934,95 68.594,95
Gem.anteil Umsatzsteuer 30220000 1.273.843 1.321.744,94 47.901,94
Vergnigungssteuer 30310000 180.000 193.516,31 13.516,31
Hundesteuer 30320000 88.000 85.971,25 -2.028,75
sonstige steuerahnliche Ertrage 30490000 0 0,00 0,00
Leistg. n.d. Familienleist.ausgl. 30510000 682.127 696.233,00 14.106,00
5 Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen 16.838.600 18.375.023,71 1.536.423,71
Schliisselzuweisungen vom Land 31110000 11.465.900 12.090.904,30 625.004,30
S. allg.Zuw.v. Land 31310000 0 28.266,52 28.266,52
Zuweisungen Ifd. Zwecke Bund 31400000 87.800 214.348,07 126.548,07
Zuweisungen Ifd. Zwecke Land 31410000 4.832.000 5.419.760,92 587.760,92
Zuweisungen Ifd. Zwecke Kreis u. Gemeinden 31420000 393.000 570.526,90 177.526,90
Zuweisungen Ifd. Zwecke sonst. Off. Sonderr. 31460000 22.800 23.500,00 700,00
Zuweisungen Ifd. Zwecke v. priv. Unter 31470000 0 0,00 0,00
Zuweisungen Ifd. Zwecke ubr. Bereich 31480000 37.100 27.717,00 -9.383,00
Aufgeldste Investitionszuwendungen und
& -beitrage 1.096.300 1.096.300,00 0,00
Planung bilanzielle Auflésung 31600000 1.096.300 1.096.300,00 0,00
Entgelte fur 6ffentliche Leistungen oder
g Einrichtungen 1.150.100 1.310.644,47 160.544,47
Verwaltungsgebuhren 33110000 169.950 182.386,53 12.436,53
Kenntnisgabegebihren 33110100 300 0,00 -300,00
Benutzungsgebuhren und &hnl. Entgelte 33210000 551.050 769.002,43 217.952,43
RAP Grabnutzungsgebuhren 33210010 30.000 0,00 -30.000,00
Grabnutzungsgebihren 33210030 230.000 238.639,71 8.639,71
Beerdigungsgebuhren 33210040 168.800 120.615,80 -48.184,20
6 |Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.192.420 2.664.511,78 472.091,78
Mieten und Pachten 34110000 433.000 690.902,27 257.902,27
Nebenkostenersatze 34110100 61.380 157.415,13 96.035,13
Ertrage aus Verkauf 34210000 1.690.300 1.600.949,37 -89.350,63
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 34610000 7.740 215.245,01 207.505,01
7 |Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.531.754 1.534.647,66 2.893,66
Erstattungen vom Bund 34800000 0 4.325,19 4.325,19
Erstattungen vom Land 34810000 19.500 18.965,75 -534,25
Erstattungen von Gemeinden und Gem.verbanden 34820000 119.900 180.311,69 60.411,69
Erstattungen von verbundenen Unternehmen 34850000 1.163.324 1.032.325,44 -130.998,56
Erstattungen von s. 6ff. Sonderr. 34860000 0 5.500,00 5.500,00
Erstattungen von privaten Unternehmen 34870000 20.100 91.152,91 71.052,91
Erstattungen von ubrigen Bereichen 34880000 182.030 162.272,51 -19.757,49
Erstattungen Porto und Telefon 34880100 14.000 5.265,95 -8.734,05
Erstattungen Bestattungen 34880200 12.900 34.528,22 21.628,22
8 |Zinsen und ahnliche Ertrage 19.870 138.974,22 119.104,22
Zinsertrag v. verb. U.,Beteil., Sverm. 36150000 0 92.054,91 92.054,91
Zinsertrag von Kreditinstituten 36170000 19.500 46.624,47 27.124,47
Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen 36510000 70 65,68 -4,32
Weiterbelastung Bankgebihren 36990010 300 229,16 -70,84
10 |Sonstige ordentliche Ertrage 934.210 929.184,37 -5.025,63
Konzessionsabgaben 35110000 600.000 567.500,77 -32.499,23
Bul3gelder 35610000 145.300 126.892,78 -18.407,22
Saumniszuschlage, Mahngebiihren und ahnli 35620000 16.500 25.674,92 9.174,92
Nachzahlungszinsen 35620200 75.700 36.919,00 -38.781,00
Verspatungszuschlag 35620300 4.900 13.375,00 8.475,00
Ertrage aus Auflésung von Rickstellungen 35820000 0 0,00 0,00




Ifd. Sach- Ansatz Stand zum Differenz An;atz
NI konto 2025 31.12.2025 zu Ergebnis
EUR EUR EUR
Entna. Rickl. rechtl. uns. Stift. Ausgl. 35837000 0 3.209,16 3.209,16
Andere sonstige ordentliche Ertrage 35910000 91.800 155.612,24 63.812,24
Ausb. Kleinbetrag 35910100 10 0,50 -9,50
11 [Ordentliche Ertrage 46.295.964 49.155.566,97 2.859.602,97
12 [Personalaufwendungen -11.568.719 -11.294.206,14 -274.512,86
14 |Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen -9.976.527 -9.357.213,02 -619.313,98
Unterh. Grundstiicke und bauliche Anlagen 42110000 -1.807.100 -1.569.898,07 -237.201,93
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermégens 42120000 -909.760 -1.139.362,41 229.602,41
Unterhaltung des bewegl. Vermbgens 42210000 -15.700 -16.140,71 440,71
Erwerb GWG bewegliches Vermdgen bis 1.000 € 42220000 -493.200 -190.015,02 -303.184,98
Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten 42310000 -201.770 -217.686,95 15.916,95
Bewirtschaftung Grundstiick und baul. Anlagen 42410000 -72.400 -64.554,77 -7.845,23
Aufwendungen Strom 42410100 -349.700 -318.048,90 -31.651,10
Aufwendungen Gas 42410110 -259.000 -274.096,00 15.096,00
Aufwendungen Heizél 42410120 -58.600 -55.546,40 -3.053,60
Aufwendungen Fernwarme 42410130 -250.000 -190.597,00 -59.403,00
Aufwendungen regenerative Energieformen 42410140 -40.000 -487,50 -39.512,50
Aufwendungen Wasserversorgung 42410200 -47.150 -36.644,50 -10.505,50
Aufwendungen Abfallbeseitigung 42410300 -241.990 -264.201,57 22.211,57
Aufwendungen Abwasserbeseitigung 42410400 -552.850 -521.528,00 -31.322,00
Aufwendungen Gebé&udereinigung 42410500 -813.400 -973.619,36 160.219,36
Aufwendungen fir gebdudebezog. Versicherungen 42410600 -165.960 -161.128,42 -4.831,58
Aufwendungen fiir gebdudebezogene Steuern 42410700 -24.700 -41.605,03 16.905,03
Haltung von Fahrzeugen 42510000 -347.300 -508.661,83 161.361,83
Besondere Aufwendungen fiir Beschaftigte 42610000 -163.587 -273.837,74 110.250,74
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 42710000 -2.890.650 -2.279.175,47 -611.474,53
Lehr- u. Unterrichtsmaterial 42740000 -23.980 -24.622,74 642,74
Lernmittel 42750000 -147.800 -149.366,32 1.566,32
Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorréate 42810000 0 -63.163,54 63.163,54
Verbrauch Vorrate Bauhof 42810010 -78.000 0,00 -78.000,00
Aufwendungen fir Inventurdifferenz 42810020 0 574,59 -574,59
Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen 42910000 -21.930 -23.799,36 1.869,36
15 |Abschreibungen -3.378.950 -3.255.065,37 -123.884,63
Planung bilanzielle Abschreibung 47000000 -3.368.150 -3.368.150,00 0,00
Ausb. Kleinbetrage 47220100 -100 -56,91 -43,09
Afa a. FO wg. Unbeinbringlichkeit 47221000 -1.600 -943,93 -656,07
AfA a. FO wg. Befr. Niederschlagung 47222000 -1.300 17.359,13 -18.659,13
Afa a. FO unbefr. NS + AdV 47223000 -7.800 96.726,34 -104.526,34
16 |Zinsen und &hnliche Aufwendungen -174.300 -173.656,31 -643,69
Zinsaufwendungen an sonst. 6ff. Sonderrechn. 45160000 0 -503,88 503,88
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45170000 -143.800 -150.424,56 6.624,56
Sonstige Zinsaufwendungen 45900000 -19.100 0,00 -19.100,00
Aufwand aus Bankgebiihren 45930010 -11.400 -18.627,87 7.227,87
Sonstige Finanzaufwendungen 45990000 0 -4.100,00 4.100,00
17 [Transferaufwendungen -20.351.420 -20.944.124,91 592.704,91
Zuweisungen an das Land 43110000 0 -66,50 66,50
Zuweisungen an Gemeinden 43120000 0 -13.810,00 13.810,00
Zuweisungen an Zweckverbande 43130000 -12.800 -13.088,06 288,06
Zuschisse an private Unternehmen 43170000 -420.000 -454.029,44 34.029,44
Zuschuisse an Ubrige Bereiche 43180000 -5.917.520 -6.318.836,25 401.316,25
Soz.Leist.a.nat.Pers.aufRerh.Einricht. 43310000 0 -479,72 479,72
Gewerbesteuerumlage 43410000 -894.400 -1.000.368,55 105.968,55
Allgemeine Umlage an Land 43710000 -5.404.800 -5.439.732,60 34.932,60
Allgemeine Umlage an Gemeinden (GV) 43720000| -7.691.900 -7.691.929,69 29,69
Umlage an Ubrige Bereiche 43780000 -10.000 -10.992,75 992,75
18 |Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.770.730 -1.762.342,94 -8.387,06
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 44110000 -144.800 -167.801,07 23.001,07
Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tatigkeit 44210000 -127.600 -138.636,44 11.036,44
Verfugungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV) 44220000 -1.500 -439,94 -1.060,06
So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diensten 44290000 -257.960 -357.344,41 99.384,41
Gebuhren und Entgelte 44293000 0 0,00 0,00
Rechts- und Beratungskosten 44294000 -207.600 -75.251,50 -132.348,50




Ifd. Sach- Ansatz Stand zum Differenz An;atz
NI konto 2025 31.12.2025 zu Ergebnis
EUR EUR EUR
Geschéftsaufwendungen 44310000 -461.680 -505.953,84 44.273,84
Dienstfahrten, Reisekosten 44317000 -21.530 -12.469,36 -9.060,64
Steuern, Versicherungen, Schadensfélle 44410000 -296.700 -290.437,60 -6.262,40
Erstattungen an Kreis und Gemeinden 44520000 -165.300 -149.104,61 -16.195,39
Erstattungen an verb. Unternehmen 44550000 -20.060 -17.334,14 -2.725,86
Erstattungen an ubrige Bereiche 44580000 -10.000 -14.410,00 4.410,00
Saumniszuschlage u.a. 44820000 -32.700 -18.048,00 -14.652,00
Sonstige Aufw.a.lfd.Vw-Tatigkeit 44910000 -23.300 -15.030,39 -8.269,61
Zuf. Riickl. Stiftung a. Uberschiissen 44922000 0 -81,64 81,64
19 |Ordentliche Aufwendungen -47.220.646 -46.786.608,69 -434.037,31
20 |Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -924.682 2.368.958,28 -3.293.640,28
21 |AufRerordentliche Ertrage 0 645,82 645,82
22 |Aulerordentliche Aufwendungen 0 0,00 0,00
23 |Veranschlagtes Sonderergebnis 0 645,82 645,82
24 |Veranschlagtes Gesamtergebnis -924.682 2.369.604,10 3.294.286,10

Die Gliederung dieses Berichts richtet sich nach der Gliederung des Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsplan.
So ist eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Planansatz gewahrleistet.
Der Ansatz der Ertrdge (Nr. 1 - 11) ist mit positiven Vorzeichen dargestellt. Bei der Veranderung wird eine Verbesserung
ebenfalls mit positiven Vorzeichen, eine Verschlechterung mit negativen Vorzeichen dargestellt. Der Ansatz der Aufwendungen
(Nr. 12 - 19) ist mit einem negativen Vorzeichen versehen. Bei der Veranderung wird eine Erhéhung der Aufwendungen

positiv dargestellt, wahrend eine Verringerung der Aufwendungen negativ dargestellt wird.




Vorlaufiger Jahresabschluss 2025
Investitionsmallnahmen

Ifd | fiti Ansatz Stand zum
Nr ”Vaejft'r';gns' InvestitionsmaBnahme 2025 31.12.2025
EUR EUR

1(111200000051 Beschaffung von bewegl. Vermégen EDV 0 32.268,04

2{111240000060 Wohn- u. Geschaftsgebdude Hochbaumali. 0 18.504,60

3{111240000110 Zuweisungen und Zuschisse vom Land -420.000 -250.631,66

4{111240000160 Dorfgemeinschaftshaus Brombach 0 269.695,49

5{111240000210 Zuweisungen und Zuschiisse vom Land -190.000 -136.200,00

6(111240000260 Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach 580.000 454.487,80

7{111240000351 Erwerb bewegl. Vermégen Rathaus 0 15.793,08

8[111250000015 Spende Fahrzeug Allgemein 0 -44.538,00

9{111250000051 Erwerb v. beweglichen Vermdgen 9.000 52.042,99
10{111250000351 Erwerb Fahrzeuge fur Bauhof 90.000 76.457,50
11]1211330000030 Veraulerung unbebauter Grundstiicke 0 -9.438,00
12{111330000050 Erwerb unbebauter Grundstiicke 0 19.455,46
13]111330000250 Erwerb unbebauter Grundstiicke Forst 0 377,50
14]112600000060 Hochbaumalnahme Feuerwehr 0 -285,20
15]112600000151 Erwerb v. beweglichen Vermdgen 28.050 35.683,62
16{112600000351 Beschaffung von Fahrzeugen 86.350 2.259,25
17]112800000051 Erwerb von beweglichem Vermogen 23.350 19.811,95
18{121101000010 Zuw. u. Zuschiisse Dr. WeiR-GS -73.300 -22.821,28
19]121101000051 Erwerb v. bewegl. Vermdgen Dr.Weill GS 10.000 12.079,43
20]121101000060 Hochbaumaflnahme Dr.-Wei3-GS. 130.000 0,00
13]121102000010 Zuweisungen und Zuschiisse Steige GS -529.000 -41.871,12
141121102000051 Erwerb von bewegl. Vermogen Steige GS 4.000 0,00
15]121102000060 Steige-GS. Hochbaumalinahme 500.000 496.308,62
16|121103000010 Zuweisungen und Zuschisse Gemeinschaftss -84.600 -77.143,15
17]121103000051 Erwerb v. beweglichen Vermdégen GMS 18.000 31.274,49
18]121104000010 Zuweisungen und Zuschusse Realschule -179.000 -76.516,19
19]121104000051 Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule 168.000 14.762,40
20]121104000060 Hochbaumalnahme Realschule 170.000 0,00
21]121105000010 Zuw. u. Zuschiisse HSG -2.665.000( -2.463.960,68
22(121105000051 Erwerb v. beweglichen Vermégen HSG 0 6.619,38
23(121105000060 HochbaumalRhahme Hohenstaufen Gymnasium 300.000 256.468,69
241121200000010 Zuweisungen und Zuschiusse SBBZ -19.800 -4.258,78
25(121200000051 Erwerb v. beweglichen Vermégen SBBZ 27.000 12.126,10
26(131400000060 Hochbaumaflnahme Obdachlosenunterkunft 0 37.483,89
27(136200000060 HochbaumalRnahme Jugendzentrum 150.000 0,00
28(136502000051 Erwerb bew.Verm.Kiga Elisabeth 0 2.042,72
29(136503000070 Investitionen Kiga "St. Maria" 0 8.329,70
30({136504000070 Investitionen Kiga "St. Josef" 0 9.147,43
31]136505000010 Zuschuss v. Land Neubau Kiga Regenbogen -336.000 0,00
32{136505000060 Neubau Kiga Regenbogen 0 633.731,41
33]136505000151 Erwerb bewegl. Vermdgen Kiga Regenbogen 240.000 93.227,67
34{142411000060 Sporthalle Dr.-W-Schule Hochbaumafnahme 100.000 154.612,52
35]142412000060 Sporthalle Steigeschule Hochbaumal3nahme 260.000 0,00
36(142414000051 Hohenstaufen-Sporthalle Erw. bew. Verm. 0 2.176,33
371142415000015 Spenden f. Spiel-/Bolzplatze 0 -5.000,00
38(142415000051 Sportgelande In der Au Erw. bew.Verméogen 30.000 911,51
39(142416000060 Offent. Spiel- und Bolzplatze 250.000 1.858,68
40]151100000110 Zuweisungen und Zuschiisse vom Land 0 0,00
41]154100000151 Erwerb von bewegl. Vermbgen 0 4.487,76
42{154100004810 Zuw. u. Zuschusse fir EU Neckarhalde 0 -149.149,10
43]154100005860 Scheuerbergstr./Von Goler Weg/Th. FreySt 50.000 0,00




441154100006160 Investitionen StrafRenbeleuchtung 0 32.920,80
45(154100006910 Zuschusse Baumannstral3e Friedrichsdorf -195.000 0,00
46(154100006960 Ausbau "Baumannstraf3e” in Friedrichsdorf 200.000 0,00
471154100007060 Ausbau "Mihlbergstraf3e" in Rockenau 10.000 12.156,73
48(154100007110 Zuweisungen und Zuschise vom Land -200.000 0,00
49(154100007160 Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukost. 210.000 142.088,73
50(154100007210 Zuweisungen und Zuschise vom Land 0 -50.000,00
51{154100007360 Sanierung der Giterbahnhofstral3e 10.000 0,00
52]154100007660 Ausbau Stichweg Neuer Weg 305.000 0,00
53{154100007960 ErschlieBung Baugebiet Ringeacker Pleut. 15.000 0,00
54{154100008060 Abfangung Stral3enkorper Waldstral3e 250.000 10.793,41
55(154100008260 Ausbau Géssel 250.000 35.982,08
56{154101000360 Erneuerung Briicke H6 Uber den Holderbach 300.000 26.516,53
57(154101000660 Sanierung Briicke B3 Karlstalweg 40.000 11.660,28
58(154101000860 Sanierung Briicke B1 Odenwaldstralle 30.000 11.660,27
59(154500000051 Erwerb bewegl. Vermégen Winterdienst 0 19.952,10
60{154900000160 Hochbaum. 6ffentl. Toilette 10.000 8.531,86
61]155203000060 Hochwasserschutz Itter & Holderbach 10.000 4.331,60
62(155300000051 Erwerb v. beweglichen Vermégen 9.000 0,00
63]155300000060 BaumafRnahmen Friedhéfe 150.000 91.660,23
64(155500000010 Zuschisse Land 0 -28.355,80
65(155500000051 Erwerb v. beweglichen Vermdgen 0 8.743,56
66 (155500000053 Erwerb von Aufwuchs (Wald) 0 1.132,50
67(155500000151 Betriebsgerate 0 4.537,40
68(155500000260 Sanierung Ohrsbergturm 0 271,15
69(157100000051 Beschaffung von bewegl. Verm. Freirdaume 0 6.033,30
70]157300000060 Stadthalle HochbaumafRnahme 50.000 27.344,13
71]157300000360 Neckarlauer BaumaRRhahmen 150.000 99.299,66
72]157302000031 Verauflerung PV-Anlage Betriebsvorricht. 0 -74.023,88
73[157500000031 Verkauf bewegl. Tourismus 0 -1.008,10
74[157500000051 Tourismus bewegl. Vermdgen (BgA) 0 7.442,32
75(161200000280 Kapitaleinlage Eigenbetr. Stadt. Dienste 2.678.000| 3.014.807,59

Planung:

Einnahmen Plan -4.891.700

Aulerord. Ertrége 0

Einnahmen Gesamt -4.891.700

Ausgaben Plan 7.900.750

AulRerord. Aufwand 0

Ausgaben Gesamt 7.900.750

Ergebnis:

Einnahmen gem.Hochrechnung -3.435.200,94

Aulerord. Ertrage 0

Einnahmen gesamt -3.435.200,94

Ausgaben gem.Hochrechnung 6.352.352,24

Aulerord. Aufwendungen 0

Ausgaben Gesamt 6.352.352,24




Fachamt: Stadtkammerei Vorlage-Nr.: 2026-049

Datum: 25.02.2026
Beschlussvorlage
Feststellung des Jahresabschlusses 2023
Beratungsfolge:
Gremium am Zustandigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss | 12.03.2026 | nicht 6ffentlich Beratung

Beratung und

Gemeinderat 26.03.2026 offentlich
Beschlussfassung

Beschlussantrag:

1. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss der Stadt Eberbach fiir das Jahr 2023 fest.

2. Soweit noch nicht geschehen werden die entstandenen Uber- und aullerplanmafigen
Aufwendungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 der Gemeindeordnung
fur Baden-Wirttemberg (GemOQ) zulassigen UberplanmafRigen Investitionsausgaben
zugestimmt.

3. Der Rechenschaftsbericht und die Ausfuhrungen zu der Bilanz werden zur Kenntnis
genommen.

Klimarelevanz:

Keine.

Sachverhalt / Begrindung:

Die Stadt Eberbach hat nach § 95 GemO zum Ende des Haushaltsjahres einen
Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss stellt die tatsachliche Vermdgens-,
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde dar. Er besteht aus dem Rechenschaftsbericht, der
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Zusétzlich sind in den Anlagen zur
Bilanz und zum Jahresabschluss weitere Auswertungen zur finanziellen und wirtschaftlichen
Situation der Kommune darzustellen.



Die Eckpunkte des Jahresabschlusses 2023 stellen sich wie folgt dar:

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Ertrage 47.196.297,69

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -44.682.212,17

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 2.514.085,52

1.4 Aulerordentliche Ertrage 57.119,94

1.5 | AulRerordentliche Aufwendungen -3.946,03

1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 53.173,91

1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 2.567.259,43

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 45.390.269,18

2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit -40.404.897,40

2.3 | Zahlungsmitteliberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 4.985.371,78
(Saldo aus 2.1 und 2.2)

2.4 | 2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 1.455.645,05

2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit -12.704.320,86

2.6 Finanzierungsmitteliiberschuss/-bedarf aus -11.248.675,81
Investitionstatigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)

2.7 Finanzierungsmitteltiiberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und -6.263.304,03
2.6)

2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 2.000.000,00

2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit -1.011.701,52

2.10 | Finanzierungsmitteliberschuss/-bedarf aus 988.298,48
Finanzierungstatigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)

2.11 | Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des -5.275.005,55
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)

2.12 | Zahlungsmitteliiberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 5.439.702,76
Einzahlungen und Auszahlungen

2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 5.220.783,37

2.14 | Veranderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 164.697,21
2.11und 2.12)

2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 5.385.480,58
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermdgen 569,88

3.2 | Sachvermogen 145.246.925,28

3.3 Finanzverméogen 18.147.436,02

3.4 | Abgrenzungsposten 4.160.307,99

3.5 | Nettoposition

3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 167.555.239,17

3.7 | Basiskapital -91.015.088,63

3.8 | Ricklagen -22.562.965,55

3.9 | Fehlbetrage des ordentlichen Ergebnisses

3.10 | Sonderposten -30.297.901,11

3.11 | Ruckstellungen -2.309.333,87

3.12 | Verbindlichkeiten -19.210.295,56

3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten -2.159.654,45

3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) -167.555.239,17




Eine detaillierte Darstellung der tatsachlichen finanziellen Entwicklung des
Haushaltsjahres 2023 ergibt sich aus dem Rechenschaftsbericht und den Erlauterungen
zur Bilanz.

Der Gemeinderat hat am 27.01.2022 beschlossen, dass der Planvergleich des
Jahresabschlusses nach der Mindestgliederung der 88 2-4 der
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt wird (Vorlage 2021-359). Die
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung der beigefligten Jahresrechnung sind daher in dieser
Gliederungstiefe dargestellt.

Peter Reichert
Burgermeister

Anlage/n:

Jahresabschluss 2023



Stadt Eberbach

ahresrechnung| 2023
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|. Der doppische Jahresabschluss



|. Der doppische Jahresabschluss

Nach 8§ 95 der Gemeindeordnung (GemO) ist zum Schluss eines jeden
Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind in § 95 Abs. 2 GemO benannt. Es
handelt sich hierbei um das bekannte Drei-Komponenten-System des doppischen
Rechnungswesens:

- Die Ergebnisrechnung enthalt die Ertrage und Aufwendungen

- Die Finanzrechnung umfasst Ein- und Auszahlungen

- Die Bilanz: Auf Basis einer Vollvermdgensrechnung wird der Vermdgensstatus
ermittelt und in der Bilanz dargestellt.

Der Jahresabschluss ist geméaf § 95 Abs. 1 GemO nach den Grundsatzen
ordnungsmalfiiger Buchfuihrung unter Bertcksichtigung der besonderen
gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und
Ubersichtlich sein. Er hat die tatsachliche Vermogens-, Ertrags- und Finanzlage der
Gemeinde darzustellen.

Die besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen finden sich in den

88 47 — 55 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Zu Ergebnisrechnung

(8 49), Finanzrechnung (& 50), Planvergleich (8§ 51), Bilanz (§ 52), Anhang (8§ 53) und
Rechenschaftsbericht (8 54) sind hier weitere Vorgaben enthalten.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 einstimmig beschlossen, dass
der Planvergleich des Jahresabschlusses nach § 51 GemHVO nach der
Mindestgliederung der 88 2-4 Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt wird
(Vorlage 2021-359).



ll. Rechenschaftsbericht



Il. Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss 31.12.2023 (8 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, § 54 GemHVO)

1. Statistische Angaben

Einwohnerzahl

Einwohnerzahl

Hiervon in den Stadtteilen:

Igelsbach = 129
Gaimuhle = 83
Unterdielbach = 190
Friedrichsdorf = 293
Schollenbach = 30

Gemarkungsflache:

nach der Volkszéhlung

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

nach der Fortschreibung

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

Einwohner
Einwohner
Einwohner
Einwohner

Einwohner

darunter stadtischer Waldbesitz:

am 17.05.39
am 13.09.50
am 06.06.61
am 27.05.70
am 25.05.87
am 09.05.11

am 30.06.08
am 30.06.09
am 30.06.10
am 30.06.11
am 30.06.12
am 30.06.13
am 31.12.14
am 31.12.15
am 31.12.16
am 31.12.17
am 31.12.18
am 31.12.19
am 31.12.20
am 31.12.21
am 31.12.23

Lindach

Pleutersbach

Brombach

Rockenau

7.265 Einwohner
11.038 Einwohner
12.492 Einwohner
13.998 Einwohner
15.063 Einwohner
14.464 Einwohner

15.180 Einwohner
15.091 Einwohner
14.931 Einwohner
14.810 Einwohner
14.693 Einwohner
14.495 Einwohner
14.708 Einwohner
14.751 Einwohner
14.871 Einwohner
14.758 Einwohner
14.645 Einwohner
14.618 Einwohner
14.439 Einwohner
14.488 Einwohner
14.662 Einwohner

233 Einwohner
582 Einwohner
350 Einwohner
677 Einwohner

8.117 ha
3.582 ha



Steuerkraftzahlen 2023 2022
€ €
Steuerkraftmesszahl 15.617.673 16.602.161
Bedarfsmesszahl 26.536.471 25.632.083
Schlisselzahl 10.918.798 9.029.922
Steuerkraftsumme fur die Berechnung
der Finanzausgleichsumlage u. Kreisumlage 22.135.083 23.389.223
Schlisselzahlen 2023 2022
fur Einkommensteueranteil (30/60.000 €) 0,0010832 0,0010832
und Familienleistungsausgleich (2021-2023) (2021-2023)
Umsatzsteueranteil 0,0011681 0,0011681
(GemFinRefGes) (2021-2023) (2021-2023)

2. Gemeindeorgane 2021 (8 52 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO):

REICHERT, Peter
gewahlt am 18.10.2020

Burgermeister:

1. Ehrenamtl. Bgm. Stellvertreter
2. Ehrenamtl. Bgm. Stellvertreter
3. Ehrenamtl. Bgm. Stellvertreter

REINIG, Michael (FW)
MULLER, Jens (SPD)
KLEEBERGER, Wolfgang (CDU) bis 25.05.2023

Georg Hellmuth (CDU) ab 25.05.2023

Gemeinderat:

Zusammensetzung des Gemeinderats im Jahre 2023:

CDU — Fraktion

Kleeberger, Wolfgang bis 25.05.2023
Joho, Patrick

Hellmuth, Georg

Stumpf, Heiko

Greif, Bettina

Schulz, Michael

Kunze, Christina ab 25.05.2023

SPD — Fraktion
Mdaller, Jens
Eiermann, Klaus
Scheurich, Markus
Rdderer, Jan-Peter
Busra Isik

Bracht, Bettina

FWV — Fraktion
Lutzki, Ralf

Polzin, Dietmar
Reinig, Michael
Wessely, Peter
Geilsdorfer, Udo
Schottmduller, Patrick

Sparkassendirektor i.R.
Polizeikommissar
Dipl.-Ingenieur

Bauingenieur
Kriminalkommissarin a.D.
Oberstudienrat

freiberufliche Naturpadagogin

Elektroinstallateur

Ltd. Kreisverwaltungsdirektor a.D.
staatl. gepr. Techniker
Neurobiologe

Kaufménnische Angestellte
Burokauffrau

Konditormeister
Hochschulprofessor
Kfz.-Meister
Bankkaufmann
Realschullehrer
Arzt



Alternative Grine Liste (AGL)

Kaiser, Christian Student

Stumpf, Peter Gymnasiallehrer

Thomson, Kerstin Dipl.-Ing.

Jost, Lothar Jurist/Pensionar
Ortsvorsteher:

Brombach Seib, Robin

Friedrichsdorf Friedrich, Harald

Lindach Helm, Achim

Pleutersbach Rupp, Elisa

Rockenau Redder, Dieter

Bezirksbeirate:

Bad. Igelsbach Kappes, Klaus
Gaimuhle Durr, Gernot
Unterdielbach Meier, Andreas

Im Jahr 2023 wurden 70.770,99 € an Aufwandsentschadigungen (,Sitzungsgeld®)
ausgezahlt.

Verwaltung

10 Hauptamt Steck, Anke Hauptamtsleiterin
20 Kammerei Muller, Patrick Stadtkdmmerer
60 Bauamt Kermbach, Detlef Bauamtsleitung

81 Stadtwerke Haag, Gunther Werkleiter



3. Haushaltssatzung 2023

Auf Grund von 8 79 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg hat der
Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung fir das

Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

8 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Betragen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage von 45.267.507 €

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 44.753.860 €

1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von 513.647 €

1.4 Gesamtbetrag der aul3erordentlichen Ertrage von 0€

1.5 Gesamtbetrag der au3erordentlichen Aufwendungen von 0€

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von 0€

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von 513.647 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Betragen

2.1 Gesamtergebnis der Einzahlungen aus laufender 43.809.007 €
Verwaltungstatigkeit von

2.2 Gesamtergebnis der Auszahlungen aus laufender 40.469.960 €
Verwaltungstatigkeit von

2.3 Zahlungsmitteliberschuss des Ergebnishaushalts von 3.339.047 €

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit von 2.315.900 €

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstéatigkeit von 12.951.500 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmitteliberschuss /-bedarf aus -10.635.600 €
Investitionstatigkeit von

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmitteliberschuss /-bedarf von -7.296.553 €

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit von 0€

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit von -998.503 €

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmitteliberschuss /-bedarf 998.503 €

aus aus Finanzierungstatigkeit von
2.11 Veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands, -8.295.056 €

Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)

§ 2 Krediterméachtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen und
InvestitionsforderungsmalRnahmen (Kreditermachtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermachtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Erméachtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die kinftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen fir Investitionen und
InvestitionsforderungsmalRnahmen  belasten  (Verpflichtungsermachtigung),  wird
festgesetzt auf 2. 483.240 EUR.



8 4 Kassenkredite

Der Hochstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersatze

Die Hebesatze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung Uber die
Realsteuerhebesatze, beschlossen am 29.01.2015, festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) fur land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
b) flr die tbrigen Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H.
der Steuermessbetrage

Die Gesetzmaligkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde vom Landratsamt
des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehérde durch Verfiigung vom 25.01.2023
bestatigt.

Die fur den Gesamtbetrag der in stadtischen Haushalt vorgesehenen Kreditaufnahmen fur
Investitionen und Investitionsférderungsmaflinahmen (Kreditermachtigung) erforderliche
Genehmigung gemal 8§ 87 Abs. 2 der Gemeindeordnung wurde erteilt.

Ebenso wurde die fir den Gesamtbetrag der in stadtischen Haushalt vorgesehenen
Verpflichtungserméachtigungen erforderliche Genehmigung gemal 8 86 Abs. 4 der
Gemeindeordnung erteilt.

Der Haushaltsplan 2023 lag entspr. § 81 Abs. 3 GemO zur Einsichtnahme vom 06.02.2023
bis einschliellich 14.02.2023 bei der Stadtkdmmerei 6ffentlich aus.



4. Gesamtergebnis 2023

In die Gesamtergebnisrechnung flie3en alle Ertrage und Aufwendungen eines Haushalts-

jahres ein.

Sie schloss wie folgt:

Summe der ordentlichen Ertrage

Summe der ordentlichen Aufwendungen

47.196.297,69 €

44.682.212 17 €

ordentliches Ergebnis

2.514.085,52 €

aullerordentliche Ertrage 57.119,94 €
aulerordentliche Aufwendungen 3.946,03 €
Sonderergebnis 53.173,91 €

Gesamter

gebnis

2.567.259,43 €

In den einzelnen Kostenartengruppen stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

1 + Steuern und ahnliche Abgaben 20.932.700 21.882.141,14 949.441-

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 14.982.744 15.710.838,83 728.095-
Umlagen

3 + Aufgeldste Investitionszuwendungen 1.428.500 1.498.751,78 70.252-
und -beitrage

5 + Entgelte fiur 6ffentliche Leistungen 3.634.967 3.737.976,83 103.010-
oder Einrichtungen

6 + Sonstige privatrechtliche 2.315.988 2.160.072,86 155.916
Leistungsentgelte

7 + Kostenerstattungen und 1.048.403 1.344.258,29 295.855-
Kostenumlagen

8 + Zinsen und ahnliche Ertrage 1.837 54.467,46 52.630-

10 |+ Sonstige ordentliche Ertrage 922.367 807.790,50 114.576

11 (= Ordentliche Ertrége 45.267.507 47.196.297,69 1.928.791-

12 |- Personalaufwendungen 10.667.801- 10.124.747,29- 543.054-

13 |- Versorgungsaufwendungen 0 396,87- 397

14 |- Aufwendungen fiir Sach- und 10.715.561- 10.831.373,56- 115.813
Dienstleistungen

15 |- Abschreibungen 4.283.900- 4.511.316,07- 227.416

16 |- Zinsen und &hnliche Aufwendungen 424.069- 416.818,89- 7.250-

17 |- Transferaufwendungen 16.904.321- 17.072.083,03- 167.762

18 |- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.758.208- 1.725.476,46- 32.732-

19 |= Ordentliche Aufwendungen 44.753.860- 44.682.212,17- 71.648-

20 (= Ordentliches Ergebnis 513.647 2.514.085,52 2.000.439-

21 |+ AuBerordentliche Ertrage 0 57.119,94 57.120-

22 |- Auferordentliche Aufwendungen 0 3.946,03- 3.946




23 = Sonderergebnis 0 53.173,91 53.174-

24 = Gesamtergebnis 513.647 2.567.259,43 2.053.612-
27 Zufiihrung zur Ricklage aus 0 2.514.085,52- 2.514.086
Uberschiissen des ordentlichen
Ergebnisses
31 Zufiihrung zur Ricklage aus 0 53.173,91- 53.174

Uberschiissen des Sonderergebnisses

32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim 0 0,00 0
Sonderergebnis mit der Riicklage aus
Uberschiissen des Sonderergebnisses

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde fiir das Jahr 2023 ein positives Ergebnis in Hohe von
513.647,00 € eingeplant. In der Ergebnisrechnung konnte das geplante Gesamtergebnis
wesentlich verbessert werden. Bei einem ordentlichen Ergebnis von +2.514.085,52 € liegt die
Stadt Eberbach 2 Mio. € Uber dem geplanten Ergebnis. Bei den Ertragen konnten +1,9 Mio. €
Uber dem Planansatz verbucht werden.

Es konnten bessere Ergebnisse bei den Steuern und &hnlichen Abgaben, Zuweisungen,
Zuwendungen, Aufgeldste Investitionszuwendungen und -beitragen, Entgelte fur offentliche
Leistungen oder Einrichtungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und bei den Zinsen
und dhnliche Ertrage erzielt werden. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte und
sonstige ordentlichen Ertrage hingegen lagen unter den Anséatzen. Durch Einsparungen bei
den Personalaufwendungen in Hohe von -0,5 Mio. € konnten die Mehraufwendungen in den
Bereichen  Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen,
Transferaufwendungen ausgeglichen werden und die Aufwendungen lagen insgesamt mit
71,6 T € unter den Ansatzen.

Begrindungen zu einzelnen wesentlichen Abweichungen:

Zeile 1 Steuern: Bei der Rubrik Steuern gab es im Rechnungsjahr 2023 Mehrertrage bei der
Gewerbesteuer +926.186 €, Gemeindeanteil Umsatzsteuer +12.235 €, Vergnugungssteuer
+107.952 €, Hundesteuer +3.313 €, sonstige steuerdhnliche Ertrage +1.553 € und
Familienlastenausgleich +9.854 €. Folgende Minderertrdge wurden verbucht, Grundsteuer A
-2.065 €, Grundsteuer B -26.078 € und Gemeindeanteil Einkommensteuer -83.508 €.
Insgesamt wurde ein besseres Ergebnis um +949.441 € erreicht.

Zeile 2 und 3 Ertrage aus Zuweisungen und Zuwendungen und aufgeloste

Investitionszuwendungen und Beitrage: Die wesentlichen Abweichungen in Héhe von

insgesamt 728.095 € gegenuber den Plananséatzen ergaben sich bei folgenden Positionen:
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Bei den Zahlungen udber den Finanzausgleich erhielten wir bei folgenden Positionen
Mehrertrage: Schlisselzuweisungen vom Land +100.459 € Uber dem Ansatz, fir sonstige allg.
Zuweisungen Land +41.369 € Uber dem Ansatz, die Zuweisungen laufende Zwecke Bund
+888 € Uber dem Ansatz, ebenso die Zuweisungen fiur laufende Zwecke Land mit +619.916 €
sowie sonstige 6ffentl. Sonderrechnungen und laufende Zwecke sonstige Ubriger Bereich
insgesamt ein besseres Ergebnis von +2.274€. Die Mindereinnahmen sind bei den
Zuweisungen laufender Zwecke Kreis und Gemeinden mit -34.828 €, Zuweisungen flr
laufende Zwecke privater Unternehmen mit -75 € und Zuweisungen laufender Zwecke Ubriger
Bereiche mit -1.909 € zu verzeichnen. Die aufgeldsten Investitionszuwendungen und Beitrage
lagen mit +70 T € Uber dem Ansatz, diese Abweichung resultiert aus der Abrechnung des
erhaltenen Zuschusses fir die Erneuerung der Messtechnik in den Regeniiberlaufbecken, der
Zuschuss war bei den Mittelanmeldungen nicht berticksichtigt.

Zeile 5 Ertrage aus oOffentlich-rechtlichen Entgelten: Bei den &ffentlich-rechtlichen
Entgelten wurde ein Ergebnis von 3,7 Mio. € erzielt, dieses liegt um +103 T € uUber dem
Planansatz. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den Bereichen Nutzungsgebihren
und &hnlichen Entgelten. Im Jahr 2023 wurden erstmalig die Grabnutzungsgebuhren und
Beerdigungsgebihren separat zu den Benutzungsgebiihren und &hnlichen Entgelten gebucht.
Somit ist bei diesen beiden Posten kein Planansatz ersichtlich. Dieser ist jedoch bei den

Benutzungsgebihren und &hnlichen Entgelten enthalten.

Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Im Jahr 2023 wurden bei den Privatrechtlichen
Leistungsentgelten Mindereinnahmen in Hohe von -155.916 € gegenuber dem Planansatz in
Hohe von 2,3 Mio. € erzielt. Am Jahresende wurde ein Ergebnis von 2,1 Mio. € verbucht. Die
Mindereinnahmen in diesem Bereich resultieren aus dem Verkaufsergebnis im Bereich der

Holzproduktion, dieses lag mit 1,5 Mio. € ca. 200 T € unter dem Planansatz.

Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Planansatz von 1,048 Mio.€ wurde
mit einem Ergebnis von 1,344 Mio. € Ubertroffen. Dies bedeutet Mehrertrage in Hohe von
+295.855 €. Diese betreffen die Ablosebetrage fir die Unterhaltung der Eisenbahnuberfiihrung
Neckarhélde.

Zeile 8 Zinsertrage: Die Zinsertrage 2023 haben mit einem Ergebnis von 54.467 € (Plan 1.837

€) abgeschlossen. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Hohe von + 52.630 € gegentuber dem
Planansatz.
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Zeile 10 Sonstige ordentliche Ertrage: Es wurden -115 T € weniger sonstige ordentliche
Ertrage als geplant verbucht. Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus Verminderungen

der Nachzahlungszinsen.

Zeile 11 Ordentliche Ertrage: Das Ergebnis der ordentlichen Ertrage lag mit 47.196.297,69 €
etwas Uber dem geplanten Ansatz von 45.267.507,00 €. Es ergaben sich Mehrertréage von
4,26 %, 1.928.791 €.

Zeile 12 Personalaufwendungen: Bei den Personalaufwendungen wurden in Summe

Ausgaben in Hohe von -543 T € eingespart. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

12| - | Personalaufwendungen 10.667.801- 10.124.747,29- 543.054-
40110000 Beamte 557.736- 571.028,89- 13.293
40120000 Dienstaufwendungen 7.000.207- 6.634.890,85- 365.316-

tariflich Beschéftigt

40210000 Beitrage 921.116- 928.599,81- 7.484
Versorgungskasse Beamte

40220000 Beitrage zu 687.101- 616.357,38- 70.743-
Versorgungskasse tarifl. Bes

40320000 1.475.945- 1.370.857,36- 105.088-
Sozialversicherungsbeitrage

tariflich Be

40410000 Beihilfen, 25.696- 3.013,00- 22.683-

Unterstitzungsl. Bedienstete

Zeile 13 Versorgungsaufwendungen: Hier wurden fur 2023 keine Aufwendungen geplant.

Zeile 14 Aufwendungen fir Sach- und Dienstleistungen: Der grof3e Bereich der Sach- und
Dienstleistungen schlief3t im Jahr 2023 mit 10,8 Mio. € ab (Plan 10,7 Mio. €). Das sind
-115.813 € Uber den Planansatzen. Dies entspricht einer Planabweichung von 1,1 %.

Die groRten Abweichungen sind in den Bereichen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermoégens mit +417 T €, Erwerb GWG bewegliches Vermdgen bis 1.000 € mit +144 T € und
Aufwendungen fir Fernwarme mit +164 T €. Einsparungen waren bei den Aufwendungen fir
Strom und Gas mit zusammen -400 T € und bei den Besonderen Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen mit -306 T € zu verbuchen.

Insgesamt ergaben sich im Detail folgende Abweichungen:
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14 Aufwendungen fur Sach- und 10.715.561- 10.831.373,56- 115.813
Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und 1.809.392- 1.781.807,97- 27.584-
bauli.Anlagen
42120000 Unterh. des sonst. 1.576.352- 1.994.165,91- 417.813
unbeweglichen Vermoge
42210000 Unterhaltung des 2.082- 18.072,77- 15.991
beweglichen Vermégens
42220000 Erwerb GWG bewegliches 262.096- 406.541,10- 144.446
Vermogen bis 1000
42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und 153.905- 186.990,22- 33.085
Pachten
42410000 Bew. Grundstiicke, baul. 56.798- 47.987,55- 8.810-
Anlagen u. Infra
42410100 Aufwendungen Strom 743.963- 592.114,94- 151.848-
42410110 Aufwendungen Gas 458.609- 209.822,27- 248.787-
42410120 Aufwendungen Heizol 52.839- 81.962,81- 29.124
42410130 Aufwendungen Fernwéarme 115.279- 279.601,92- 164.323
42410140 Aufwendungen regenerative 0 6.961,86- 6.962
Energieformen
42410200 Aufwendungen 52.271- 48.830,43- 3.441-
Wasserversorgung
42410300 Aufwendungen 462.999- 414.024,62- 48.974-
Abfallbeseitigung
42410400 Aufwendungen 88.247- 78.529,97- 9.717-
Abwasserbeseitigung
42410500 Aufwendungen 772.594- 848.030,29- 75.437
Gebéaudereinigung
42410600 Aufwendungen fir 142.101- 148.110,05- 6.009
gebéaudebezog. Versicher
42410700 Aufwendungen flr 29.499- 29.032,36- 467-
gebaudebezog. Steuern
42510000 Haltung von Fahrzeugen 317.628- 380.323,24- 62.695
42610000 Besondere Aufwendungen fiir 119.626- 146.859,34- 27.233
Beschéftigte
42710000 Besondere Verwaltungs- und 3.176.834- 2.869.952,88- 306.881-
Betriebsaufwe
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.334- 24.677,52- 656-
42750000 Lernmittel 172.007- 142.591,07- 29.416-
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch 0 75.775,65- 75.776
von sonstige
42810010 Planung Verbrauch Vorrate 57.000- 0,00 57.000-
Bauhof nicht b
42810020 Aufwendungen flr 0 310,33- 310
Inventurdifferenz
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 68.106- 18.296,49- 49.809-
Dienstlstg.

Zeile 15 Planmafige Abschreibungen: Die planméaRigen Abschreibungen waren in allen

Produktgruppen des Haushalts 2023 mit einem Planansatz von 4.283.900 € vorgesehen.
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Tatséchlich ergaben sich Abschreibungen in Hohe von 4.511.316,07 € (+227.416 €). Zum
Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung fehlten noch die Jahresabschlisse der Jahre 2015 —
2022. Viele noch nicht abgerechnete Anlagen im Bau haben zu der Abweichung von Ansatz

und Ergebnis gefihrt.

Zeile 16 Zinsen und ahnliche Aufwendungen: Die Zinsaufwendungen fallen mit

416.818,89 € um -7.250 € geringer aus als geplant.

Zeile 17 Transferaufwendungen: Die Transferaufwendungen 2023 fielen um +167.762 €
hoher aus als geplant. Die gro3ten Mehraufwendungen sind im Bereich

Gewerbesteuerumlage mit +186 T € zu verbuchen.

17| - | Transferaufwendungen 16.904.321- 17.072.083,03- 167.762
43110000 Zuweisungen an das 116.720- 109.123,71- 7.596-
Land
43120000 Zuweisungen an 8.000- 12.429,00- 4.429
Gemeinden (GV)

43130000 Zuweisungen an 61.788- 60.627,42- 1.161-
Zweckverbande

43170000 Zuschisse an private 402.000- 438.498,87- 36.499
Unternehmen

43180000 Zuschisse an lbrige 5.218.285- 5.176.251,37- 42.034-
Bereiche

43410000 Gewerbesteuerumlage 777.780- 964.366,66- 186.587
43710000 Allgemeine Umlagen an 4.891.070- 4.877.819,10- 13.251-
Land

43720000 Allgemeine Umlagen an 5.422.220- 5.423.095,34- 875
Gemeinden (GV)

43780000 Umlage an ubrige 6.458- 9.871,56- 3.414
Bereiche

Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen: An sonstigen ordentlichen Aufwendungen

wurden -32.732 € weniger als geplant ausgegeben (Plan 1,758 Mio. €).

18| - | Sonstige ordentliche 1.758.208- 1.725.476,46- 32.732-
Aufwendungen
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Zeile 19 Gesamtsumme an ordentlichen Aufwendungen: Insgesamt wurden im
Ergebnishaushalt 71.648 € weniger aufgewendet als geplant. Dies entspricht einer

Abweichung von 0,16 %.

Zeile 20 Ordentliches Ergebnis: Das geplante positive Ergebnis in Hohe von +513.647 €
wurde im Jahr 2023 sehr stark verbessert. Das ordentliche Ergebnis zum Jahresschluss war
mit +2,514 Mio. € ein sehr gutes positives Ergebnis, welches als Zuflhrung in die Ricklage
aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses verbucht werden konnte. Unterm Strich

entspricht das Ergebnis im Jahr 2023 einer Verbesserung von +2.000.439 €.

Zeile 21 AulRerordentliche Ertrage: Die aul3erordentlichen Ertrage in Hohe von
+53.173,91 € resultieren aus Ertrdgen aus VerdulRerung von Grundstiicken und Gebauden

sowie der VeraduRerung von beweglichen Vermégen.

Zeile 22 AuRerordentliche Aufwendungen: Im Jahr 2023 wurden aul3erplanméRige
Aufwendungen in Hohe von 3.946,03 € verbucht. Diese ergeben sich aus Auf3erordentlichen

Abschreibungen.

Zeile 23 Sonderergebnis: Das Sonderergebnis hat im Jahr 2023 ein positives Ergebnis in
Hohe von 53.173,91 € erzielt und wird der Riicklage aus Uberschiissen des

Sonderergebnisses zugefihrt.

Zeile 24 Gesamtergebnis: Das Jahr 2023 konnte insgesamt mit einem Uberschuss von
+2.567.259,43 € abgeschlossen werden. Die Abschreibungen konnten erwirtschaftet werden
und die Uberschiisse im ordentlichen Ergebnis (+2.514 Mio. €) werden den Riicklagen aus
Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses zugefihrt. Der Uberschuss des
Sonderergebnisses (53 T €) wird ebenfalls der Riicklage aus Uberschiissen des
Sonderergebnisses zugefihrt . Theoretisch mogliche Rickstellungen fur kiinftige Zahlungen

im Finanzausgleich (FAG) wurden nicht gebildet.
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Rechnungsergebnisse der Ergebnisrechnung der einzelnen Teilhaushalte

8 4 GemHVO gibt die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte vor. Der
Gemeinderat Eberbach hat in der Sitzung vom 27.09.2013 die Festlegung der
Haushaltsstruktur als produktorientierten Haushalt und die Festlegung bei der

Haushaltsgliederung auf neun Teilhaushalte beschlossen (Vorlage 2013-105).

Der Haushalt 2023 enthélt folgende neun Teilhaushalte (THH):
THH1 Allgemeine Verwaltung

THH2 Sicherheit und Ordnung

THH3 Schultrageraufgaben

THH4 Kultur und Wissenschaft

THHS5 Sozialbereich

THH6 Gesundheit und Sportférderung

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

THH8 Wirtschaftliche Unternehmen und Touristik

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ansatze und Rechnungsergebnisse der einzelnen Teilhaushalte sind unter Il

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung dieses Rechenschaftsberichts aufgefuhrt.

5. SchlUsselprodukte im Haushalt 2023

21105101 Dr. Weil3 Grundschule
21105110 Steige Grundschule
21105120 Grundschulforderklasse
21105201 Werkrealschule

21105401 Realschule

21105601 Hohenstaufen Gymnasium
21205201 Forderschule

214001 Schilerbeforderung

214002 FordermalRnahmen fur Schiler

© ©® N o g w DN
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6. Finanzrechnung (8§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GemO, § 50 GemHVO)

Der Finanzhaushalt beinhaltet gem. 8§ 50 GemHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen und
ausbezahlten Zahlungen. Alle 2023 getatigten Ein- und Auszahlungen finden Sie nachstehend
zusammengefasst in der ,Ubersicht Gesamtfinanzrechnung®.

Ubersicht Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2023

1 Steuern und ahnliche Abgaben 20.932.700 21.826.878,72 894.179-
2 Zuweisungen und 14.982.744 15.588.751,71 606.007-
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 Entgelte fir 6ffentliche 3.604.967 3.634.083,99 29.117-
Leistungen oder Einrichtungen
5 Sonstige privatrechliche 2.315.988 2.112.188,27 203.800
Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und 1.048.403 1.406.209,25 357.806-
Kostenumlagen
7 Zinsen und ahnliche 1.837 54.449,46 52.612-
Einzahlungen
8 Sonstige haushaltswirksame 922.367 767.707,78 154.659
Einzahlungen
9 Summe der Einzahlungen 43.809.007 45.390.269,18 1.581.262-
aus laufender
Verwaltungstatigkeit
10 Personalauszahlungen 10.667.801- 10.124.747,29- 543.054-
11 Versorgungsauszahlungen 0 396,87- 397
12 Auszahlungen fur Sach- und 10.715.561- 11.295.002,59- 579.442
Dienstleistungen
13 Zinsen und &hnliche 424.069- 402.825,36- 21.244-
Auszahlungen
14 Transferauszahlungen (ohne 16.904.321- 16.901.227,82- 3.093-
Investitionszuschiisse)
15 Sonstige haushaltswirksame 1.758.208- 1.680.697,47- 77.511-
Auszahlungen
16 Summe der Auszahlungen 40.469.960- 40.404.897,40- 65.062-
aus laufender
Verwaltungstatigkeit
17 Zahlungsmitteliberschuss/- 3.339.047 4.985.371,78 1.646.325-
bedarf der Ergebnisrechnung
18 Einzahlungen aus 2.313.400 1.390.205,31 923.195
Investitionszuwendungen
19 Einzahlungen aus 2.500 1.701,42 799
Investitionsbeitrdgen und
ahnlichen Entgelten fur
Investitionstéatigkeit
20 Einzahlungen aus der 0 63.738,32 63.738-
Verauf3erung von
Sachvermdgen
22 Einzahlungen fir sonstige 0 0,00 0
Investitionstatigkeit
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23

Summe der Einzahlungen
aus Investitionstatigkeit

2.315.900

1.455.645,05

860.255

24

Auszahlungen fiir den Erwerb
von Grundstticken und
Gebauden

102.309,54-

102.310

25

Auszahlungen fiir
BaumaRnahmen

9.892.400-

7.150.699,10-

2.741.701-

26

Auszahlungen fiir den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

459.100-

494.604,05-

35.504

27

Auszahlungen fiir den Erwerb
von Finanzvermogen

2.600.000-

3.930.300,00-

1.330.300

28

Auszahlungen fiir
Investitionsférderungsmafinah
men

1.026.408,17-

1.026.408

30

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

12.951.500-

12.704.320,86-

247.179-

31

Finanzierungsmitteliberschu
ss/-bedarf aus
Investitionstatigkeit

10.635.600-

11.248.675,81-

613.076

32

Finanzierungsmitteliberschu
ss/-bedarf

7.296.553-

6.263.304,03-

1.033.249-

33

Einzahlungen aus der
Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbare
Vorgangen fir Investitionen

2.000.000,00

2.000.000-

34

Auszahlungen fiir die Tilgung
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgangen fur
Investitionen

998.503-

1.011.701,52-

13.199

35

Finanzierungsmitteliberschu
ss/-bedarf aus
Finanzierungstatigkeit

998.503-

988.298,48

1.986.801-

36

Anderung des
Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des
Haushaltsjahres

8.295.056-

5.275.005,55-

3.020.050-

37

Haushaltsunwirksame
Einzahlungen (u.a.
durchlaufende Finanzmittel,
Ruckzahung von angelegten
Kassenmitteln, Aufnahme von
Kassenk

3.527.737,56

38

Haushaltsunwirksame
Auszahlungen (u.a.
durchlaufende Finanzmittel,
Anlegung von Kassenmitteln,
Ruickzahlung von
Kassenkrediten)

1.911.965,20

39

Uberschuss/Bedarf aus
haushaltsunwirksamen
Einzahlungen und
Auszahlungen

5.439.702,76

40

Anfangsbestand an
Zahlungsmitteln

5.220.783,37

41

Veranderung des Bestands an
Zahlungsmitteln

164.697,21
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42| = |Endbestand Zahlungsmittel 5.385.480,58

43 nachrichtlich: den 0,00
vorraussichtlichen Bestand an
inneren Darlehen

Entsprechend den Vorgaben in § 3 GemHVO haben wir sowohl in der Planungsphase als auch
in der Finanzrechnung in Zahlungen

- aus laufender Verwaltungstatigkeit,
- aus Investitionstatigkeit und
- aus Finanzierungstatigkeit

unterschieden.

Rechnungsergebnis aus laufender Verwaltungstatigkeit

9| = |Summe der Einzahlungen aus 43.809.007 45.390.269,18 1.581.262-
laufender Verwaltungstatigkeit

16| = |[Summe der Auszahlungen aus 40.469.960- 40.404.897,40- 65.062-
laufender Verwaltungstatigkeit

17| = |Zahlungsmitteliiberschuss/- 3.339.047 4.985.371,78 1.646.325-
bedarf der Ergebnisrechnung

Im kaufmannischen Rechnungswesen wird diese Berechnungsweise als ,Cash-Flow"-
Berechnung bezeichnet. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstatigkeit schlie3t um
+1.646.325 € besser ab.

Bei den Einzahlungen gab es in den Bereichen Steuern (+ 894 T €), Zuweisungen und
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+606 T €), Entgelte fur 6ffentliche Leistungen oder
Einrichtung (+29 T €) Kostenerstattung und Kostenumlagen (+358 T €) sowie bei den Zinsen
und &hnlichen Einzahlungen (+53 T €) eine Verbesserung im Ergebnis. Bei sonstigen
privatrechtlichen Leitungsentgelte (- 204 T €) und den sonstigen haushaltswirksamen
Einzahlungen (-65 T €) ergab sich eine Verschlechterung im Ergebnis.

Bei den ,laufenden” Bereichen wurde bei den Personalaufwendungen (-543 T €), Zinsen und
ahnliche Auszahlungen (-21 T €), bei den Transferauszahlungen (-3 T €) sowie den sonstigen



haushaltswirksamen Auszahlungen (-78 T €) weniger Geld ausgegeben als geplant war. Bei

den Sach- und Dienstleistungen (+ 579 T €) ergaben sich Mehrauszahlungen.

Rechnungsergebnis aus Investitionstatigkeit

23| = |[Summe der Einzahlungen aus 2.315.900 1.455.645,05 860.255
Investitionstatigkeit

30| = |[Summe der Auszahlungen aus 12.951.500- 12.704.320,86- 247.179-
Investitionstatigkeit

31| = |[Finanzierungsmitteliberschuss/ 10.635.600- 11.248.675,81- 613.076
-bedarf aus Investitionstatigkeit

Die detaillierte Auswertung der Investitionsauftrage ist Bestandteil der Gesamtjahresrechnung.
Es wird auf die Auflistung in der Haushaltsrechnung verwiesen, diese ist nach den

Teilhaushalten im Detail abgedruckt.
Finanzierungstatigkeit
Im Jahr 2023 war keine Kreditaufnahme geplant. Es bestand aber noch eine

Krediterméachtigung aus dem Jahr 2022 von 2.082.184 €. Es wurde ein Kredit in H6he von
2.000.000 € aufgenommen-

7. Liquide Mittel der Stadt Eberbach

Datum Liquide Mittel
01.01.2023 10.176.568,65 €
31.12.2023 4.499.790,06 €

Der Stand der liquiden Mittel hat sich im Jahr 2023 um 5.676.778,59 € verringert.
Die detaillierte Entwicklung der Liquiditat zum Jahresabschluss ist in einer gesonderten Anlage

diesem Rechenschaftsbericht angefugt.

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig.
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Finanzrechnung nach Teilhaushalten

8 4 GemHVO gibt die Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte vor. Der
Gemeinderat Eberbach hat in der Sitzung vom 27.09.2013 die Festlegung der
Haushaltsstruktur als produktorientierten Haushalt und die Festlegung bei der

Haushaltsgliederung auf neun Teilhaushalte beschlossen (Vorlage 2013-105).

Der Haushalt 2023 enthélt folgende neun Teilhaushalte (THH):

THH1 Allgemeine Verwaltung

THH2 Sicherheit und Ordnung

THH3 Schultrageraufgaben

THH4 Kultur und Wissenschaft

THHS5 Sozialbereich

THH6 Gesundheit und Sportférderung

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

THH8 Wirtschaftliche Unternehmen und Touristik

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ansatze und Rechnungsergebnisse der einzelnen Teilhaushalte sind unter 111

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung dieses Rechenschaftsberichts aufgeflhrt.

Der Rechenschaftsbericht 2023 wurde am 24.02.2026 von Frau Claudia Hotz aufgestellit.
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6. Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg stellt der Gemeinderat

am XXX den Jahresabschluss fur das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 | Summe der ordentlichen Ertrage 47.196.297,69

1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen -44.682.212,17

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 2.514.085,52

1.4 Aul3erordentliche Ertrage 57.119,94

1.5 | AuBerordentliche Aufwendungen -3.946,03

1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 53.173,91

1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 2.567.259,43

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 45.390.269,18

2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit -40.404.897,40

2.3 | ZahlungsmitteliUberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 4.985.371,78
(Saldo aus 2.1 und 2.2)

2.4 | 2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstatigkeit 1.455.645,05

2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit -12.704.320,86

2.6 Finanzierungsmitteliberschuss/-bedarf aus -11.248.675,81
Investitionstatigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)

2.7 | Finanzierungsmitteliberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und -6.263.304,03
2.6)

2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 2.000.000,00

2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit -1.011.701,52

2.10 | FinanzierungsmittellUberschuss/-bedarf aus 988.298,48
Finanzierungstatigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)

2.11 | Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des -5.275.005,55
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)

2.12 | Zahlungsmittelliberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 5.439.702,76
Einzahlungen und Auszahlungen

2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 5.220.783,37

2.14 | Veranderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 164.697,21
2.11und 2.12)

2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 5.385.480,58
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)
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3. Bilanz

3.1 | Immaterielles Vermogen 569,88
3.2 | Sachvermbgen 145.246.925,28
3.3 | Finanzvermégen 18.147.436,02
3.4 | Abgrenzungsposten 4.160.307,99
3.5 | Nettoposition

3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 167.555.239,17
3.7 Basiskapital -91.015.088,63
3.8 | Rucklagen -22.562.965,55
3.9 | Fehlbetrage des ordentlichen Ergebnisses

3.10 | Sonderposten -30.297.901,11
3.11 | Ruckstellungen -2.309.333,87
3.12 | Verbindlichkeiten -19.210.295,56
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten -2.159.654,45
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) -167.555.239,17

Eberbach, den XXX

Peter Reichert Christian Vieser
Blrgermeister Stadtkdmmerer
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Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung

und des Haushaltsausgleichsl)

Ergebnis des Haushaltsjahres

vorgetragene Fehlbetrage des ordentlichen Ergebnisses aus

dem

Riicklagen aus Uberschiissen des

Sonder-
ergebnis

Ordentliches Ergebnis

Vorjahr

zweitvorange-
gangenen Jahr

drittvorange-
gangenen Jahr

ordentlichen
Ergebnisses

Sonder-
ergebnisses

Basis-
kapital

EUR?

1

2

6

7

8

Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbesténdea]

53.173,91

2.514.085,52

15.851.152,75

3.863.090,01

91.003.458,09

Abdeckung vorgetragener Fehlbetrdge aus dem ordentlichen
Ergebnis

0,00

0,00

0,00

0,00

Zufiihrung eines Uberschusses des ordentlichen Ergebnisses zur
Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses

-2.514.085,52

2.514.085,52

Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen
Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes
zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

0,00

0,00

Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch
Entnahme aus der Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen
Ergebnisses

0,00

0,00

Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch
einen Uberschuss des Sonderergebnisses

0,00

0,00

Zufiihrung eines Uberschusses des Sonderergebnisses zur
Riicklage aus Uberschiissen des Sonderergebnisses

-53.173,91

53.173,91

Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch
Entnahme aus der Riicklage aus Uberschiissen des
Sonderergebnisses

0,00

0,00

Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch
Entnahme aus der Riicklage aus Uberschiissen des
Sonderergebnisses

0,00

0,00

10

Vortrage nicht gedeckter Fehlbetrage des ordentlichen
Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das
Folgejahr

0,00

0,00

0,00

11

Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr
vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital

0,00

0,00

12

Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem
Basiskapital

0,00

0,00

13

vorlaufige Endbestdnde

18.365.238,27

3.916.263,92

91.003.458,09

14

Umbuchung aus den Ergebnisriicklagen in das Basiskapital nach
§ 23 Satz 4 GemHVO

0,00

15

Nachrichtlich: Veranderung des Basiskapitals auf Grund von
Berichtigungen der Eréffnungsbilanz

11.630,54

16

Endbestdnde des Basiskapitals, der Ergebnisriicklagen und des
Fehlbetragsvortrags

0,00

0,00

0,00

18.365.238,27

3.916.263,92

91.015.088,63

1)
2)

3)

Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

Griine Felder kénnen keine negativen Werte enthalten, rote Felder kdnnen keine positiven Werte enthalten

Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresibersicht.
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Ill. Ergebnisrechnung und

Finanzrechnung



Haushaltsrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

1 Steuern und &hnliche 20.401.254,39 20.932.700 21.882.141,14 949.441- 0 0,00 949.441- 0,00
Abgaben
2 Zuweisungen und 13.262.396,89 14.982.744 15.710.838,83 728.095- 0 0,00 728.095- 0,00
Zuwendungen, Umlagen
3 Aufgeldste 1.467.720,43 1.428.500 1.498.751,78 70.252- 0 0,00 70.252- 0,00
Investitionszuwendungen und
-beitrage
5 Entgelte fur 6ffentliche 3.667.452,10 3.634.967 3.737.976,83 103.010- 0 0,00 103.010- 0,00
Leistungen oder
Einrichtungen
6 Sonstige privatrechtliche 2.767.274,30 2.315.988 2.160.072,86 155.916 0 0,00 155.916 0,00
Leistungsentgelte
7 Kostenerstattungen und 1.053.705,58 1.048.403 1.344.258,29 295.855- 0 0,00 295.855- 0,00
Kostenumlagen
8 Zinsen und ahnliche Ertrage 2.573,15 1.837 54.467,46 52.630- 0 0,00 52.630- 0,00
10 Sonstige ordentliche Ertrége 860.418,79 922.367 807.790,50 114.576 0 0,00 114.576 0,00
11 Ordentliche Ertrage 43.482.795,63 45.267.507 47.196.297,69 1.928.791- 0 0,00 1.928.791- 0,00
12 Personalaufwendungen 9.589.465,40- 10.667.801- 10.124.747,29- 543.054- 0 0,00 543.054- 0,00
13 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 396,87- 397 0 0,00 397 0,00
14 Aufwendungen fir Sach- und 9.257.811,34- 10.715.561- 10.831.373,56- 115.813 561.600- 0,00 445.787- 0,00
Dienstleistungen
15 Abschreibungen 4.433.458,94- 4.283.900- 4.511.316,07- 227.416 0,00 227.416 0,00
16 Zinsen und &hnliche 445.975,77- 424.069- 416.818,89- 7.250- 0 0,00 7.250- 0,00
Aufwendungen
17 Transferaufwendungen 17.170.200,86- 16.904.321- 17.072.083,03- 167.762 19.500- 0,00 148.262 0,00
18 Sonstige ordentliche 1.697.675,26- 1.758.208- 1.725.476,46- 32.732- 35.700- 0,00 68.432- 0,00
Aufwendungen
19 Ordentliche Aufwendungen 42.594.587,57- 44.753.860- 44.682.212,17- 71.648- 616.800- 0,00 688.448- 0,00
20 Ordentliches Ergebnis 888.208,06 513.647 2.514.085,52 2.000.439- 616.800- 0,00 2.617.239- 0,00
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Haushaltsrechnung 2023

AuRerordentliche Ertrage

18.032,41

57.119,94

57.120-

0,00

i 0
43

Eberbach

am Neckar

57.120-

0,00

22

AuRerordentliche
Aufwendungen

21.722,66-

3.946,03-

3.946

0,00

3.946

0,00

23

Sonderergebnis

3.690,25-

0

53.173,91

53.174-

0

0,00

53.174-

0,00

24

Gesamtergebnis

884.517,81

513.647

2.567.259,43

2.053.612-

616.800-

0,00

2.670.412-

0,00

27

Zufuhrung zur Ricklage aus
Uberschiissen des
ordentlichen Ergebnisses

888.208,06-

0

2.514.085,52-

2.514.086

0

0,00

2.514.086

0,00

31

Zufuhrung zur Ricklage aus
Uberschiissen des
Sonderergebnisses

0,00

53.173,91-

53.174

0,00

53.174

0,00

32

Verrechnung eines
Fehlbetrags beim
Sonderergebnis mit der
Riicklage aus Uberschiissen
des Sonderergebnisses

3.690,25

0,00

27
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Haushaltsrechnung 2023

Gesamtfinanzrechnung

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

1 Steuern und ahnliche Abgaben 20.302.284,33 20.932.700 21.826.878,72 894.179- 0,00 894.179- 0,00
2 Zuweisungen und 13.075.558,52 14.982.744 15.588.751,71 606.007- 0,00 606.007- 0,00
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4 Entgelte fir 6ffentliche 3.790.048,75 3.604.967 3.634.083,99 29.117- 0,00 29.117- 0,00
Leistungen oder Einrichtungen
5 Sonstige privatrechliche 2.743.827,20 2.315.988 2.112.188,27 203.800 0,00 203.800 0,00
Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und 1.206.637,11 1.048.403 1.406.209,25 357.806- 0,00 357.806- 0,00
Kostenumlagen
7 Zinsen und ahnliche 2.482,50 1.837 54.449,46 52.612- 0,00 52.612- 0,00
Einzahlungen
8 Sonstige haushaltswirksame 846.046,01 922.367 767.707,78 154.659 0,00 154.659 0,00
Einzahlungen
9 Summe der Einzahlungen 41.966.884,42 43.809.007 45.390.269,18 1.581.262- 0,00 1.581.262- 0,00
aus laufender
Verwaltungstatigkeit
10 Personalauszahlungen 9.589.465,40- 10.667.801- 10.124.747,29- 543.054- 0,00 543.054- 0,00
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 396,87- 397 0,00 397 0,00
12 Auszahlungen fur Sach- und 8.820.036,42- 10.715.561- 11.295.002,59- 579.442 0,00 579.442 0,00
Dienstleistungen
13 Zinsen und &ahnliche 445.975,77- 424.069- 402.825,36- 21.244- 0,00 21.244- 0,00
Auszahlungen
14 Transferauszahlungen (ohne 17.150.945,29- 16.904.321- 16.901.227,82- 3.093- 0,00 3.093- 0,00
Investitionszuschiisse)
15 Sonstige haushaltswirksame 1.636.603,87- 1.758.208- 1.680.697,47- 77.511- 0,00 77.511- 0,00
Auszahlungen
16 Summe der Auszahlungen 37.643.026,75- 40.469.960- 40.404.897,40- 65.062- 0,00 65.062- 0,00
aus laufender
Verwaltungstatigkeit
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Haushaltsrechnung 2023

Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf der Ergebnisrechnung

4.323.857,67

3.339.047

4.985.371,78

1.646.325-

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

1.646.325-

0,00

18

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

1.190.576,54

2.313.400

1.390.205,31

923.195

0,00

923.195

0,00

19

Einzahlungen aus
Investitionsbeitragen und
ahnlichen Entgelten fur
Investitionstatigkeit

267.460,58

2.500

1.701,42

799

0,00

799

0,00

20

Einzahlungen aus der
Verauf3erung von
Sachvermogen

79.769,58

63.738,32

63.738-

0,00

63.738-

0,00

22

Einzahlungen fir sonstige
Investitionstatigkeit

22.468,22

0,00

0,00

0,00

23

Summe der Einzahlungen
aus Investitionstatigkeit

1.560.274,92

2.315.900

1.455.645,05

860.255

0,00

860.255

0,00

24

Auszahlungen fiir den Erwerb
von Grundstuicken und
Gebauden

71.517,15-

102.309,54-

102.310

0,00

102.310

0,00

25

Auszahlungen fur
Baumaflnahmen

8.871.143,41-

9.892.400-

7.150.699,10-

2.741.701-

0,00

2.741.701-

0,00

26

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermégen

587.998,73-

459.100-

494.604,05-

35.504

0,00

35.504

0,00

27

Auszahlungen fur den Erwerb
von Finanzvermdégen

700.300,00-

2.600.000-

3.930.300,00-

1.330.300

0,00

1.330.300

0,00

28

Auszahlungen fur
Investitionsforderungsmafinah
men

1.839,26-

1.026.408,17-

1.026.408

0,00

1.026.408

0,00

30

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

10.232.798,55-

12.951.500-

12.704.320,86-

247.179-

0,00

247.179-

0,00

31

Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitionstatigkeit

8.672.523,63-

10.635.600-

11.248.675,81-

613.076

0,00

613.076

0,00

32

Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

4.348.665,96-

7.296.553-

6.263.304,03-

1.033.249-

0,00

1.033.249-

0,00
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Haushaltsrechnung 2023

Einzahlungen aus der
Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbare
Vorgangen fur Investitionen

1.300.000,00

2.000.000,00

2.000.000-

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

2.000.000-

0,00

34

Auszahlungen fir die Tilgung
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgangen fir
Investitionen

1.030.369,53-

998.503-

1.011.701,52-

13.199

0,00

13.199

0,00

35

Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Finanzierungstatigkeit

269.630,47

998.503-

988.298,48

1.986.801-

0,00

1.986.801-

0,00

36

Anderung des
Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des
Haushaltsjahres

4.079.035,49-

8.295.056-

5.275.005,55-

3.020.050-

0,00

3.020.050-

0,00

37

Haushaltsunwirksame
Einzahlungen (u.a.
durchlaufende Finanzmittel,
Riickzahung von angelegten
Kassenmitteln, Aufnahme von
Kassenk

2.803.285,78

3.527.737,56

38

Haushaltsunwirksame
Auszahlungen (u.a.
durchlaufende Finanzmittel,
Anlegung von Kassenmitteln,
Riickzahlung von
Kassenkrediten)

5.630.602,41-

1.911.965,20

39

Uberschuss/Bedarf aus
haushaltsunwirksamen
Einzahlungen und
Auszahlungen

2.827.316,63-

5.439.702,76

40

Anfangsbestand an
Zahlungsmitteln

12.127.135,49

5.220.783,37

41

Veranderung des Bestands an
Zahlungsmitteln

6.906.352,12-

164.697,21

42

Endbestand Zahlungsmittel

5.220.783,37

5.385.480,58
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Haushaltsrechnung 2023

43 nachrichtlich: den 0,00
vorraussichtlichen Bestand an
inneren Darlehen
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THH1

Haushaltsrechnung 2023

Allgemeine Verwaltung

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

1| + |Steuern und &hnliche 0,00 0 1.552,69 1.553- 0 0,00 1.553- 0,00
Abgaben
2| + |Zuweisungen und 0,00 6.500 74.301,34 67.801- 0 0,00 67.801- 0,00
Zuwendungen, Umlagen
3| + |Aufgeloste 557.743,83 531.891 543.670,61 11.780- 0 0,00 11.780- 0,00
Investitionszuwendungen und
-beitrage
5| + |Entgelte fur 6ffentliche 88.465,90 50 99.903,79 99.854- 0 0,00 99.854- 0,00
Leistungen oder
Einrichtungen
6| + |Sonstige privatrechtliche 397.297,76 353.674 455.311,74 101.638- 0 0,00 101.638- 0,00
Leistungsentgelte
7| + |Kostenerstattungen und 288.143,67 282.357 255.754,33 26.603 0 0,00 26.603 0,00
Kostenumlagen
8| + |Zinsen und ahnliche Ertrége 298,97 208 244,77 37- 0 0,00 37- 0,00
10| + | Sonstige ordentliche Ertrage 43.128,53 161.192 7.308,39- 168.500 0,00 168.500 0,00
11| = | Anteilige ordentliche 1.375.078,66 1.335.872 1.423.430,88 87.559- 0 0,00 87.559- 0,00
Ertrage
12| - |Personalaufwendungen 5.050.399,60- 5.757.134- 5.479.940,23- 277.194- 0 0,00 277.194- 0,00
13| - | Versorgungsaufwendungen 0,00 0 396,87- 397 0 0,00 397 0,00
14| - | Aufwendungen fir Sach- und 4.093.320,97- 4.679.869- 4.518.903,65- 160.965- 117.500- 0,00 278.465- 0,00
Dienstleistungen
15| - | Abschreibungen 1.970.120,87- 1.969.476- 1.946.002,88- 23.473- 0 0,00 23.473- 0,00
16| - |Zinsen und ahnliche 24.738,62- 20.020- 12.924,43- 7.095- 0 0,00 7.095- 0,00
Aufwendungen
17| - | Transferaufwendungen 24.623,19- 31.594- 25.459,38- 6.134- 0 0,00 6.134- 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 669.100,95- 803.452- 748.114,91- 55.338- 15.000- 0,00 70.338- 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 11.832.304,20- 13.261.544- 12.731.742,35- 529.802- 132.500- 0,00 662.302- 0,00
Aufwendungen
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Haushaltsrechnung 2023

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

20 Anteiliges ordentliches 10.457.225,54- 11.925.673- 11.308.311,47- 617.361- 132.500- 0,00 749.861- 0,00
Ergebnis

21 Ertrage aus internen 12.413.213,13 12.760.978 12.936.412,92 175.435- 0 0,00 175.435- 0,00
Leistungen

24 Aufwendungen fir interne 1.393.407,47- 1.169.745- 1.314.138,83- 144.394 0 0,00 144.394 0,00
Leistungen

27 kalkulatorische Kosten 1.118.546,28- 608.433- 747.095,54- 138.663 0 0,00 138.663 0,00

28 Veranschlagtes 9.901.259,38 10.982.801 10.875.178,55 107.622 0,00 107.622 0,00
kalkulatorisches Ergebnis

29 Veranschlagter 555.966,16- 942.872- 433.132,92- 509.739- 132.500- 0,00 642.239- 0,00
Nettoressourcenbedarf/-
tiberschuss
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THH1

Haushaltsrechnung 2023

Allgemeine Verwaltung

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

822.289,25

803.981

886.512,86

82.532-

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

82.532- 0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

9.761.105,33-

11.317.223-

10.847.696,63-

469.526-

0,00

469.526- 0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

8.938.816,08-

10.513.242-

9.961.183,77-

552.058-

0,00

552.058- 0,00

Einzahlungen aus
Investitionsbeitragen und
ahnlichen Entgelten fir
Investitionstatigkeit

0,02-

0,00

0,00

0 0,00

Einzahlungen aus der
VeraufRerung von
Sachvermdgen

78.719,58

63.738,32

63.738-

0,00

63.738- 0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

78.719,56

63.738,32

63.738-

0,00

63.738- 0,00

10| -

Auszahlungen fir den Erwerb
von Grundstiicken und
Gebéauden

31.735,13-

93.147,07-

93.147

0,00

93.147 0,00

1) -

Auszahlungen fur
BaumaRnahmen

62.808,30-

1.550.000-

599.697,04-

950.303-

0,00

950.303- 0,00

12 -

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

257.442,69-

149.500-

86.609,77-

62.890-

0,00

62.890- 0,00

Auszahlungen fur den Erwerb
von Finanzvermdgen

300,00-

300,00-

300

0,00

300 0,00

16| =

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

352.286,12-

1.699.500-

779.753,88-

919.746-

0,00

919.746- 0,00
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Haushaltsrechnung 2023

17

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

273.566,56-

1.699.500-

716.015,56-

983.484-

0,00

983.484-

0,00

18

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

9.212.382,64-

12.212.742-

10.677.199,33-

1.535.542-

0,00

1.535.542-

0,00
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THH2

Haushaltsrechnung 2023

Sicherheit und Ordnung

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

2| + | Zuweisungen und 18.370,00 15.717 15.790,00 73- 0 0,00 73- 0,00
Zuwendungen, Umlagen
3| + |Aufgeloste 31.287,03 0 44.263,85 44.264- 0 0,00 44.264- 0,00
Investitionszuwendungen und
-beitrage
5| + |Entgelte fur 6ffentliche 158.103,39 141.302 188.502,24 47.200- 0 0,00 47.200- 0,00
Leistungen oder
Einrichtungen
6| + |Sonstige privatrechtliche 0,00 0 20,00 20- 0 0,00 20- 0,00
Leistungsentgelte
7| + |Kostenerstattungen und 25.322,70 3.120 15.817,14 12.697- 0 0,00 12.697- 0,00
Kostenumlagen
10| + | Sonstige ordentliche Ertrage 143.455,05 119.183 179.904,07 60.721- 0,00 60.721- 0,00
11| = | Anteilige ordentliche 376.538,17 279.322 444.297,30 164.975- 0 0,00 164.975- 0,00
Ertrage
12| - | Personalaufwendungen 876.580,83- 945.083- 903.884,37- 41.198- 0 0,00 41.198- 0,00
14| - | Aufwendungen fir Sach- und 174.559,35- 106.408- 184.335,44- 77.928 26.500- 0,00 51.428 0,00
Dienstleistungen
15| - | Abschreibungen 96.753,96- 44.400- 98.923,65- 54.524 0 0,00 54.524 0,00
17| - | Transferaufwendungen 29.863,02- 23.688- 13.045,50- 10.643- 2.000- 0,00 12.643- 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 146.524,00- 100.037- 128.221,40- 28.185 0 0,00 28.185 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 1.324.281,16- 1.219.615- 1.328.410,36- 108.795 28.500- 0,00 80.295 0,00
Aufwendungen
20| = | Anteiliges ordentliches 947.742,99- 940.293- 884.113,06- 56.180- 28.500- 0,00 84.680- 0,00
Ergebnis
21| + |Ertrage aus internen 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Leistungen
24| - | Aufwendungen flr interne 1.280.625,02- 1.277.272- 1.330.419,57- 53.148 0 0,00 53.148 0,00
Leistungen
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Haushaltsrechnung 2023

Nettoressourcenbedarf/-
uberschuss

37

27 kalkulatorische Kosten 16.869,06- 1.500 7.712,85- 9.213 0 0,00 9.213 0,00

28 Veranschlagtes 1.297.494,08- 1.275.772- 1.338.132,42- 62.361 0 0,00 62.361 0,00
kalkulatorisches Ergebnis

29 Veranschlagter 2.245.237,07- 2.216.065- 2.222.245,48- 6.181 28.500- 0,00 22.319- 0,00




THH2

Haushaltsrechnung 2023

Sicherheit und Ordnung

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

362.425,69

279.322

402.452,95

123.131-

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

123.131- 0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

1.208.864,58-

1.175.215-

1.262.527,12-

87.312

0,00

87.312 0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

846.438,89-

895.893-

860.074,17-

35.819-

0,00

35.819- 0,00

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

721.200,00

0,00

0,00

0 0,00

Einzahlungen fiir sonstige
Investitionstatigkeit

22.468,22

0,00

0,00

0 0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

743.668,22

0,00

0,00

0 0,00

11 -

Auszahlungen fur
BaumaRnahmen

53.706,71-

13.379,52-

13.380

0,00

13.380 0,00

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermogen

16.832,81-

76.600-

55.223,98-

21.376-

0,00

21.376- 0,00

16| =

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

70.539,52-

76.600-

68.603,50-

7.997-

0,00

7.997- 0,00

17| =

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

673.128,70

76.600-

68.603,50-

7.997-

0,00

7.997- 0,00

18| =

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

173.310,19-

972.493-

928.677,67-

43.815-

0,00

43.815- 0,00
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THH3

Haushaltsrechnung 2023

Schultrageraufgaben

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

2| + | Zuweisungen und 1.482.227,00 1.650.810 1.678.000,50 27.191- 0 0,00 27.191- 0,00
Zuwendungen, Umlagen
3| + |Aufgeloste 22.964,11 46.900 11.357,08 35.543 0 0,00 35.543 0,00
Investitionszuwendungen und
-beitrage
5| + | Entgelte fur 6ffentliche 311,40 328 580,10 252- 0 0,00 252- 0,00
Leistungen oder
Einrichtungen
6| + |Sonstige privatrechtliche 482,27 0 857,69 858- 0 0,00 858- 0,00
Leistungsentgelte
7| + |Kostenerstattungen und 108.521,48 100.667 86.785,05 13.882 0 0,00 13.882 0,00
Kostenumlagen
10| + | Sonstige ordentliche Ertrage 576,50 1.325 588,74 736 0,00 736 0,00
11| = | Anteilige ordentliche 1.615.082,76 1.800.029 1.778.169,16 21.860 0 0,00 21.860 0,00
Ertrage
12| - | Personalaufwendungen 223.388,88- 223.183- 236.433,75- 13.251 0 0,00 13.251 0,00
14| - | Aufwendungen fur Sach- und 454.202,15- 516.953- 514.982,12- 1.971- 49.300- 0,00 51.271- 0,00
Dienstleistungen
15| - | Abschreibungen 93.470,77- 85.700- 112.056,82- 26.357 0 0,00 26.357 0,00
17| - | Transferaufwendungen 113.663,85- 61.144- 123.294,16- 62.150 0,00 62.150 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 236.131,03- 219.882- 248.919,81- 29.037 0 0,00 29.037 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 1.120.856,68- 1.106.863- 1.235.686,66- 128.824 49.300- 0,00 79.524 0,00
Aufwendungen
20| = | Anteiliges ordentliches 494.226,08 693.167 542.482,50 150.684 49.300- 0,00 101.384 0,00
Ergebnis
21| + |Ertrage aus internen 15.669,04 20.751 17.093,97 3.657 0 0,00 3.657 0,00
Leistungen
24| - | Aufwendungen flr interne 3.426.837,39- 3.591.511- 3.434.397,03- 157.114- 0 0,00 157.114- 0,00
Leistungen
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Haushaltsrechnung 2023

Nettoressourcenbedarf/-
uberschuss

40

27 kalkulatorische Kosten 12.225,34- 7.200- 12.083,46- 4.883 0 0,00 4.883 0,00

28 Veranschlagtes 3.423.393,69- 3.577.961- 3.429.386,52- 148.574- 0 0,00 148.574- 0,00
kalkulatorisches Ergebnis

29 Veranschlagter 2.929.167,61- 2.884.794- 2.886.904,02- 2.110 49.300- 0,00 47.190- 0,00




THH3

Haushaltsrechnung 2023

Schultrageraufgaben

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

1.626.999,17

1.753.129

1.800.633,48

47.504-

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

47.504- 0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

1.009.543,95-

1.021.163-

1.136.828,43-

115.666

0,00

115.666 0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

617.455,22

731.967

663.805,05

68.162

0,00

68.162 0,00

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

90.855,98

1.668.600

0,00

1.668.600

0,00

1.668.600 0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

90.855,98

1.668.600

0,00

1.668.600

0,00

1.668.600 0,00

11 -

Auszahlungen fur
BaumaRnahmen

4.925.380,78-

1.210.000-

996.460,38-

213.540-

0,00

213.540- 0,00

12 -

Auszahlungen fir den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

206.294,98-

220.000-

221.396,48-

1.396

0,00

1.396 0,00

16| =

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

5.131.675,76-

1.430.000-

1.217.856,86-

212.143-

0,00

212.143- 0,00

17| =

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

5.040.819,78-

238.600

1.217.856,86-

1.456.457

0,00

1.456.457 0,00

18| =

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

4.423.364,56-

970.567

554.051,81-
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1.524.619

0,00

1.524.619 0,00




THH4

Haushaltsrechnung 2023

Kultur und Wissenschaft

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

2| + | Zuweisungen und 21.776,20 27.141 33.389,89 6.249- 0 0,00 6.249- 0,00
Zuwendungen, Umlagen
3| + |Aufgeloste 1.373,48 1.400 1.373,48 27 0 0,00 27 0,00
Investitionszuwendungen und
-beitrage
5| + | Entgelte fur 6ffentliche 15.871,72 14.410 29.775,98 15.366- 0 0,00 15.366- 0,00
Leistungen oder
Einrichtungen
6| + |Sonstige privatrechtliche 5.544,60 6.342 3.761,39 2.580 0 0,00 2.580 0,00
Leistungsentgelte
7| + |Kostenerstattungen und 53.467,95 92.468 83.528,83 8.939 0 0,00 8.939 0,00
Kostenumlagen
10| + | Sonstige ordentliche Ertrage 398,43 0 79,99 80- 0,00 80- 0,00
11| = | Anteilige ordentliche 98.432,38 141.760 151.909,56 10.149- 0 0,00 10.149- 0,00
Ertrage
12| - |Personalaufwendungen 265.601,67- 283.648- 291.434,86- 7.787 0 0,00 7.787 0,00
14| - | Aufwendungen fir Sach- und 208.389,23- 188.889- 223.646,16- 34.758 37.000- 0,00 2.242- 0,00
Dienstleistungen
15| - | Abschreibungen 7.314,60- 7.200- 7.274,34- 74 0 0,00 74 0,00
17| - | Transferaufwendungen 137.832,27- 139.593- 149.202,28- 9.610 17.500- 0,00 7.890- 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 66.810,75- 54.927- 52.352,64- 2.574- 0 0,00 2.574- 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 685.948,52- 674.256- 723.910,28- 49.655 54.500- 0,00 4.845- 0,00
Aufwendungen
20| = | Anteiliges ordentliches 587.516,14- 532.495- 572.000,72- 39.505 54.500- 0,00 14.995- 0,00
Ergebnis
21| + |Ertrage aus internen 51.583,27 55.379 57.967,84 2.589- 0 0,00 2.589- 0,00
Leistungen
24| - | Aufwendungen flr interne 608.069,53- 624.252- 615.184,47- 9.068- 0 0,00 9.068- 0,00
Leistungen
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Haushaltsrechnung 2023

Nettoressourcenbedarf/-
uberschuss

43

27 kalkulatorische Kosten 8.261,79- 5.400- 5.469,97- 70 0 0,00 70 0,00

28 Veranschlagtes 564.748,05- 574.274- 562.686,60- 11.587- 0 0,00 11.587- 0,00
kalkulatorisches Ergebnis

29 Veranschlagter 1.152.264,19- 1.106.769- 1.134.687,32- 27.918 54.500- 0,00 26.582- 0,00




THH4

Haushaltsrechnung 2023

Kultur und Wissenschaft

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

131.383,43

140.360

144.642,10

4.282-

i 0
E i

0,00

4.282-

Eberbach

am Neckar

0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

641.099,72-

667.056-

722.123,80-

55.068

0,00

55.068

0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

509.716,29-

526.695-

577.481,70-

50.786

0,00

50.786

0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

11| -

Auszahlungen fur
BaumaRnahmen

60,00-

0,00

0,00

0,00

12 -

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

2.788,17-

0,00

0,00

0,00

16| =

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

2.848,17-

0,00

0,00

0,00

17| =

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

2.848,17-

0,00

0,00

0,00

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

512.564,46-

526.695-

577.481,70-

44

50.786

0,00

50.786

0,00




THH5

Haushaltsrechnung 2023

Sozialbereich

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

2| + | Zuweisungen und 2.722.812,49 2.469.022 2.714.140,20 245.118- 0 0,00 245.118- 0,00
Zuwendungen, Umlagen
3| + |Aufgeloste 4.616,26 4.609 4.616,26 7- 0 0,00 7- 0,00
Investitionszuwendungen und
-beitrage
5| + | Entgelte fur o6ffentliche 173.013,75 149.676 186.417,50 36.741- 0 0,00 36.741- 0,00
Leistungen oder
Einrichtungen
6| + |Sonstige privatrechtliche 18.674,00 18.792 20.512,00 1.720- 0 0,00 1.720- 0,00
Leistungsentgelte
7| + |Kostenerstattungen und 62.188,85 26.311 3.335,91 22.975 0 0,00 22.975 0,00
Kostenumlagen
11| = | Anteilige ordentliche 2.981.305,35 2.668.410 2.929.021,87 260.612- 0 0,00 260.612- 0,00
Ertrage
12| - |Personalaufwendungen 774.102,72- 797.694- 760.985,68- 36.708- 0 0,00 36.708- 0,00
14| - | Aufwendungen fir Sach- und 315.370,62- 328.110- 323.935,38- 4.175- 2.600- 0,00 6.775- 0,00
Dienstleistungen
15| - | Abschreibungen 30.831,29- 30.224- 32.111,24- 1.887 0,00 1.887 0,00
17| - | Transferaufwendungen 4.579.497,81- 4.900.277- 4.848.735,74- 51.541- 0 0,00 51.541- 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 151.114,11- 116.402- 115.561,81- 840- 0 0,00 840- 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 5.850.916,55- 6.172.707- 6.081.329,85- 91.377- 2.600- 0,00 93.977- 0,00
Aufwendungen
20| = | Anteiliges ordentliches 2.869.611,20- 3.504.297- 3.152.307,98- 351.989- 2.600- 0,00 354.589- 0,00
Ergebnis
21| + |Ertrége aus internen 12.646,23 13.456 14.284,43 828- 0 0,00 828- 0,00
Leistungen
24| - | Aufwendungen fir interne 1.110.375,86- 1.185.811- 1.213.727,22- 27.916 0 0,00 27.916 0,00
Leistungen
27| - |kalkulatorische Kosten 13.466,46- 12.267- 8.804,92- 3.462- 0 0,00 3.462- 0,00
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Haushaltsrechnung 2023

28| = | Veranschlagtes 1.111.196,09- 1.184.622- 1.208.247,71- 23.625 0 0,00 23.625 0,00
kalkulatorisches Ergebnis

29| = | Veranschlagter 3.980.807,29- 4.688.919- 4.360.555,69- 328.364- 2.600- 0,00 330.964- 0,00
Nettoressourcenbedarf/-
uberschuss

46



THH5

Haushaltsrechnung 2023

Sozialbereich

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

2.989.204,76

2.663.801

2.924.016,49

260.216-

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

260.216- 0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

5.796.342,30-

6.142.329-

5.984.784,59-

157.544-

0,00

157.544- 0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

2.807.137,54-

3.478.528-

3.060.768,10-

417.760-

0,00

417.760- 0,00

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

23.000,00

0,00

0,00

0 0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

23.000,00

0,00

0,00

0 0,00

11 -

Auszahlungen fur
BaumaRnahmen

1.071.301,81-

2.850.000-

2.145.059,43-

704.941-

0,00

704.941- 0,00

12 -

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

7.095,02-

75.996,45-

75.996

0,00

75.996 0,00

16| =

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

1.078.396,83-

2.850.000-

2.221.055,88-

628.944-

0,00

628.944- 0,00

17| =

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

1.055.396,83-

2.850.000-

2.221.055,88-

628.944-

0,00

628.944- 0,00

18| =

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

3.862.534,37-

6.328.528-

5.281.823,98-
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1.046.704-

0,00

1.046.704- 0,00




THH6

Haushaltsrechnung 2023

Gesundheit und Sportférderung

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

3| + |Aufgeldste 18.590,77 18.800 18.590,77 209 0,00 209 0,00
Investitionszuwendungen und
-beitrage
6| + |Sonstige privatrechtliche 11.080,66 8.829 11.707,10 2.878- 0,00 2.878- 0,00
Leistungsentgelte
7| + |Kostenerstattungen und 0,00 23.421 34.926,15 11.505- 0,00 11.505- 0,00
Kostenumlagen
10| + | Sonstige ordentliche Ertrage 11.850,44 0 11.850,46 11.850- 0,00 11.850- 0,00
11| = | Anteilige ordentliche 41.521,87 51.051 77.074,48 26.024- 0,00 26.024- 0,00
Ertrage
12| - | Personalaufwendungen 22.382,85- 23.645- 21.529,74- 2.115- 0,00 2.115- 0,00
14| - | Aufwendungen fir Sach- und 47.069,89- 59.355- 66.641,13- 7.286 0,00 7.286 0,00
Dienstleistungen
15| - | Abschreibungen 49.454,85- 50.900- 49.342,76- 1.557- 0,00 1.557- 0,00
17| - | Transferaufwendungen 21.025,76- 24.203- 16.892,76- 7.310- 0,00 7.310- 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 12.558,31- 12.896- 12.770,53- 125- 0,00 125- 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 152.491,66- 170.999- 167.176,92- 3.822- 0,00 3.822- 0,00
Aufwendungen
20| = | Anteiliges ordentliches 110.969,79- 119.948- 90.102,44- 29.846- 0,00 29.846- 0,00
Ergebnis
21| + |Ertrége aus internen 959.598,09 1.057.763 1.006.826,50 50.936 0,00 50.936 0,00
Leistungen
24| - | Aufwendungen fur interne 1.343.566,44- 1.497.157- 1.460.806,46- 36.350- 0,00 36.350- 0,00
Leistungen
27| - |kalkulatorische Kosten 7.075,06- 1.500 4.402,94- 5.903 0,00 5.903 0,00
28| = | Veranschlagtes 391.043,41- 437.894- 458.382,90- 20.489 0,00 20.489 0,00
kalkulatorisches Ergebnis




Haushaltsrechnung 2023

29| = | Veranschlagter 502.013,20- 557.842- 548.485,34- 9.357- 0 0,00 9.357- 0,00
Nettoressourcenbedarf/-
uberschuss

49



THH6

Haushaltsrechnung 2023

Gesundheit und Sportférderung

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

16.738,97

32.251

47.588,70

15.338-

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

15.338- 0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

97.093,37-

120.099-

111.902,94-

8.196-

0,00

8.196- 0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

80.354,40-

87.848-

64.314,24-

23.534-

0,00

23.534- 0,00

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

0,00

12.200,00

12.200-

0,00

12.200- 0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

0,00

12.200,00

12.200-

0,00

12.200- 0,00

11 -

Auszahlungen fur
BaumaRnahmen

14.317,50-

365.000-

26.170,94-

338.829-

0,00

338.829- 0,00

12 -

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

0,00

4.000-

0,00

4.000-

0,00

4.000- 0,00

16| =

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

14.317,50-

369.000-

26.170,94-

342.829-

0,00

342.829- 0,00

17| =

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

14.317,50-

369.000-

13.970,94-

355.029-

0,00

355.029- 0,00

18| =

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

94.671,90-

456.848-

78.285,18-
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0,00

378.563- 0,00




THH7

Haushaltsrechnung 2023

Planung, Bau, Naturschutz

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

2| + | Zuweisungen und 200.553,59 693.865 688.140,06 5.725 0 0,00 5.725 0,00
Zuwendungen, Umlagen
3| + |Aufgeloste 831.144,95 824.900 874.879,73 49.980- 0 0,00 49.980- 0,00
Investitionszuwendungen und
-beitrage
5| + |Entgelte fur 6ffentliche 3.112.906,61 3.201.335 3.071.395,31 129.940 0 0,00 129.940 0,00
Leistungen oder
Einrichtungen
6| + |Sonstige privatrechtliche 2.205.812,98 1.794.864 1.512.943,31 281.920 0 0,00 281.920 0,00
Leistungsentgelte
7| + |Kostenerstattungen und 513.565,97 520.038 860.510,88 340.473- 0 0,00 340.473- 0,00
Kostenumlagen
10| + | Sonstige ordentliche Ertrage 630.506,25 610.434 596.143,62 14.291 0,00 14.291 0,00
11| = | Anteilige ordentliche 7.494.490,35 7.645.436 7.604.012,91 41.423 0 0,00 41.423 0,00
Ertrage
12| - | Personalaufwendungen 2.115.339,03- 2.344.307- 2.142.614,74- 201.692- 0 0,00 201.692- 0,00
14| - | Aufwendungen fir Sach- und 3.627.464,16- 4.495.389- 4.377.364,87- 118.024- 74.700- 0,00 192.724- 0,00
Dienstleistungen
15| - | Abschreibungen 2.167.757,18- 2.073.800- 2.157.588,63- 83.789 0 0,00 83.789 0,00
17| - | Transferaufwendungen 169.627,34- 215.238- 170.494,24- 44.744- 0,00 44.744- 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 252.854,81- 313.330- 251.594,99- 61.735- 0 0,00 61.735- 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 8.333.042,52- 9.442.064- 9.099.657,47- 342.406- 74.700- 0,00 417.106- 0,00
Aufwendungen
20| = | Anteiliges ordentliches 838.552,17- 1.796.627- 1.495.644,56- 300.983- 74.700- 0,00 375.683- 0,00
Ergebnis
21| + |Ertrage aus internen 525.221,59 517.000 480.459,11 36.541 0 0,00 36.541 0,00
Leistungen
24| - | Aufwendungen flr interne 3.745.598,78- 3.924.021- 3.996.237,24- 72.216 0 0,00 72.216 0,00
Leistungen
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Haushaltsrechnung 2023

Nettoressourcenbedarf/-
uberschuss

52

27 kalkulatorische Kosten 1.983.878,60- 1.132.900- 1.359.939,46- 227.039 0 0,00 227.039 0,00

28 Veranschlagtes 5.204.255,79- 4.539.921- 4.875.717,59- 335.796 0 0,00 335.796 0,00
kalkulatorisches Ergebnis

29 Veranschlagter 6.042.807,96- 6.336.549- 6.371.362,15- 34.814 74.700- 0,00 39.886- 0,00




THH7

Haushaltsrechnung 2023

Planung, Bau, Naturschutz

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

6.802.761,60

6.790.536

6.562.333,60

228.203

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

228.203 0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

5.848.548,41-

7.344.364-

7.158.494,23-

185.869-

0,00

185.869- 0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

954.213,19

553.827-

596.160,63-

42.333

0,00

42.333 0,00

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

300.020,56

644.800

1.378.005,31

733.205-

0,00

733.205- 0,00

Einzahlungen aus
Investitionsbeitragen und
ahnlichen Entgelten fir
Investitionstatigkeit

267.460,60

2.500

1.701,42

799

0,00

799 0,00

Einzahlungen aus der
Ver&ul3erung von
Sachvermégen

1.050,00

0,00

0,00

0 0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

568.531,16

647.300

1.379.706,73

732.407-

0,00

732.407- 0,00

Auszahlungen fur den Erwerb
von Grundstiicken und
Gebauden

19.191,81-

9.162,47-

9.162

0,00

9.162 0,00

1) -

Auszahlungen fur
BaumafRnahmen

2.717.655,70-

3.767.400-

3.273.769,41-

493.631-

0,00

493.631- 0,00

12| -

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermogen

94.448,95-

9.000-

38.151,40-

29.151

0,00

29.151 0,00

14| -

Auszahlungen fur
Investitionsférderungsmaflnahm
en

1.839,26-

1.026.408,17-

1.026.408

0,00

1.026.408 0,00

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

2.833.135,72-

3.776.400-

4.347.491,45-

571.091

0,00

571.091 0,00
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17

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

2.264.604,56-

3.129.100-

2.967.784,72-

161.315-

0,00

161.315-

0,00

18

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

1.310.391,37-

3.682.927-

3.563.945,35-

118.982-

0,00

118.982-

0,00
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THHS

Haushaltsrechnung 2023

Wtl. Unternehmen und Tourismus

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

2| + | Zuweisungen und 361.725,71 455.000 625.728,64 170.729- 0 0,00 170.729- 0,00
Zuwendungen, Umlagen
5| + |Entgelte fur 6ffentliche 118.779,33 127.864 161.401,91 33.538- 0 0,00 33.538- 0,00
Leistungen oder
Einrichtungen
6| + |Sonstige privatrechtliche 128.382,03 133.488 154.959,63 21.472- 0 0,00 21.472- 0,00
Leistungsentgelte
7| + | Kostenerstattungen und 2.494,96 22 3.600,00 3.578- 0 0,00 3.578- 0,00
Kostenumlagen
10| + | Sonstige ordentliche Ertrage 25.466,25 27.309 26.785,67 524 0,00 524 0,00
11| = | Anteilige ordentliche 636.848,28 743.684 972.475,85 228.792- 0 0,00 228.792- 0,00
Ertrage
12| - | Personalaufwendungen 261.669,82- 293.108- 287.923,92- 5.184- 0 0,00 5.184- 0,00
14| - | Aufwendungen fir Sach- und 337.434,97- 340.588- 621.564,81- 280.977 254.000- 0,00 26.977 0,00
Dienstleistungen
15| - | Abschreibungen 27.698,06- 22.200- 26.436,59- 4.237 0 0,00 4.237 0,00
17| - | Transferaufwendungen 348.307,10- 417.000- 452.769,42- 35.769 0 0,00 35.769 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 89.460,83- 77.282- 85.169,67- 7.887 20.700- 0,00 12.813- 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 1.064.570,78- 1.150.179- 1.473.864,41- 323.686 274.700- 0,00 48.986 0,00
Aufwendungen
20| = | Anteiliges ordentliches 427.722,50- 406.495- 501.388,56- 94.893 274.700- 0,00 179.807- 0,00
Ergebnis
21| + |Ertrage aus internen 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Leistungen
24| - | Aufwendungen fur interne 959.316,54- 1.055.963- 1.048.854,68- 7.108- 0 0,00 7.108- 0,00
Leistungen
27| - |kalkulatorische Kosten 14.679,84- 8.100- 9.741,21- 1.641 0 0,00 1.641 0,00
28| = | Veranschlagtes 973.996,38- 1.064.063- 1.058.595,89- 5.467- 0 0,00 5.467- 0,00
kalkulatorisches Ergebnis
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Haushaltsrechnung 2023

29| = | Veranschlagter 1.401.718,88- 1.470.558- 1.559.984,45- 89.426 274.700- 0,00 185.274- 0,00
Nettoressourcenbedarf/-
uberschuss

56



THHS

Haushaltsrechnung 2023

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

450.130,45

743.684

856.154,74

112.471-

i 0
E i

0,00

Eberbach

am Neckar

112.471- 0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

1.051.756,78-

1.126.879-

1.438.150,08-

311.271

0,00

311.271 0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

601.626,33-

383.195-

581.995,34-

198.800

0,00

198.800 0,00

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

55.500,00

0,00

0,00

0 0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

55.500,00

0,00

0,00

0 0,00

10| -

Auszahlungen fur den Erwerb
von Grundstiicken und
Gebéauden

20.590,21-

0,00

0,00

0 0,00

Auszahlungen fur
BaumafRnahmen

25.912,61-

150.000-

96.162,38-

53.838-

0,00

53.838- 0,00

12 -

Auszahlungen fir den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

3.096,11-

17.225,97-

17.226

0,00

17.226 0,00

16| =

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

49.598,93-

150.000-

113.388,35-

36.612-

0,00

36.612- 0,00

17| =

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

5.901,07

150.000-

113.388,35-

36.612-

0,00

36.612- 0,00

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

595.725,26-

533.195-

695.383,69-

162.189

0,00

162.189 0,00
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THH9

Haushaltsrechnung 2023

Offentl. Finanzwirtschaft

i 0
E i

Eberbach

am Neckar

1| + |Steuern und &hnliche 20.401.254,39 20.932.700 21.880.588,45 947.888- 0,00 947.888- 0,00
Abgaben
2| + |Zuweisungen und 8.454.931,90 9.664.690 9.881.348,20 216.658- 0,00 216.658- 0,00
Zuwendungen, Umlagen
8| + |Zinsen und ahnliche Ertréage 2.274,18 1.629 54.222,69 52.593- 0,00 52.593- 0,00
10| + | Sonstige ordentliche Ertrage 5.037,34 2.923 253,66- 3.177 0,00 3.177 0,00
11| = | Anteilige ordentliche 28.863.497,81 30.601.943 31.815.905,68 1.213.963- 0,00 1.213.963- 0,00
Ertrage
15| - | Abschreibungen 9.942,64 0 81.579,16- 81.579 0,00 81.579 0,00
16| - |Zinsen und ahnliche 421.237,15- 404.049- 403.894,46- 155- 0,00 155- 0,00
Aufwendungen
17| - | Transferaufwendungen 11.745.760,52- 11.091.585- 11.272.189,55- 180.605 0,00 180.605 0,00
18| - | Sonstige ordentliche 73.120,47- 60.000- 82.770,70- 22.771 0,00 22.771 0,00
Aufwendungen
19| = | Anteilige ordentliche 12.230.175,50- 11.555.634- 11.840.433,87- 284.800 0,00 284.800 0,00
Aufwendungen
20| = | Anteiliges ordentliches 16.633.322,31 19.046.309 19.975.471,81 929.163- 0,00 929.163- 0,00
Ergebnis
21| + |Ertrage aus internen 7.434,86 7.800 7.247,84 5562 0,00 552 0,00
Leistungen
24| - | Aufwendungen fir interne 117.569,18- 107.394- 106.527,11- 867- 0,00 867- 0,00
Leistungen
27| - |kalkulatorische Kosten 188.882,78- 32.000- 183.940,18- 151.940 0,00 151.940 0,00
28| = |Veranschlagtes 299.017,10- 131.594- 283.219,45- 151.625 0,00 151.625 0,00
kalkulatorisches Ergebnis
29| = |Veranschlagter 16.334.305,21 18.914.715 19.692.252,36 777.538- 0,00 777.538- 0,00
Nettoressourcenbedarf/-
liberschuss
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THH9

Haushaltsrechnung 2023

Offentl. Finanzwirtschaft

Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstéatigkeit

28.764.951,10

30.601.943

31.765.934,26

1.163.992-

i 0
E i

0,00

1.163.992-

Eberbach

am Neckar

0,00

Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstatigkeit

12.228.672,31-

11.555.634-

11.742.389,58-

186.756

0,00

186.756

0,00

Anteiliger
Zahlungsmitteliiberschuss/-
bedarf aus laufender
Verwaltungstatigkeit

16.536.278,79

19.046.309

20.023.544,68

977.236-

0,00

977.236-

0,00

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstatigkeit

0,00

0,00

0,00

0,00

Auszahlungen fur den Erwerb
von Finanzvermdogen

700.000,00-

2.600.000-

3.930.000,00-

1.330.000

0,00

1.330.000

0,00

16| =

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

700.000,00-

2.600.000-

3.930.000,00-

1.330.000

0,00

1.330.000

0,00

17| =

Anteiliger
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf aus
Investitonstatigkeit

700.000,00-

2.600.000-

3.930.000,00-

1.330.000

0,00

1.330.000

0,00

18| =

Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmitteliiberschu
ssl-bedarf

15.836.278,79

16.446.309

16.093.544,68
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352.764

0,00

352.764

0,00




Haushaltsrechnung 2023

PROD Haushalt Eberbach (produktorientiert)

111200000051: Beschaffung von bewegl. Vermdgen EDV

9| - | Auszahlungen fiir den Erwerb 54.990,69- 25.500- 4.534,32- 20.966- 0 0,00 20.966- 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

111230000052: Stammkapitalerhohung BGV

10| - |Auszahlungen fur den Erwerb 300,00- 0 300,00- 300 0 0,00 300 0,00
von Finanzvermdégen

111240000160: Dorfgemeinschaftshaus Brombach

8| - | Auszahlungen fur 43.098,89- 1.100.000- 366.017,23- 733.983- 0 0,00 733.983- 0,00
BaumalRnahmen

111240000260: Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach

8| - | Auszahlungen fir 0,00 450.000- 64.743,12- 385.257- 0 0,00 385.257- 0,00
BaumafRnahmen
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111240000351: Erwerb bewegl. Vermégen Rathaus

9

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

0,00

13.376,58-

13.377

0,00

13.377

0,00

111250000031: Einn. a. VerauB3erung v. bewegl. Sachen

3

+

Einzahlungen aus der
Veraul3erung von
Sachvermdgen

0,00

31.425,94

31.426-

0,00

31.426-

0,00

111250000051: Erwerb v. beweglichen Vermdgen

9

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

15.883,27-

9.000-

23.476,77-

14.477

0,00

14.477

0,00

111250000351: Erwerb Fahrzeuge fiir Bauhof

9

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermodgen

218.841,00-

115.000-

0,00

115.000-

0,00

115.000-

0,00
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111330000030: VerauBerung unbebauter Grundstiicke

3| + | Einzahlungen aus der 55.269,18 0 29.808,83 29.809- 0 0,00 29.809- 0,00
Veraul3erung von
Sachvermdgen

111330000050: Erwerb unbebauter Grundstiicke

7| - | Auszahlungen fur den Erwerb 27.500,18- 0 87.020,44- 87.020 2.500- 0,00 84.520 0,00
von Grundstiicken und
Gebauden

111330000160: Abbruchkosten Gebaude

8 Auszahlungen fiir 19.709,41- 0 177.281,57- 177.282 295.000- 0,00 117.718- 0,00
BaumafRnahmen

111330000230: VerauBerung unbeb. Grundstiicke (Forst)

3| + | Einzahlungen aus der 350,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VeraufRerung von
Sachvermdgen
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111330000250: Erwerb unbebauter Grundstiicke Forst

7| - | Auszahlungen fur den Erwerb 3.650,44- 0 261,20- 261 800- 0,00 539- 0,00
von Grundstiicken und
Gebéauden

112600000010: Zuschuss v. Land fiir Investitionen

1 Einzahlungen aus 721.200,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Investitionszuwendungen

+

112600000040: Riickzahl. Bausgaben Feuerwehrhaus

5| + | Einzahlungen fur sonstige 21.554,56 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Investitionstatigkeit

112600000060: HochbaumaBBnahme Feuerwehr

8

Auszahlungen fur 24.039,47- 0 15.588,77- 15.589 0 0,00 15.589 0,00
BaumafRnahmen
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112600000151: Erwerb v. beweglichen Vermogen

9| - | Auszahlungen fiir den Erwerb 6.351,50- 76.600- 46.020,41- 30.580- 0 0,00 30.580- 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

112800000051: Erwerb von beweglichem Vermégen

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 0,00 0 6.396,15- 6.396 6.400- 0,00 4- 0,00
von beweglichem
Sachvermodgen

112800000060: HochbaumaBnahme Katastrophenschutz

8 Auszahlungen fiir 0,00 0 0,00 0 21.000- 0,00 21.000- 0,00
BaumafRnahmen

121101000010: Zuw. u. Zuschiisse Dr. WeiB-GS

1| + |Einzahlungen aus 21.068,98 73.400 0,00 73.400 0 0,00 73.400 0,00
Investitionszuwendungen
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121101000051: Erwerb v. bewegl. Vermégen Dr.Weil GS

8

Auszahlungen fur
Baumaflnahmen

3.889,52-

0,00

Auszahlungen fiir den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

40.343,81-

36.000-

3.460,04-

32.540-

32.540-

121102000010: Zuweisungen und Zuschiisse Steige GS

1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

13.167,00

54.000

54.000

54.000

121102000051: Erwerb von bewegl. Vermdgen Steige GS

8

Auszahlungen fur
BaumafRnahmen

6.628,30-

0,00

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

45.206,88-

4.715,30-

4.715

4.715

121102000060: Steige-GS. HochbaumafRnahme
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8| - | Auszahlungen fur 0,00 700.000- 890,12- 699.110- 0 0,00 699.110- 0,00
Baumalnahmen

121103000010: Zuweisungen und Zuschiisse Gemeinschaftss

1 Einzahlungen aus 11.849,53 84.600 0,00 84.600 0 0,00 84.600 0,00
Investitionszuwendungen

+

121103000051: Erwerb v. beweglichen Vermégen GMS

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 24.511,54- 16.000- 22.557,64- 6.558 0 0,00 6.558 0,00
von beweglichem
Sachvermogen

121104000010: Zuweisungen und Zuschiisse Realschule

1| + | Einzahlungen aus 14.484,47 180.100 0,00 180.100 0 0,00 180.100 0,00
Investitionszuwendungen
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121104000051: Erwerb v. beweglichen Verm. Realschule

9

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

45.193,18-

17.500-

21.481,01-

3.981

0,00

3.981

0,00

121104000060: HochbaumafRnahme Realschule

8

Auszahlungen fur
Baumaf3nahmen

5.896,36-

7.224,21-

7.224

0,00

7.224

0,00

121105000010: Zuw. u. Zuschiisse HSG

1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

23.702,00

1.276.500

1.276.500

1.276.500

121105000051: Erwerb v. beweglichen Vermégen HSG

9

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

177.563,59-

148.000-

21.884,32-

126.116-

126.116-




Haushaltsrechnung 2023

121105000060: HochbaumaBnahme Hohenstaufen Gymnasium

8

Auszahlungen fur
Baumaflnahmen

4.836.581,13-

510.000-

942.131,87-

432.132

0,00

432.132

0,00

121106000051: Erwerb v. bew. Verm.(nicht verwenden)

9

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

1.911,00-

121200000010: Zuweisungen und Zuschiisse SBBZ

1

+

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

6.584,00

121200000051: Erwerb v. beweglichen Vermégen SBBZ

9

Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

12.607,44-

2.500-

2.500-

2.500-




Haushaltsrechnung 2023

127200000051: Erwerb v. beweglichen Vermégen

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 2.788,17- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

128100000060: HochbaumaRnahme Kulturzentrum
8

Auszahlungen fir 60,00- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
BaumafRnahmen

131400000010: Zuschiisse Obdachlosenunterkunft

1| + |Einzahlungen aus 23.000,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Investitionszuwendungen

136501000070: Investitionen Kiga "Arche Noah"

11| - |Auszahlungen fur 0,00 0 21.362,17- 21.362 0 0,00 21.362 0,00
Investitionsférderungsmalnahm
en




Haushaltsrechnung 2023

136505000060: Neubau Kiga Regenbogen
8 Auszahlungen fiir 1.112.338,92- 2.850.000- 1.983.089,21- 866.911- 0 0,00 866.911- 0,00

BaumafRnahmen

136507000051: Erwerb bewegl. Vermogen Kita Rappelkiste

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 7.095,02- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

136509000051: Erwerb bewegl. Vermdgen Waldkindergarten

9| - | Auszahlungen fir den Erwerb 0,00 0 75.996,45- 75.996 0 0,00 75.996 0,00
von beweglichem
Sachvermogen

142411000051: Sporthalle Dr.-W-Schule-Erw. bew. Verm.

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 0,00 4.000- 0,00 4.000- 0 0,00 4.000- 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen
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Haushaltsrechnung 2023

142412000060: Sporthalle Steigeschule HochbaumaRnahme
8

Auszahlungen fiir 0,00 100.000- 0,00 100.000- 0 0,00 100.000- 0,00
BaumafRnahmen

142415000015: Spenden f. Spiel-/Bolzplitze

2| + | Einzahlungen aus 0,00 0 12.200,00 12.200- 0 0,00 12.200- 0,00
Investitionsbeitragen und
ahnlichen Entgelten fur
Investitionstatigkeit

142415000060: Umbau Sportgeldnde in der Au

8 Auszahlungen fiir 7.871,53- 25.000- 17.160,46- 7.840- 0 0,00 7.840- 0,00
BaumafRnahmen

142416000060: Offent. Spiel- und Bolzpliatze

8| - | Auszahlungen fir 6.445,97- 240.000- 9.010,48- 230.990- 25.000- 0,00 255.990- 0,00
Baumaflnahmen
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Haushaltsrechnung 2023

151100000110: Zuweisungen und Zuschiisse vom Land

1 Einzahlungen aus 173.360,56 299.000 249.497,68 49.502 0 0,00 49.502 0,00
Investitionszuwendungen

+

153600000060: Breitbandausbau

8| - | Auszahlungen fir 200.000,00- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
BaumafRnahmen

153800000051: Erwerb v. beweglichen Vermdgen
8| - | Auszahlungen fir 0,00 6.400- 0,00 6.400- 0 0,00 6.400- 0,00
BaumafRnahmen
9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 14.968,06- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

153800000060: RUB-E-7 GiiterbahnhofstraRe

Auszahlungen fir 58.018,07- 20.000- 12.387,46- 7.613- 0 0,00 7.613- 0,00

8
BaumafRnahmen
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Haushaltsrechnung 2023

153800000351: Erwerb Fahrzeuge fiir Abwasserbeseitigung

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 0,00 0 35.100,00- 35.100 0 0,00 35.100 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

153800000510: Zuweisungen und Zuschiisse vom Land

1 Einzahlungen aus 0,00 0 601.300,00 601.300- 0 0,00 601.300- 0,00
Investitionszuwendungen

+

153800000560: Messtechnische Ausriistung RUBs
8| - | Auszahlungen fir 276.827,29- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Baumafinahmen
9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 6.154,68- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

153800000660: EKVO Kanalsanierungsprogramm

8| - | Auszahlungen fir 1.100.849,50- 755.000- 2.140.219,68- 1.385.220 0 0,00 1.385.220 0,00
Baumaflnahmen




Haushaltsrechnung 2023

153800000760: Hydraulische Erneuerung Kanalisation

8 Auszahlungen fiir 5.950,00- 350.000- 0,00 350.000- 0 0,00 350.000- 0,00
BaumafRnahmen

153800000810: Zuweisungen und Zuschiisse vom Land

1| + | Einzahlungen aus 116.100,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Investitionszuwendungen

153800000960: Erneuerung RUB-U1 Unterdielbach

8| - | Auszahlungen fir 36.740,10- 50.000- 18.484,09- 31.516- 0 0,00 31.516- 0,00
BaumafRnahmen

153800001160: Kanal Friedr.Landstr.+Erneuerung RU-E6

Auszahlungen fiir 17.366,86- 450.000- 176.698,92- 273.301- 0 0,00 273.301- 0,00

8
BaumafRnahmen
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Haushaltsrechnung 2023

153800001754: Klaranlage Betriebsvorrichtung

8 Auszahlungen fiir 248.714,36- 66.000- 7.774,96- 58.225- 0 0,00 58.225- 0,00
BaumafRnahmen

153801000020: Beitrage u.a.Entg., Ortskandle

2| + | Einzahlungen aus 335,12 2.500 0,00 2.500 0 0,00 2.500 0,00
Investitionsbeitragen und
ahnlichen Entgelten fur
Investitionstatigkeit

153801002560: Kanalisation Miihlbergstrafe in Rockenau
8

Auszahlungen fiir 0,00 25.000- 0,00 25.000- 0 0,00 25.000- 0,00
BaumafRnahmen

153801003060: Kanal Stichweg Neuer Weg

8| - | Auszahlungen fir 0,00 70.000- 0,00 70.000- 0 0,00 70.000- 0,00
Baumaflnahmen
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Haushaltsrechnung 2023

153801003360: Hydrau.Ern.Kanal Fried.Landstr/Pestaloz.

8 Auszahlungen fiir 5.535,64- 300.000- 102.000,00- 198.000- 0 0,00 198.000- 0,00
BaumafRnahmen

153801003460: Kanal Baugebiet Ringenacker Platz

8| - | Auszahlungen fur 0,00 25.000- 0,00 25.000- 0 0,00 25.000- 0,00
BaumalRnahmen

153801003660: Ausbau Kanal BaumannstraBe Friedrichsd.

8| - | Auszahlungen fir 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
BaumafRnahmen

154100004660: Einmiindung L2311/Guterbahnhofstrale

8

Auszahlungen fir
BaumafRnahmen

16.868,25-

0,00
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Haushaltsrechnung 2023

154100004840: Kostenbeteiligung DB an EU Neckarhélde
1

+ | Einzahlungen aus 0,00 0 85.860,31 85.860- 0 0,00 85.860- 0,00

Investitionszuwendungen

154100004860: Sanierung EU Neckarhélde

11| - | Auszahlungen fur 1.839,26- 0 1.026.408,17- 1.026.408 0 0,00 1.026.408 0,00
Investitionsférderungsmafnahm
en

154100004960: Ausbau "Zum Tannenkopf"

8| - | Auszahlungen fir 52.718,63- 90.000- 94.986,74- 4.987 57.500- 0,00 52.513- 0,00
BaumafRnahmen

154100005620: Beitrage, Heinrich Heine Weg

2| + | Einzahlungen aus 286.967,34 0 13.613,50- 13.614 0 0,00 13.614 0,00
Investitionsbeitragen und
ahnlichen Entgelten fir
Investitionstatigkeit




Haushaltsrechnung 2023

154100005860: Scheuerbergstr./Von Goler Weg/Th. FreySt

8 Auszahlungen fur 4.289,95- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Baumaflnahmen

154100006960: Ausbau "BaumannstraBe" in Friedrichsdorf

8| - | Auszahlungen fur 10.500,00- 150.000- 40.008,37- 109.992- 0 0,00 109.992- 0,00
BaumalRnahmen

154100007060: Ausbau "Mihlbergstrale” in Rockenau

8| - | Auszahlungen fir 7.497,00- 60.000- 18.035,36- 41.965- 0 0,00 41.965- 0,00
BaumafRnahmen

154100007110: Zuweisungen und Zuschiise vom Land

+ | Einzahlungen aus 0,00 325.000 260.000,00 65.000 0 0,00 65.000 0,00

1
Investitionszuwendungen
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Haushaltsrechnung 2023

154100007160: Barrierefreie Bushaltestellen-Umbaukost.

8 Auszahlungen fiir 22.589,74- 300.000- 579.615,46- 279.615 0 0,00 279.615 0,00
BaumafRnahmen

154100007260: Erneuerung Gem.verb.weg Brombach/Heddesb

8| - | Auszahlungen fur 200.000,00- 0 230.571,19- 230.571 255.000- 0,00 24.429- 0,00
BaumalRnahmen

154100007360: Sanierung der GiiterbahnhofstraBe

8| - | Auszahlungen fur 0,00 20.000- 0,00 20.000- 0 0,00 20.000- 0,00
BaumalRnahmen

154100007660: Ausbau Stichweg Neuer Weg

8

Auszahlungen fir 0,00 305.000- 0,00 305.000- 57.500 0,00 247.500- 0,00
BaumafRnahmen
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Haushaltsrechnung 2023

154100007810: Zuschuss Multifunktionsplatz Rockenau

1 Einzahlungen aus 10.560,00 20.800 0,00 20.800 0 0,00 20.800 0,00
Investitionszuwendungen

+

154100007860: Neubau Multifunktionsplatz Rockenau

8| - | Auszahlungen fir 62.071,51- 0 107.125,97- 107.126 0 0,00 107.126 0,00
BaumafRnahmen

154100007960: ErschlieBung Baugebiet Ringeacker Pleut.

8| - | Auszahlungen fir 0,00 15.000- 0,00 15.000- 0 0,00 15.000- 0,00
BaumafRnahmen

154100008060: Abfangung StraBenkdrper WaldstraRe

Auszahlungen fiir 0,00 250.000- 0,00 250.000- 0 0,00 250.000- 0,00

8
BaumafRnahmen
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Haushaltsrechnung 2023

154100008160: Abfangung Straenkodrper Zahringer Str.

8 Auszahlungen fiir 143.586,25- 0 26.216,00- 26.216 0 0,00 26.216 0,00
BaumafRnahmen

154101000410: Zuweis. und Zuschiisse Land fiir Briicken

1| + | Einzahlungen aus 0,00 0 159.300,00 159.300- 0 0,00 159.300- 0,00
Investitionszuwendungen

154101000460: Erneuerung Briicke 14 Untere Talstr.

8| - | Auszahlungen fir 90.390,71- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
BaumafRnahmen

154600000310: Zuschiisse fir Fahrradabstellsysteme

+ | Einzahlungen aus 0,00 0 19.350,00 19.350- 0 0,00 19.350- 0,00

1
Investitionszuwendungen
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Haushaltsrechnung 2023

154600000360: Errichtung von Fahrradabstellsystemen

8 Auszahlungen fiir 0,00 100.000- 23.051,33- 76.949- 0 0,00 76.949- 0,00
BaumafRnahmen

155100000051: Erwerb von bewegl. Vermdgen

7| - | Auszahlungen fur den Erwerb 0,00 0 9.118,98- 9.119 0 0,00 9.119 0,00
von Grundsticken und
Gebauden

9| - | Auszahlungen fir den Erwerb 10.609,90- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
von beweglichem
Sachvermodgen

155100000060: Neugestaltung Spielplatze

7| - | Auszahlungen fur den Erwerb 3.913,43- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
von Grundstiicken und
Gebauden

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 13.073,11- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

155100000160: HochbaumaBnahmen Spiel-/Griinflachen
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Haushaltsrechnung 2023

7| - | Auszahlungen fur den Erwerb
von Grundstuicken und
Gebauden

15.278,38-

0,00

0,00

0,00

155203000060: Hochwasserschutz Itter & Holderbach

8| - | Auszahlungen fur
Baumaflnahmen

15.559,39-

30.000-

30.000-

30.000-

155300000051: Erwerb v. beweglichen Vermégen

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb
von beweglichem
Sachvermdgen

9.000-

1.579,17-

7.421-

7.421-

155300000060: BaumaBnahmen Friedhofe
8| - | Auszahlungen fur 47.316,03- 30.000- 0,00 30.000- 0,00 30.000- 0,00
Baumaflnahmen
9| - | Auszahlungen fir den Erwerb 604,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen




Haushaltsrechnung 2023

155300000351: Erwerb Fahrzeuge fiir Friedhof
8 Auszahlungen fur 45.371,43- 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00

BaumafRnahmen

155500000033: Verkauf von Aufwuchs (Forst)

3| + | Einzahlungen aus der 1.050,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
VeraufRerung von
Sachvermdgen

155500000050: Erwerb von unbewegl. Anlagevermoégen

7| - | Auszahlungen fur den Erwerb 0,00 0 43,49- 43 0 0,00 43 0,00
von Grundstiicken und
Gebauden

155500000053: Erwerb von Aufwuchs (Wald)

7| - | Auszahlungen fur den Erwerb 2.878,59- 0 916,39- 916 0 0,00 916 0,00
von Grundstiicken und
Gebauden
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Haushaltsrechnung 2023

155500000151: Betriebsgerate

9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 0,00 0 1.160,36- 1.160 0 0,00 1.160 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

155500000260: Sanierung Ohrsbergturm

8 Auszahlungen fir 0,00 300.000- 104.488,69- 195.511- 0 0,00 195.511- 0,00
BaumafRnahmen

155500000351: Erwerb Fahrzeuge fiir Forst

9| - | Auszahlungen fir den Erwerb 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
von beweglichem
Sachvermogen

157300000010: Zuschiisse vom Land San. Stadthalle

1| + |Einzahlungen aus 55.500,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00
Investitionszuwendungen
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Haushaltsrechnung 2023

157300000051: Stadthalle Betriebsvorrichtungen
8| - | Auszahlungen fur 0,00 46.357,24- 46.357 0,00 46.357 0,00
Baumaflnahmen
9| - | Auszahlungen fur den Erwerb 13.913,78- 4.604,52- 4.605 0,00 4.605 0,00
von beweglichem
Sachvermdgen

157300000060: Stadthalle HochbaumaBnahme
7| - | Auszahlungen fur den Erwerb 20.590,21- 0,00 0 0,00 0 0,00
von Grundstiicken und
Gebauden
8| - | Auszahlungen fir 2.573,02- 0,00 0 0,00 0 0,00
BaumafRnahmen

157300000260: Kuckucksmarkt - BaumaRnahmen

8| - | Auszahlungen fir
BaumafRnahmen

0,00

7.950,53-

7.951

7.951

157300000360: Neckarlauer BaumaRnahmen
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Haushaltsrechnung 2023

8| - | Auszahlungen fur 15.211,12- 150.000- 44.161,04- 105.839- 0 0,00 105.839- 0,00
Baumalnahmen

161200000280: Kapitaleinlage Eigenbetr. Stadt. Dienste

10

Auszahlungen fiir den Erwerb 880.000,00- 2.600.000- 3.750.000,00- 1.150.000 0 0,00 1.150.000 0,00
von Finanzvermdgen
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zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfahigkeit
2023



Eberbach

Neck ar_

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsféhigkeit
2023

absoluter Betrag EUR 2.514.086  1.423.081- 924.682- | 1.150.100-
Betrag je Einwohner EUR/EW 174,25 97,38- 62,35- 77,90-
Aufwandsdeckungsgrad % 105,63 97,05 98,04 97,59
absoluter Betrag EUR 20.498.208 19.885.000| 20.007.510| 19.235.40
Betrag je Einwohner EUR/EW 1.420,72 1.360,68 1.349,03 1.302,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 45,88 41,24 42,37 40,26
absoluter Betrag EUR 17.984.123- 21.308.081-| 20.932.192- 20.385.50
Betrag je Einwohner EUR/EW 1.246,47- 1.458,06- 1.411,38- 1.380,72-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 40,25 44,19 44,33 42,66
absoluter Betrag EUR 53.174 0 0 0
absoluter Betrag EUR 2.567.259 1.423.081- 924.682- 1.150.100-
absoluter Betrag EUR 4.985.372 1.441.429 1.327.958  1.242.500
Betrag je Einwohner EUR/EW 345,54 98,63 89,54 84,16
absoluter Betrag EUR 1.011.702 1.137.000 545.900 624.900
Absoluter Betrag EUR 3.973.670 304.429 782.058 617.600
Betrag je Einwohner EUR/EW 275,41 20,83 52,73 41,83
absoluter Betrag EUR 724.412 787.427 824.986 854.251
absoluter Betrag EUR 849.500 800.000 800.000 847.000

absoluter Betrag EUR 113.578.054 ‘ ‘
‘ absoluter Betrag ‘ EUR 91015089 | | ‘
‘ Verhaltnis Eigenkapital zur Bilanzsumme ‘ % ‘ 67,79 ‘ ‘ ‘ ‘
‘ Verhaltnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 32,22 ‘ ‘
Verhaltnis langfr. Kapital zu langfr. Vermogen % 103,90 ‘ ‘
absoluter Betrag EUR 15.647.915 ‘ ‘
Betrag je Einwohner EUR/EW 1.084,55 ‘ ‘
absoluter Betrag ’ EUR 988.208  6.289.473 2.380.573 2.765.350 ‘
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V. Bilanz
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PEEberbach

Bilanz 2023

1 Vermogen 161.114.203,58 163.394.931,18| 1 Eigenkapital -110.995.916,37 -113.578.054,18
1.1 Immaterielle Vermégensgegenstande 2.080,91 569,88 1.1 Basiskapital und Kapitalriicklage -91.003.458,09 -91.015.088,63
1.2 Sachvermodgen 142.490.227,28 145.246.925,28( 1.1.1 Basiskapital -91.003.458,09 -91.015.088,63
1.2.1 Unbebaute Grundstuicke und grundstiicksgleiche 43.095.267,81 43.074.765,66| 1.2 Ricklagen -19.992.458,28 -22.562.965,55]

Recht 1.2.1 Riicklagen aus Uberschiissen des ordentlichen -15.851.152,75 -18.365.238,27|
1.2.2 Bebaute Grundstiicke und grundsticksgleiche 43.001.370,31 47.201.906,20, Ergebnisses

Rechte 122  Ricklagen aus Uberschiissen des -3.863.090,01 -3.916.263,92
1.2.3 Infrastrukturvermégen 41.222.730,63 41.078.141,91 Sonderergebnisses
1.25 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler 647.657,35 646.295,90 1.2.3 Zweckgebundene Ricklagen -278.215,52 -281.463,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.489.653,68 2.227.446,66| 2 Sonderposten -30.441.418,50 -30.297.901,11]
1.2.7 Betriebs- und Geschéftsausstattung 2.597.339,51 2.799.528,65| 2.1 fur Investitionszuweisungen -22.319.124,02 -22.589.996,38,
1.2.8 Vorrate 84.330,27 93.737,58| 2.2 fir Investitionsbeitrage -7.515.274,89 -7.102.818,30|
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9.351.877,72 8.125.102,72| 2.3 fiir Sonstiges -607.019,59 -605.086,43
1.3 Finanzvermdégen 18.621.895,39 18.147.436,02| 3 Ruckstellungen -2.307.423,35 -2.309.333,87|
131 Anteile an verbundenen Unternehmen 395,00 0,00| 3.4 Gebuhreniberschussriickstellungen -2.307.423,35 -2.309.333,87|
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in 88.570,49 89.265,49| 4 Verbindlichkeiten -18.405.531,00 -19.210.295,56

ég:;;‘;ﬁ;%igﬂ%‘sggs randeren kommunalen 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen -14.691.245,60 -15.647.914,60
133 Sondervermogen 6.915.738,13 10.665.738,13 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen -2.329.623,88 -1.465.181,75
134 Ausleihungen 5.400,00 5.400,00) 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -12.750,19 -369.479,06
135 Wertpapiere 2.505.376,50 5.379.,53 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten -1.371.911,33 -1.727.720,15|
1.3.6 Offentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus 844.596,13 1.467.017,91| ° Passive Rechnungsabgrenzungsposten -2.194.097,96 -2.159.654,45

Transferleistungen
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 3.036.885,77 525.004,38
1.3.8 Liquide Mittel 5.224.933,37 5.389.630,58

-davon® Stiftungsvermdégen 281.463,36 €

-davon* Verbindlichkeiten SDE 885.690,52 €
2 Abgrenzungsposten 3.230.183,60 4.160.307,99
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 61.867,22 39.872,38
2.2 Sonderposten fir geleistete Investitionszuschiisse 3.168.316,38 4.120.435,61]

Bilanzsumme

164.344.387,18

167.555.239,17

Bilanzsumme

-164.344.387,18

-167.555.239,17

Vorbelastung kiinftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:
Burgschaftsverpflichtungen:
Verpflichtungserméchtigungen:

8.515.695,32 €
2.483.240 €
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Aktiva

Diese stellt sich tabellarisch wie folgt dar:

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
AKTIVA

1. Vermdgen

00250000 DV-Software 2.080,91 569,88 1.511,03
1.1 Immaterielle Vermdgensgegenstande 2.080,91 569,88 1.511,03
1.2 Sachvermégen

1.2.1 Unbebaute Grundstiicke u.-stiicksgl. Rech 43.095.267,81| 43.074.765,66 20.502,15
1.2.2 Bebaute Grundstiicke und -stiicksgl.Recht 43.001.370,31| 47.201.906,20 -4.200.535,89
1.2.3 Infrastrukturvermdgen 41.222.730,63| 41.078.141,91 144.588,72
1.2.5 Kunstgegensténde, Kulturdenkmaler 647.657,35 646.295,90 1.361,45
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz 2.489.653,68 2.227.446,66 262.207,02
1.2.7 Betriebs- und Geschéftsausstattung 2.597.339,51 2.799.528,65 -202.189,14
1.2.8 Vorréte 84.330,27 93.737,58 -9.407,31
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9.351.877,72 8.125.102,72 1.226.775,00
Summe Sachvermégen 142.490.227,28 | 145.246.925,28 -2.756.698,00
1.3 Finanzvermdgen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 395 0 395
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl. 88.570,49 89.265,49 -695
1.3.3 Sondervermégen 6.915.738,13| 10.665.738,13 -3.750.000,00
1.3.4 Ausleihungen 5.400,00 5.400,00 0
1.3.5 Wertpapiere 2.505.376,50 5.379,53 2.499.996,97
1.3.6 O.-r. Forderungen, F.a. Transferleist. 844.596,13 1.467.017,91 -622.421,78
1.3.7 privatrechtliche Forderungen 3.036.885,77 525.004,38 2.511.881,39
1.3.8 Liquide Mittel 5.224.933,37 5.389.630,58 -164.697,21
Summe Finanzvermdgen 18.621.895,39| 18.147.436,02 474.459,37
Summe Vermdbgen 161.114.203,58 | 163.394.931,18 -2.280.727,60
2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 61.867,22 39.872,38 21.994,84
2.2 SoPo fiir geleistete Invest.Zuschiisse 3.168.316,38 4.120.435,61 -952.119,23
Summe Abgrenzungsposten 3.230.183,60 4.160.307,99 -930.124,39
SUMME AKTIVA 164.344.387,18 | 167.555.239,17 -3.210.851,99
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8. Vermogen

8.1 Immaterielle Vermégensgegenstande

Bilanzposition 1.1

Bilanz 2022 2023 |Veradnderung
00250000 DV-Software 2.080,91 569,88 1.511,03
1.1 Immaterielle Vermdgensgegenstande 2.080,91 569,88 1.511,03

Die Veranderungen im Jahr 2023

Bei den Lizenzen und bei DV-Software gab es im Jahr 2023 keine Zugange zu verbuchen.

Zugange

0,00 €

Abschreibungen

-1.511.03 €

Die Abschreibungen bei der

Werteverzehr.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 569,88 €.

8.2 Sachvermdégen

Bilanzposition Lizenzen und DV-Software betrifft den

Bilanz

2022

2023

Veranderung

AKTIVA

1.2 Sachvermdgen

1.2.1 Unbebaute Grundstiicke u.-stiicksgl.

Rech 43.095.267,81 | 43.074.765,66 20.502,15
1.2.2 Bebaute Grundstiicke und -

stiicksgl.Recht 43.001.370,31| 47.201.906,20 -4.200.535,89
1.2.3 Infrastrukturvermégen 41.222.730,63 | 41.078.141,91 144.588,72
1.2.5 Kunstgegensténde, Kulturdenkméler 647.657,35 646.295,90 1.361,45
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,

Fahrz 2.489.653,68 | 2.227.446,66 262.207,02
1.2.7 Betriebs- und Geschéftsausstattung 2.597.339,51 2.799.528,65 -202.189,14
1.2.8 Vorrate 84.330,27 93.737,58 -9.407,31
Summe Sachvermdgen 142.490.227,28 | 145.246.925,28 -2.756.698,00
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8.3 Unbebaute Grundsticke u. grundsticksgleiche Rechte
Bilanzposition 1.2.1

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
01110000 Grund und Boden bei Grunflachen 875.630,72 875.630,72 0
01120000 Aufwuchs bei Grinflachen 32.330,75 14.622,57 17.708,18
01210000 Ackerland 1.408.148,20| 1.410.982,30 -2.834,10
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten 9.389.466,59 | 9.389.765,17 -298,58
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten 29.510.757,18 | 29.511.654,63 -897,45
01910000 Sonstige unbebaute Grundstiicke 1.878.934,37| 1.872.110,27 6.824,10
1.2.1 Unbebaute Grundstiicke u.-stiicksgl. Rech 43.095.267,81 | 43.074.765,66 20.502,15

Die Veranderungen im Jahr 2023:

Zugange +4.059,68 €
Die Stadt Eberbach hat im Jahr 2023 zwei Grundstiicke mit einem Wert von 804,60 € im

Bereich Grunflachen erworben, sowie zwei weitere Grundstiicke im Bereich Ackerland mit
einem Wert von 1.262,19 €. AuBBerdem gab es einen unentgeltlichen Zugang bei den
Grundsticken mit Ackerland in Hohe von 767,31 €, hier wurde der Stadt Eberbach sechs
Grundstiicke geschenkt. Weitere drei Grundstiicke mit einem Wert von insgesamt 305,81 €
sind im Bereich Grund und Boden, Wald und Forsten zugegangen. Fir den Aufwuchs wurde

ein Betrag von 919,77 € verbucht.

Abgéange - 6.846,42 €
Im Jahr 2023 wurde ein sonstiges unbebautes Grundstiick zum Buchwert von 6.824,10 €

verauf3ert. Ein aulBerordentlicher Ertrag in Hohe von 17.815,21 € wurde verbucht. Bei zwei
weiteren Grundstiicken im Bereich Wald und Forst, Aufwuchs wurde der Buchwert des
Aufwuches in Abgang genommen, da Teilfachen des Grundstiickes mit dem
StraRengrundstiick Tannenweg verschmolzen sind, insgesamt wurden 22,32 € in Abgang

genommen.

Umbuchungen 7,23 €

Teilflachen von drei Grundstiicken im Bereich Wald und Forsten wurden dem

StralRengrundstiick Zum Tannenkopf zugeordnet.

Abschreibungen -17.708,18 €
Die Abschreibungen bei der Bilanzposition unbebaute Grundstiicke und grundstticksgleiche
Rechte belief sich auf 17.708,18 € und betrifft den Werteverzehr bei der Ausstattung der

Grunanlagen.
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Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 43.074.765,66 €.

8.4 Bebaute Grundstiicke und — grundstiucksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
AKTIVA

02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten 243.133,61 243.133,61 0
02120000 Gebaude, Aufbauten u.

Betriebsvorr. b. Wohnbauten 334.498,78 317.174,57 17.324,21
02210000 Grund u. Boden b. sozialen

Einrichtungen 102.800,35 102.800,35 0
02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b.

soz.Einr. 325.105,46 306.366,20 18.739,26
02310000 Grund und Boden mit Schulen 711.427,80 711.427,80 0
02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei

Schulen 17.547.904,57 | 22.570.121,67 -5.022.217,10
02410000 Grundu.Boden(Kultur-,Sport-

,Freizeit-Gartenanlagen 731.540,77 814.129,26 -82.588,49
02420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K,

Sp.Fr.u.G. 7.490.402,99| 7.175.167,22 315.235,77
02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-

,Geschéfts-, Betr.geb. 2.354.872,96| 2.294.984,40 59.888,56
02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-

,G.geb. 13.159.683,02 | 12.666.601,12 493.081,90
1.2.2 Bebaute Grundstiicke und -

stiicksgl.Recht 43.001.370,31 | 47.201.906,20 -4.200.535,89

Die Veranderungen im Jahr 2023

Zugange und Umbuchungen

+ 5.835.770,30 €

Bei der Bilanzposition Gebaude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen war im

Jahr 2023 ein Zugang von 5.723,345,16 € beim Hohenstaufengymnasium zu verbuchen.

AulRerdem wurde die Digitalisierung in der Realschule weiter vorangebracht und die

entsprechende Verkabelung ins Gebaude eingebaut . Die Zuwachse bei der Bilanzposition

Gebéaude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur, Sport, Freizeit und Gartenanlagen

resultieren aus dem Zukauf eines Grundstiickes im Bereich Campingplatz. Des Weiteren gab

es noch Schlussrechnungen aus der Sanierung des Feuerwehrgeratehauses in Héhe von

15.588,77 € und bei den Spielplatzen waren Zugéange fur eine Zaunanlage beim Spielplatz

Unterer Fahrbachweg zu verbuchen und die Spende eines Spielschiffs auf dem Spielplatz

Neckaranlage, welches als unentgeltlicher Zugang aufgenommen wurde, ein entsprechender

Sonderposten in gleicher Hohe wurde ebenfalls verbucht.
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Abgange -13.485,76 €

Die Abgénge betreffen Korrekturen der Eréffnungsbilanz aus dem Jahr 2014. Hier wurden
Sicherheitseinbehalte in die Eréffnungsbilanz aufgenommen, die nicht werthaltig waren. Die
Gemeindeprifungsanstalt GPA hat dies in dem Prifbericht zu den Jahresrechnungen 2016 —
2020 beanstandet. Bei einer Uberpriifung der Positionen sonstige Verbindlichkeiten wurde
festgestellt, dass die Werte in der Anlagenbuchhaltung aufgenommen waren, aber es wurden
bisher keine Auszahlungen mehr angefordert, daher war der Ansatz der Anschaffungs- und
Herstellungskosten dahingehend zu hoch angesetzt und ein Abgang bzw. eine Korrektur der
Werte war notwendig.

Abschreibungen -1.621.748,65 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche
Rechte belief sich auf 1.621.748,65 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 47.201.906,20 €.

8.5 Infrastrukturvermégen
Bilanzposition 1.2.3

Bilanz 2022 2023 |Veradnderung
03110000 Grund und Boden des

Infrastrukturverm. 2.495.595,15 2.564.590,29 -68.995,14
03210000 Bricken,Tunnel und

ingenieurbauliche Anlagen 3.933.775,56 3.847.840,29 85.935,27
03410000 Anlagen zur Abwasserableitung 18.098.067,61 17.994.248,75 103.818,86
03420000 Anlagen zur Abwasserreinigung 3.022.127,95 2.690.629,83 331.498,12
03510000 Stral3en, Wege, Platze,

Verkehrsl.anlagen 11.906.385,01 12.281.712,01 -375.327,00
03610200 Verteilungsanlagen 163.841,44 156.562,27 7.279,17
03710000 Wasserbauliche Anlagen 908.238,57 895.473,73 12.764,84
03810000 Friedhofe und

Bestattungseinrichtungen 539.528,54 503.063,94 36.464,60
03910000 Sonstige Bauten des

Infrastrukturverm. 155.170,80 144.020,80 11.150,00
1.2.3 Infrastrukturvermdgen 41.222.730,63 41.078.141,91 144.588,72

Die Veranderungen im Jahr 2023:

Zugange + Umbuchungen

+1.889.555,78 €

Beim Infrastrukturvermdgen sind

Umbuchungen von Anlagen im Bau aktiviert worden:

- Kanalsanierung Backgasse

- Hydraulische Ern.Fried.Landstral3e
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- Barrierefreie Bushaltestellen Friedrich-Ebert-Stral3e 212.047,03 €
- Barrierefrei Bushaltestelle Beckstral3e 92.185,94 €
- Barrierefreie Bushaltestelle Neuer Weg Nord 84.403,67 €
- Barrierefreie Bushaltestelle Hohenstaufenstr./Verbindungsweg 76.599,04 €
- Barrierefreie Bushaltestelle Dr.-Mantel-Weg/Schwanheimer Str. 142.937,39 €

- Buswartehaus Dr.-Mantel-Weg 31.968,97 €

- Buswartehaus Berufschule, Richtung Stadt Eberbach 28.718,01 €

- Buswartehaus Berufschule, Richtung Tankstelle 18.367,89 €

- Multifunktionsplatz Rockenau 177.930,01 €

- StUtzmauer Zahringer Stral3e 26.216,00 €

- Zum Tannenkopf Grunderwerb Straf3engrundstiick 71.031,34 €
Abgange -4.720,96 €

Es gab Abgange bei der Klaranlage durch die Erneuerung der Schlammentwasserung
(Dekanter), bei den Regeniberlaufbecken bedingt durch die Erneuerung der Messtechnik
sowie ein Abgang durch eine Korrektur der Er6ffnungsbilanz  (Ausbuchung

Sicherheitseinbehalt) im Bereich Kanalisation.

Abschreibung - 2.029.423,54 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Infrastrukturvermoégen belief sich auf
2.029.423,54 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 41.078.141,91 €.

8 .6 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler
Bilanzposition 1.2.5

Bilanz 2022 2023 |Veranderung

05110000 Kunstgegensténde 520.746,29| 520.746,29 0
05510000 Baudenkmaler 92.143,76 91.653,72 490,04
05910000 Sonstige Kulturdenkmaler 34.767,30 33.895,89 871,41
1.2.5 Kunstgegensténde, Kulturdenkméler 647.657,35| 646.295,90 1.361,45

Bei der Bilanzposition Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler gab es keine Zugange zu

verbuchen.

Abschreibungen -1.361,45 €

Kunstgegenstande und Kulturdenkméler werden nicht abgeschrieben. Die gebuchten

Abschreibungen betreffen Vermdgensgegenstande die fur die Prasentation notwendig sind
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bzw. einen Werteverzehr haben. Es wurde bei der Bilanzposition Kunstgegenstande,
Kulturdenkmaler Abschreibungen in H6he von 1.361,45 € gebucht.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 646.295,90 €.

8.7 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Bilanzposition 1.2.6

Bilanz 2022 2023 |Veradnderung
06110000 Fahrzeuge 2.483.009,60 | 2.223.856,60 259.153,00
06210000 Maschinen 2.665,67 1.291,70 1.373,97
06310000 Technische Anlagen 3.978,41 2.298,36 1.680,05
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,

Fahrz 2.489.653,68 | 2.227.446,66 262.207,02

Veranderungen im Jahr 2023:

Zugange + 35.100,00 €

Die Zugénge Dbetreffen die Anschaffung eines Fahrzeugs flir den Bereich
Abwasserbeseitigung, es wurde ein E-Fahrzeug Fiat Doblo Cargo im Wert von 35.100,00 €

angeschafft.

Abgange - 0,00 €

Beim Bereich Bauhof wurde der LKW in Abgang genommen. Dieser wurde bereits im Jahr

2022 ersetzt und war bereits voll abgeschrieben.

Abschreibungen - 297.307,02 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
belief sich auf 297.307,02 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 2.227.446,66 €.
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8.8 Betriebs- und Geschéftsausstattung
Bilanzposition 1.2.7

Bilanz 2022 2023 Veradnderung
in € in € in €

07110000 Betriebsvorrichtung 1.019.033,76|1.235.920,21 -216.886,45
07210000 Betriebs- und

Geschéftsausstattung 1.568.182,72]1.554.931,56 13.251,16
07520000 Sammelp.n.838 Abs.4i.V. 846

Abs. 2 GemHVO, 86 EStG 10.123,03 8.676,88 1.446,15
1.2.7 Betriebs- und Geschéftsausstattung 2.597.339,51|2.799.528,65 -202.189,14

Veranderungen im Jahr 2023:

Zugdnge und Umbuchungen

+577.841,52 €

Bei den Betriebsvorrichtungen und der Betriebs- und Geschaftsausstattung wurden im Jahr

2023 folgende wesentlichen MalRBhahmen aktiviert:

e Schulen:

Kompaktklimagerat Dr. Weil3-Schule

AuRenklimagerat EDV Steige-Grundschule

5x Legamaster Touch-Monitor Gemeinschaftsschule

Hohenstaufengymnasium:

Laborkuiihlschrank LKexv2600 Liebherr — Biologie

2x Laptopwagen NoteCase —
Quantenradierer Physik

Schlagzeug Pearl Export

3x Beamer

WS P Frame-FullVision WS Spalluto

Prasentationsmedienschalter in 1606 Extron

Realschule:

4x Lounge HiBack Sofa 160x80
Beamer

Terra Server 3430 G5

Tablet-/ i-Pad Koffer fir 16 Tablets
Wlan-Netzwerk

o Klaranlage:

Dekanter (Klarschlammentwasserungsanlage)
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81.371,04 €
3.460,04 €
4.715,30 €

22.557,64 €

1.558,00 €
3.793,72 €
2.300,25 €
1.596,80 €
7.236,45 €
3.356,85 €
2.042,25 €

9.762,28 €
3.369,26 €
3.862,99 €
4.486,48 €
7.272,73 €

288.323,89 €



Parkplatze:

Fahrradboxenanlage mit 10 Stellplatzen am Bahnhof 23.051,33 €
Stadthalle: 4.604,52 €
Umluft-Kdhlschrank 2/1 Compact 3.042,46 €
Klavierbank Profi-Hydraulikbank (echt Leder) 1.562,06 €
Rathaus und EDV: 17.910,90 €
6x Schreibtisch Sitz/Steharbeitsplatz 11.495,65 €
Sideboard 1.880,93 €
MS Surface Pro 9 2.753,60 €
Wifi BaseStation IP67 1.780,72 €
Brandschutz/ Katastrophenschutz: 52.416,55 €
2x Pressluftatmer Grundgerat mit Lungenautomat 7.109,06 €
Rollgliss Skylotec Gordon 1.773,81 €
Akkubrandléschsystem Rosenbauer 13.274,63 €
Spreizkeil 3.498,60 €
2x Systemwagen fur Eurobehélter 2.737,00 €
CAFS-Loéscher tragbar 3.985,91 €
2x Hochleistungsléschgerat HNE HIPRESS Vario 4.325,48 €
3x verschiedene Transport-Rollcontainer 9.315,92 €
2x Hochwasserschutzpumpe 6.396,14 €
Forst:
Freischneider Stihl 1.160,36 €
Servicebetrieb Bauhof und Gartner / Friedhof: 25.055,94 €
Elektrischer Mullsauger 23.476,77 €
Rasenméher HRX 476C2 HY 1.579,17 €
Waldkindergarten Aboretum:
Bauwagen Aboretum 75.996,45 €
Kuckucksmarkt:
Leerrohr fur die Breitbandversorgung Kuckucksmarkt 7.950,53 €
Abschreibungen -374.41535 €

Die Abschreibungen bei der Bilanzposition Betriebs- und Geschéftsausstattung beliefen sich
auf 374.415,35 €.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 2.799.528,65 €.
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8.9 Vorrate
Bilanzposition 1.2.8

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
08310000 Betriebstoffe Bauhof Lager 21.799,16 22.802,33 -1.003,17
08310100 Salzvorrate Bauhof 24.014,52| 24.014,52 0
08310200 Heizélvorrate Geb&dude 38.516,59| 46.920,73 -8.404,14
1.2.8 Vorréte 84.330,27| 93.737,58 -9.407,31
8.10 Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.9

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
09610000 Anlagen im Bau 39.085,87 39.085,87 0
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumal3hahmen 7.096.623,05 | 5.058.228,42 2.038.394,63
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumal3nahmen 2.216.168,80 | 3.027.788,43 -811.619,63
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9.351.877,72|8.125.102,72 1.226.775,00

Veranderungen im Jahr 2023:

Zugange

+4.582.383,84 €

Die wesentlichen Zugange waren bei den folgenden Anlagen im Bau:

- Realschule: WLAN-Netzwerk

- HSG: WLAN-Netzwerk

- HSG: Fassadensanierung, Fenster,
Blitzschutz

- Neckarlauer: Flussmauer

- Kanalisation:
Kanal Einzugsgebiet RUB E6

Kanalsanierung Hohenstaufenstr.- BurgstralRe - Burgweg

Kanalsanierung allgemein

Kanalsanierung Boser Berg

Kanalsanierung Friedrichsdorfer LandstralRe

- RUB:
- RUB 7 GiterbahnhofstralRe
- RUBU-01

- Kita Guterbahnhofstraf3e: Erd-Rohbau, Innenausbau

- Gemeindestraflien:
Zum Tannenkopf

BaumannstralRe
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Dach, Steg, Fachraume,

5.248,24 €
2.024,49 €
28.062,26 €

44.161,04 €

575.211,86 €
765.180,08 €
4.865,91 €
5.879,25 €
176.698,92 €

12.387,46 €
18.484,09 €

1.983.089,21 €

86.024,80 €
40.008,37 €




Bushaltestellen — Barrierefreier Ausbau 31.073,59 €

Muhlbergstralie 18.035,36 €
- Sonstiges
Steige Grundschule energetische Sanierung 890,12 €
Licht- und Medientechnik Stadthalle 46.357,24 €
Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach 64.743,12 €
Dorfgemeinschaftshaus Brombach 366.017,23 €
Abbruch Lagerhallen Guterbahnhofstral3e 177.281,57 €
Sanierung Ohrsbergturm 104.488,69 €
Skatepark 9.010,48 €
Leichtathletikanlage Sportplatz Au 17.160,46 €
Umbuchungen - 5.809,304.,67 €

Mit den Umbuchungen sind folgende Anlagen im Bau aktiviert worden:

- HSG: Fassadensanierung, Fenster, Dach, Steg und Fachraume

- Gemeindestrallen: Verbindungsweg Brombach, barrierefreien  Bushaltestellen,
Multifunktionsplatz Rockenau

- Klaranlage: Dekanter in der Schlammentwasserung

- Breitbandversorgung: Anpassung Anlagenklasse fiir die Anlagen im Bau, neue Zuordnung
im Bereich Aktive Abgrenzungsposten, geleistete Investitionszuschisse fur Anlagen im
Bau

- Infrastrukturvermégen: Grundstiicksankdufe Zum Tannenkopf

- Kanalisation: Kanalsanierung Backgasse

- Realschule: Wlan-Netzwerk

- HSG: WIlan-Netzwerk

Abschreibungen 0,00 €

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 8.125.102,72 €.
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Summe Sachvermdgen
Bilanzposition 1.2

[Bilanz 2022 2023|Veranderung
AKTIVA

1. Vermdgen

Summe Sachvermégen 142.490.227,28 | 145.246.925,28 -2.756.698,00

Die Summe des Anlagevermoégens in der Bilanz hat sich um 2.756.698,00 € erhoht. Beim

Sachvermdgen ist ein Substanzerhalt im Jahr 2023 zu verbuchen. Der Werteverzehr war

geringer als der Wertzuwachs.

9. Finanzvermdgen

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
1.3 Finanzvermdgen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 395 0 395
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl. 88.570,49 89.265,49 -695
1.3.3 Sondervermdégen 6.915.738,13| 10.665.738,13 -3.750.000,00
1.3.4 Ausleihungen 5.400,00 5.400,00 0
1.3.5 Wertpapiere 2.505.376,50 5.379,53 2.499.996,97
1.3.6 O.-r. Forderungen, F.a. Transferleist. 844.596,13| 1.467.017,91 -622.421,78
1.3.7 privatrechtliche Forderungen 3.036.885,77 525.004,38 2.511.881,39
1.3.8 Liquide Mittel 5.224.933,37| 5.389.630,58 -164.697,21
Summe Finanzvermdgen 18.621.895,39| 18.147.436,02 474.459,37
9.1 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen
Bilanzpositionen 1.3.1
. Veranderun
Bilanz 2022 2023 ge anderu
10130000 Sonstige Anteilsrechte 395 0 395
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 395 0 395

Im Jahr 2023 wurden die Anteile Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co.KG auf die

Bilanzposition sonstige Anteilsrechte umgebucht. Die Gemeindeprifungsanstalt hat in ihrer
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Prifung der Jahresrechnung 2016 — 2020 die Zuordnung beanstandet und dies wurde im
Jahresabschluss 2023 korrigiert.

Bilanzpositionen 1.3.2

Bilanz 2022 2023 gera“der““

11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte 88.570,49 89.265,49 -695

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl. 88.570,49 89.265,49 -695
Zugang + 695,00 €

Im Jahr 2023 waren bei den sonstigen Beteiligungen ein Zugang von 695,00 € zu verbuchen.
Dies resultiert aus der Abhéngigkeit des Stammkapitals von der Jahrespramie beim Badischen
Gemeindeversicherungsverband (BGV). Im Jahr 2023 lag die Pramie wieder tiber dem Niveau
vom Vorjahr und deshalb hat sich das Stammkapital beim BGV erhéht. AuRerdem erfolgte
eine Umbuchung der Anteile der Beteiligung bei der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH
& Co.KG.

Der Stand der Beteiligungen ist wie folgt:

Zweckverband 41T (bisher Kivbf) 11.884,90 €
Grundstuickseigentimergemeinschaft Kommunales

Rechenzentrum Baden-Franken GbR 58.469,59 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband 4.200,00 €
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar Fibernet 14.316,00 €
Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co.KG 395,00 €

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 89.265,49 €.

9.2 Sondervermdgen

Bilanzpositionen 1.3.3
Bilanz 2022 2023 |Verédnderung

12110000 Sondervermdgen 6.915.738,13| 10.665.738,13 -3.750.000,00
1.3.3 Sondervermdgen 6.915.738,13| 10.665.738,13 -3.750.000,00
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Zugénge + 3.750.000,00 €

Im Jahr 2023 wurde eine Kapitalzufiihrung an den im Jahr 2020 gegriindeten Eigenbetrieb
Stadtische Dienste Eberbach in Hohe von 3.750.000,00 € getéatigt. Dies erfolgte zur Starkung
der Kapitalausstattung der stadtischen Dienste.

Stammkapital Stadtische Dienste zum 31.12.2023 102.000,00 €
Allgemeine Rucklage Stadtische Dienste zum 31.12.2023 10.547.774,43 €
Sacheinlage Grundstiicke 15.963,70 €

Somit ergibt sich ein Bilanzwert zum 31.12.2023 von 10.665.738,13 €.

9.3 Ausleihungen
Bilanzposition 1.3.4

Bilanz 2022 2023 | Veradnderung

mit Laufzeit von 1 bis einschl. 5 Jahre 5.400,00 5.400,00 0

an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv 5.400,00| 5.400,00 0

1.3.4 Ausleihungen 5.400,00 5.400,00 0
Volksbank Mosbach 700 €
Baugenossenschaft Familienheim Mosbach e.G. 1.600 €
Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland eG 3.100 €

Im Jahr 2023 ergaben sich keine Veranderungen bei den Ausleihungen.

9.4 Wertpapiere und sonstige Einlagen
Bilanzposition 1.3.5

Bilanz 2022 2023 | Veranderung

14927300 Termingeld Volksbank Neckartal 2.500.000,00 0 2.500.000,00
14927600 Mietkaution Depot 15/7 e.V. 300,04 300,21 -0,17
14927601 Mietkaution Schafwiesenweg 1 4.226,44 4.228,81 -2,37
14927602 Mietkaution Lindenstr. 31 350 350,2 -0,2
14927603 Mietkaution Lindenstr. 31 500,02 500,31 -0,29
Sonstige Einlagen 2.505.376,50 5.379,53 2.499.996,97
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Zum Bilanzstichtag war kein Termingeld angelegt, lediglich die verwahrten Mietkautionen sind

bei dieser Bilanzposition verbucht, daher ergibt sich ein Buchwert zum Bilanzstichtag

31.12.2023 von 5.379,53 €.

9.5 Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bilanzposition 1.3.6

Bilanz 2022 2023 |Veradnderung
15110000 Forderungen aus 6ff.r. Dienstleistungen 642.990,26 | 733.489,20 -90.498,94
15110090 Umzugliedernde 6ffentlich-rechtliche

Forderungen 5.380,47 2.476,31 2.904,16
15191010 Einzelwertberichtigung 6ffentl-rechtl.

Forderungen -52.854,41 -13.625,38 -39.229,03
15210000 Steuerforderungen 309.840,16| 222.975,29 86.864,87
15210090 Umzugliedernde Steuerforderung 1.204,61| 504.862,92 -503.658,31
15291010 Einzelwertberichtigung Steuerforderungen -70.079,23 -9.784,76 -60.294,47
15913210 Ubrige 6ffentlich-rechtliche Forderungen

BuRgelder 5.799,95 4.093,95 1.706,00
15913500 Abstimmkto Nebenford. aus 6r Forderungen 2.314,32 22.530,38 -20.216,06
1.3.6 O.-r. Forderungen, F.a. Transferleist. 844.596,13|1.467.017,91 -622.421,78

Forderungen sind in der Erfolgsrechnung bereits verbuchte Ertréage, deren Zahlungen zum
Abschlussstichtag noch nicht eingegangen sind bzw. deren Félligkeit erst im Folgejahr liegt,

entsprechendes gilt auch fur die Finanzrechnung.

Gemall den allgemeinen Bewertungsgrundsatzen (8 43 Abs. 3 GemHVO) sind
Vermodgensgegenstande und Schulden wirklichkeitsgetreu zu bewerten, d.h. zusatzlich zur

Beitreibung (Niederschlagung/Erlass/etc.), muss eine manuelle Prifung der Forderungen zum
Jahresabschluss nach Werthaltigkeit und wahrscheinlichem Ausfallrisiko gemacht werden.
Gegen die einzelwertberichtigten Forderungen wird im Ergebnishaushalt als Aufwand die
Position Abschreibung auf uneinbringliche Forderungen gebucht. Dies stellt noch keine
Niederschlagung dar, die Vorgehensweise dient lediglich der wirklichkeitsgetreuen Abbildung
der Forderungen. Die eingebuchten Einzelwertberichtigungen werden jahrlich tGberprift und
entsprechend den Buchungsvorgangen beim Geschaftspartner angepasst entweder weil
Zahlungen eingegangen sind, oder die Forderungen endgultig niedergeschlagen wurden. In
diesen Fallen wurde die Ergebnisrechnung entsprechend berichtigt. Diese Vorgehensweise

entspricht den Vorgaben der Gemeindeprifungsanstalt und dem Buchungsleitfaden NKHR.

Es ergibt sich ein Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 1.467.017,91 €.
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9.6 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzposition 1.3.7

16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung

u. Leist. -265.183,18 513.000,69 | -778.183,87
16110090 Umzugliedernde privatrechtliche

Forderungen 491.465,81 11.376,23| 480.089,58
16191010 Einzelwertberichtigung privatrechtl.

Ford. a. LuL -33.988,51 -18.366,14 | -15.622,37
16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 51.322,33 5.204,52 46.117,81
16910000 Abstimmkto Ubrige privatrechtliche

Forderungen 0 5.212,80 -5.212,80
16910050 Forderungen aus Umgliederungen 336.441,98 8.529,63| 327.912,45
16911200 Forderungen ggi. Stadtische Dienste 2.455.785,28 0]2.455.785,28
16912800 Ubrige privat-rechtl. Forderungen

Personal 963,06 0 963,06
16913500 Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl.

Forderungen 79 46,75 32,25
1.3.7 privatrechtliche Forderungen 3.036.885,77 525.004,38 | 2.511.881,39

Forderungen sind in der Erfolgsrechnung bereits verbuchte Ertrédge, deren Zahlungen zum
Abschlussstichtag noch nicht eingegangen sind bzw. deren Félligkeit erst im Folgejahr liegt,

entsprechendes gilt auch fur die Finanzrechnung.

Die Veranderung bei den privatrechtlichen Forderungen haben wir im Jahr 2023 bei den
Forderungen gegeniber den Stadtischen Diensten. Zum Bilanzstichtag hatten die stadtischen
Dienste einen positiven Kassenbestand, daher ist keine Forderung eingebucht. Dies resultiert
aus der Einheitskasse die wir gemeinsam mit den Stadtischen Diensten und der Stadtwerke
GmbH fiihren. Je nachdem ob positiver oder negativer Kassenbestand entsteht eine

Forderung bzw. Verbindlichkeit gegeniiber den stadtischen Diensten.

Gemdall den allgemeinen Bewertungsgrundsatzen (8 43 Abs. 3 GemHVO) sind
Vermoégensgegenstande und Schulden wirklichkeitsgetreu zu bewerten, d.h. zusatzlich zur

Beitreibung (Niederschlagung/Erlass/etc.), muss eine manuelle Prifung der Forderungen zum
Jahresabschluss nach Werthaltigkeit und wahrscheinlichem Ausfallrisiko gemacht werden.
Gegen die einzelwertberichtigten Forderungen wird im Ergebnishaushalt als Aufwand die
Position Abschreibung auf uneinbringliche Forderungen gebucht. Dies stellt noch keine
Niederschlagung dar, die Vorgehensweise dient lediglich der wirklichkeitsgetreuen Abbildung
der Forderungen. Die eingebuchten Einzelwertberichtigungen werden jahrlich tberprift und
entsprechend den Buchungsvorgangen beim Geschaftspartner angepasst entweder weil
Zahlungen eingegangen sind oder, die Forderungen endgiiltig niedergeschlagen wurden. In
diesen Fallen wurde die Ergebnisrechnung entsprechend berichtigt. Diese Vorgehensweise

entspricht den Vorgaben der Gemeindeprifungsanstalt und dem Buchungsleitfaden NKHR.
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Es ergibt sich ein Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 525.004,38 €.

9.7 Liquide Mittel

Bilanzposition 1.3.8

Bilanz 2022 2023 |Verédnderung
Sichteinlagen, Kassenbesténde,

Schwebeposten 5.220.783,37 5.385.480,58 -164.697,21
Handvorschisse 4.150,00 4.150,00 0
1.3.8 Liquide Mittel 5.224.933,37 5.389.630,58 -164.697,21

Zugang

+ 164.697,21 €

Die liquiden Mittel haben sich zum Stichtag 31.12.2023 um 164.697,21 € erhoht.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ergibt sich ein Wert von 5.389.630,58 €.

Summe Finanzvermdgen
Bilanzposition 1.3

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
Summe Finanzvermégen 18.621.895,39 | 18.147.436,02 474.459,37
Abgang - 474.459,37 €

Der Stand des gesamten Finanzvermégens hat sich in Summe um 474.459,37 € vermindert.

Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 18.147.436,02 €.

10. Abgrenzungsposten

Bilanz 2022 2023 | Veranderung
2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 61.867,22 39.872,38 21.994,84
2.2 SoPo fir geleistete Invest.Zuschisse 3.168.316,38 | 4.120.435,61 -952.119,23
Summe Abgrenzungsposten 3.230.183,60| 4.160.307,99 -930.124,39
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10.1 Aktive Rechnungsabgrenzung
Bilanzposition 2.1

Bilanz 2022 2023 |Veradnderung
2. Abgrenzungsposten
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 61.867,22 39.872,38 21.994,84

Beim Posten Aktive Rechnungsabgrenzung wurden hauptsachlich die Beamtengehélter fir

Januar 2023 abgegrenzt. Diese werden bereits im Dezember des Vorjahres ausbezahlt. Das

macht die aktive Rechnungsabgrenzung notwendig.

Es ergibt sich ein Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von 39.872,38 €.

10.2 Sonderposten fur geleistete Investitionszuschisse

Bilanzposition 2.2

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
18031000 Sonderposten fur geleistete

Zuwendungen Land 0 476.438,63 -476.438,63
18033000 Sonderposten fir gel.Zuwendungen

Zweckverbénde 934.619,15 979.205,12 -44.585,97
18036000 Sopo fur gel. Zuwendungen s.6ffentl.

Sonderrechng 43.816,22 55.780,16 -11.963,94
18037000 Sopo fir geleistete Zuwendungen

priv.Unternehmen 1.928.153,21| 2.263.996,80 -335.843,59
18038000 Sopo fiir geleistete Zuwendungen

Ubrige Bereiche 261.727,80 345.014,90 -83.287,10
2.2 SoPo fiir geleistete Invest.Zuschiisse 3.168.316,38 | 4.120.435,61 -952.119,23

Zugénge und Umbuchungen

+ 1.027.603,13 €

ZV Fibernet Investitionsumlage, Anlagen im Bau

Kindergarten Arche Noah, Larmschutz in Gruppenrdume

EU Neckarhalde

Gemeindeverbindungsstrale Brombach-Heddesbach

Abschreibungen

158.000,00 €

21.362,17 €
369.408,17 €

478.832,79 €

- 75.338,07 €

Die Investitionszuschiisse werden Uber die Nutzungsdauer der entsprechenden Investition

abgeschrieben. Somit ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von

4.120.435,61 €.
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Passiva

Bilanz 2022 2023 | Veranderung
PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1.1 Basiskapital -91.003.458,09 | -91.015.088,63 11.630,54
1.1 Basiskapital -91.003.458,09 | -91.015.088,63 11.630,54
1.2 Ricklagen

1.2.1 Riickl. Uberschiisse d. ord. Ergebnisses -15.851.152,75| -18.365.238,27 2.514.085,52
1.2.2 Riickl. a. Ubersch. d. Sonderergebnisses -3.863.090,01 -3.916.263,92 53.173,91
1.2.3 Zweckgebundene Riicklagen -278.215,52 -281.463,36 3.247,84
1.2 Riicklagen -19.992.458,28 | -22.562.965,55 2.570.507,27
Summe Eigenkapital -110.995.916,37 | -113.578.054,18 2.582.137,81
2. Sonderposten

2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen -22.319.124,02| -22.589.996,38 270.872,36
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeitrage -7.515.274,89 -7.102.818,30 -412.456,59
2.3 Sonderposten f. Sonstiges -607.019,59 -605.086,43 -1.933,16
Summe Sonderposten -30.441.418,50| -30.297.901,11 -143.517,39
3. Riickstellungen

3.4 Geblhreniberschussruckstellungen -2.307.423,35 -2.309.333,87 1.910,52
Summe Ruickstellungen -2.307.423,35 -2.309.333,87 1.910,52
4. Verbindlichkeiten

4.2.1 Investitionskredite -14.691.245,60 | -15.647.914,60 956.669,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen -14.691.245,60 | -15.647.914,60 956.669,00
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen -2.329.623,88 -1.465.181,75 -864.442,13
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -12.750,19 -369.479,06 356.728,87
4.6 Sonstige Verbhindlichkeiten -1.371.911,33 -1.727.720,15 355.808,82
Summe Verbindlichkeiten -18.405.531,00 | -19.210.295,56 804.764,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung

Summe Passive Rechnungsabgrenzung -2.194.097,96 -2.159.654,45 -34.443,51
SUMME PASSIVA -164.344.387,18 | -167.555.239,17 3.210.851,99
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11. Eigenkapital
Bilanzposition 1.

Bilanz

2022

2023

Veradnderung

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1.1 Basiskapital -91.003.458,09 | -91.015.088,63 11.630,54
1.1 Basiskapital -91.003.458,09 | -91.015.088,63 11.630,54
1.2 Ricklagen

1.2.1 Riickl. Uberschiisse d. ord. Ergebnisses -15.851.152,75| -18.365.238,27 2.514.085,52
1.2.2 Riickl. a. Ubersch. d. Sonderergebnisses -3.863.090,01| -3.916.263,92 53.173,91
1.2.3 Zweckgebundene Riicklagen -278.215,52 -281.463,36 3.247,84
1.2 Riicklagen -19.992.458,28 | -22.562.965,55 2.570.507,27
Summe Eigenkapital 110.995.916,37 | 113.578.054,18 2.582.137,81
11.1 Eigenkapital
Bilanzposition 1.1

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
PASSIVA

1. Eigenkapital

20010000 Basiskapital -91.003.458,09 -91.015.088,63 11.630,54
1.1.1 Basiskapital -91.003.458,09 -91.015.088,63 11.630,54

Im Rechnungsjahr 2023 wurde das Basiskapital durch eine Korrektur der Eréffnungsbilanz

aus dem Jahr 2014 um 11.630,54 € erhoht.

Somit ergibt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ein Basiskapital von -91.015.088,63 €.

11.2 Rucklagen aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition 1.2.1

Bilanz 2022 2023 | Veranderung
PASSIVA

20100000 Riickl. a. Uberschiissen d. ord.

Ergebn. -15.851.152,75 -18.365.238,27 2.514.085,52
1.2.1 Riickl. Uberschiisse d. ord. Ergebnisses -15.851.152,75 -18.365.238,27 2.514.085,52
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Zugange + 2.514.085,52 €

Im Jahr 2023 hat das ordentliche Ergebnis mit einem Uberschuss von 2.514.085,52 €
abgeschlossen. Dieser Uberschuss wird der Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen

Ergebnisses zugefihrt.

Somit ergibt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2023 eine Riicklage aus Uberschiissen des
ordentlichen Ergebnisses von -18.365.238,27 €.

11.3 Rucklagen aus Uberschiissen des Sonderergebnisses
Bilanzposition 1.2.2

Bilanz 2022 2023 |Veranderung

PASSIVA

20200000 Riickl. a. Uberschissen d.

Sonderergebnisess -3.863.090,01| -3.916.263,92 53.173,91

1.2.2 Riickl. a. Ubersch. d. Sonderergebnisses -3.863.090,01| -3.916.263,92 53.173,91
Abgang 53.173,91 €

Das Sonderergebnis hat zum 31.12.2023 mit einem Uberschuss von 53.173,91 €
abgeschlossen. Mehrerlése wurden durch Verkdufe von Anlagenvermdgen Uber dem

Restbuchwert erzielt (LKW mit Ladekran und 3 unbebaute Grundstiicke).

Es ergibt sich ein Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 -3.916.263,92 €.

11.4 Zweckgebundene Rucklagen
Bilanzposition 1.2.3

Bilanz 2022 2023 |Verédnderung
20401000 Harald-Stoess-Stiftung -104.189,50 -104.357,08 167,58
20402000 Stiftung Jugendaustausch -174.026,02 -177.106,28 3.080,26
1.2.3 Zweckgebundene Riicklagen -278.215,52 -281.463,36 3.247,84
Zugange +3.247,84 €

Bei den zweckgebundenen Riicklagen sind die unselbsténdigen Stiftungen Harald-Stoess und
Stiftung Jugendaustausch abgebildet. Der Zugang ergibt sich aus der Verzinsung des

Stiftungskapitals.

Es ergibt sich ein neuer Bilanzwert zum 31.12.2023  -281.463,36 €.
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Eigenkapital

Bilanz

2022

2023

Veranderung

Summe Eigenkapital

110.995.916,37

113.578.054,18

2.582.137,81

Insgesamt ergibt sich eine Erhdhung des Eigenkapital von 2.582.137,81 € aufgrund der

Bildung von Ergebnisriicklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses und

eine Erh6hung bei den zweckgebundenen Riicklagen des Stiftungsvermdgens.

12. Sonderposten
Bilanzposition 2.

Bilanz 2022 2023 | Veranderung
PASSIVA

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen 22.319.124,02 | 22.589.996,38 270.872,36
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeitrage -7.515.274,89 | -7.102.818,30 -412.456,59
2.3 Sonderposten f. Sonstiges -607.019,59 -605.086,43 -1.933,16
Summe Sonderposten 30.441.418,50| 30.297.901,11 -143.517,39

Bei den Investitionszuweisungen handelt es sich um Zuschisse fur Investitionen. Diese

werden jahrlich aufgeltst,

analog der Abschreibungsdauer bei den entsprechenden

Investitionen. Es werden hier Zuschiisse vom Bund, Land, Ubrigen Bereich und auch fir

Anlagen im Bau verbucht.

12.1 Sonderposten fur Investitionszuweisungen

Bilanzposition 2.1

Bilanz 2022 2023 | Veradnderung
21100000 SoPo Zuweisungen Bund -774.292,99| -755.709,98 -18.583,01
21110000 SoPo Zuweisungen Land 21.216.845,40|21.173.603,08 -43.242,32
21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen 0 -83.651,93 83.651,93
21180000 SoPo Zuweisungen lbriger Bereich -40.582,44 -39.690,52 -891,92
21190000 SoPo Zuweisungen Anlagen im Bau -287.403,19| -537.340,87 249.937,68
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen 22.319.124,02 | 22.589.996,38 270.872,36
Zugange +1.375.307,99 €
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Die wesentlichen Zugange bei den Investitionszuweisungen waren bei folgenden

Malnahmen:

Zuschuss Land Margarethe Steinmetz Briicke
Zuschuss Land Fahrradboxenanlage am Bahnhof

Zuschuss Land barrierefreie Bushaltestellen

Zuschuss Bund/Land San.Gebiet Giterbahnhofstr. Neubau KiTa

Zuschuss Land RUB Mess- und Fernwirktechnik

Zuschuss Bund/Land Abbruch Lagerhallen Giterbahnhofstralle

Kostenbeteiligung DB EU Neckarhilde

Zuschuss Bund/Land Sanierungsgebiet Guterbahnhofstral3e

Aufldsungen

159.300,00 €
19.350,00 €
260.000,00 €
126.230,44€
601.300,00 €
34.450,02 €
85.860,31 €
88.817,22 €

-1.104.435,63 €

Es ergibt sich ein neuer Bilanzwert zum 31.12.2023 von

12.2 Sonderposten fur Investitionsbeitrage

Bilanzposition 2.2

-22.589.996,38 €.

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
21210000 SoPo aus Beitrdgen und &hnl. Entgelten | -7.515.274,89 | -7.102.818,30 -412.456,59
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeitrage -7.515.274,89 | -7.102.818,30 -412.456,59

Hier werden die Abwasserbeitrage und ErschlieBungsbeitrdge verbucht. Diese werden

ebenfalls analog der Abschreibungsdauer der entsprechenden Investitionen aufgeldst.

Zugang

+18.140,44 €

Die ErschlieBungsbeitrage fur die Heinrich-Heine-Strale wurden im Jahr 2023 abgerechnet

und eine Nachveranlagung beim Abwasserbeitrag

Aufldsungen

verbucht.

- 394.316,15 €

Zum 31.12.2023 ergibt sich ein neuer Buchwert von -7.102.818,30€
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12.3 Sonstige Sonderposten
Bilanzposition 2.3

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
21910000 Sonstige SoPo -607.019,59 -605.086,43 -1.933,16
2.3 Sonderposten f. Sonstiges -607.019,59 -605.086,43 -1.933,16
Bei den sonstigen Sonderposten werden unentgeltlich zugegangene

Vermégensgegengenstande, Zuschisse fur Anlagen im Bau aus der Altdatenibernahme,

sowie Kostenbeteiligungen von Dritten gebucht.

Zugange

17.458,40 €

Auflésungen

-19.391,56 €

Die sonstigen Sonderposten werden entsprechend der Abschreibungsdauer der betreffenden

Vermoégensgegenstande aufgeldst. Bei

den sonstigen Sonderposten sind dies die

Sonderposten fir Spenden in verschiedenen Bereichen wie Spielplatze, Verkehrsausstattung,

Brandschutz, Denkmalschutz, Bereich Forstwirtschaft oder Stadien und Sportplatze.

Der neue Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 -605.086,43 €.

13. Ruckstellungen

Bilanz 2022 2023 | Veranderung
3. Riuckstellungen

28510000 Riickst.f.d.Ausgl.von

ausgleichspfl.Geb.lber. -2.307.423,35| -2.309.333,87 1.910,52
3.4 Gebihrenliberschussriickstellungen -2.307.423,35| -2.309.333,87 1.910,52
Summe Ruickstellungen -2.307.423,35| -2.309.333,87 1.910,52
13.1 Gebuhrentberschussrickstellungen

Bilanzposition 3.4

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
28510000 Riickst.f.d.Ausgl.von

ausgleichspfl.Geb.uber. -2.307.423,35| -2.309.333,87 1.910,52
3.4 Gebuhrenliberschussrickstellungen -2.307.423,35| -2.309.333,87 1.910,52
Summe Ruickstellungen -2.307.423,35| -2.309.333,87 1.910,52
Zugange 1.910,52 €

Bei den GebuhrenlUberschussriickstellungen handelt es sich um Gebuhreniiberschiisse aus
dem Bereich Abwasserbeseitigung. Fir das Jahr 2023 wurde Uberdeckungen im Bereich

Kanalisation mit Unterdeckungen im Bereich Klaranlage im Rahmen der Nachkalkulation
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verrechnet.

auszugleichen.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betragt

14. Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.

Diese Gebuhrenrtckstellungen sind nach KAG

-2.309.333,87 €.

innerhalb von 5 Jahren

Bilanz

2022

2023

Veranderung

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen -14.691.245,60 | -15.647.914,60 956.669,00
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen -2.329.623,88 | -1.465.181,75 -864.442,13
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -12.750,19 -369.479,06 356.728,87
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten -1.371.911,33| -1.727.720,15 355.808,82
Summe Verbindlichkeiten -18.405.531,00 | -19.210.295,56 804.764,56
14.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bilanzposition 4.2

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute | 14.691.245,60 | 15.647.914,60 956.669,00
4.2.1 Investitionskredite 14.691.245,60 | 15.647.914,60 956.669,00

Zugang

+2.000.000,00 €

Im Jahr 2023 wurde ein Darlehen in Héhe von 2.000.000 € neu aufgenommen. Insgesamt hat
sich die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten um +956.669,00 € erhoht.

Auf Anlage 28 Schuldentbersicht ist an dieser Stelle zu verweisen.

Es ergibt sich ein neuer Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 von -15.647.914,60 €.

14.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.4

Bilanz

2022

2023

Veradnderung

25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen

-1.997.668,69

0

-1.997.668,69
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25110005 Verb. aus Lieferungen und Leistungen

PSCD 4.486,79 | -1.456.652,22 1.461.139,01
25110090 Umzugliedernde Verb. a. Lieferungen u.

Leistungen -336.441,98 -8.529,53 -327.912,45
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen -2.329.623,88 | -1.465.181,75 -864.442,13

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung handelt es sich um die periodengerechte

Zuordnung der im Jahr 2024 zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 eingegangenen

Rechnungen. Bei diesen Rechnungen wurden entsprechend dem Leistungszeitpunkt der
Aufwand im Jahr 2023 und der Liquiditatsabfluss im Jahr 2024 gebucht. Im Haushaltsjahr 2023

wurde im Juli die Kreditorenbuchhaltung von der Geschéftspartnerbuchhaltung mit PSCD

abgel6st, deshalb gab es eine Verschiebung der Verbindlichkeitskonten von 25110000 nach

25110005.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betragt. -1.465.181,75 €.

14.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen PSCD

Bilanzposition 4.5

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
26110005 Verb. aus Transferleistungen PSCD -12.750,19| -369.479,06 356.728,87
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -12.750,19| -369.479,06 356.728,87
14.3 sonstige Verbindlichkeiten
Bilanzposition 4.6

Bilanz 2022 2023 |Veradnderung
27910100 ungeklarte Zahlungseingange -4.443,88 -36,8 -4.407,08
27910200 debitorische Akontozahlungen -151,27 -9.398,88 9.247,61
27910300 Riickzahlungen aus PSCD -234 -10,9 -223,1
27990005 Abstimmkto weitere sonstige

Verbindlichkeiten PSCD -0,02 -94.133,78 94.133,76
27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung -498.050,89 | -518.715,46 20.664,57
27990102 Fundsachen -26,5 -26,5 0
27990103 Gebuhren Fihrungszeugnis -454,32 -109,52 -344,8
27990104 Gebuhren Fischereischeine -320 -472 152
27990107 Kommission Stadtgutscheine 0 -255 255
27990108 Kommission Karten und Waren -2.797,21 -1.696,56 -1.100,65
27990122 div. Spenden mit spaterer Verwendung -2.560,02 -2.560,02 0
27990123 Spenden Rosenturm -1.775,65 -1.775,65 0
27990200 Verbindlichkeiten ggi. Stadtische Dienste 0| -885.690,52 885.690,52
27990300 Sicherheitseinbehalte -27.934,50 0 -27.934,50
27990550 Umgliederung Darlehen 0 -31.629,48 31.629,48
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27990600 Verbindlichkeit Mietkaution Depot 15/7 e.V. -300,04 -300,21 0,17
27990601 Verbindlichkeit Mietkaut. Hirdes

Schafwiesenweg 1 -4.226,44 -4.228,81 2,37
27990602 Verbindlichkeit Mietkaut.Hartmann/Mathaf

Lind.St31 -350 -350,2 0,2
27990603 Verbindlichkeit Mietkaut.Kinnigkeit-Kobylka

Lind31 -500,02 -500,31 0,29
27992800 HR Verbindlichkeiten a. Lieferungen u.

Leistungen -141.019,32 0 -141.019,32
27992805 HR Verbindlichkeiten PSCD 0| -129.337,54 129.337,54
27992810 Weitere sonstige Verbindlichkeiten

Personal -29.662,25 -32.478,48 2.816,23
27993210 Weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI -105 -20 -85
27995000 Abstimmkto Verbindlichkeiten Darlehen 0 -13.993,53 13.993,53
Bilanz 2022 2023 |Veranderung
27999000 ausstehende Rechnungen investiv -657.000,00 0 -657.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1.371.911,33 | 1.727.720,15 355.808,82
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 1.371.911,33 | 1.727.720,15 355.808,82

Die Veranderungen ergeben sich aus folgenden wesentlichen Vorgangen:

- Verbindlichkeiten gegenuber Stadtische Dienste

885.690,52 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 hatte die Stadt eine Verbindlichkeit gegentber den

stadtischen Diensten in Hohe von 885.690,52 €, diese Verbindlichkeit resultiert aus der

Einheitskasse mit den stadtischen Diensten. Zum Bilanzstichtag hatten die stadtischen

Dienste einen positiven Kassenbestand.
- ausstehende Rechnungen investiv

Bei den ausstehenden Rechnungen

investiv konnte die Schlusszahlung

0,00 €

im

Zusammenhang mit der EU Neckarhilde ausgeglichen werden. Hier haben sich die
sonstigen Verbindlichkeiten um 657.000,00 € reduziert.

- Sicherheitseinbehalte

0,00 €

Die Sicherheitseinbehalte waren noch aus der Ubernahme der Altdaten aus dem

kameralen Buchungssystem zum

31.12.2013

ubernommen

worden.

Sicherheitseinbehalte in Hohe von 27.934,50 € wurden in die Er6ffnungsbilanz

aufgenommen. Aufgrund einer Prifungsanmerkung der Gemeindeprifungsanstalt

wurde festgestellt, dass die Sicherheitseinbehalte zwischenzeitlich nicht mehr

werthaltig waren und deshalb im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten korrigiert

wurden.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betragt -1.727.720,15 €.
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15. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5.

Bilanz 2022 2023 |Veranderung
5. Passive Rechnungsabgrenzung

29110010 Passive Rechnungsabgrenzung - -
Grabnutzungsgebihren 2.194.097,96 | 2.159.654,45 -34.443,51
Summe Passive Rechnungsabgrenzung 2.194.097,96 | 2.159.654,45 -34.443,51

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden die Grabnutzungsgebihren der

Folgejahre abgegrenzt. Grabnutzungsgeblhren die nicht dem Rechnungsjahr 2023

zuzurechnen sind, weil diese im Voraus fir die gesamte Nutzungsdauer der Grabstatte

entrichtet wurden, werden Uber die Passive Rechnungsabgrenzung vom Rechnungsjahr 2023

abgegrenzt und in den Folgejahren mit den jeweiligen anteiligen Grabnutzungsgebihren

wieder eingebucht. Im Jahr 2023 wurden Grabnutzungsgebtihren in Héhe von +194.483,31 €

in die Folgejahre als Zugang abgegrenzt. Dem Rechnungsjahr aus Vorjahren zuzurechnen

war ein Betrag von -228.926,82 €. Dies ergibt eine Veranderung von 34.443,51 €.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betragt -2.159.654,45 €.

Die Erlauterungen zur Bilanz 2023 wurden am 24.02.2026 von Sachbearbeiterin

Frau Claudia Hotz, Kdmmerei Eberbach aufgestellt.
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V. Anlagen zur Bilanz und zum

Jahresabschluss 2023



Angaben Uber die Berichtigung der Er6ffnungsbilanz

Gemal § 63 GemHVO kodnnen Berichtigungen der Erdffnungsbilanz, sofern sie nicht aus der
nachtraglichen Ausibung von Wahlrechten oder Ermessenspielrdumen resultieren,
ergebnisneutral im Rahmen des Jahresabschlusses gegen das Basiskapital verrechnet
werden. Durch die Verwaltung wurden folgende Berichtigungen der Er6ffnungsbilanz im

Haushaltsjahr 2023 vorgenommen:

Anlagenvermogen:

Aktiva
Nr. Bilanzkonto Bezeichnung Veranderung in €
1 2320000 Gebaude, Aufbauten und - 13.485,76 €
Betriebsvorrichtungen bei
Schulen
2 3410000 Mischwasserkanal - 2.000,00 €
Verbindlichkeiten:
Passiva
Nr. Bilanzkonto Bezeichnung Veranderung in €
3 27990300 Sonstige Verbindlichkeiten — 27.116,30 €
Sicherheitseinbehalte
Zugang Basiskapital aus Korrektur Eréffnungsbilanz 31.12.2023 11.630,54 €

1+2 Aufgrund der Prufungsbemerkung der Gemeindeprifungsanstalt wurden die
Sicherheitseinbehalte, die mit der Er6ffnungsbilanz zum 01.01.2014 aus der
Kameralistik Ubernommen wurden, Uberprift. Die in der Eréffnungsbilanz
aufgenommen Anschaffungs- und Herstellungskosten waren zu hoch angesetzt, da die

Sicherheitseinbehalte nicht werthaltig waren.

3 Die als sonstige Verbindlichkeiten mit der Eroffnungsbilanz eingebuchten
Sicherheitseinbehalte fir investive MalRnahmen waren zu hoch angesetzt. Eine
Uberpriifung der einzelnen Falle hat ergeben, dass keine Verbindlichkeiten aus den
verschiedenen investiven Maflinahmen mehr bestehen und auch keine Auszahlung

erfolgt ist. Daher wurden die sonstigen Verbindlichkeiten korrigiert.
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Nachrichtlich zur Information:

2021 Uberortliche Prifung der Eréffnungsbilanz zum 01.01.2014

2022 Abschluss der Uberértlichen Prifung durch Rechtsaufsichtsbehérde (RAB)
(Schreiben der RAB vom 04.05.2022)

Die drei der tberortlichen Prifung folgenden Jahresabschlisse waren demnach 2022, 2023
und 2024.

Demzufolge waren Berichtigung der Erdffnungsbilanz bis zum Jahresabschluss 2024
maoglich.
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Vermogenstbersicht 2023

Stand des » . Stand des
.. Vermogensveranderungen -
Vermaogens Vermogens
. zum 01.01. Vermaogens- Vermadgens- . . . am 31.12. des
Vermogen des Haushalts- Jugsnge im abginge im Umbuchungen im | Zuschreibungen | Abschreibungen e
: ok Bange gange Haushaltsjahr | im Haushaltsjahr | im Haushaltsjahr | Haushaltsjahres
jahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr (summe Sp. 2 bis 6)
-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-
1 2 3 4 5 = 6 7 8
1. Immaterielle Vermogensgegenstande 2.080,91 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.511,03 569,88
2. Sachvermogen (ohne Vorrate) 142.405.897,01 7.521.660,82 -26.290,17 -406.115,77 0,00 -4.341.964,19 145.153.187,70
2.1, Unbebaute Grundstiicke und 43.095.267,81 4.059,68 -6.846,42 7,23 0,00 117.708,18|  43.074.765,66
grundstiicksgleiche Rechte
2.5, Bebaute Grundstiicke und 43.001.370,31 1.024.470,26 -13.485,76 4.811.300,04 0,00  -1.621.748,65|  47.201.906,20
grundstiicksgleiche Rechte
2.3. Infrastrukturvermogen 41.222.730,63 1.583.651,21 -4.720,96 305.904,57 0,00 -2.029.423,54 41.078.141,91
2.4. Bauten auf fremden Grundstilicken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler 647.657,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.361,45 646.295,90
Maschi d technische Anl )
2.6, . ascninenundtechnische Antagen 2.489.653,68 35.100,00 0,00 0,00 0,00 -297.307,02 2.227.446,66
Fahrzeuge
2.7. Betriebs- und Geschaftsausstattung 2.597.339,51 291.995,83 -1.237,03 285.845,69 0,00 -374.415,35 2.799.528,65
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 9.351.877,72 4.582.383,84 0,00 -5.809.158,84 0,00 0,00 8.125.102,72
Finanzvermdégen (ohne Forderungen und
3. .. . 7.015.480,12 3.750.303,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10.765.783,15
liquide Mittel)
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 395,00 0,00 0,00 -395,00 0,00 0,00 0,00
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in
3.2. Zweckverbanden, Stiftungen od. and. 88.570,49 300,00 0,00 395,00 0,00 0,00 89.265,49
kommunalen Zusammenschliissen
3.3. Sondervermogen 6.915.738,13 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.665.738,13
3.4. Ausleihungen 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00
3.5. Wertpapiere 5.376,50 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 5.379,53
Insgesamt 149.423.458,04 11.271.963,85 -26.290,17 -406.115,77 0,00 -4.343.475,22 155.919.540,73

* "Anlagenspiegel"

** |n dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermégensgegenstande auf andere Positionen der Ubersicht abgebildet
(z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

123




Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden Stadt Eberbach

Auszug aus der Anlage 3 zur Eréffnungsbilanz zum 01.01.2014
3 Allgemeine Angaben zur Erdéffnungsbilanz und zur Bewertung

3.1 Vorbemerkungen
3.1.1 EinfUhrung eines ressourcenorientierten Rechnungswesens

Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Wirttemberg das Gesetz zur Reform des
Gemeindehaushaltsrechts  beschlossen. Im Zuge dieser Reform wurden die
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
neu gefasst und traten zum 01.01.2010 in Kraft. Die Stadte und Gemeinden in Baden-
Wirttemberg wurden hierdurch verpflichtet, ihr Rechnungswesen bis zum Jahr 2016
umzustellen. Mit dem Gesetz zur Anderung kommunalwahl- und
gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag am 11. April 2013 das Gesetz zur
Reform des Gemeindehaushaltsrechts gedndert und die Umstellungspflicht bis zum Jahr 2020
verlangert.

Kernpunkt der Reform ist, dass bisher zahlungsorientierte durch ein ressourcenorientiertes
Rechnungswesen zu ersetzen. Im neuen Rechnungswesen werden zusatzlich zu den
Zahlungsvorgéngen auch der nicht zahlungswirksame Vermoégensverzehr, insbesondere
Abschreibungen und Ruckstellungen, erfasst. Leitidee des sogenannten
Ressourcenverbrauchskonzeptes des Neuen Kommunalen Haushalts- und
Rechnungswesens (NKHR) ist, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen
auch erwirtschaftet.

Deshalb muss gewabhrleistet sein, dass in einer Rechnungsperiode anfallende Aufwendungen
im selben Zeitraum durch entsprechende Ertrage finanziert werden. Fir jedes Haushaltsjahr
ist also ein Ausgleich von Ressourcenaufkommen (Ertrag) und -verbrauch (Aufwand)
erforderlich. Dabei werden zum einen der Werteverzehr des Vermoégens in Form von
Abschreibungen bertcksichtigt, zum anderen werden Riickstellungen fir die in der laufenden
Periode verursachten, aber erst kiinftig zu erbringenden Verpflichtungen gebildet.

Im Zuge dieses Umstiegs ist gemaR Art. 13 Abs. 5 des Gesetzes zur Reform des
Gemeindehaushaltsrechts zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem das neue
Haushalts und Rechnungswesen angewendet wurde, eine Eréffnungsbilanz aufzustellen. Auf
diese sind die fur den Jahresabschluss geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden,
soweit sie sich auf die Bilanz beziehen. Die Bilanz nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO dient der
Darstellung der Vermogens und Finanzsituation der Stadt zum jeweiligen Bilanzstichtag.

Die Aktivseite gibt Auskunft Uber HOhe und Zusammensetzung des Vermdgens
(Mittelverwendung), die Passivseite zeigt auf, wie das Vermogen finanziert ist und wie sich
das Eigenkapital verandert (Mittelherkunft). Nach den Schluss- und Ubergangsbestimmungen
des Art. 13 des Reformgesetzes ist die Eroffnungsbilanz nach Feststellung der letzten
Jahresrechnung der Rechtsaufsichtsbehérde und der Gemeindeprifungsanstalt vorzulegen.

Die Verwaltung hat die Eroéffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014 aufgestellt und das
Verfahren einschlief3lich der Vorgehensweise bei der Erfassung und Bewertung dokumentiert.
Die Eroffnungsbilanz hat fur die kiinftige Haushaltswirtschaft elementare Bedeutung. Das darin
enthaltene Vermdgen und die Schulden beeinflussen ganz entscheidend die folgenden
Haushaltsjahre. Die Hohe des Eigenkapitals ergibt sich rein rechnerisch aus der Differenz des
Vermogens und der Schulden, weshalb die Erstbewertung des Vermdgens das Eigenkapital
mafgeblich bestimmt.
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3.1.2 Form und Erlauterung der Eré6ffnungsbilanz

Die Gliederung der Bilanz ist in der GemHVO konkretisiert. Die Er6ffnungsbilanz besteht aus
der eigentlichen Bilanz (8 52 GemHVO) Nr. 1 und einem Anhang (8§ 53 GemHVO) Nr. 2.

Die Bilanz - mithin auch die Er6ffnungsbilanz - ist in Kontenform entsprechend den Vorgaben
des 8§ 52 Abs. 2 GemHVO aufzustellen; die Form des Anhangs ist dagegen nicht
vorgeschrieben. Inhaltlich ist in diesem Uber alle wesentlichen Sachverhalte zu berichten, zu
denen Ausfihrungen gesetzlich vorgeschrieben sind (8§ 53 GemHVO). Der Anhang dient zur
Erlauterung der einzelnen Bilanzpositionen und soll es einem sachverstindigen Dritten
ermdglichen, die Bewertung des Vermoégens und der Schulden nachzuvollziehen und die
Vermdgens- und Schuldenlage einzuschéatzen. Nach 8§ 91 Abs. 4 GemO sind sé&mtliche
Vermogensgegenstande mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die
Abschreibungen, anzusetzen. Die Durchfihrung der Vermégensbewertung ist Aufgabe der
Verwaltung. Fur die Aufstellung der Eréffnungsbilanz zur erstmaligen Vermdgensbewertung
raumt § 62 GemHVO eine Reihe von Sonderregelungen ein zur Vereinfachung und
Erleichterung der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Vermdgens sowie der
Investitionszuweisungen fur die Aufstellung der Eréffnungsbilanz. Die Bilanzpositionen, die
keinen Ansatz aufweisen, werden gem. § 47 Abs. 5 GemHVO in der Eréffnungsbilanz nicht
aufgefuhrt. In der Anlage und im Anhang zur Eréffnungsbilanz sind insbesondere die bei der
Erstbewertung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Wahrnehmung der
Vereinfachungsregeln und einmaligen Wahlrechte) erlautert. Als weitere Grundlage fur die
Er6ffnungsbilanz diente der ,Leitfaden zur Bilanzierung“. Der Leitfaden hat lediglich
Empfehlungscharakter, allerdings sind die darin aufgefiuihrten Sachverhalte auch fur die
Prifung maf3geblich, so dass davon nicht ohne Begriindung abgewichen werden sollte. Auch
die Leitfaden zur Buchfihrung und des Jahresabschlusses wurden berticksichtigt. Die aktiven
und passiven Bestandskonten, die Erfolgskonten sowie die Finanzrechnungskonten
entsprechen der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Wirttemberg Gber den
Produkt- und Kontenrahmen (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

§ 43 Abs. 1 GemHVO enthalt bei der Bewertung des Vermdgens und der Schulden zu
beachtende Regeln (allgemeine  Bewertungsgrundsatze). Unter dem  Begriff
.Bilanzierungsmethode" ist dabei der Ansatz der Vermégensgegenstande und der Schulden
in der Bilanz dem Grunde nach (,0b“) zu verstehen; die ,Bewertungsmethoden” regeln
dagegen, welcher Wertansatz zu beriicksichtigen ist (,wie").

3.2.1 Grundsatz der formellen Bilanzkontinuitat

Die Wertansatze in der Vermdgensrechnung des Haushaltsjahres (Er6ffnungsbilanz) und die
Wertansatze in der Vermdgensrechnung des Vorjahres (Schlussbilanz) missen
Ubereinstimmen. Dieser Grundsatz betrifft noch nicht die Er6ffnungsbilanz, da diese erst die
Regeln festlegt, sondern kunftige Jahresabschlusse.

3.2.2 Grundsatz der Einzelbewertung
Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Vermdgensgegenstande, Rickstellungen und
Schulden zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten.

3.2.3 Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung

Das im Handelsrecht geltende Vorsichtsprinzip wird im NKHR durch den Grundsatz der
wirklichkeitsgetreuen Bewertung ersetzt. Nach dem ,Realisationsprinzip* dirfen Gewinne
(Ertrage) nur dann ausgewiesen werden, wenn sie am Stichtag tatsachlich realisiert sind. Im
Gegensatz dazu missen vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag
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entstanden sind, aus Vorsichtsgriinden bericksichtigt werden, auch wenn die Umstande erst
zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekannt werden und die
Verluste noch nicht realisiert sind (,,Imparitatsprinzip®). Voraussetzung fiir die Beriicksichtigung
ist jedoch, dass es sich um vorhersehbare Verluste oder Risiken mit hoher
Eintrittswahrscheinlichkeit handelt.

3.2.4 Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die einmal angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, um die
Vergleichbarkeit der Jahresabschlisse zu erhdhen. Abweichungen muissen begriindet
werden.

3.2.5 Vertrauensschutz durchgefihrter Bewertungen

Soweit die Kommunen bis zum Inkrafttreten des Reformgesetzes bereits mit der Bewertung
ihrer Vermdgensgegenstande begonnen haben und dabei die zum Bewertungszeitpunkt zur
Verfligung stehenden Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Wirttemberg und
die Referentenentwirfe des Innenministeriums vom Januar und August 2005 einschlieBlich
ihrer Fortschreibungen sachgerecht zugrunde gelegt wurden, besteht fir die durchgefihrten
Bewertungen Vertrauensschutz. Entscheidend sind somit die zum Bewertungszeitpunkt
geltenden bzw. bekannten Regelungsentwirfe. Die Erfassung und Bewertung der
Vermogensgegenstande, Rickstellungen und Schulden fir die Eréffnungsbilanz der Stadt
Eberbach wurde nach den Vorgaben des § 91 GemO sowie der 88 37 - 46 und § 48 GemHVO
vorgenommen, sofern nicht nach den besonderen Vorschriften des § 62 GemHVO fir die
erstmalige Bewertung verfahren wurde.

Die Stadt Eberbach hat bereits 2011 mit der Bewertung ihrer Vermodgensgegenstéande
begonnen und dabei jeweils den zum Bewertungszeitpunkt zur Verflgung stehenden
Leitfaden zur Bilanzierung in Baden-Wirttemberg zugrunde gelegt.

3.3 Inventur

Zur erstmaligen Bewertung des unbeweglichen Vermdgens wurde insbesondere fir die
stadtischen Grundsticke und die Stralen eine Buchinventur (Liegenschaftskataster,
Kaufvertrage, GEO-Informationssystem) durchgefihrt. Die Inventur bei Immobilien erfolgte
ebenfalls mittels Buchinventur. Teilweise wurden auch weitere Unterlagen von Fachamtern,
den friiheren Gebaudeversicherungswerten oder dem Archiv unter unverhaltnismafiig hohem
Aufwand fiur die Bewertung herangezogen. Das Finanzvermégen, die Sonderposten,
Ruckstellungen und Verbindlichkeiten sowie aktive und passive
Rechnungsabgrenzungsposten wurden mittels Buch oder Beleginventur ermittelt. Fir die
erstmalige Erfassung des beweglichen Vermodgens musste das ab dem 01.01.2008
beschaffte Inventar in das Anlageverzeichnis aufgenommen werden. Weiteres bewegliches
Vermadgen kann in die Er6ffnungsbilanz aufgenommen werden. Die Stadt Eberbach hat in der
Inventurrichtlinie vom 22.06.2011 von dem Wahlrecht nach 8§ 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch
gemacht, nur Vermogensgegenstande ab einem Nettowert von 1.000 € zu erfassen. Es
wurden alle Gegenstande ab dem 01.01.2008, die zum Zeitpunkt der Eréffnungsbilanz noch
nicht abgeschrieben waren, aufgenommen. Aul3erdem wurde eine korperliche
Bestandsaufnahme durchgefihrt.

3.4 Gesetzliche Wahlrechte

a) Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf den Ansatz von Verwaltungs-,
Material und Fertigungsgemeinkosten entsprechend 8 44 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
verzichtet. AuRerdem werden Zinsen fir Fremdkapital bei den Herstellungskosten
generell nicht angesetzt.
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b) Nach 8§ 62 Abs. 6 GemHVO kann auf den Ansatz friherer geleisteter
Investitionszuschusse in der Er6ffnungsbilanz verzichtet werden. Hierbei handelt es
sich um eine Vereinfachungsregel fir die Er6ffnungsbilanz. Da zum Bilanzstichtag
keine geleisteten Investitionszuschisse in wesentlicher Hoéhe vorhanden waren, nimmt
die Stadt Eberbach diese Vereinfachungsregel in Anspruch und verzichtet auf die
Aktivierung geleisteter Investitionszuschusse in der Eréffnungsbilanz.

c) Empfangene Investitionszuweisungen und Beitrage werden als Sonderposten in der
Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgeltst
(sogenannte Bruttomethode nach 8 40 Abs. 4 GemHVO), siehe Seite 17, Nr. 5.2.1 —
5.2.3.

d) Die planmaldigen Abschreibungen erfolgen grundsatzlich in gleichen Jahres-/
Monatsraten Uber die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewéhnlichen Nutzung des
Vermodgensgegenstandes (lineare Abschreibung).

e) Bewegliche Vermdgensgegenstande des Sachvermdégens, deren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten im Einzelfall 1.000 € ohne Mehrwertsteuer nicht Gberschreiten,
werden ab dem 01.01.2014 unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt. Siehe
Seite 5, Nr. 3.3

f) Bei Waldflachen wurden entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO fiur den Aufwuchs 8.200
€ je Hektar und fiir die Grundstiicke 2.600 € je Hektar angesetzt. Der Aufwuchs bleibt
hier als Festwert erhalten und unterliegt keiner Abschreibung. Siehe Seite 7, Nr. 4.2.1

g) Neben den zu bildenden Pflichtriickstellungen werden weitere Rickstellungen fur
drohende Verpflichtungen aus Bulrgschaften, Gewahrleistungen und anhangigen
Gerichtsverfahren gemaR § 41 Abs. 2 GmHVO gebildet. Siehe Seite 18, Nr. 5.3.3

3.5 Weitere Eckpunkte der Bewertung

Grundsatzlich wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermdgensbewertung
zu Grunde gelegt. Wenn diese nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnten, wurde eine
Ersatzbewertung mit Erfahrungswerten nach 8 62 Abs. 2 Satz 1 GemHVO angewendet.

Mafgeblich fur die Bewertung ist der Zustand zum Anschaffungszeitpunkt bzw. zum
01.01.1974.

Bei der Bewertung des Vermdgens der Stadt Eberbach werden unterschiedliche
Nutzungen/Nutzungsdauern/Maflinahmen nur bertcksichtigt, wenn diese mind. 200 gm bzw.
mind. 20 % der Grundsticksflache bzw. der MalRnhahme betreffen oder die untergeordnete
Nutzung/MalRnahme extreme Bedeutung fiir die Bewertung hat.

Fur die Bewertung und die Zuordnung zu den Bilanzpositionen ist die Nutzungsart zum
Zeitpunkt der Bilanzierung mafigebend.

Es wurde aul3erdem entsprechend § 62 Abs. 4 GemHVO fir den Wert von Grund und Boden
von Grundstiicken, die dauerhaft einer 6ffentlichen Zweckbestimmung dienen, vom Wert des
Grund und Bodens umliegender Grundsticke Abschlage bis zur Haélfte des Werts
vorgenommen, aul3er bei Grunflachen und Straf3engrundstticken.
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Schuldenubersicht 2023

davon Tilgungszahlungen
mit einem Zahlungsziel

Mehr (+)
' (Spalte 3 - Spalte 2)
bis zu 1 Jahr Uber 1 bis 5 Jahr mehr als 5 Jahre
1 2 3 4 5 6 7

1.1 Anleihen 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
1.2 Verbindlichkelten aus Krediten fur
Investitonen
1.2.1 Bund 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.2.2 Land 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbande 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.2.4 Zweckverbé&nde und dergleichen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.2.5 Kreditinstitute 14.691.245,60 € 15.647.914,60 € 1.809.808,08 € 12.444.318,89 € 2.693.061,77 € 956.669,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.3 Kassenkredite 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.4 Verbindlichekten aus kreditahnlichen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rechtsgeschéaften
1. Gesamtschulden Kernhaushalt 14.691.245,60 € 15.647.914,60 € 1.809.808,08 € 12.444.318,89 € 2.693.061,77 € 956.669,00 €
nachrichtlich
Schulden der Sondervermdgen mit Sonderrrechnung (Angaben jeweils fiir einzelne Sondervermégen)
2.1 Anleihen 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten 13.987.731,65 € 12.201.248,45 € 1.204.508,84 € 3.859.558,65 € 8.923.723,94 € -1.786.483,20 €
2.3 Kassenkredite 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditahnlichen
Rechtsgeschéften 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Gesamtschulden des Sondervermdgens
mit Sonderrechnung

13.987.731,65 €

12.201.248,45 €

1.204.508,84 €

3.859.558,65 €

8.923.723,94 €

-1.786.483,20 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermdgen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten

3.3 Kassenkredite

3.4 Verbindlichkeiten aus kreditédhnlichen Rechtsgeschéften
Zwischensumme 3.1.+3.2+3.3+3.4

abziglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderverni
3. Konsolidierte Gesamtschulden

0,00 €
28.678.977,25 €
0,00 €
0,00 €
28.678.977,25 €
0,00 €
28.678.977,25 €

0,00 €
27.849.163,05 €
0,00 €
0,00 €
27.849.163,05 €
0,00 €
27.849.163,05 €

0,00 €
3.014.316,92 €
0,00 €
0,00 €
3.014.316,92 €
0,00 €
3.014.316,92 €

0,00 €
16.303.877,54 €
0,00 €
0,00 €
16.303.877,54 €
0,00 €
16.303.877,54 €

0,00 €
11.616.785,71 €
0,00 €
0,00 €
11.616.785,71 €
0,00 €
11.616.785,71 €

0,00 €
-829.814,20 €
0,00 €
0,00 €
-829.814,20 €
0,00 €
-829.814,20 €
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Vorbelastungen kinftiger Haushaltsjahre (88 42 und 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Die Vorbelastungen kiinftiger Haushaltsjahre sind nach 88 42 und 53 Abs. 2 Nr. 7
GemHVO zu erlautern.

Zum 31.12.2023 waren folgende Blirgschaften vorhanden:

Nr.

Burgschaft

Hohe
31.12.2023

Gewahrtragerschaft zugunsten des Vereins ,Stiftung
Altersheim Eberbach e.V.*

Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.1971

Haftung fur die sich aus der Mitgliedschaft gegentiber der
Zusatzversorgungskasse des Kommunalen
Versorgungsverbandes ergebenden Verpflichtungen.

Hierbei handelt es sich um den aktuellen Schéatzwert der
KVBW Zusatzversorgung.

5.500.000 €

Gewahrtragerschaft zugunsten der Eberbacher
Baugenossenschaft

Gemeinderatsbeschluss vom 07.06.1977

Haftung fur die sich aus der Mitgliedschaft gegentiber der
Zusatzversorgungskasse des Kommunalen
Versorgungsverbandes ergebenden Verpflichtungen.

Hierbei handelt es sich um den aktuellen Schéatzwert der
KVBW Zusatzversorgung.

317.000 €

Gewaéhrtragerschaft zugunsten der Stadtwerke Eberbach
GmbH

Haftung fir die sich aus der Mitgliedschaft gegentber der
Zusatzversorgungskasse des Kommunalen
Versorgungsverbandes ergebenden Verpflichtungen.

Hierbei handelt es sich um den aktuellen Schéatzwert der
KVBW Zusatzversorgung.

851.000 €

Kreditblrgschaften gegentber Kreditinstituten zugunsten
der Stadtwerke Eberbach GmbH

432.201,86 €

Gegenuber der Landeskreditbank Baden-Wurttemberg (L-
Bank) fir Wohnungsbaudarlehen 1/3 aus 4.246.480,38 €
restliche valutierte 6ffentliche Baudarlehen (It. besonderer
Aufstellung der L-Bank Stand 01.01.2024)

1.415.493,46 €

Gesamt Ziffern 5

8.515.695,32 €
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Verpflichtungsermachtigungen

Ubersicht

Uber die aus Verpflichtungsermachtigungen

voraussichtlich fallig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermachtigungen
Im Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fallige Auszahlungen:

2024 2025 2026 spater
1 2 3 4 5

2023 2.483.240 €
Summe: 2.483.240 €
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen: 0€ 6.503.512 € | 6.035.670 € | 3.464.259 €
Aufteilung der EinzelmaBnahmen:
153800000660 795.000 €
153800000960 900.000 €
153800001160 788.240 €

Summen: | 2.483.240 €
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Entwicklung der Liquiditat zum Jahresabschluss

2022 2023
Finanzrechnung
. ) entspricht Vorjahr Rechnungs-
Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Konto / jahr
Kontenart © EUR EUR
1 2
1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2 171 u. 173 12.127.135,49 5.220.783,37
_[Zahlungsmitteliiberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
2 |+ (§501. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 4.323.857,67 4.985.371,78
_|Finanzierungsmitteliiberschuss/-bedarf aus Investitionstatigkeit . )
3 |+ (850 1. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 8.672.523,63 11.248.675,81
_|Finanzierungsmitteltiberschuss/-bedarf aus Finanzierungstatigkeit
4 |+ (§501. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 269.630,47 988.298,48
Uberschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und
5| Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) 2.821.316,63 5.439.702,76
_ |Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende
6 | = (§ 50 Nr. 42 GemHVO) 5.220.783,37 5.385.480,58
7a | +|Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 1492 2.500.000,00 0,00
7o | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 141, 142, 143 u.
Wertpapiere 1491
7c | + Fordg‘rungen aus quU|d|tatsbe;!ehungen zu verbundenen Unternehmen, teilweise 2.455.785,28
Beteiligungen und Sondervermégen 1691
8a | - |Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ¥ 239
ab | - Verbyrjdhchkeﬂen aus L|QU|d|tat§beZ|ehungen zu verbundenen Unternehmen, teilweise 0,00 -885.690,52
Beteiligungen und Sondervermégen 2799
9 | =|liquide Eigenmittel zum Jahresende 10.176.568,65 4.499.790,06
10 | - |ubertragene Erméchtigungen fur Auszahlungen (8§ 21 GemHVO)
1 |+ njcht in Ar1§pruch genomm.ehe Krfaditerméchtigungir; (auch aus Vorjahren) 2.082.184,00 0,00
fur Investitionen und Investitionsfordermal3nahmen
12 |+ Ubertragene Ermachtigungen fiir Investitionszuwendungen, Investitionsbeitrage und
ahnliche Entgelte flr Investitionstatigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)
13 | = |bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende 12.258.752,65 4.499.790,06
e . teilweise
14 | - |davon: fir zweckgebundene Riicklagen gebunden 204 -278.215,52 -281.463,36
15 | - fiir sonstige bestimmte Zwecke gebunden ® -2.307.423,35 -2.309.333,87
16 | = |bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 9.673.113,78 1.908.992,83
17 nachrichtlich: Mindestliquiditét (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 690.316,03 724.412,42

)
2)

3)

4)

5)
6)

Zeilen unterhalb Zeile 14 kdnnen bedarfsgerecht angepasst werden.
Aus der Finanzrechnung (8 50 Nr. 42 GemHVO).

Die Aufnahme von Kassenkrediten fiihrt zu einer Veranderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen
Liquiditatstiberbriickung erlaubt und mussen zeitnah zuriickbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu beriicksichtigen.
Die Krediterméachtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung fiir das Gbernéchste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3
GemO).

Hierunter kénnen z.B. auch Rickstellungen fallen.

Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.
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Ubersicht tiber den Stand
der Ricklagen zum Jahresabschluss 2023

Art Stand zum 01.01.des Stand zum 31.12. des

Haushaltsjahres Haushaltsjahres

T€ T€

1. Ergebnisricklagen 0 0
11 Rucklagen aus 15.851 18.365
Uberschissen des
ordentlichen Ergebnisses
1.2 Rucklagen aus 3.863 3.916
Uberschiissen des
Sonderergebnisses
2. Zweckgebundene 278 281
Rucklagen
Rucklagen gesamt 19.992 22.562
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000061-01-01-00000

o Y ar < KVBW
f

Eng. 26, Jan. 2024 /
Abt. //ﬁ Tr

KVBW - Postfach 10 01 61 - 76231 Karlsruhe 126.110
ﬁ Unser Zeichen, bitte stets angeben.
*M61*H61*A006748*
Stadt Eberbach
Leopoldsplatz 1 thre Nachricht:
69412 Eberbach Auskunft erteilt:  Team Pensionsriickstellungen
Telefon: 0721 5985-156
E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de
Datum: 19. Januar 2024

Pensionsriickstellungen nach §27 Abs.4 des Gesetzes i{iber den Kommunalen
Versorgungsverband Baden-Wiirttemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsriickstellung fiir
Stadt Eberbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Wirttemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsriick-
stellungen fir seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist
dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag 31.12.2023 betragt der Anteil an der Riickstellung beim KVBW 11.866.513 €.
Der voraussichtliche Anteil zum Stichtag 31.12.2024 betragt 11.749.150 €.

Fir weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt ,Berechnung der
Pensionsriickstellungen beim KVBW?*, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter
<Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblétter> mit der Bezeichnung
"Pensionsriickstellungen — Hinweisblatt" zur Verfligung steht.

Mit freundlichen Griifien

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Wirttemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Wiirttemberg - Kérperschaft des &ffentlichen Rechts

Hauptsitz Zweigstelle Bankverbindung Sie erreichen uns Internet / E-Mail
Ludwig-Erhard-Allee 19 Birkenwaldstrale 145 Landesbank Baden-W lirttemberg montags bis freitags www.kvbw.de
76131 Karlsruhe 70191 Stuttgart BIC: SOLADEST600 von 8:00 Uhr info@kvbw.de
Tel. 0721 5985-0 Tel. 0711 2583-0 IBAN: DE24 6005 0101 0001 0008 58 bis 16:30 Uhr
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Fachamt: Stadtkammerei Vorlage-Nr.: 2026-002

Datum: 07.01.2026
Informationsvorlage
Beteiligungsbericht fir das Haushaltsjahr 2024
Zur Information im:
Gremium am Zustandigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.03.2026 nicht offentlich Information
Gemeinderat 26.03.2026 offentlich Information

Der Beteiligungsbericht fur das Jahr 2024 wird zur Kenntnis genommen.

Klimarelevanz:

keine

Sachverhalt / Begrindung:

Entsprechend 8§ 105 Absatz 2 der Gemeindeordnung fur Baden-Wiirttemberg sind die
Kommunen verpflichtet, zur Information des Gemeinderates und der Einwohner jéahrlich
einen Bericht Uber die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie
unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt sind zu erstellen.

Uber die gesetzlich vorgeschriebene Berichterstattung hinaus enthélt der Beteiligungsbericht
in Eberbach eine Auflistung der mittelbaren Beteiligungen mit geringfiigigem Umfang sowie
Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des oOffentlichen Rechts.

Aufgabe des Beteiligungsberichtes ist es, die einzelnen Unternehmensergebnisse in
zusammengefasster Form darzustellen, Entwicklungen bei bestehenden Beteiligungen
aufzuzeigen sowie Uber Veranderungen durch neu hinzugekommene bzw. weggefallene
Beteiligungen zu berichten. Hierdurch wird ein umfassender Uberblick tiber die
wirtschaftlichen Betéatigungen der Stadt Eberbach erméglicht.

Peter Reichert
Bilrgermeister

Anlage/n:
Beteiligungsbericht 2024
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Stadt Eberbach Beteiligungsbericht 2024

Allgemeines

Nach § 105 der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg hat die Gemeinde zur Information
des Gemeinderates und ihrer Einwohner jahrlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen Gber
die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit
mehr als 50 v.H. mittelbar beteiligt ist.

Der Mindestinhalt des Beteiligungsberichtes ist gesetzlich im Einzelnen wie folgt festgelegt:

- Gegenstand des Unternehmens

- Rechtliche Verhaltnisse

- Ho6he der Einlage

- Beteiligungsverhaltnisse

- Vertragsverhaltnisse

- Besetzung der Organe

- Geschaftsfeld des Unternehmens

- Beteiligungen des Unternehmens

- Kapitalzufihrungen und —entnahmen durch die Gemeinde
- Zahl der beschaftigten Arbeithehmer

- Kennzahlen der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage

- Gesamtbeziige der Geschéftsfihrung und des Aufsichtsrats

Eine Reduzierung dieser Anforderungen erfolgt bei Unternehmen, bei welchen die Beteiligung
der Stadt unmittelbar mit weniger als 25 % oder mittelbar mit héchstens
50 % betragt.

Der Bericht eroffnet einen Gesamtiberblick Gber die Beteiligungen der Stadt Eberbach an
rechtlich selbstdndigen Unternehmen des privaten und o6ffentlichen Rechts und soll den
Gemeinderat und die Offentlichkeit in die Lage versetzen, sich ein Gesamtbild iber die
wirtschaftlichen Aktivitdten der Stadt zu machen.

Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht wird die kontinuierliche Berichterstattung tber die
Beteiligungen der Stadt Eberbach fortgefiihrt. Der Beteiligungsbericht 2024 stellt eine
inhaltliche Fortschreibung des Vorjahresberichtes dar. Aufgestellt werden die wirtschaftlichen
Daten aus dem Jahresabschluss von 2024; zu Vergleichszwecken wurde bei den Kennzahlen
zur Personalentwicklung, Vermdgenslage, Finanzlage sowie der Ertragslage ein
Betrachtungszeitraum von 4 Jahren, zur besseren Vergleichbarkeit, aufgefuhrt.

Eberbach im Januar 2026

Christian Vieser
Stadtkammerer
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Stadt Eberbach Beteiligungsbericht 2024

Organisationsformen der wirtschaftlichen Betatigung

Fir die wirtschaftliche Betatigung stehen den Gemeinden sowohl 6ffentlich-rechtliche als
auch privatrechtliche Organisationsformen zur Verfiigung. Das folgende Schaubild gibt einen
Uberblick tiber die wesentlichen Rechtsformen.

Organisationsformen 6ffentlicher wirtschaftlicher Betatigung

des offentlichen Rechts des Privatrechts
Recr?tr']s?)iresigrellri]cehkeit Rechrpsi;:;gggﬁéhkeit BGB-Gesellschaft
Regiebetrieb Anstalt Verein
Eigenbetrieb Stiftung Stiftung
Zweckverband Genossenschaft

GmbH

Aktiengesellschaft

Betriebe in 6ffentlich-rechtlicher Form

Bei Regiebetrieben handelt es sich um rechtlich und wirtschaftlich unselbststandige
Betriebszweige. Dieser Betrieb ist vollstdndig in die Verwaltung eingebunden und wird
haushaltstechnisch, organisatorisch und personell tiber die Kernverwaltung geftihrt. Durch die
Einbeziehung von kalkulatorischen Kosten sowie die Einrechnung von Verwaltungskosten und
die inneren Verrechnungen wird im Regiebetrieb eine Kostenrechnung als Grundlage der
Wirtschaftlichkeitsorientierung vorgenommen.

Der Eigenbetrieb ist ein von der Stadt geflihrtes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene
Rechtspersonlichkeit. Die Stadt hat den Eigenbetrieb i. d. R. mit einem angemessenen
Stammkapital auszustatten. Das Betriebsvermdgen wird vom Ubrigen Gemeindevermdgen
getrennt als Sondervermdgen verwaltet. Der Eigenbetrieb verfugt Uber eine eigene
Wirtschaftsfiihrung, Buchfiihrung und Rechnungslegung.

Bei der Stadt Eberbach waren im Jahr 2024 der Eigenbetrieb Stadtische Dienste Eberbach
ausgelagert..
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Zweckverbande sind eine kommunale Zusammenarbeit in dffentlich-rechtlicher Form sowohl
im wirtschaftlichen als auch im hoheitlichen (nichtwirtschaftlichen) Bereich organisiert. Sie sind
rechtliche selbststandige Koérperschaften, die von kommunalen Mitgliedern getragen werden.
Organe der Verbande sind Verbandsvorsitzenden, Verwaltungsrat und
Verbandsversammlung.

Die Stadt Eberbach ist Mitglied im Zweckverband 4IT.

Anstalten sind rechtsfahige und selbststandige Anstalten des offentlichen Rechts, die
weitgehend offentliche Aufgaben erfiillen und eine unabhangige Organisationsform ist.

Auf kommunaler Ebene sind z. B. Sparkassen, denen diese Organisationsform durch das
Landessparkassengesetz verliehen wurde, die Datenzentrale Baden-Wirttemberg und die
selbststandige Kommunalanstalt.

Stiftungen des offentlichen Rechts sind Vermdgensmassen, die nur zur Erfullung 6ffentlicher
Aufgaben errichtet werden kénnen. Sie unterliegen wie die Anstalt ebenfalls dem
Gesetzesvorbehalt. Zudem sind die Bestimmungen des Stiftungsgesetzes und einer
Stiftungssatzung zu beachten. Aufgrund fehlender Erméchtigungsgrundlagen ist diese
Organisationsform fur wirtschaftliche kommunale Unternehmen praktisch ohne Bedeutung.

Die GmbH ist eine mit eigener Rechtspersdnlichkeit ausgestattete Gesellschaft, an der sich
die Gesellschafter mit Einlagen auf das Stammkapital beteiligen, ohne persénlich fur die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften.

Die Gesellschafter konnen die innere Struktur der Gesellschaft im Wesentlichen frei regeln.
Fir die GmbH gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes, des Handelsgesetzbuches (HGB)
und in Teilbereichen des Aktiengesetztes (AktG).

Aufgrund dieser gestalterischen Mdglichkeiten des Gesellschaftsvertrages ist die GmbH die
haufigste privatrechtliche Organisationsform.

Die wesentliche Beteiligung der Stadt Eberbach stellt die Stadtwerke Eberbach GmbH dar.

Die Aktiengesellschaft (AG) besitzt eine eigene Rechtspersonlichkeit. Die Gesellschafter
(Aktionare) erwerben Anteile des in Aktien zerlegten Grundkapitals. Fur Verbindlichkeiten der
Gesellschaft haftet auch hier nur das Gesellschaftsvermégen und nicht der Anteilsinhaber. Die
Aktiengesellschaft hat Regelungen aller Sachverhalte, so dass fur gestalterische Eingriffe in
die Gesellschaft wenig Spielraum bleibt.

Die Genossenschaft ist eine Gesellschaft, die keine eigenen, sondern fir ihre Mitglieder
gemeinschaftliche Zwecke verfolgt. Die Rechtsfahigkeit wird durch Eintragung in das
Genossenschaftsregister erworben. Die Haftung ist auf das Genossenschaftsvermdgen
beschrankt.

Die Stadt Eberbach halt im Berichtszeitraum eine Mitgliedschaft der Eberbacher
Baugenossenschatft.

Der Verein ist ein auf Dauer angelegter freiwilliger Zusammenschluss von min. 7 Personen
zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks. Man unterscheidet zwischen rechtsfahigen
(eingetragenen) und nichtrechtsfahigen Vereinen. Als kommunale Organisationsform ist
jedoch nur der rechtsfahige Verein von Bedeutung.
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Der eingetragene Verein ist rechtlich und organisatorisch selbststdndig und hat sowohl eine
Mitgliederversammlung als auch einen Vorstand. Die Haftung ist auf das Vereinsvermdgen
beschrankt.

Der Betrieb gewerbliche Art (BgA) stellt keine Organisationsform fur kommunale
Einrichtungen dar, soll aufgrund seiner praktischen Bedeutung an dieser Stelle auf diese
ausschlielich steuerrechtlichen Konstruktionen kurz eingegangen werden. Der BgA kommt
dann zum Tragen, wenn die Kommunen anstelle von hoheitlichen (nicht steuerpflichtigen)
Tatigkeiten, wirtschaftliche und damit steuerpflichtige Tatigkeiten ausuben.
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Privatrechtliche
Betelligungen



Stadt Eberbach

Beteiligungsbericht 2024

Beteiligungen der
Stadt Eberbach

Privatrechtlich
unmittelbar unter 25 %

Privatrechtlich
unmittelbar tber 25 %

lll. Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling
GmbH & Co. KG
395,00 Euro
4,0 %

|. Stadtwerke GmbH
Stammkapital 1.000.000,00 Euro,
davon einbezahlt
100,00 %

IV. sonstige Beteiligungen

1. Baugenossenschaft Familienheim
Mosbach e.G.
1.600,00 Euro
0,01%

2. Eberbacher
Baugenossenschaft e.G.
0,00 Euro

Il. Stadtwerke Eberbach
Erzeugungs- und Warme GmbH
Stammkapital 25.000 €
davon einbezahlt 100,00 %

3. Grundstuickseigentumer-
gemeinschaft Regionales
Rechenzentrum Heidelberg
58.469,59 Euro

2.07 %

4. Volksbank Neckartal e.G.
700,00 Euro
<0,01%

5. Forstliche Vereinigung Odenwald-
Bauland e.G.

3.100,00 Euro
3,26 %
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l. Stadtwerke Eberbach GmbH

Name des Unternehmens

Stadtwerke Eberbach GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung, der Ausbau, die Instandhaltung und der
Betrieb von Strom-, Gas- und Warmeverteilnetzen im Konzessionsgebiet der Stadt
Eberbach und soweit kommunalrechtlich zuléssig auch in anderen Konzessionsgebieten.
Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Erzeugung, die Beschaffung, der Handel und
der Vertrieb von Energie sowie die Erbringung von Energiedienstleistungen und die
Forderung und Vermarktung von Umweltdienstleistungen. Daneben befasst sich die

Gesellschaft auch mit dem Ausbau der Netze zu intelligenten Netzen.

Rechtliche Verhaltnisse

Der Gemeinderat stimmte mit Beschluss vom 30.01.2020 dem Gesellschaftsvertrag (in der
Fassung vom 10.12.2019) und dem Ergebnisabfiihrungsvertrag (in der Fassung vom
06.11.2019) zu.

Das Kommunalrechtsamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis hat am 11.03.2020 die
GesetzmaBigkeit des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.01.2020 Uber die Grindung der
Stadtwerke Eberbach GmbH und den Abschluss des Gewinnabfiihrungsvertrages gemaf §
103, 103a GemO in Verbindung mit § 108 und § 121 Abs. 2 GemO bestatigt.

Rechtliche Verhaltnisse

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 02.07.2020 hat der Eigenbetrieb
Stadtische Dienste Eberbach aus seinem Unternehmen den Teilbereich Energieversorgung
mit den Strom-, Gas- und Warmeverteilnetzen im Konzessionsgebiet der Stadt Eberbach
und soweit kommunalrechtlich zuldssig auch in anderen Konzessionsgebieten, den Handel
und Vertrieb und die Erzeugung von Energie sowie die Erbringung von

Energiedienstleistungen auf die Stadtwerke Eberbach GmbH ausgegliedert.

Durch notarielle Beurkundung des Ausgliederungs- und Ubernahmevertrags vom

17.08.2020 wurde die Stadtwerke Eberbach GmbH ins Leben gerufen. Die Eintragung in
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das Handelsregister wurde unter der Nummer HRB 701002 beim Amtsgericht Mannheim

am 09.12.2020 vorgenommen.

Hohe der Einlage

Die Hohe der Einlage sind 1.000.000 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Der Eigenbetrieb Stadtische Dienste Eberbach (vormals: Stadtwerke Eberbach) wird als
Sondervermdgen der Stadt Eberbach ohne eigene Rechtspersonlichkeit gefihrt. Der
Eigenbetrieb ist Alleingesellschafter der Stadtwerke Eberbach GmbH (vormals: e.con
GmbH) und halt 100% der Geschaftsanteile.

Vertragsverhaltnisse

Mit dem Eigenbetrieb der Stadt Eberbach "Stadtische Dienste Eberbach”, Eberbach
(Amtsgericht Mannheim HRA 333116) wurde am 17.08.2020 ein
Ergebnisabfihrungsvertrag abgeschlossen, indem die Gesellschafterversammlung am
17.08.2020 und der Gemeinderat am 30.01.2020 zugestimmt hat. Die Eintragung ins

Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim erfolgte am 09.12.2020.

Vertragsverhaltnisse

Die  Gesellschafterversammlung hat am 17.08.2020 die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages der ehemaligen e.con GmbH beschlossen, insbesondere wurden §
1 (Firma, Sitz, Geschéftsjahr), 8 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Stammkapital

und Stammeinlagen) geéandert.

Die Stadtwerke GmbH beteiligt sich auch an der Siidwestdeutsche Stromhandels GmbH in

Tubingen.

Verbandsvorsitzender/ -mitglieder — Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Verbandsversammlung, der Verbandsvorsitzender

und die Geschéftsfihrung.
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Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Reichert

Ab dem 01.06.2022 ruht jedoch der Aufsichtsratsvorsitz von Herrn Reichert. Diese Funktion
hat sein Vertreter Peter Stumpf tbernommen.

Geschaftsfuhrer: Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel

Aufsichtsmitglieder:

Birgermeister Peter Reichert (ruht seit 01.06.2022)
Stadtrat Michael Reinig

Stadtrat Peter Stumpf

Stadtrat Patrick Joho

Stadtrat Michael Schulz

Stadtrat Jan-Peter Roderer

Herr Edgar Sigmund

Herr Henning Schulz (ausgeschieden zum 02.09.2024)
Herr Ernst Raab

Stadtrat Scheurich (seit 03.09.2024)

Geschéaftsfeld des Unternehmens

Die Stadtwerke Eberbach GmbH gewahrleistet mit den Geschaftsfeldern Strom-, Gas und
Wasserversorgung, energienahen Dienstleistungen und der Energieerzeugung fur ihre

Kunden eine sichere und nachhaltige Energieversorgung.

Im Geschéftsjahr 2024 erzielte die Stadtwerke Eberbach GmbH einen Gewinn von rd.
578.000 €.

Ertragslage des Unternehmens

2021 2022 2023 2024
€ € € €
Ertrage 16.300.000| 18.800.000 | 20.700.000| 22.800.000
Jahresgewinn 710.000 540.000 1.248.000 577.000

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 11.08.2025 die Abfihrung des
Jahresgewinns zu 100% an den Eigenbetrieb Stadtische Dienste beschlossen.

Die gewahrten Gesamtbeziige der Mitglieder des Aufsichtsrats im Jahr 2024 betrugen
10.600,00 €.

Personalentwicklung

2021 2022 2023 2024
Geschaftsfihrer 1 1 1 1
Arbeitnehmer 13 13 21 26
Insgesamt 14 14 22 27
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Bestatigungsvermerk

Einwendungen gefuhrt.

Der uneingeschrankte Bestatigungsvermerk wurde am 01.04.2025 erteilt. Die Prifung durch
den Abschlussprifer WIBERA Wirtschaftsberatung AG Stuttgart,

Geprift wurde der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfuhrung und des
Lageberichts der Stadtwerke Eberbach GmbH fiir das Geschaftsjahr 2024.

hat zu keinen

Kennzahlen

2021 2022 2023 2024

% % % %

Vermdgenslage
Anlagenintensitat 63,42 58,40 57,86 61,21
Umlaufintensitat 36,57 41,60 42,00 38,54
Finanzlage
Eigenkapitalquote 40,83 49,69 49,69 48,17
Fremdkapitalquote 58,83 49,76 38,57 39,10
Anlagendeckung | 56,50 85,09 83,02 78,71
Anlagendeckung Il 138,65 150,81 149,69 142,58
Ertragslage
Eigenkapitalrentabilitat 11,59 5,82 12,28 5,96
Umsatzrentabilitat 11,59 3,48 6,23 2,77
Gesamtkapitalrentabilitat 4,15 2,89 5,90 2,87

Eine Erlauterung zu den Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichtes.

Stadtwerke Eberbach GmbH

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

-Verschuldung-

2021 2022 2023 2024
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Stadtwerke Eberbach GmbH

Jahresabschluss 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

€
1. Umsatzerlose 22.404.665,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 121.862,10
3. Sonstige betriebliche Ertréage 234.734,47

Summe betrieblicher Ertrage

22.761.261,81

4, Materialaufwand 17.280.320,20
5. Personalaufwand 2.098.390,03
6. Abschreibungen 985.486,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.759.428,70

Summe betrieblicher Aufwendungen

22.123.625,89

8. Ertrage aus Beteiligungen 9.513,15
9. Sonstige Zinsen und dhnliche Ertrage 6.640,79
10. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 33.869,78
11. Ergebnis nach Steuern 619.920,08
12. Sonstige Steuern 43.100,79
13. Ertrage aus Verlustilbernahme

Auf Grund einer Gewinngemeinschatft, eines 576.819,29

Gewinnabfiihrungs- oder Teilgewinnabfiihrungsvertrags

abgefihrte Gewinne
14. Jahresgewinn/ -verlust 0,00
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Stadtwerke Eberbach GmbH

Jahresabschluss 2024

Bilanz 2024

€
Aktiva
A. Anlagevermégen
B Immaterielle Vermbgensgegenstande 180.708,00
1. Sachanlagen 12.967.477,58
1. Finanzanlagen 65.000,00

Summe Anlagevermdgen

13.213.185,58

B. Umlaufvermdgen

l. Vorratsvermdgen 300.563,54

Il. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.282.504,14
2. Forderungen gegeniiber verb. Unternehmen 1.329.326,63

3. Sonstige Vermdgensgegenstande 748.127,14

1. Kassenbestand 2.658.695,85
Summe Umlaufvermégen 8.319.217,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.081,31

Summe Aktiva

21.567.484,19

Passiva

A. Eigenkapital

l. Stammkapital 1.000.000,00
Il. Kapitalriicklagen 9.389.502,04
1. Gewinnvortrag 10.078,19
V. Jahresliberschuss 0,00

Summe Eigenkapital

10.399.580,23

B. Sonderposten fiir Zuschiisse und Zulagen 2.410.257,00
C. Rickstellungen 274.591,92
D. Verbindlichkeiten 8.440.253,26
E. Rechnungsabgrenzungsposten 42.801,78

Summe Passiva

21.567.484,19
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. Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme
GmbH

Name des Unternehmens

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Entwicklung, die Finanzierung, die
Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren
Energien und zur Erzeugung von Warme, der Vertrieb der erzeugten Energie und Warme
sowie die Erbringung von damit zusammenhéngenden Dienstleistungen und das Haben und
Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die Anlagen zur Erzeugung von Energie und

Warme planen, entwickeln, bauen und betreiben.

Rechtliche Verhaltnisse

Der Gemeinderat stimmte mit Beschluss vom 28.07.2022 vorbehaltlich der Erteilung der
Genehmigung nach § 105 ai.V.m. 8 108 GemO durch die Rechtsaufsichtsbehorde und den
entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrats der Stadtwerke Eberbach GmbH der
Neugrindung des ,Enkelunternehmens® und des Gesellschaftervertrags als mittelbare

Beteiligung zu.

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 28.07.2022 hat die Stadtwerke
Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH einen Teilbereich der Stadtwerke Eberbach
GmbH Ubernommen und durch notarielle Beurkundung des Gesellschaftervertrags am
21.10.2022 eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung gegriindet. Die Eintragung in das
Handelsregister erfolgte am 06.02.2023 unter der Nummer HRB 746267 beim Amtsgericht

Mannheim.

Hohe der Einlage

Die Hohe der Einlage sind 25.000 €.
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Beteiligungsverhaltnisse

An der Gesellschaft ist die Stadtwerke Eberbach GmbH mit 25.000 € Geschéaftsanteilen mit
der laufenden Nr. 1 bis 25.000 im Nennbetrag in Hohe von jeweils EUR 1,00 beteiligt. Die

Stammeinlage wurde in bar erbracht.

Verbandsvorsitzender/ -mitglieder — Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Verbandsversammlung, der Verbandsvorsitzender
und die Geschaftsfihrung.

Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Reichert

Geschaftsfuhrer: Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel

Aufsichtsmitglieder:

Burgermeister Peter Reichert
Stadtrat Michael Reinig

Stadtrat Peter Stumpf

Stadtrat Patrick Joho

Stadtrat Michael Schulz

Stadtrat Jan-Peter Roderer

Herr Edgar Sigmund

Herr Henning Schulz (ausgeschieden zum 02.09.2024)
Herr Ernst Raab

Stadtrat Scheurich (seit 03.09.2024)

Geschéaftsfeld des Unternehmens

Die Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH wird als Vorratsgesellschaft von
der Stadtwerke Eberbach GmbH gehalten und hat bislang noch keine operative
Geschéftstatigkeit aufgenommen. Aus diesem Grund gibt es keine spezifischen zu
berticksichtigenden Rahmenbedingungen. Das Eigenkapital betragt zum 31.12.2024
+15.111,86 € und weist somit einen Jahresfehlbetrag von -3.584.47 € aus. Die
Bilanzsumme betragt 26.655,83 € zum 31.12.2024.
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Ertragslage des Unternehmens

2022 2023 2024
€ € €
Ertrage 0 0 1.776
Umsatzerlose 90 6.213 5.360
gegeniiber  von
Aufwendungen
Jahresgewinn -90 -6.213 -3.584

Die Gesamtbezlige des Aufsichtsrats sowie der Geschéftsfilhrung liegen im Geschaftsjahr
2024 bei 0,00 €.

Personalentwicklung

Zum Bilanzstichtag und seit der Griindung sind keine Mitarbeiter bei der SWEE angestellt.

Bestatigungsvermerk

Der uneingeschrankte Bestatigungsvermerk wurde am 27.10.2025 erteilt. Die Prifung durch
den Abschlussprifer B & S Treuhand GmbH, Wirtschaftspriifungsgesellschaft mit Sitz in
Fellbach, hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Gepruft wurde der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung und des
Lageberichts der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wéarme GmbH fir das
Geschéftsjahr 2024.

Kennzahlen

2022 2023 2024

% % %

Vermégenslage
Umlaufintensitat 100,36 100 100
Finanzlage
Eigenkapitalquote 99,64 75,06 56,70
Fremdkapitalquote 0 0 10,67
Ertragslage
Eigenkapitalrentabilitat -0,36 -33,23 -23,72
Gesamtkapitalrentabilitat -36,04 -24,94 -13,44

Eine Erlauterung zu den Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichtes.
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Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH

Jahresabschluss 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

€
1. Sonstige betriebliche Ertrage 1.776,50
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.360,97
3. Zinsen und dhnliche Aufwendungen 0,00
4. Ergebnis nach Steuern -3.584,47
5. Jahresfehlbetrag 3.584,47

Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Warme GmbH

Jahresabschluss 2024

Bilanz 2024

Aktiva
B. Umlaufvermégen

Il.  Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

4. Sonstige Vermdgensgegenstande 1.776,50
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 24.879,33
Kreditinstituten und Schecks
Summe Aktiva 26.655,83
Passiva
A. Eigenkapital
l. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
V. Verlustvortag 6.303,67-
V. Jahresfehlbetrag 3.584,47-
Summe Eigenkapital 15.111,86
B. Rickstellungen 8.700,00
C. Verbindlichkeiten gegenuber verb. Unternehmen 2.843,97
Summe Passiva 26.655,83
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lll.  Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG

Name des Unternehmens

Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG, Sinsheim

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die sichere Verwertung und Entsorgung von
Klarschlammen und die Unterstiitzung der Gesellschafter bei der Umsetzung der bundes-
und landesrechtlichen gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Klarschlammverwertung und
des Phosphorrecyclings. Hierzu Ubernimmt die Gesellschaft die Vergabe der 6ffentlichen
Auftrage zur Verwertung der Klarschlamme sowie die Koordinierung und Steuerung

hinsichtlich der Verwertung der Klarschlamme.

Rechtliche Verhaltnisse

Der Rhein-Neckar-Kreis hat sich im Rahmen der Sitzung des Kreistages des Rhein-Neckar-
Kreises vom 17.07.2018 die umweltpolitische Zielsetzung gegeben, das Phosphor-
Recycling aus Klarschlammen zu unterstitzen. Zu diesem Zweck hat der Rhein-Neckar-
Kreis zusammen mit Klaranlagenbetreibern aus dem Rhein-Neckar-Kreis die Rhein-Neckar-
Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG gegriindet.

Die Gesellschaft hat eine personlich haftende Gesellschafterin. Die personlich haftende
Gesellschafterin ist die AVR UmweltService Verwaltungs GmbH, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgericht Mannheim unter der HRB 707256 mit Sitz in Sinsheim. Die

Komplementérin leistet keine Kapitaleinlage und halt keinen Kapitalanteil.

Der Gesellschaftsvertrag wurde am 03.02.2020 geschlossen und wird im Handelsregister
unter der Registernummer HRA 709446 gefuhrt.

Der Beitritt gemafl Gemeinderatsbeschluss war am 24.10.2019.

Hohe der Einlage

Die Hohe der Einlage sind 395 €.

Seite 19 von 46



Stadt Eberbach Beteiligungsbericht 2024

Beteiligungsverhaltnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft betragt betragt 10.000,00 Euro.

Es wird von 15 Gesellschaftern aus dem Kommunalen Bereich gehalten. Die
Beteiligungsquoten liegen zwischen 0,5% und 16,9%. Die Stadt Eberbach hat eine
Beteiligung von 4 % (Stimmrecht). Die AVR UmweltService Verwaltungs GmbH als

Komplementarin mit Sitz in Sinsheim haftet mit einem Stammkapital von 500.000 €.

Besetzung der Gesellschaftsorganen

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschéftsfiihrer der AVR UmweltService Verwaltungs

GmbH als Komplementarin und der Aufsichtsrat.

Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Stefan Dallinger

Geschaftsfuhrer:
Herr Georg Eicker, Herr Thomas Brimmer und Herr Frank Schwarz

Aufsichtsratmitglieder:

Dirk Elkemann
Maik Brandt

Dr. Alexander Eger
Katja Deschner
Joachim Forster
Matthias Frick
Wolfgang Jirriens
Holger Karl
Hakan Glines
Joachim Locher
Dr. Ralf Gock
Peter Reichert
Mario Féhner
Jens Spanberger
Matthias Steffan
Andreas Uhler
Frank Werner
Marcus Zeitler

Geschaftsfeld des Unternehmens

Der offentliche Zweck des Unternehmens wird erfiillt durch Dienstleistungen im Bereich der
Klarschlammverwertung und des Phosphorrecyclings und dient der kommunalen

Daseinsvorsorge.
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Ertragslage des Unternehmens

2021 2022 2023 2024
TE€ TE€ TE€ TE€
Ertrage 2.328 2.677 2.618 2.806
Umsatzerlose gegenuber 2.306 2.634 2.595 2.756
von Aufwendungen
Jahresgewinn 22 43 23 50

Den Mietgliedern des Aufsichtsrates wurden im Geschaftsjahr 2024 Bezlige in Héhe von 5,3
T € gewahrt. Die Vergutung der Geschaftsfiihrung unterbleibt geman § 286 Abs. 4 HGB.

Personalentwicklung

Zum Bilanzstichtag sind keine Mitarbeiter bei der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH
& Co. KG angestellt.

Bestatigungsvermerk

Der uneingeschrankte Bestatigungsvermerk wurde am 28.03.2025 erteilt. Die Prifung durch
den Abschlusspriufer WIBERA Wirtschaftsberatung AG Stuttgart, hat zu keinen
Einwendungen geflhrt.

Gepruft wurde der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung und des
Lageberichts der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG flr das Geschéftsjahr
2024.

Kennzahlen
2021 2022 2023 2024
% % % %
Finanzlage
Eigenkapitalquote 0 0 0 3,50
Fremdkapitalquote 99,32 61,39 80,74 94,83

Eine Erlauterung zu den Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichtes.
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Rhein-Neckar Phosphor-Recycling

Jahresabschluss 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024
€
1. Umsatzerldse 2.806.568,59
2. Materialaufwand -2.601.118,21
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -139.309,28
4. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrége 7.576,60
5. Zinsen und &hnliche Aufwendungen -6.533,33
Finanzergebnis 1.043,27
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -17.131,95
7. Ergebnis nach Steuern 50.052,42
8. Jahresiiberschuss 50.052,42
9. Zuweisung zu den Kapitalkonten Il -50.052,42
10. Ergebnis nach Verwendungsrechung 0,00
Bilanz 2024
€
Aktiva
A. Umlaufvermdgen
B Forderungen und sonstige Vermégensgegenstande
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 300.183,88
2. Sonstige Vermobgensgegensténde 46.017,34
Il. Kassenbestand 413.901,49
Summe Umlaufvermégen 760.102,71
Summe Aktiva 760.102,71
Passiva
A. Eigenkapital
Kapitalkonten I, Kommanditeinlagen 10.000,00
Kapitalkonten I 16.569,14
Summe Eigenkapital 26.569,14
B. Rickstellungen
1. Steuerrickstellungen 4.700,00
2. Sonstige Ruckstellungen 7.997,80
12.697,80
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegeniber verb. Unternehmen 146.666,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 520.601,36
3. Sonstige Verbindlichkeiten 53.567,77
720.835,77
Summe Passiva 760.102,71
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IV. Weitere Beteiligungen

1. Baugenossenschaft Familienheim Mosbach e. G.

Name des Unternehmens

Baugenossenschaft Familienheim Mosbach e. G.

Gegenstand des Unternehmens

Errichten, erwerben, betreuen, verwalten und bewirtschaften von Bauten. Ubernahme von

Aufgaben im Bereich Wohnungswirtschaft, Stadtebau und Infrastruktur.

Hohe der Einlage

Die Héhe der Einlage sind 1.600 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Die Stadt Eberbach beteiligt sich mit 10 gezeichnete Geschéftsanteile mit 1.600 € zu 0,01
%. Das Geschaftsguthaben zum 31.12.2024 betragt 705.188,75 €. Die Mitglieder haften

lediglich mit ihren Geschéftsanteilen.

Geschéaftsfeld des Unternehmens

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, erwerben,
verduf3ern, bewirtschaften, verwalten und Dbetreuen. Sie kann im Bereich der
Wohnungswirtschaft, des Stadtebaus und der Infrastruktur anfallende Aufgaben
Ubernehmen. Hierzu gehdren Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Laden und
Raume fur Gewerbetreibende, soziale, kirchliche, wirtschaftliche und kulturelle
Einrichtungen und Dienstleistungen. Daneben kann sie alle Geschafte tatigen, die geeignet

sind, dem Zweck der Genossenschaft zu dienen.

Hierzu gehoren insbesondere die Vermittlung von Immobilien, Versicherungen,

Bausparvertragen und Darlehen. Die kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.
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2. Eberbacher Baugenossenschaft e. G.

Name des Unternehmens

Eberbacher Baugenossenschaft e. G.

Gegenstand des Unternehmens

Errichten, erwerben, betreuen, verwalten und bewirtschaften von Bauten in allen Rechts-
und Nutzformen. Ubernahme aller anfallenden Aufgaben im Bereich der
Wohnungswirtschaft, des Stadtebaus und der Infrastruktur.

Hohe der Einlage

Die Hoéhe der Einlage sind 0,00 €*.

Beteiligungsverhaltnisse

Die Stadt Eberbach ist mit 2.993 gezeichneten Geschaftsanteilen beteiligt.
Das Geschaftsguthaben liegt bei 0,00 €*.

Geschéaftsfeld des Unternehnmens

Das Unternehmen kimmert sich um die Stadtebauliche und infrastrukturelle

Weiterentwicklung der Stadt Eberbach und preisgtinstige Wohnraumversorgung.

*Infolge bilanzieller Uberschuldung wurde mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 03.08.2006
das Geschaftsguthaben der Mitglieder abgeschrieben und zur Verlustabdeckung verwendet.
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3. Grundstlckseigentimergemeinschaft
Regionales Rechenzentrum Heidelberg (GbR)

Name des Unternehmens

Grundstickseigentimergemeinschaft Regionales Rechenzentrum HD

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten,
im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebdudes in
Heidelberg, Maria-Probst-StraRe 15, mit allen flr den Betrieb eines Rechenzentrums
erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebaude und sein Inventar dienen zur Vermietung
an die Komm.ONE AOR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und
Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch fir Unternehmen und Einrichtungen an denen die
Komm.ONE A6R und der Zweckverband 41T beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist
moglich. Die Gesellschaft ist dariiber hinaus zu allen Geschaften und Maflnahmen
berechtigt, die den Gesellschaftszweck fordern. Geschéfte die den Komm.ONE A6R und
dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und
Einrichtungen an denen Komm.ONE A6R und der Zweckverband 41T beteiligt sind, obliegt,
darf die Gesellschaft nicht ibernehmen.

Hohe der Einlage

Die Hohe der Einlage sind 58.469,59 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Die Stadt Eberbach beteiligt sich Uber die Eigenvermdégensumlage von 58.469,59 €

mit 2,071 %.

Geschéftsfeld des Unternehmens

Zum Stand der Erfullung des 6ffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass dich der Zweck

der Gesellschaft aus 8 3 des Gesellschaftsvertrags ergibt. Da die Komm.ONE AOR, der
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Zweckverband 41T, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und
Verwaltungsgebaudes vertrauliche Daten auch der Gesellschafter des RRH verarbeiten, die
neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und
Sozialgeheimnis falle, werden an die Geb&audesicherheit hohe Anforderungen gestellt.

Diese wurden bei der Erstellung des Gebdudes umgesetzt.
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4. Volksbank Neckartal e. G.

Name des Unternehmens

Volksbank Neckartal e. G.

Gegenstand des Unternehmens

Das Unternehmen ist fur die Durchfuhrung von bankuiblichen Geschéften wie z.B. Pflege
und Abwicklung von Einlagen, Krediten, Geldanlagen, Blrgschaften, Zahlungsverkehr u.a.
zustandig.

Hohe der Einlage

Die Hoéhe der Einlage sind 700 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Die Stadt Eberbach beteiligt sich mit 7 gezeichneten Geschéftsanteilen zu je 100 €

= 700 €. Dies entspricht 0,01 % aller Geschéftsanteile.

Geschéaftsfeld des Unternehmens

Das Unternehmen ist fur die Wirtschaftliche Férderung und Betreuung der Mitglieder tatig.
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5. Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland eG

Name des Unternehmens

Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland eG

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschatft ist die wirtschaftliche Férderung und Betreuung der Mitglieder.
Gegenstand des Unternehmens sind forstrechtliche Dienstleistungen und Holzhandel,
insbesondere Rundholzservice. Darunter fallen vor allem s&mtliche Dienstleistungen die
zwischen dem stehenden Baum und dem Rundholzkunden, bzw. dem Rundholz an der
WaldstralRe und dem Rundholzkunden liegen, soweit dies durch § 37 Absatz 2 BWaldG
abgedeckt ist. Die Genossenschatft ist berechtigt, andere Unternehmen zu errichten und zu
erwerben, sowie sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Sie ist ferner berechtigt,

Zweigniederlassungen zu errichten.

Hohe der Einlage

Die Héhe der Einlage sind 3.100 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Die Stadt Eberbach beteiligt sich mit 30 Geschéftsanteilen in Héhe von

insgesamt 3.100 €. Dies entspricht einer Beteiligung in Héhe von 3,26 % zum 31.12.2024.

Geschéaftsfeld des Unternehnmens

Die Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG versteht sich als Dienstleister. Jedem
Waldeigenttiimer oder Forstbetrieb wird eine Lésung geboten.

Das Spektrum umfasst alle rund um Ihren Wald anfallenden Tatigkeiten.

Folgende Dienstleistungen werden angeboten:

- Beteiligung am Informationsnetz

- Holzverkauf (mit und ohne Vorzeigung)
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- Holzverkauf Wertholz (Fassholz, Furnier)

- Selbstwerbung (Unternehmerabrechnung, Fakturierung)

- Fakturierung

- Kundenvermittlung (Kundenakquisition)

- Versorgungskonzepte fir einzelne Betriebe

- Forstliche Dienstleistung Wirtschaftsverwaltung (Unternehmerabrechnungen,
Ausschreibungen, Maschineneinsatze, Planung, Durchfiihrung)

- Forsttechnische Betriebsleitung

- Versorgung von Biomassekraftwerken
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Offentlich-rechtliche
Betelligungen
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Beteiligungen der
Stadt Eberbach

Sonstige Beteiligungen und
Mitgliedschaften in
Zweckverbanden

I. Eigenbetrieb Stadtische Dienste
102.258,38 Euro
100,0 %

Il. Abwasserverband Laxbach
0,00 Euro

lll. Zweckverband High-Speed Netz
Rhein-Neckar
0.00 Euro

IV. Zweckverband 4IT
52.387,33 Euro
0,0905%

V. Badischer
Gemeindeversicherungsverband
Karlsruhe
4.500,00 Euro
0.47 %
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l. Eigenbetrieb Stadtische Dienste Eberbach

Name des Unternehmens

Eigenbetrieb Stadtische Dienste Eberbach

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadtischen Dienste Eberbach (SDE) mit dem Versorgungsbetrieb Wasser und den
Betriebszweigen Verkehrsbetriebe und Béderbetriebe sind zu einem Eigenbetrieb der

Stadt Eberbach zusammengefasst.

Rechtliche Verhaltnisse

Die Stadtischen Dienste Eberbach werden seit dem 01.01.2020 als Eigenbetrieb ohne

eigene Rechtspersonlichkeit gefuhrt.

Der Eigenbetrieb wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des
Eigenbetriebsgesetzes fur das Land Baden-Wirttemberg sowie nach den Bestimmungen
der Betriebssatzung der SDE gefiihrt.

Hohe der Einlage

Die HOhe der Einlage sind 102.258,38 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Der Eigenbetrieb Stadtische Dienste Eberbach ist gemaR § 96 Abs.1 Nr. 3
Sondervermogen der Stadt Eberbach. Im Jahr 2024 erhielt der Eigenbetrieb SDE
Kapitalzufihrungen von insgesamt 690.896,96 €.

Verbandsvorsitzender/ -mitglieder — Besetzung der Organe

Die Organe der Gesellschaft sind die Verbandsversammlung, der Verbandsvorsitzender

und die Betriebsleitung.

Vorsitzender des Eigenbetriebs: Herr Burgermeister Peter Reichert
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Betriebsleitung: Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Wolfgang Kressel

Betriebsausschussmitglieder:
e Stadtrat Udo Geilsdorfer

e Stadtrat Patrick Joho

e Stadtrat Christian Kaiser

e Stadtratin Christina Kunze

e Stadtrat Jens Mdiller

e Stadtrat Patrick Schottmuller
e Stadtrat Peter Stumpf

e Stadtrat Klaus Eiermann

e Stadtrat Peter Wessely

Geschéftsfeld des Unternehmens

Die Wasserversorgung, der Verkehrsbetrieb, die Baderbetriebe der Stadt Eberbach und
der Bereich Beteiligungen sind zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst und werden nach
dem Eigenbetriebsgesetz und der Betriebssatzung gefiihrt. Zweck des Eigenbetriebes

einschl. der Hilfs- und Nebenbetriebe sind:

a. Die Forderung und Verteilung von Trinkwasser sowie die Errichtung und den
Betrieb von Infrastruktureinrichtungen fir die Wasserversorgung sowie die
Errichtung und den Betrieb von Infrastruktureinrichtungen zur Datenversorgung.

b. Die Durchfiihrung des Personennahverkehrs mit Bussen.

c. Der Betrieb des Hallen- und Freibades im Badezentrum "In der Au".

d. Das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften des Privatrechts
(Eigengesellschaften) im offentlichen Interesse der Stadt Eberbach.

Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszweige fordernden oder sie wirtschaftlich

berihrenden Geschéfte.

Ertragslage

Bei der Eigenkapitalrentabilitat / Gesamtrentabilitdtt und Umsatzrentabilitat wird das
Jahresergebnis in Relation zum bilanziellen Eigenkapital gesetzt. Sie kann bei kommunalen

Beteiligungen unter Umstanden nicht aussagekréftig sein.
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Ubersicht iiber Gewinn und Verlust

Gewinn (+) | Gewinn (+) | Gewinn (+) | Gewinn (+)
Verlust (-) | Verlust (-) | Verlust (-) | Verlust (-)
2021 2022 2023 2024
T€ T€ T€ T€
Wasserversorgung 420 53 121 -315
Verkehrsbetrieb -601 -629 -730 -889
Béaderbetriebe -1018 -1212 -1.290 -1.511
Fahrbetrieb -1 -2 2 0
Kommunale Beziehungen -147 -134 -159 -203
Beteiligungen — SWE GmbH 709 543 1.248 577
Gewinn/ Verlust
insgesamt -638 -1.381 -808 -2.341
Personalentwicklung
2021 2022 2023 2024
Betriebsleitung 1 1 1 1
Arbeithehmer 52 49 45 44
Insgesamt 53 50 46 45

Das Jahresergebnis 2024 der Stadtischen Dienste Eberbach weist einen Jahresverlust von

-2.341 T € aus.

Das Eigenkapital betragt zum Bilanzstichtag 31.12.2024 + 4.157 T€.

Bestatigungsvermerk

Der uneingeschrankte Bestatigungsvermerk wurde am 27.10.2025 erteilt. Die Prifung durch
den Abschlussprifer B & S TREUHAND GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft mit Sitz in

Gellbach, hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Gepruft wurde der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung und des

Lageberichts der Stadtischen Dienste Eberbach fir das Geschéftsjahr 2024.
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Kennzahlen

2021 2022 2023 2024

% % % %

Vermdgenslage
Anlagenintensitat" 75,27 90,38 84,42 89,4
Umlaufintensitat 24,64 9,55 15,53 10,6
Finanzlage
Eigenkapitalquote 17,68 13,86 24,73 14,6
Fremdkapitalquote 82,07 79,67 63,26 85,4
Anlagendeckung | 23,49 15,34 29,30 16,4
Anlagendeckung I 121,33 96,32 104,23 100,5
Eigenkapitalrentabilitat -38,39 -44,23 -12,73 -56,3
Umsatzrentabilitat -23,38 -30,59 -17,36 -51,9
Gesamtrentabilitat -5,47 -6,13 -3,15 -8,2

Eine Erlauterung zu den Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichtes.

Eigenbetrieb Stadtische Dienste Eberbach

18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00

2.000.000,00

2021

-Verschuldung-

2022 2023
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Stadtische Dienste Eberbach

Jahresabschluss 2024

Gewinn- und Verlustrechnung 2024
€
I. Umsatzerlose 4.513.088,31
Il. Andere aktivierte Eigenleistungen 15.569,96
lll. Sonstige betriebliche Ertrage 94.173,33
IV. Materialaufwand 2.600.722,90
4.611.931,60
V. Personalaufwand 2.432.206,50
VI. Abschreibungen 462.921,75
VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.545.331,61
7.041.182,76
9. Ertrége aus Beteiligungen 576.819,29
11. Sonstige Zinsen und &hnliche Ertrage 14.347,38
13. Zinsen und ahnliche Aufwendungen 509.162,56
15. Ergebnis nach Steuern -2.336.247,05
16. Sonstige Steuern 4.861,80
Jahresfehlbetrag -2.341.108,65
Bilanz 2024
€
Aktiva
A. Anlagevermdgen
I. Immaterielle Vermdgensgegensténde 469.901,00

Il. Sachanlagen

14.532.661,56

lll. Finanzanlagen

10.404.206,76

Summe Anlagevermdgen

25.406.769,32

B. Umlaufvermdgen

I. Vorrate 98.405,54
Il. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande 2.906.432,09
lIl. Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 300,00
Kreditinstituten und Schecks
Summe Umlaufvermégen 3.005.137,63
C. Rechnungsabgrenzungenposten 17.767,43

Summe Aktiva

28.429.674,38
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Passiva

A. Eigenkapital

l. Gezeichnetes Kapital 102.258,38

Il. Kapitalricklagen 11.025.697,22

V. Verlustbeitrag -4.629.324,22

V. Jahresfehlbeitrag -2.341.108,65

Summe Eigenkapital 4.157.522,73
B. Sonderposten

l. Fir Investitionszuweisungen 1.659.662,00

1. Fur Investitionsbeitrage 501.256,00

C. Rickstellungen 560.898,79

D. Verbindlichkeiten

21.381.398,47

E. Rechnungsabgrenzungsposten

168.936,39

Summe Passiva

28.429.674,38
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Il. Abwasserverband Laxbach

Name des Unternehmens

Abwasserverband Laxbach

Gegenstand des Unternehmens

Der Abwasserverband Laxbach hat die Aufgabe, das im Verbandsgebiet anfallende
Abwasser abzufihren, zu behandeln oder durch einen Dritten behandeln zu lassen.

Rechtliche Verhaltnisse

Der Abwasserverband Laxbach ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des
Wasserverbandgesetzes vom 12. Februar 1991 (Bundesgesetzblatt | S. 405 ff.).

Die Verbandsversammlung hat am 05.12.1995 den Beitritt der Stadt Eberbach mit dem
Ortsteil Brombach beschlossen. Der Anschluss wurde zum 01.05.1996 vollzogen.

Gemal Beschluss des Gemeinderates der Stadt Eberbach vom 21.11.1996 wurde der
Mitgliedschaft im Abwasserverband Laxbach zugestimmt. Die derzeit giltige
Verbandssatzung wurde von der Verbandsversammlung am 18.12.2018 beschlossen. Die

erste Anderungssatzung war am 05.07.2021.

Hohe der Einlage

Die Hohe der Einlage sind 0,00 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Die Stadt Eberbach hat sich 1996 mit einem Baukostenzuschuss in Hohe von 221.420,06 €
(4,5 %) am Abwasserverband Laxbach beteiligt.

Geschéaftsfeld des Unternehmens

Nach den wasserrechtlichen Bestimmungen haben die Gemeinden das in ihrem Gebiet
anfallende Abwasser zu beseitigen. Im Rahmen der bereits dargestellten
Verbandsaufgaben geht diese Verpflichtung auf den Abwasserverband Laxbach tber. Der

offentliche Zweck wird damit erfillt.
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lll.  Zweckverband High-Speed-Netz Rhein Neckar

Name des Unternehmens

Zweckverband High-Speed-Netz Rhein Neckar

Gegenstand des Unternehmens

Um eine zukunftssichere Breitbandversorgung zu gewahrleisten, hat der Rhein-Neckar-
Kreis gemeinsam mit seinen 54 Stadten und Gemeinden den Zweckverband High-Speed-
Netz Rhein-Neckar gegriindet. Der Zweckverband ist Dienstleister fur den Glasfaserausbau
seiner 55 Mitglieder und zustandig fur Beratung, Planung, Férdermittelgewinnung, Bau und
Verpachtung des Netzes. Durch den Zusammenschluss soll eine bestmdglich abgestimmte,
gemeinsame Planung eines moglichst zusammenhangenden Gesamtnetzes nebst

koordinierter Umsetzung des Ausbaus erfolgen.

Rechtliche Verhaltnisse

Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar ist ein Zweckverband im Sinne des

Gesetzes Uber Kommunale Zusammenarbeit (GKZ).
Der Gemeinderat hat am 23.10.2014 den Beitritt der Stadt Eberbach beschlossen.
Die derzeit glltige Verbandssatzung wurde von der Verbandsversammlung am 14.12.2017

beschlossen. Im Berichtzeitraum gelten 4 Anderungssatzungen (vom 14.12.20217,
07.12.2020, 19.07.2021 und 18.07.2022).

Hohe der Einlage

Die Hohe der Einlage sind 0,00 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Die Stadt Eberbach hat sich 2015 mit einem ,Eintrittsgeld“ in H6he von 1 €/ Einwohner
beteiligt (14.316 €). 2015 war vom Zweckverband eine Investitionsumlage in Hohe von
30.285 € erhoben worden, im Jahr 2017 eine zweite in Hohe von 360.000 €, im Jahr 2019
eine dritte in Hohe von 432.392 €, in 2021 eine vierte in Hohe von 130.000 € und in 2022
eine funfte in Hohe von 200.000 €.
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Geschaéftsfeld des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Breitbandversorgung im Verbandsgebiet
sicherzustellen und zu férdern. Der Zweckverband sorgt fur die Errichtung einer passiven
Infrastruktur zur Sicherstellung der Breitbandversorgung im Verbandsgebiet. Hierzu gehort
auch die ordnungsgemafle Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der errichteten
Infrastruktur nebst den dazugehérigen Anlagen, sowie die Abstimmung und Planung des
Netzausbaus, die Organisation und Durchfihrung erforderlicher Ausschreibungen im
Zusammenhang mit dem Nau des passiven Breitbandnetzes einschlie3lich der
Betreibersuche und insbesondere die Mitverlegung von Glasfaserinfrastruktur. Zu den
weiteren Aufgaben gehort die Unterstiitzung der Verbandsmitglieder bei der Erarbeitung
und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie fir die jeweilige offentliche Verwaltung der
Verbandsmitglieder. Der Zweckverband wird Eigentimer der von ihm errichteten passiven
Infrastruktur im vorbezeichneten Sinne, sofern keine abweichende Regelung hieriiber
vereinbart wird. Er Ubernimmt zudem die Aufgabe der Verwaltung des passiven

Breitbandnetzes.
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V. Zweckverband 4IT Karlsruhe

Name des Unternehmens

Zweckverband 4IT Karlsruhe

Gegenstand des Unternehmens

Der Verband ist einer der beiden Trager der Komm.One (ehem. ITEOS), Anstalt des
offentlichen Rechts, mit dem Sitz in Stuttgart. Er hat die Tragerschaft in der Komm.One unter
Berlcksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszulben, insbesondere die
Geschéftsfihrung des Vorstandes zu Uberwachen, Uber grundlegende Angelegenheiten in
der Komm.One zu beschliel3en, deren Ausfuhrung und Aufgabenerfillung zu Gberwachen,
die Verwendung des in die Komm.One als Stammkapital eingebrachten Vermdgens zu

kontrollieren und die Vertreter in den Verwaltungsrat der Komm.One zu bestellen.

Hohe der Einlage

Die Hohe der Einlage sind 52.387,33 € (zum 31.12.2023). Dies entspricht einem Anteil
von 0,0905 %)

Beteiligungsverhaltnisse

Die drei Zweckverbande KIRU, KDRS und KIVBF haben sich 2018 zum Zweckverband 41T
zusammengeschlossen, von dem die Tragerschaft von Komm.One fir die Kommunen
ausubt wird. Am Zweckverband KIVBF war die Stadt zum 1.1.2018 mit 11.884,90 €
beteiligt. Der Anteil der Stadt Eberbach am Gesamtzweckverband 41T betragt zum
31.12.2023 52.387,33 €. Leider konnte uns bis zum 20.02.2026 kein aktueller Stand
mitgeteilt werden. Den aktuellen Stand zum 31.12.2024 wird mit dem n&chsten
Beteiligungsbericht 2025 nachgeholt.

Die Beteiligung von 4IT an Komm.One betragt 88%. Die anderen 12 % werden vom Land
Baden-Wirttemberg ausgetibt. Die DIKO Betriebs-GmbH ist eine 100%ige Tochter der

Komm.One.
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Land DIKO GmbH
Baden-WuLttemberg (Fusion aus IIRU,
12 % \ / KRBF, RZRS GmbH)
Komm.One Endica GmbH
%
/ (Stadtwerke)
ZV 41T \
Fusion aus
(KIRU,KDRS KIVFB) DZ EVG GmbH
0,
e (Aufgaben zumeist bei

Betriebsgesellschaft)

Geschéaftsfeld des Unternehmens

Der Zweckverband 4IT hat die Tragerschaft der Komm.One unter Bericksichtigung der
Interessen seiner Mitglieder auszuilben. Die IT ist in Baden-Wirttemberg kommunal
organisiert, somit gewahrleistet die Komm.One unter der Tragerschaft des Zweckverbandes
4T und des Landes Baden-Wirttemberg, dass die Kommunen und ihre Unternehmungen

zu wirtschaftlichen Bedingungen mit IT-Leistungen versorgt werden.
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V. Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe

Name des Unternehmens

Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe

Gegenstand des Unternehmens

Der BGV betreibt fiir seine Mitglieder und die sonstigen Versicherungsnehmer nach dem
von der Fachaufsichtsbehdérde genehmigten Geschéftsplan Versicherungen in der

Schadens- und Unfallversicherung.

Der Verband hat die Aufgabe, die dem Betrieb seiner Versicherungssparten insbesondere
im Bereich der Feuer- und Haftpflichtversicherung Malinahmen der Schadensverhiitung
zum Wohle der Allgemeinheit durchzufiihren.

Hohe der Einlage

Die Hohe der Einlage sind 4.500,00 €.

Beteiligungsverhaltnisse

Die Einlage der Stadt Eberbach betragt 50,00 Euro je angefangener 5.000,00 Euro

Jahrespramie.

Fur das Berichtsjahr 2024 sind dies 4.500,00 €. Dieser Anteil entspricht 0,47 % des
Stammkapitals.

Geschaftsfeld des Unternehmens

Der offentliche Zweck des Unternehmens wird erflillt mit der Wahrnehmung 6ffentlicher
Belange. Das Beteiligungsunternehmen hat zum Ziel, den Versicherungsnehmern aus dem
Offentlichen  Bereich zu  erschwinglichen  Konditionen einen  umfassenden

Versicherungsschutz zu bieten.
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Erlauterung der wichtigen Bilanzkennzahlen

Finanzanalysen von Betrieben werden h&ufig mit Hilfe von Kennzahlen durchgefihrt. Zur
Beurteilung der Jahresabschlisse und der Bilanzen der verschiedenen Kapital- und
Personengesellschafen enthélt der Beteiligungsbericht in den Einzeldarstellungen der
Gesellschaften ebenfalls Kennzahlen. Um die Interpretation und den Vergleich dieser

Zahlen zu erleichtern, werden nachfolgend die wichtigsten Kennzahlen erlautert:

Anlagenintensitat -Vermdgenslage-
Die Anlagenintensitat misst, wie viel des Gesamtkapitals im Anlagevermdgen gebunden ist.
Das einem Unternehmen dauernd zur Verfigung stehende Anlagenvermdgen bindet
langfristig Kapital, das fixe Kosten wie Zinsaufwand -beim Fremdkapital- und Abschreibungen
verursacht.

Anlagevermégen * 100

Gesamtvermogen
(=Bilanzsumme)

Die Kennzahl gibt Hinweise zum Vermdgensaufbau. Eine hohe Anlagenintensitat ist
Anzeichen fur einen hohen Fixkostenanteil.

Umlaufintensitat -Vermdgenslage-
Die Umlaufintensitat betrachtet das gesamte Umlaufvermégen im Verhaltnis zum gesamten
Unternehmensvermdégen. Die Kennzahl driickt aus, wie hoch der prozentuale Anteil des
Gesamtvermogens an den kurzfristigen Vermdgensgegenstanden ist.

Umlaufvermégen * 100

Gesamtvermogen
(=Bilanzsumme)

Die Kennzahl gibt Hinweise zum Vermogensaufbau des Unternehmens.

Eigenkapitalquote -Finanzlage-

Die Eigenkapitalquote beschreibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zum
Gesamtkapital ist, wie viel Prozent des Gesamtkapitals nicht durch Fremdkapital finanziert
wurde, sondern von den Gesellschaftern des Unternehmens selbst eingebracht wurde. Die
Eigenkapitalquote stellt eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Beurteilung der

Bonitat fir Unternehmen dar.
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Eigenkapital * 100
Gesamtkapital
(=Bilanzsumme)

Eine hohe Eigenkapitalquote gilt als Anzeichen fur eine gute Bonitat seitens der
Unternehmen Sie verschafft Sicherheit und Handlungsfreiheit.

Fremdkapitalquote -Finanzlage-
Die Fremdkapitalquote ist der Anteil des Fremdkapitals am gesamten Kapital. Als
betriebswirtschaftliche Kennzahl stellt die Fremdkapitalquote das prozentuale Verhéltnis
zwischen den fremden Mitteln und der Bilanzsumme eines Unternehmens dar.

Fremdkapital * 100

Gesamtkapital
(=Bilanzsumme)

Die Fremdkapitalquote ist das Gegenstiick zur Eigenkapitalquote. Es ist ein Verhaltnis von

EK zu FK von 1/3 zu 2/3 der Bilanzsumme.

Anlagendeckung | -Finanzlage-

Der Anlagendeckungsgrad | gibt dartiber Auskunft, inwieweit das Anlagevermdgen durch das
Eigenkapital gedeckt ist. Langfristiges Vermogen soll auch langfristig finanziert sein -goldene
Bilanzregel-.

Eigenkapital * 100
Anlagenvermégen

Es ist anzustreben, das langfristig gebundene Vermégen zu 50 % vom Eigenkapital zu

finanzieren.

Analagendeckung |l -Finanzlage-
Der Anlagendeckungsgrad Il ist eine Bilanzkennzahl, die das Anlagevermédgen ins Verhaltnis
zu Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital setzt.

(Eigenkapital + Ifq. Fremdkapital) * 100
Anlagenvermégen

Das langfristige gebundene Vermdgen soll durch langfristig gebundenes Kapital (Eigen- und
Fremdkapital) gedeckt werden. Die beiden Kennzahlen geben an, in welchem prozentualen

Umfang die angestrebten Ziele erreicht werden.
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Eigenkapitalrentabilitat -Ertragslage-

Die Kennzahl Eigenkapitalrentabilitat wird auch als Unternehmensrentabilitdt oder
Eigenkapitalrendite bezeichnet. Sie ergibt sich aus dem Verhéltnis von Gewinn
(Jahresiberschuss) zum Eigenkapital und bringt die Verzinsung des eingesetzten
Eigenkapitals zum Ausdruck.

Jahresiiberschuss * 100
Eigenkapital

Die Kennzahl gibt die Verzinsung des Eigenkapitals im Berichtsjahr an.

Umsatzrentabilitat -Ertragslage-

Die Umsatzrentabilitat, auch Umsatzrendite genannt, stellt den auf den Umsatz bezogenen
Gewinnanteil dar. Diese Kennzahl lasst also erkennen, wieviel das Unternehmen in Bezug auf
1 EUR Umsatz verdient hat. Eine Umsatzrendite von 10 % bedeutet, dass mit jedem

umgesetzten Euro ein Gewinn von 10 Cent erwirtschaftet wurde.

Jahresiiberschuss * 100
Umsatzerlose

Der Betriebserfolg wird an der Umsatzsteuer gemessen. Die Kennzahl ist ein wichtiger
Indikator fiir die Ertragskraft eines Unternehmens. Im Vergleich mehrerer Jahresergebnisse
zeigt sich eine Verschlechterung/ Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Im
Branchenvergleich ergeben sich Hinweise auf die Stellung des Unternehmens im Verhéltnis

zu vergleichbaren Unternehmen.

Gesamtrentabilitéat -Ertragslage-

Die Gesamtrentabilitdit stellt eine Kennzahl dar, welche zur Messung des
Unternehmenserfolgs zum Einsatz kommt. Diese Rentabilitat bildet dabei die Verzinsung des
eingesetzten Kapitals ab. Dies umfasst sowohl das Eigen- als auch das Fremdkapital, wahrend

andere Kennziffern diese isoliert darstellen.

Jahresiiberschuss * 100
Gesamtkapital

Die Kennzahl gibt somit Aufschluss, wie effizient das vorhandene Eigen- und Fremdkapital

eingesetzt wurde.

Seite 46 von 46



	Sitzungsdokumente
	Öffentliche Bekanntmachung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  3 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 hier: Anpassung der Richtlinien der Stadt Eberbach über den Betrieb der Randzeitbetreuungen in der Steige- Grundschule und der Dr. Weiß- Schulen
	Vorlage  2026-004
	Entwurf Richtlinien 2026  2026-004
	Synopse 2026  2026-004

	TOP Ö  4 Einrichtung eines Naturschutzgebietes Breitenstein
	Vorlage  2026-034

	TOP Ö  5 Vermarktung der städtischen Flächen des Standorts Hebert für die Windkraftnutzung mit Unterstützung des Gemeindetages/Kommunalberatung Rheinland-Pfalz
	Vorlage  2026-027/1

	TOP Ö  6 Steige-Schulzentrum Eberbach - Schulhof / hier: Umgestaltung Schulhof
	Vorlage  2026-016/1

	TOP Ö  8 Neubau Wasserwerk Dürrhebstal hier: Vergabe der Arbeiten für die Freianlage
	Vorlage  2026-011/2

	TOP Ö  9 Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wärme GmbH hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschäftsführung
	Vorlage  2025-219
	Jahresabschluss inkl. Lagebericht Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wärme GmbH 2022  2025-219

	TOP Ö  10 Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wärme GmbH hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschäftsführung
	Vorlage  2025-221
	Jahresabschluss inkl. Lagebericht Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wärme GmbH 2023  2025-221

	TOP Ö  11 Entlastung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wärme GmbH für das Jahr 2023 hier: Weisungsbeschluss
	Vorlage  2025-222

	TOP Ö  12 Jahresabschluss 2024 der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wärme GmbH hier: Weisungsbeschluss und Entlastung der Geschäftsführung
	Vorlage  2026-063
	Bericht Jahresabschluss Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wärme GmbH 2024  2026-063

	TOP Ö  13 Entlastung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Eberbach Erzeugungs- und Wärme GmbH für das Jahr 2024 hier: Weisungsbeschluss
	Vorlage  2026-064

	TOP Ö  14 Verkehrsbetriebe Städtische Dienste Eberbach (SDE) hier: Busbeschaffung mit Ladeinfrastruktur
	Vorlage  2026-020

	TOP Ö  15 Bäderbetriebe Städtische Dienste Eberbach (SDE) hier: Beschaffung eines neuen Blockheizkraftwerks (BHKW) für das Badezentrum
	Vorlage  2026-047

	TOP Ö  16 Vorläufiger Jahresabschluss 2025
	Informationsvorlage  2026-036
	Gesamtergebnishaushalt 2025  2026-036
	Investitionsmaßnahmen 2025  2026-036

	TOP Ö  17 Feststellung des Jahresabschlusses 2023
	Vorlage  2026-049
	Jahresabschluss 2023  2026-049

	TOP Ö  18 Beteiligungsbericht für das Haushaltsjahr 2024
	Informationsvorlage  2026-002
	Beteiligungsbericht 2024  2026-002



